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Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und des
Bundeskanzleramtes

1. Abgeordneter
Thomas Dietz
(AfD)

Nach welchen Kriterien werden die Restaurants 
für die kulinarische Verpflegung bei den Fahrten 
des Bundespresseamtes (BPA) ausgewählt, bzw. 
gibt es dafür eine Ausschreibung, über die sich 
Restaurants dafür bewerben können?

Antwort des Staatssekretärs Steffen Hebestreit
vom 2. Mai 2022

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung organisiert und 
finanziert jährlich bis zu 2.550 Informationsfahrten für rund 120.000 
Teilnehmende auf Einladung der Mitglieder des Deutschen Bundestages. 
Das umfasst auch die Verpflegung der Teilnehmenden. Am Morgen be-
steht diese in der Regel aus einem Frühstück im Hotel. Mittags und 
abends wird in wechselnden Restaurants ein Hauptgericht mit Vorspeise 
oder Dessert sowie ein kleines alkoholfreies Getränk angeboten.
Die Auswahl der unterschiedlichen Restaurants erfolgt dabei freihändig. 
Auswahlkriterien sind unter anderem Lage sowie Räumlichkeiten des je-
weiligen Restaurants, also z. B. Nähe zum jeweiligen Programmpunkt 
der Besuchergruppe, Anzahl der Sitzplätze und Barrierefreiheit. Hin-
sichtlich der „kulinarischen Verpflegung“ wird unter Einhaltung des 
Budgetrahmens auf ein abwechslungsreiches Speiseangebot geachtet, 
welches neben Fleischgerichten grundsätzlich eine vegetarische oder 
vegane Option enthält. Laufend einbezogen werden eventuelle Rück-
meldungen zur Zufriedenheit sowie Veränderungen des Restaurant-An-
gebots im Umkreis von Programmpunkten bzw. von Vertragshotels.

2. Abgeordneter
Jan Korte
(DIE LINKE.)

Mit welchem konkreten finanziellen Beitrag bis 
2024 beteiligte bzw. beteiligt sich der Bund jähr-
lich am Neubau des Ostpreußischen Landesmu-
seums in Lüneburg, dem in den Medien vorge-
worfen wird, keine von revanchistischen Kräften 
und privatrechtlichen Vereinen unabhängige in-
haltliche Ausrichtung und Museumsarbeit betrei-
ben zu können (siehe https://taz.de/Kritik-an-Foer
derung-fuer-Museum/!5846502/), und welche 
Schlussfolgerungen und Konsequenzen zieht die 
Bundesregierung aus den Medienberichten?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, Staatsministerin Claudia Roth
vom 3. Mai 2022

Für die in der Frage genannte Baumaßnahme, die 2020 begonnen hat, 
haben der Bund und das Land Niedersachsen Mittel i. H. v. bis zu 
8 Mio. Euro etatisiert, wovon der Bund 70 Prozent, also bis zu 5,6 Mio. 
Euro tragen soll.
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Die Behauptung, das Museum könne keine von revanchistischen Kräften 
und privatrechtlichen Vereinen unabhängige Arbeit machen, wird in
dem in der Frage genannten Artikel nicht erhoben. Vielmehr heißt es zu-
treffend, dass sich das Museum in den vergangenen Jahren emanzipiert 
und seine Ausstellung überarbeitet habe. Das Ostpreußische Landesmu-
seum (OLM) zeigt in dieser 2018 eröffneten neuen Dauerausstellung ei-
ne allgemein anerkannte und moderne Präsentation.
Die beiden im Artikel der „taz, die tageszeitung“ erwähnten Förderver-
eine sind organisatorisch nicht an das Museum angebunden. Sie sind 
Fördervereine des Museums-Mitstifters „Ostpreußischer Jagd- und Lan-
desmuseumsverein“. Diese Vereine existieren, weil die Geschichte des 
OLM auf ehrenamtliche Initiativen zurückgeht, die sehr viel älter sind 
als die öffentliche Förderung.

3. Abgeordneter
Dietrich Monstadt
(CDU/CSU)

Wie gestaltet sich aktuell der Mittelabfluss für 
bereitgestellte Bundesmittel für den Aufbau des 
„Herrenhauszentrums des Ostseeraums“ an der 
Universität Greifswald (Ist- und Planungsstand 
für 2021 bis 2025), und welchen konkreten Um-
gang mit dem Projekt plant die Bundesregierung 
über die Aufbauphase des Projekts hinaus?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, Staatsministerin Claudia Roth
vom 6. Mai 2022

Für das Projekt stehen nach Jahren aufgeteilt 107.136,32 Euro (2021), 
419.470,28 Euro (2022), 405.237,06 Euro (2023), 323.533,57 Euro zur 
Verfügung. Bislang wurden beim Bundesverwaltungsamt vom Projekt-
träger rd. 70.000 Euro abgerufen.
Der Haushaltsgesetzgeber hat der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien die Mittel einmalig für das Projekt „Herrenhaus-
zentrum des Ostseeraums/Research Center for Manors in the Baltic Sea 
Region“ und dabei insbesondere für die „Erfassung aller Herrenhäuser 
im Ostseeraum und detaillierte Dokumentation von 20 ausgewählten Re-
ferenzobjekten in einer virtuellen Forschungsumgebung auf der Grund-
lage semantischer Modellierung sowie Vermittlung der Ergebnisse in 
Green-Open-Access“ zur Verfügung gestellt. Darüber hinausgehende 
Planungen sind der Bundesregierung nicht bekannt.
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4. Abgeordneter
Tobias Matthias 
Peterka
(AfD)

Welche konkreten neuen Erkenntnisse bewegten 
den Bundeskanzler, seine Entscheidung, keine 
deutschen Panzer in die Ukraine zu liefern, nun 
zu revidieren und solche des Typs „Gepard“ als 
Flugabwehrsysteme zur Verfügung stellen zu wol-
len (Merkur vom 26. April 2022, www.merkur.de/
politik/ukraine-deutschland-news-krieg-waffen-gr
uene-fdp-spd-ampel-scholz-baerbock-melnyk-zr-
91499275.html und Bild.de vom 26. April 2022, 
www.bild.de/politik/ausland/politik/krieg-in-der-u
kraine-bundesregierung-will-gepard-panzern-liefe
rn-79883226.bild.html sowie AFP, Aufzeichnung 
vom 19. April 2022, www.youtube.com/watch?v=
Z _ p 1 b u T D azg, jeweils zuletzt abgerufen am 
26. April 2022)?

Antwort der Staatsministerin Sarah Ryglewski
vom 6. Mai 2022

Die Bundesregierung entscheidet über die Erteilung von Genehmigun-
gen für Rüstungsexporte jeweils nach sorgfältiger Prüfung im Einzelfall, 
im Lichte der jeweiligen Situation und unter Einbeziehung außen- und 
sicherheitspolitischer Erwägungen. Sie steht mit ihren Verbündeten im 
ständigen Austausch zur Lage in der Ukraine und zur Frage ihrer Unter-
stützung auch mit militärischen Gütern. Auf dieser Grundlage hat die 
Bundesregierung, wie andere enge Verbündete auch, der Ausfuhr von 
Flugabwehr-Geräten an die Ukraine zugestimmt.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Klimaschutz

5. Abgeordneter
Steffen Bilger
(CDU/CSU)

Welchen Stellenwert misst das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz der Circular 
Economy gerade mit Blick auf Klimaschutz und 
Sicherung der Rohstoffversorgung Deutschlands 
bei, und welches seiner 202 Fachreferate ist feder-
führend mit dem Thema betraut?

Antwort des Staatssekretärs Udo Philipp
vom 6. Mai 2022

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) misst 
der Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) insbesondere auch mit Blick 
auf Klimaschutz und Sicherung der Rohstoffversorgung Deutschlands 
eine sehr hohe Bedeutung bei.
In ihrem weitgefassten Verständnis umfasst die Circular Economy zahl-
reiche sehr unterschiedliche Aspekte, mit denen sich innerhalb des 
BMWK verschiedene Referate beschäftigen oder für die sie zuständig 
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sind, so z. B. innerhalb der Abteilung IV Referate für Abfallrecht, Roh-
stoffpolitik, Ressourceneffizienz oder Ökodesign, innerhalb der Abtei-
lung I Referate für darüber hinausgehende wirtschaftspolitische Fragen 
der Circular Economy.
Innerhalb der Bundesregierung liegt die Federführung für die Circular 
Economy beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz.

6. Abgeordneter
Andreas Bleck
(AfD)

Wird sich die Bundesregierung für die Beendi-
gung des Ausbaus und gegebenenfalls den Rück-
bau von kleinen Wasserkraftwerken einsetzen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 5. Mai 2022

Durch den vereinzelten Neubau, aber insbesondere durch die Moderni-
sierung von Bestandsanlagen kann der Beitrag der Wasserkraft aufrecht-
erhalten und dort, wo es möglich ist, auch ausgebaut werden, insbeson-
dere, sofern die ökologischen Anforderungen der EU-Wasserrahmen-
richtlinie eingehalten sind.
Lediglich die Förderung für neue kleine Wasserkraftanlagen mit einer 
installierten Leistung bis zu 500 Kilowatt soll in Zukunft entfallen. Glei-
ches gilt für bestehende Anlagen mit einer installierten Leistung bis 
500 Kilowatt im Fall der Erhöhung des Leistungsvermögens. Hierauf 
hat sich die Bundesregierung im Zuge der Ressortabstimmung zum Ent-
wurf der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2023 ver-
ständigt. Für neue Anlagen ist die Förderung daher künftig auf in der 
Stromerzeugung effektive mittlere und große Wasserkraftanlagen be-
schränkt, wenn sie die Einhaltung der ökologischen Anforderungen der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie nachweisen können. Kleine Anlagen haben 
häufig vergleichsweise große gewässerökologische Auswirkungen und 
tragen wesentlich mit dazu bei, dass der von der EU-Wasserrahmenricht-
linie geforderte gute ökologische Zustand in Deutschland noch nicht er-
reicht wird.
Der Entwurf zum EEG 2023 befindet sich derzeit in parlamentarischen 
Beratungen.

7. Abgeordneter
Andreas Bleck
(AfD)

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung zu 
Take-or-Pay-Verträgen deutscher Unternehmen 
mit russischen Energielieferanten und sich gege-
benenfalls daraus ergebenden Zahlungsverpflich-
tungen für die Unternehmen gegenüber den Ener-
gielieferanten bei einem durch die Bundesregie-
rung verhängten Embargo?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 4. Mai 2022

Der Bundesregierung liegen keine Informationen zur Frage Take-or-Pay 
in den Lieferverträgen vor, die deutsche Unternehmen mit Gazprom ab-
geschlossen haben. Eine Aussage, ob im Falle eines Importstopps Zah-
lungsverpflichtungen für die Unternehmen entstehen, kann von der Bun-
desregierung deshalb nicht getroffen werden.

8. Abgeordneter
René Bochmann
(AfD)

Wie viele landwirtschaftliche Nutz- und Forstflä-
chen werden seit Inkrafttreten des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000 (stetig 
weiterentwickelt (EEG 2004, EEG 2009, EEG 
2012, PV-Novelle, EEG 2014, EEG 2017)) für 
Photovoltaik- und Windkraftanlagen genutzt, und 
wie sieht der weitere Bedarf in der Zukunft aus, 
da Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen 
(WKA) auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ge-
baut oder sogar, wie im Fall von WKA, zusätzlich 
im Forst errichtet werden?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 5. Mai 2022

Insgesamt beträgt die Flächeninanspruchnahme aller bis Ende 2021
installierten Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland rund 
32.000 Hektar (ZSW und Bosch & Partner, 2022). Mit rund 11.500 Hek-
tar (36 Prozent) entfällt der größte Teil auf Konversionsflächen, gefolgt 
von Anlagen auf Ackerland mit rund 9.600 Hektar bzw. 30 Prozent. Die 
Flächeninanspruchnahme von Grünland liegt bei rund 1.000 Hektar. Der 
Flächenbedarf neuer Freiflächenanlagen hat sich in den vergangenen 
Jahren im Verhältnis zur installierten Leistung sehr stark reduziert. Wäh-
rend in der Zeit bis zum Jahr 2008 pro Megawatt noch 3,5 Hektar und 
mehr erforderlich waren, ist der Wert bis zum Jahr 2021 auf rund 
1,4 Hektar gesunken.
Von den insgesamt rund 28.900 Windenergieanlagen an Land, die in 
Deutschland Ende 2021 in Betrieb waren, lagen gemäß einer Veröffent-
lichung der Fachagentur Windenergie an Land 2.274 Windenergieanla-
gen auf Waldflächen. Dafür wurden insgesamt rund 1.050 Hektar Wald-
fläche bzw. durchschnittlich rund 0,46 Hektar pro Windenergieanlage 
durch Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungen beansprucht 
(Quelle: Fachagentur Windenergie an Land (2022): Kompaktwissen 
Windenenergie im Wald). Die überwiegende Mehrzahl der restlichen 
Windenergieanlagen an Land, also rund 26.600 Windenergieanlagen 
dürften nach Einschätzung der Bundesregierung auf landwirtschaft-
lichen Nutzflächen betrieben werden. Die anlagenspezifische Flächen-
inanspruchnahme dieser Anlagen dürfte aufgrund hoher Anteile ver-
gleichsweise kleiner Anlagen und erfahrungsgemäß geringerer anlagen-
spezifischer Flächeninanspruchnahme im Offenland deutlich geringer 
sein als im Wald. Wenn beispielsweise rund 0,4 Hektar pro Windener-
gieanlage als anlagenspezifische Flächeninanspruchnahme auf landwirt-
schaftlichen Flächen unterstellt wird, ergäbe sich in der Summe eine 
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Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Windenergie-
anlagen in Höhe von rund 10.600 Hektar.
Der Bundesregierung liegen derzeit keine abschließenden Informationen 
vor, auf welche Flächennutzungen sich der geplante Zubau von Wind-
energieanlagen an Land und Photovoltaikanlagen in Zukunft verteilen 
wird.

9. Abgeordneter
Dirk Brandes
(AfD)

Welchen Umfang haben nach Kenntnissen der 
Bundesregierung die gegebenenfalls noch fälligen 
Ausfallbürgschaften für Leasinggeschäfte mit/in 
Russland (u. a. für Flugzeugleasingverträge), und 
wie hoch schätzt die Bundesregierung derzeit das 
gegebenenfalls damit verbundene Risiko für den 
deutschen Steuerzahler?

Antwort des Staatssekretärs Udo Philipp
vom 2. Mai 2022

Leasinggeschäfte mit bzw. in Russland im Sinne der Frage bestehen der-
zeit nur für den Flugzeugbereich. Insgesamt bestehen zwölf Export-
kreditgarantien des Bundes zugunsten von internationalen Banken für 
Exportfinanzierungen von Flugzeugen mit Leasingstrukturen, bei denen 
russische Unternehmen als Besteller auftreten.
Bei acht dieser Exportkreditgarantien bestehen keine Kreditaußenstände 
– und somit keine Kreditausfallrisiken für den Bund – mehr. Bei den 
übrigen vier Exportkreditgarantien beträgt das aktuelle Entschädigungs-
risiko (Kapital plus Zinsen) des Bundes 13,5 Millionen Euro. Für die 
den Finanzierungen zugrunde liegenden Flugzeuge bestehen seit länge-
rem zusätzliche Sub-Leasingverträge mit einer nichtrussischen Flugge-
sellschaft. Die Flugzeuge werden außerhalb von Russland eingesetzt.

10. Abgeordneter
Dr. Carsten 
Brodesser
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung, die Marktbe-
obachtung durch die Markttransparenzstelle für 
Kraftstoffe, die sich bisher auf die gängigen 
Kraftstoffsorten Super, Super E10 und Diesel er-
streckt, auch auf aktuelle LPG-(Liquefied Petrole-
um Gas)-Preise „Just-in-Time“ auszudehnen, 
wenn ja, wann, und wenn nein, warum nicht?

Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 4. Mai 2022

Die Bundesregierung beabsichtigt derzeit nicht, die Marktbeobachtung 
der beim Bundeskartellamt angesiedelten Markttransparenzstelle für 
Kraftstoffe (MTS-K) auf Preise für Liquefied Petroleum Gas (LPG) aus-
zudehnen. Die Bedeutung von LPG als Kraftstoff ist in Deutschland ak-
tuell nicht hoch und in der Tendenz weiter sinkend; dies bestätigen auch 
die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (www.kba.de/DE/Statistik/Fahrz
euge/Bestand/Umwelt/2021/2021_b_umwelt_zeitreihen.html?fromStatis
tic=3525028&fromStatistic=3525028&yearFilter=2021&yearFilter=
2021). Zudem weist der LPG-Kraftstoffmarkt andere Marktstrukturen, 
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eine gänzlich andere Wertschöpfungskette und Anbieterstruktur auf. Es 
sind dort auch keine den gängigen Otto- und Dieselkraftstoffsorten 
(OK/DK) vergleichbaren Wettbewerbsprobleme bekannt. Die Anbieter/
Betreiber von LPG-Tankstellen sind nicht vollkommen identisch mit 
klassischen OK-/DK-Tankstellen. In vielen Fällen sind es vielmehr z. B. 
Flüssiggasanbieter, Baumärkte (z. B. Knauber) u. a., die zwar LPG-
Tankstellen (teilweise auf dem Gelände von OK-/DK-Tankstellen) be-
treiben, aber umgekehrt ihrerseits keinen OK/DK vertreiben.
Durch eine Ausweitung der MTS-K auf LPG müssten zahlreiche zusätz-
liche, insbesondere auch mittelständische Anbieter mit dem entsprech-
enden Aufwand der Meldepflicht belastet werden. Eine solche ver-
gleichsweise hohe bürokratische Belastung für betroffene (auch stark 
mittelständisch geprägte) Anbieter von LPG erscheint unverhältnis-
mäßig, insbesondere, da, wie oben bereits erwähnt, keine mit OK/DK 
vergleichbaren Wettbewerbsprobleme bekannt sind.

11. Abgeordneter
Dr. Jonas Geissler
(CDU/CSU)

Wie beabsichtigt die Bundesregierung, den stetig 
steigenden Kosten von Photovoltaikanlagen, ins-
besondere für Privathaushalte, entgegenzutreten, 
und sind hier Förderungen für eine Anschaffung 
geplant?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 4. Mai 2022

In dem Entwurf der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2023, 
welcher am 6. April 2022 vom Bundeskabinett beschlossen wurde, ist 
vorgesehen, die Rahmenbedingungen für die Solarenergie durch zahl-
reiche Einzelmaßnahmen zu verbessern. Unter anderem sollen neue An-
lagen, die ihren Strom vollständig in das Netz einspeisen, wieder eine 
angemessene Förderung von bis zu 13,8 Cent pro Kilowattstunde erhal-
ten. Anlagen, die ihren Strom selbst verbrauchen, sollen eine an den 
durchschnittlichen Eigenverbrauch angepasste Förderung erhalten. Da-
bei wird den Kostensteigerungen für die Anschaffung von Photovoltaik-
anlagen bereits Rechnung getragen. Der Entwurf der Novelle befindet 
sich derzeit im parlamentarischen Verfahren.

12. Abgeordneter
Dr. Jonas Geissler
(CDU/CSU)

Wie möchte die Bundesregierung die Möglichkeit 
einer Nulleinspeisung von selbst hergestelltem 
Strom geben, unter Berücksichtigung, dass die 
Vorgaben der VDE-Anwendungsregeln eine sol-
che weitestgehend verhindern?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 3. Mai 2022

Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich die Frage auf die An-
wendungsregel des VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Infor-
mationstechnik e. V. (VDE) „Erzeugungsanlagen am Niederspannungs-
netz“ (VDE-AR-N 4105) bezieht, in der unter anderem Anforderungen 
an dezentrale Erzeugungsanlagen in Bezug auf netzstützende Funktio-
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nen enthalten sind. Mit dieser Anwendungsregel wurden die Vorgaben 
des europäischen Network Code „Requirements for Generators“ für die 
Niederspannung umgesetzt. Hierbei handelt es sich um Maßgaben der 
technischen Selbstverwaltung. Die Technischen Anschlussregeln (TAR) 
des Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (VDE FNN) werden in 
einem bewährten Verfahren erarbeitet, das sicherstellt, dass auf Basis 
einer breiten Expertise ein bundesweit einheitliches Regelwerk für alle 
Spannungsebenen entsteht. Dabei sind nicht nur Netzbetreiber, Herstel-
ler und Anlagenbetreiber eingebunden, sondern auch Zertifizierer und 
das Elektrohandwerk sowie Vertreter aus Wissenschaft und Behörden. 
Eingriffe der Bundesregierung sind daher nicht geplant.
Nach Kenntnis der Bundesregierung sind zudem bereits technische Lö-
sungen am Markt vorhanden, die eine mit den Technischen Anschluss-
regeln konforme Nulleinspeisung ermöglichen.

13. Abgeordneter
Dr. Jonas Geissler
(CDU/CSU)

Unter welchen Voraussetzungen und mit welchen 
Folgen ist die Übernahme von nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) 2014 errichteten 
Hofbiogasanlagen bzw. Güllekleinanlagen mit 
75 kW in das EEG 2023 vorgesehen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 4. Mai 2022

Bereits nach geltendem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2021 ist 
mit der Novellierung der Erneuerbare-Energien-Verordnung, die am 
20. Juli 2021 in Kraft getreten ist, eine Anschlussförderung von Gülle-
kleinanlagen geregelt. Bestehenden Güllekleinanlagen, deren ursprüng-
licher Vergütungszeitraum bis zum 31. Dezember 2024 endet, wird eine 
einmalige Verlängerung des Zahlungsanspruches um zehn Jahre ge-
währt, sofern die Bestandsanlage bis zum 31. März 2021 maximal über 
eine installierte Leistung von 150 Kilowatt verfügt. Der Vergütungsan-
spruch wird auf einen Betrag von 15,5 Cent pro Kilowattstunde bis zu 
einer Bemessungsleistung von 75 Kilowatt und einen Betrag von 
7,5 Cent pro Kilowattstunde bis zu einer Bemessungsleistung von 
150 Kilowatt begrenzt. Nach dem Entwurf der Novelle des EEG 2023 
soll die Regelung unberührt bleiben.
Darüber hinaus bleibt der ursprüngliche 20-jährige Förderanspruch im 
Sinne des Bestandsschutzes erhalten.

14. Abgeordneter
Dr. Jonas Geissler
(CDU/CSU)

Welche Pläne verfolgt die Bundesregierung, um 
die gesetzesbedingte Verbrennung von Biogas zu 
beenden, unter Berücksichtigung, dass so weiterer 
„grüner Strom“ erzeugt werden kann?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 5. Mai 2022

Die Stromerzeugung aus Biogas soll weiterhin einen Beitrag zur Un-
abhängigkeit von fossilen Energieimporten, zur Energiesicherheit in 
Deutschland und zur Steigerung des Anteils erneuerbare Energien am 
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Bruttostromverbrauch bis 2030 in Höhe von mindestens 80 Prozent 
leisten.

15. Abgeordneter
Matthias Hauer
(CDU/CSU)

Welche Informationen liegen der Bundesregie-
rung über derzeit eingefrorene Gelder in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 sowie 
dem Vereinigten Königreich vor (bitte nach Staa-
ten und Beträgen aufschlüsseln)?

Antwort des Staatssekretärs Udo Philipp
vom 5. Mai 2022

Nach Kenntnis der Bundesregierung sind der Europäischen Kommission 
bislang Gelder in Höhe von insgesamt circa 9,71 Mrd. Euro gemeldet 
worden, die auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 in den 
Mitgliedstaaten der EU eingefroren sind. Genauere und vollständige In-
formationen, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten, die auch zur Weiter-
gabe vorgesehen sind, konnten nicht beschafft werden.
Entsprechende Informationen zum Vereinigten Königreich liegen der 
Bundesregierung nicht vor.

16. Abgeordneter
Leif-Erik Holm
(AfD)

Welche Gesamtsumme müssten Deutschland bzw. 
beziehende deutsche Unternehmen auch nach 
einem Importstopp für russisches Erdgas auf-
grund bestehender Zahlungsverpflichtungen 
(„Take-or-Pay“, www.gazprominfo.de/terms/take-
or-pay/) aus den geschlossenen Lieferverträgen 
noch an Gazprom leisten, und auf wie viele Ku-
bikmeter belaufen sich die jährlichen Mindestab-
nahmemengen bis zum Auslaufen der Verträge 
(www.zdf.de/politik/frontal/basf-milliardengescha
efte-gier-nach-russischem-gas-100.html#xtor=CS
5-91)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 3. Mai 2022

Der Bundesregierung liegen keine detaillierten Informationen zu den 
Laufzeiten, Liefermengen und Konditionen der Lieferverträge vor, die 
deutsche Unternehmen mit Gazprom abgeschlossen haben. Eine Aus-
sage, ob im Falle eines Importstopps Zahlungsverpflichtungen für die 
Unternehmen entstehen, kann von der Bundesregierung deshalb nicht 
getroffen werden.

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 9 – Drucksache 20/1679



17. Abgeordneter
Leif-Erik Holm
(AfD)

Auf welche Summe belaufen sich die staatlichen 
Bürgschaften für die durch REW und Uniper 
anzumietenden Spezialschiffe („Der Kriegswirt-
schaftsminister“, in: DER SPIEGEL 14/2022, 
S. 11; „Habeck plant vier mobile LNG-Termi-
nals“, in: Handelsblatt vom 27. April 2022, S. 8), 
die als schwimmende LNG-Terminals zur zeit-
weisen Versorgung Deutschlands mit flüssigem 
Erdgas vorgesehen sind?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 6. Mai 2022

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) char-
tert vier schwimmende Terminals zum Import von Flüssigerdgas (LNG), 
sogenannte Floating Storage and Regasification Units (FSRU). Für den 
Einsatz der FSRU wurden Finanzmittel in Höhe von 2,94 Mrd. Euro be-
willigt. Hierin sind auch die Charterkosten für die FSRU inbegriffen. 
„Staatliche Bürgschaften“ sind in diesem Zusammenhang nicht vorge-
sehen.

18. Abgeordnete
Gerrit Huy
(AfD)

Zu welchen Preisen bezieht Deutschland nach 
Kenntnis der Bundesregierung gegenwärtig Erd-
gas aus Russland, Katar und den USA, und zu 
welchen (zukünftigen) Preisen in potentiellen, 
langfristigen Verträgen wird Deutschland aktuell 
Erdgas aus Russland, Katar und den USA angebo-
ten (vgl. www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2022/0
4/erdoel-erdgas-pipelines-schwedt-leuna-pck-bran
denburg-russland-ukraine.html)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 5. Mai 2022

Der Bundesregierung liegen keine Informationen vor, über die gegen-
wärtigen bzw. zukünftigen Preise, zu denen deutsche Unternehmen Erd-
gas von ihren ausländischen Lieferanten auf Grundlage privatrechtlicher 
Verträge beziehen. Die Bundesregierung hat nur Kenntnis über den 
Grenzübergangspreis für deutsche Erdgaseinfuhren, den das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erhebt (www.bafa.de/DE/Energie/R
ohstoffe/Erdgasstatistik/erdgas_node.html;jsessionid=2D4E24957A3BD
14DAAF0FD07985E0F8F.2_cid362). Danach betrug der Grenzüber-
gangspreis für Erdgas im Februar 2022 13.278 Euro je Terajoule (2021: 
4.350 Euro je Terajoule).
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19. Abgeordneter
Dr. Michael 
Kaufmann
(AfD)

Um welchen Faktor werden Deutschlands CO2-
Emissionen aufgrund des beschlossenen Sonder-
vermögens Bundeswehr über 100 Mrd. Euro (vor-
nehmlich für die Produktion von Waffen und Aus-
rüstung) steigen, plant die Bundesregierung Maß-
nahmen, um diesen Auswirkungen zu begegnen, 
und wenn ja, welche (bitte unter Angabe mög-
licher mit den Maßnahmen verbundene Belastun-
gen für Unternehmen und Verbraucher)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 5. Mai 2022

Ob und in welchem Ausmaß das Sondervermögen Bundeswehr zu 
einem Anstieg der deutschen CO2-Emissionen führt, hängt von dessen 
konkreter Verwendung ab. Diese steht gegenwärtig noch nicht fest.
Die zur Erreichung der deutschen Klimaschutzziele zulässigen Jahres-
emissionsmengen sowie erforderliche Maßnahmen bei deren Nichtein-
haltung ergeben sich aus dem Bundes-Klimaschutzgesetz.

20. Abgeordnete
Ronja Kemmer
(CDU/CSU)

Welche Daten liegen der Bundesregierung bezüg-
lich der durchschnittlichen Lieferzeiten von Wär-
mepumpen vor, und welche Maßnahmen erachtet 
die Bundesregierung ausgehend davon als sinn-
voll, um Lieferschwierigkeiten und dem Fach-
kräftemängel in der Branche (www.focus.de/imm
obilien/regierung-und-teure-energie-befeuern-nac
hfrage-waermepumpen-boomen-aber-die-branch
e-kann-sich-darueber-nicht-freuen_id_8277087
3.html) entgegenzuwirken?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 3. Mai 2022

Der Bundesregierung liegen keine Daten bezüglich der durchschnitt-
lichen Lieferzeiten von Wärmepumpen vor. Der Bundesverband Wär-
mepumpe e. V. (BWP) schätzt einen Zeitraum von 6 bis 12 Wochen als 
realistisch ein, die Lieferzeiten fallen allerdings je nach Hersteller und 
Modell sehr unterschiedlich aus. Die Bundesregierung ist mit den Bran-
chen im Austausch, um eine schnelle Steigerung der Installationszahlen 
von Wärmepumpen zu ermöglichen. Zu den entsprechenden Maßnah-
men zählen insbesondere Anpassungen beim regulatorischen Rahmen 
und bei den Förderbedingungen, Kommunikationskampagnen und Maß-
nahmen, um die Koordination von Herstellerfirmen, Energieberatung 
und Handwerk zu verbessern.
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21. Abgeordneter
Norbert 
Kleinwächter
(AfD)

Hat die Bundesregierung einen Austausch mit 
und/oder zwischen einschlägigen Akteuren im 
Format Bundes-/Landesebene initiiert, damit ent-
sprechende Maßnahmen ergriffen werden, nach-
dem in einem offenen Brief an die Bundesregie-
rung angedroht wurde, dass Pipelines „ab kom-
mender Woche“ abgedreht würden (vgl. „Klima-
Aktivisten der ,Letzten Generation‘ drohen damit, 
Pipelines in Deutschland abzudrehen“, www.wel
t.de/politik/deutschland/article238241331/Letzte-
Generation-Klima-Aktivisten-wollen-Gas-Pipelin
es-abdrehen.html [zuletzt abgerufen am 28. April 
2022]), und welche Maßnahmen hat die Bundes-
regierung unmittelbar nach dieser sich später ma-
terialisierten (vgl. „Klima-Gruppe versucht an 
mehreren Orten, ,Pipelines abzudrehen‘“, www.w
elt.de/politik/deutschland/article238407383/Letzt
e-Generation-Klima-Gruppe-versucht-Pipelines-a
bzudrehen.html [zuletzt abgerufen am 28. April 
2022]) Androhung ergriffen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 6. Mai 2022

Die Bundesregierung hat sich in der Kalenderwoche 17 mit den ent-
sprechenden Vertretern der Bundesländer im Rahmen der täglichen 
Sitzung des „Krisenteams Gas – Frühwarnstufe“ zu dieser Thematik 
ausgetauscht. Dabei ging es auch um kritische Infrastrukturpunkte bei 
Pipelines und mögliche Sicherungsmaßnahmen.

22. Abgeordneter
Enrico Komning
(AfD)

Plant die Bundesregierung, die in der vom dama-
ligen Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie in Auftrag gegebene Studie aus dem Jahre 
2014 (Titel: Berücksichtigung von KMU-Be-
langen in der Gesetzesfolgenabschätzung) festge-
stellte „überproportionale Belastung von KMU 
durch rechtliche Regelungen“ in einer weiteren 
Studie im Hinblick auf ihre seitherige Entwick-
lung zu evaluieren, oder verfügt die Bundesregie-
rung aus anderen Quellen über aktuellere Zahlen 
zu diesem Sachverhalt?

Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 6. Mai 2022

Die Bundesregierung plant keine weitere Studie zur Evaluierung der 
Entwicklung seit dem Jahr 2014. Andere Quellen über aktuellere Zahlen 
zu diesem Sachverhalt sind der Bundesregierung nicht bekannt. Die Ent-
wicklung der Bürokratiekosten der Wirtschaft wird über den sogenann-
ten Bürokratiekosten-Index abgebildet, den die Bundesregierung jährlich 
in ihrem „Bericht der Bundesregierung zum Stand des Bürokratieabbaus 
und zur Fortentwicklung auf dem Gebiet der besseren Rechtsetzung“ 
veröffentlicht. Darüber hinaus berichtet der Nationale Normenkontroll-
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rat in seinem Jahresbericht ausführlich über die Entwicklung der Büro-
kratiekosten sowie über aktuelle Studien zu branchenspezifischen Unter-
suchungen, z. B. im Gastgewerbe.

23. Abgeordneter
Jan Korte
(DIE LINKE.)

Über welche Erkenntnisse verfügt die Bundes-
regierung bezüglich der weiterhin stattfindenden 
Zahlungen an die Ukraine durch Russland für den 
Gastransport in die EU durch ukrainisches Gebiet 
(vgl. www.rnd.de/politik/gas-aus-russland-fliesst-
weiter-durch-die-ukraine-FQESUXN7RPYAAZG
GLV77QLBU2Q.html und www.focus.de/finanze
n/news/gas-aus-russland-ukraine-erhaelt-dafuer-m
illiarden-von-wladimir-putin_id_79153723.html), 
und welche Konsequenzen zieht die Bundesregie-
rung aus diesen Erkenntnissen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung verurteilt den russischen Angriffskrieg gegen die 
Ukraine auf das Schärfste und setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und mutmaßliche Kriegs-
verbrechen in der Ukraine gründlich untersucht und dokumentiert wer-
den und sich die Täter vor unabhängigen Gerichten verantworten müs-
sen. Der Bundesregierung ist bekannt, dass der Gastransit über die 
Ukraine weiterhin fortgeführt wird. Sie geht davon aus, dass entspre-
chend dem abgeschlossenen Transitvertrag Gazprom für den Gastransit 
die vereinbarten Transitgebühren an den ukrainischen Fernnetzbetreiber 
zahlt.

24. Abgeordneter
Steffen Kotré
(AfD)

In welchem Umfang (in Kubikmetern Erdgas) 
bestehen nach Kenntnis der Bundesregierung so-
genannte „Take-or-Pay“-Lieferverträge für den 
Import russischen Erdgases nach Deutschland 
(bitte für 2022 bis 2040 aufschlüsseln), und wie 
will die Bundesregierung bis 2024 aus dem Erd-
gasgeschäft mit Russland aussteigen, wenn ent-
sprechende Liefer- und Zahlungsverpflichtungen 
bestehen (bitte insbesondere hinsichtlich der Zah-
lungsverpflichtungen erläutern)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 4. Mai 2022

Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse über Take-or-Pay-Rege-
lungen in den zwischen deutschen Unternehmen und Gazprom abge-
schlossenen privatrechtlichen Lieferverträgen vor. Eine Aussage darü-
ber, welche Liefer- und Zahlungsverpflichtungen im Falle eines Import-
stopps für die Unternehmen entstehen, kann von der Bundesregierung 
deshalb nicht getroffen werden.
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25. Abgeordneter
Dr. Rainer Kraft
(AfD)

Welches Auftragsvolumen wird aus Sicht der 
Bundesregierung perspektivisch der deutschen 
Rüstungsindustrie vorenthalten, wenn die Bun-
desregierung ihre Weigerung zum Export schwe-
rer Waffen entsprechend dem Anforderungs-
schreiben aus der Ukraine in die Ukraine auf-
rechterhält (www.zeit.de/zustimmung?url=https%
3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2F2022-04
%2Fwaffen-ukraine-lieferungen-olaf-scholz-nach
richtenpodcast)?

Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 29. April 2022

Die Bundesregierung folgt dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 21. Oktober 2014 (BVerfGE 137, 185) und unterrichtet über ab-
schließende positive Genehmigungsentscheidungen. Fragestellungen zu 
hypothetischen Sachverhalten beantwortet die Bundesregierung grund-
sätzlich nicht.

26. Abgeordneter
Ulrich Lange
(CDU/CSU)

Aus welchen Gründen will die Bundesregierung 
kleine Wasserkraftanlagen (bis 500 kW) im Rah-
men des EEG 2023 nicht weiter fördern, und was 
ist geplant, um diese grundlastfähige und umwelt-
freundliche Form der Energieerzeugung auch 
künftig in die Energiewende einzubinden?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 4. Mai 2022

Die Bundesregierung hat sich im Zuge der Ressortabstimmung zum Ent-
wurf der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2023 da-
rauf verständigt, die Förderung für neue Wasserkraftanlagen auf in der 
Stromerzeugung effektive, mittlere und große Anlagen zu beschränken. 
Damit soll den besonderen gewässerökologischen Anforderungen an 
Fließgewässer Rechnung getragen werden. Kleine Anlagen haben häufig 
vergleichsweise große gewässerökologische Auswirkungen und tragen 
wesentlich mit dazu bei, dass der von der Wasserrahmenrichtlinie gefor-
derte gute ökologische Zustand in Deutschland noch nicht erreicht wird. 
Ein Großteil der von Schädigungen betroffenen Fischarten sind zudem 
Schutzgüter der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie). Aus-
gleichsmaßnahmen für den Fischabstieg sind nicht möglich.
Der Entwurf zum EEG 2023 befindet sich derzeit in den parlamentari-
schen Beratungen.
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27. Abgeordneter
Ulrich Lange
(CDU/CSU)

Wie bewertet die Bundesregierung die Situation 
privater Bauherren, die in Erwartung einer KfW-
Effizienzhaus-40-Förderung nach alten Förder-
sätzen (bis zum 24. Januar 2022) eine sogenannte 
auflösende Bedingung in vor Förderzusage ge-
schlossene Verträge aufgenommen haben (siehe 
3.11 der FAQ zum BEG) und nun vor dem Pro-
blem stehen, dass sie nicht nur einen niedrigeren 
Fördersatz erhalten (wodurch die auflösende Be-
dingung zum Tragen kommt), sondern auch zu 
schlechteren Konditionen neue Verträge schließen 
müssen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 4. Mai 2022

Grundsätzlich schützt eine auflösende Bedingung in Lieferungs- und 
Leistungsverträgen Antragstellerinnen und Antragsteller davor, im Falle 
der Nichtgewährung einer beantragten Förderung trotzdem den ge-
schlossenen Vertrag erfüllen zu müssen, obwohl aufgrund von geänder-
ten Rahmenbedingungen seitens der Antragstellerin oder des Antragstel-
lers gegebenenfalls kein Interesse mehr daran besteht. Zudem belegt die 
auflösende Bedingung die Anreizwirkung der Bundesförderung für effi-
ziente Gebäude (BEG), da sie nachweist, dass ohne die Förderung 
grundsätzlich kein Interesse an dem Vertrag entsteht. Dies ermöglicht 
den vorzeitigen Vorhabenbeginn, also die Unterzeichnung des entspre-
chenden Vertrags noch vor Antragstellung.
Ein Rechtsanspruch der Antragstellerin oder des Antragstellers auf eine 
Förderung im Rahmen der BEG besteht nicht. Die Gewährung der För-
derung erfolgt aufgrund pflichtgemäßen Ermessens und steht unter dem 
Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel. Eine 
Härtefallregelung ist nicht vorgesehen.

28. Abgeordnete
Caren Lay
(DIE LINKE.)

Wie viel KfW-Förderung ging seit 2017 in den 
Neubau von Eigenheimen und wie viel in den 
Neubau von Mietwohnungen (bitte jeweils För-
dersumme und Zahl der geförderten Wohneinhei-
ten angeben)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 3. Mai 2022

Von 2017 bis zum Ende des 1. Halbjahres 2021 erfolgte die Neubauför-
derung für energieeffiziente Gebäude über das CO2-Gebäudesanierungs-
programm im Rahmen der KfW-Förderprogramme „Energieeffizient 
Bauen und Sanieren (EBS)“. Die Neubauförderung wurde ab dem 1. Juli 
2021 in die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) mit den drei 
Teilprogrammen Wohngebäude (BEG WG), Nichtwohngebäude (BEG 
NWG) und Einzelmaßnahmen (BEG EM) integriert.
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Nachfolgend sind die Zusagevolumina der getätigten Zusagen in der 
Neubauförderung für Wohngebäude jahresscharf dargestellt. Eine Auf-
teilung der Neubauförderung in Eigenheime und Mietwohnungen ist 
nicht möglich.

Zusagevolumen¹
in Mio. €

Anzahl geförderte
Wohneinheiten²

2017 10.300 116.700
2018  7.700  90.500
2019  7.600  86.000
2020 21.300 197.200
1. Halbjahr 2021 16.100 151.900
2. Halbjahr 2021 12.561 210.400
1. Quartal 2022³  9.525 244.200

1 Das Zusagevolumen von 2017 bis zum 1. Halbjahr 2021 umfasst das durch die KfW 
zugesagte Kreditvolumen im Rahmen des Programms „Energieeffizient Bauen (153)“. 
Im Rahmen der BEG setzet sich ab dem 2. Halbjahr 2021 das Zusagevolumen aus dem 
zu-gesagten Kreditvolumen (Programm 261, Neubau-Anteil) sowie dem zugesagten 
Investitionszuschuss (Programm 461, Neubau-Anteil) zusammen.

2 Definition Wohneinheiten gemäß BEG-Richtlinien: In einem abgeschlossenen Zusam-
menhang liegende und zu dauerhaften Wohnzwecken bestimmte Räume in Wohnge-
bäuden, die die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen und daher mindestens 
über die nachfolgende Ausstattung verfügen: eigener abschließbarer Zugang, Wohn-, 
Alten- und Pflegeheimen Zugänge zu Küche, Badezimmer und Toilette (bei Pflegehei-
men ist eine separate Küche entbehrlich).

3 Zu beachten ist, dass die Zusagetätigkeit im ersten Quartal 2022 aufgrund des Antrags-
stopps vom 24. Januar 2022 nicht durchgängig erfolgte und bis dato eingegangene An-
träge ggf. erst zu einem späteren Zeitpunkt zugesagt wurden.

29. Abgeordneter
Dietrich Monstadt
(CDU/CSU)

Welche konkreten Überlegungen gibt es innerhalb 
der Bundesregierung zum Anschluss Mecklen-
burg-Vorpommerns an das Liquefied-Natural-
Gas-(LNG)-Netz (z. B. festes oder schwimmen-
des LNG-Terminal), und welche abstrakten Mög-
lichkeiten sieht die Bundesregierung für einen et-
waigen Anschluss an das LNG-Netz?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 6. Mai 2022

Die Bundesregierung prüft gegenwärtig unterschiedliche Standorte für 
den Import von Flüssigerdgas (LNG, Liquefied Natural Gas). In Meck-
lenburg-Vorpommern wird der Hafen Rostock als Standort sowie die 
Nutzung der vorhandenen Infrastruktur der Nord Stream 2 in Verbin-
dung mit dem Standort Lubmin geprüft. Geprüft wird ebenfalls der 
Transport von regasifiziertem Flüssigerdgas über die Nordeuropäische 
Erdgasleitung (NEL) nach Mecklenburg-Vorpommern.

30. Abgeordneter
Stefan Müller 
(Erlangen)
(CDU/CSU)

Geht die Bundesregierung von einer Rezession in 
den kommenden Monaten aus, insbesondere auf-
grund des Ukraine-Konfliktes, gestiegener Infla-
tion und einer möglichen Erhöhung der Leitzin-
sen, und wie ist die Bundesregierung darauf vor-
bereitet?
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Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 5. Mai 2022

In ihrer am 27. April 2022 veröffentlichten Frühjahrsprojektion geht die 
Bundesregierung von einem preisbereinigten Wachstum der deutschen 
Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr von 2,2 Prozent aus. Im unter-
jährigen Verlauf wurde dabei ein leichter Anstieg des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) im ersten Quartal 2022 angenommen, der mit der Schnell-
meldung des Statistischen Bundesamts am 29. April 2022 von + 0,2 Pro-
zent (preis-, kalender- und saisonbereinigt gegenüber Vorquartal) bestä-
tigt wurde. Für das zweite Quartal 2022 geht die Frühjahrsprojektion 
von einem leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung aus. Dem damit 
insgesamt schwachen ersten Halbjahr folgt im zweiten Halbjahr wieder 
ein kräftiger Anstieg des Bruttoinlandsprodukts. Es wird daher nicht von 
einer Rezession ausgegangen.
Insgesamt wird den aktuellen Entwicklungen, insbesondere den Aus-
wirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, aber mit einer 
deutlichen Abwärtskorrektur der Wachstumserwartungen für das laufen-
de Jahr gegenüber der Jahresprojektion vom 27. Januar 2022 Rechnung 
getragen. Damals ging die Bundesregierung noch von einem BIP-
Wachstum von 3,6 Prozent aus.
Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken 
im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken sind nach 
Artikel 130 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) unabhängig. Die Bundesregierung gibt daher keine Einschät-
zungen über die Ausgestaltung geldpolitischer Maßnahmen der EZB so-
wie keine Prognosen zur Veränderung der Geldpolitik und möglicher re-
alwirtschaftlicher Auswirkungen ab.

31. Abgeordneter
Victor Perli
(DIE LINKE.)

Welche Prämien aus dem Bundeshaushalt für den 
Kauf von Elektrofahrzeugen wurden im Jahr 2021 
für welche Fahrzeugsegmente im Sinne des Kraft-
fahrt-Bundesamts (Minis, Kleinwagen, Kompakt-
klasse, Mittelklasse, obere Mittelklasse, Oberklas-
se, SUVs, Geländewagen, Sportwagen, Mini-
Vans, Großraum-Vans, Utilities, Wohnmobile) ge-
zahlt (bitte Gesamtsumme und für jedes Segment 
jeweils als absolute Summe und prozentual zur 
Gesamtsumme angeben)?

Antwort des Staatssekretärs Udo Philipp
vom 5. Mai 2022

Eine Auswertung der ausgezahlten Förderprämien im Jahr 2021 diffe-
renziert nach den Fahrzeugsegmenten im Sinne des Kraftfahrt-Bundes-
amts (KBA) ist nicht möglich, da keine Angaben dazu bei der Antrag-
stellung erhoben werden.
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Im Jahr 2021 geförderte elektrische Fahrzeuge:

Anzahl
geförderter
Fahrzeuge

Ausgezahlte
Mittel

in Euro

Anteil an
Gesamtsumme

Mittel in Prozent
Reine Elektrofahrzeuge 318.846 1.874.642.050,00  61
Plug-in-Hybride 291.478 1.212.443.787,50  39
Brennstoffzellenfahrzeuge      44       203.500,00   0
Gesamt 610.368 3.087.289.337,50 100

32. Abgeordneter
Lars Rohwer
(CDU/CSU)

Ab wann wird es wieder möglich sein, Zuschüsse 
im Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand 
(ZIM) zu beantragen, und womit begründen sich 
die geplanten Mittelkürzungen?

Antwort des Staatssekretärs Udo Philipp
vom 2. Mai 2022

Dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) ist 
die schnellstmögliche Beendigung der angsprochenen weitgehenden 
Aussetzung der Antragsannahme im Zentralen Innovationsprogramm 
Mittelstand (ZIM) ein besonderes Anliegen.
Die Entwicklung des ZIM war in den vergangenen Jahren durch einen 
deutlichen Anstieg der Programmnachfrage gekennzeichnet. Bereits seit 
Mitte 2020 und mit weiter steigender Tendenz im Jahr 2021 hat sich die 
Zahl der Anträge im ZIM u. a. auch krisenbedingt deutlich erhöht. Kor-
respondierend mit dem hohen Antragseingang wurden im Jahr 2021 be-
sonders viele Förderzusagen ausgesprochen. Zusammen mit einer pan-
demiebedingt hohen Anzahl von Projektverlängerungen führte dies zu 
hohen Mittelbindungen in den Folgejahren und damit zu einer Reduzie-
rung des zur Verfügung stehenden finanziellen Spielraums für neue Be-
willigungen von Forschungsprojekten. Vor diesem Hintergrund mussten 
mit Wirkung ab dem 7. Oktober 2021 weitreichende Einschränkungen 
bei der Antragsannahme im ZIM implementiert werden.
Von durch das BMWK geplanten Mittelkürzungen im ZIM kann vor 
dem Hintergrund der mit dem 2. Regierungsentwurf zum Bundeshaus-
halt 2022 vorgesehenen Mittel für das ZIM keine Rede sein. Trotz der 
aktuell herausfordernden finanzpolitischen Ausgangslage wurde in 
Kapitel 0901 der Titel 683 01 um rund 40 Mio. Euro gegenüber dem 
1. Regierungsentwurf auf 600 Mio. Euro erhöht, also für das ZIM auf 
rund 590 Mio. Euro.
Die Mittelausstattung ist damit deutlich höher als in den Jahren 2019 
und 2020, als 555 Mio. Euro für das ZIM zur Verfügung standen (2017 
und 2018 waren es jeweils 548 Mio. Euro). Nur im Jahr 2021 gab es mit 
620 Mio. Euro eine einmalige außergewöhnliche Erhöhung im Zusam-
menhang mit der coronabedingt gestiegenen Nachfrage.
Ein genauer Zeitpunkt für die Fortsetzung der uneingeschränkten An-
tragsannahme kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht angegeben 
werden. Eine Aufhebung der Restriktionen ist möglich, wenn Klarheit 
über die zukünftige Mittelausstattung besteht und dem in 2022 und den 
Folgejahren bestehenden finanziellen Mehrbedarf Rechnung getragen 
werden wird. Die Mittelausstattung ist Gegenstand der laufenden Bera-
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tungen zum Bundeshaushalt 2022, über den der Deutsche Bundestag 
entscheiden wird.

33. Abgeordnete
Jana Schimke
(CDU/CSU)

Welchen Zeitplan verfolgt die Bundesregierung in 
Bezug auf die im Koalitionsvertrag zwischen 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP an-
gekündigte Wiederaufnahme des Prozesses zur 
Nationalen Tourismusstrategie des Bundes, und 
wann soll die Nationale Tourismusstrategie fertig-
gestellt sein?

Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 5. Mai 2022

Die im Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP festgelegte Fortschreibung der Nationalen Tourismusstrategie 
(NTS) und Einrichtung einer Nationalen Plattform Zukunft des Touris-
mus werden eng verzahnt.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat 
zur Fortschreibung der NTS und zur Etablierung der Plattform einen 
hochrangigen Lenkungskreis der Ressorts ins Leben gerufen. Dieser 
wird Eckpunkte zur Fortschreibung der NTS erarbeiten, die bis zum 
Sommer verabschiedet werden sollen. Auf Basis der Eckpunkte soll ein 
Arbeitsprogramm der Bundesregierung zur NTS entstehen.
Bis Ende des Jahres soll die Nationale Plattform Zukunft des Tourismus 
etabliert werden, die ab 2023 ihre Arbeit aufnehmen soll. Die Nationale 
Plattform Zukunft des Tourismus soll genutzt werden, um den Prozess 
der NTS mit den zu beteiligenden Akteuren zu steuern.
Die NTS ist ein langfristiges und dynamisch angelegtes Projekt, das die 
Bundesregierung über die gesamte Legislaturperiode verfolgen wird.

34. Abgeordneter
Uwe Schulz
(AfD)

Kann die Bundesregierung ausschließen, dass 
Gasimporte aus der Russischen Föderation in Zu-
kunft in Rubel bezahlt werden – laut einem Me-
dienbericht soll der Energieversorger Uniper seine 
Zahlungen für russisches Gas zwar auch künftig 
in Euro leisten wollen, aber auf eigene Konten bei 
der Gazprombank, wo die Euro-Zahlungen dann 
sofort in Rubel konvertiert werden –, und wie rea-
giert die Bundesregierung auf die diesbezüglichen 
Vorwürfe des ehemaligen Vorsitzenden der Euro-
päischen Volkspartei Donald Tusk (www.diepress
e.com/6131964/sind-sie-noch-in-der-eurozone-tus
k-wirft-oesterreich-gaszahlung-in-rubel-vor?utm_
medium=Social&xtor=CS1-15&utm_source=Fac
ebook&fbclid=IwAR3S5VU7_rk9508YgJqwiWD
3gnL XP1EZ4ANSoGZ-MR1qLwVjii5BnTWhW
X4#Echobox=1651143553)?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Unternehmen, unter der 
Beachtung der von der EU-Kommission veröffentlichten häufig gestell-
ten Fragen (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_econom
y_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-gas-impo
rts_en.pdf), weiterhin ihre Gaslieferungen in der in den Verträgen ver-
einbarten Währung bezahlen.

35. Abgeordneter
Uwe Schulz
(AfD)

Welche konkreten Maßnahmen plant die Bundes-
regierung um die galoppierende Inflationsrate von 
derzeit 7,4 Prozent einzudämmen, und welche 
Umstände sind nach Kenntnis der Bundesregie-
rung für diese Inflationsrate ausschlaggebend 
(www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/
Verbraucherpreisindex/_inhalt.html)?

Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung geht in ihrer am 27. April 2022 veröffentlichten 
Frühjahrsprojektion davon aus, dass die Inflationsrate in diesem Jahr im 
Jahresdurchschnitt auf 6,1 Prozent ansteigt. Im Zuge des russischen An-
griffskriegs kam es zu einem massiven Preisschub für Energie, nachdem 
insbesondere der Ölpreis bereits zuvor schon deutlich gestiegen war. 
Auch die Preise für Nahrungsmittel trugen zum jüngsten Auftrieb des 
Verbraucherpreisniveaus bei. Im weiteren Verlauf zeichnet sich jedoch 
eine Entspannung bei den Energiepreisen ab. Darauf deuten die Termin-
kontrakte für die verschiedenen Energieträger an den Finanzmärkten hin 
(die Future-Preise für den Zeitraum bis zum Jahresende 2023 liegen bei-
spielsweise unterhalb derzeitiger Spotpreise und weisen zudem eine fal-
lende Tendenz auf). Für das Jahr 2023 wird deshalb für den Jahresdurch-
schnitt mit 2,8 Prozent wieder eine deutlich niedrigere Inflations-
rate erwartet.
Die Bundesregierung hat mit einer Reihe von kurzfristigen Entlastungs-
maßnahmen auf die drastisch gestiegenen Energiepreise reagiert (siehe 
hierzu www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichte
r/Entlastun gen/entlastungen.html). Dazu zählen Maßnahmen wie
• der Wegfall der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG-Umlage) für Verbraucherinnen und Verbraucher zum 1. Juli 
2022 und

• die auf drei Monate befristete Senkung der Energiesteuer auf Kraft-
stoffe auf das europäische Mindestmaß (voraussichtlich ab dem 1. Ju-
ni 2022).

Der zügige Ausbau von erneuerbaren Energien führt mittelfristig zu 
sinkenden Energiepreisen und einer geringeren Abhängigkeit, insbeson-
dere von russischen Energielieferungen.
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36. Abgeordneter
Uwe Schulz
(AfD)

Welche konkreten Auswirkungen hätte nach An-
sicht und Kenntnis der Bundesregierung ein so-
fortiges russisches Energieembargo für Deutsch-
land, und wie ist in diesem Zusammenhang die 
Aussage der Bundesministerin des Auswärtigen, 
dass Deutschland die russischen Energieimporte 
bis Ende dieses Jahres komplett auslaufen lässt, 
für die deutsche Wirtschaft zu bewerten (www.tag
esschau.de/ausland/europa/baerbock-riga-10
1.html)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 6. Mai 2022

Es ist davon auszugehen, dass sich die Frage auf einen Artikel der
Redaktion der Tagesschau bezieht. Die Bundesaußenministerin themati-
siert darin die Planungen, bis zum Ende des Jahres 2022 kein Öl mehr 
aus Russland zu importieren.
Bei einem sofortigen Ausbleiben der Gaslieferungen aus Russland ist 
die Versorgungssicherheit bis zum Herbst auch dann gewährleistet, 
wenn kein Gas mehr durch den ukrainischen Gastransit oder andere Im-
portrouten geliefert wird. Gemeinsam mit kurzfristigen Anstrengungen 
von Unternehmen und Privathaushalten zur Reduktion des Gaseinsatzes 
durch Energieeffizienz, Energieeinsparung und Elektrifizierung kann 
auch ohne ein Ausbleiben der Gaslieferungen aus Russland bis Ende des 
Jahres der Anteil russischer Gaslieferungen am Gasverbrauch so auf et-
wa 30 Prozent gesenkt werden. Die Unabhängigkeit von russischem Gas 
kann in einem gemeinsamen Kraftakt bis Sommer 2024 weitgehend er-
reicht werden. Dies setzt zwingend Diversifizierung, Einsparungen, den 
schnelleren Hochlauf von Wasserstoff sowie den massiven Ausbau der 
Erneuerbaren voraus. So ist in der Summe die schrittweise Reduktion 
von russischem Gas auf nur noch 10 Prozent des Gasverbrauchs bis 
Sommer 2024 möglich.
Bei dem Energieträger Öl hält der Erdölbevorratungsverband für kurz-
fristig eintretende Versorgungsstörungen Rohöl- und Mineralölerzeug-
nisse im Umfang der Nettoimporte für 90 Tage vor. Im Bereich der 
Steinkohle müssen die Kraftwerksbetreiber teilweise auf vorhandene 
Lagerbestände zurückgreifen. Derzeit bestehen allerdings keine solchen 
Versorgungstörungen.
Der von der Bundesaußenministerin thematisierte Ausstieg aus Roh-
ölimporten steht im Zusammenhang mit der bereits erfolgten Reduzie-
rung der Abhängigkeit von russischen Rohölimporten von 35 Prozent im 
Jahr 2021 auf aktuell 12 Prozent. Es werden derzeit Gespräche geführt, 
um die verbleibenden 12 Prozent auf null zu reduzieren.
Die Bundesregierung hat umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die 
Gefahr der finanziellen Überlastung für die Wirtschaft zu minimieren. 
Dazu gehören:
• der Schutzschild der Bundesregierung für vom Krieg betroffene 

Unternehmen vom 8. April 2022 (www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dow
nloads/M-O/massnahmenueberblick-schutzschild-der-breg-fuer-vom-
krieg-betroffene-unternehmen.pdf) sowie das
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• Entlastungspaket vom 23. Februar 2022 (www.bundesfinanzministeri
um.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/1
0-entlastungsschritte-fuer-unser-land.html) und das

• Entlastungspaket vom 23. März 2022 (www.bmwk.de/Redaktion/DE/
Publikationen/Energie/massnahmenpaket-des-bundes-zum-umgang-
mit-den-hohen-energiekosten.pdf).

37. Abgeordneter
Björn Simon
(CDU/CSU)

Welche konkreten Maßnahmen hat die Bundes-
regierung bereits getroffen und welche will sie in 
Zukunft umsetzen, um, wie im Koalitionsvertrag 
zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP festgehalten, das nationale Raumfahrtpro-
gramm und die Europäische Weltraumorganisa-
tion (ESA) zu stärken, deren Eigenständigkeit zu 
bewahren und eine neue Raumfahrtstrategie unter 
Berücksichtigung der Vermeidung und Bergung 
von Weltraumschrott zu entwickeln?

Antwort des Staatssekretärs Udo Philipp
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung setzt sich für eine Stärkung des nationalen Raum-
fahrtprogramms (Nationales Programm für Weltraum und Innovation) 
und der ESA ein. Grundlage dafür ist eine angemessene finanzielle Aus-
stattung der beiden Haushaltstitel.
Die Rolle der Europäischen Weltraumorganisation ESA in der europäi-
schen Raumfahrt soll inhaltlich weiter gestärkt werden. Die technische 
und fachliche Expertise, die in der Organisation in den letzten Jahrzehn-
ten aufgebaut wurde, muss weiter genutzt und ausgebaut werden, um 
Europas Stellung und Bedeutung bei der Gestaltung der internationalen 
Raumfahrt auch in der Zukunft zu sichern. Mit entsprechenden Finanz-
mitteln plant Deutschland, auf der nächsten ESA-Ministerkonferenz im 
November 2022 seine – zusammen mit Frankreich – führende Rolle bei 
fortlaufenden und neuen Programmen der ESA weiter zu festigen. Ein 
zunehmend wichtiges Thema auch in der ESA ist die Nachhaltigkeit von 
Raumfahrtaktivitäten.
Eine Stärkung des nationalen Raumfahrtprogramms ist für die zielorien-
tierte Unterstützung der Industrie und Forschung in Deutschland drin-
gend erforderlich, um den Anschluss an den dynamischen europäischen 
Markt, gerade auch im Bereich New Space, nicht zu verlieren. Das Na-
tionale Programm für Weltraum und Innovation (NPWI) besitzt eine 
hohe Relevanz als Förderprogramm für das deutsche Raumfahrt-Innova-
tionsökosystem, deutsche Zulieferer haben sich bereits am Weltmarkt er-
folgreich platziert. Prioritäre Schwerpunkte liegen dabei im Bereich
von New-Space-Kleinsatelliten Made in Germany, im Bereich Klima-
monitoring und Klimaschutz sowie bei Nachhaltigkeit, Umwelt und Si-
cherheit.
Diesen Entwicklungen in den beiden Programmen soll auch eine Über-
arbeitung der deutschen Raumfahrtstrategie Rechnung tragen. Themen 
wie Sicherheit, Space Traffic Management und die Vermeidung bzw. 
Bergung von Weltraumschrott werden in der Zukunft erheblich an Be-
deutung zunehmen und strategisch priorisiert. Erste Vorarbeiten dazu 
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laufen und sollen unter breiter Einbeziehung von Stakeholdern und 
Öffentlichkeit im Laufe des Jahres 2023 abgeschlossen werden.

38. Abgeordneter
Jens Spahn
(CDU/CSU)

Wie hat sich die Bundesregierung zu dem Vor-
schlag des italienischen Bundesministerpräsiden-
ten Mario Draghi verhalten, einen Preisdeckel für 
den Import von russischem Gas einzuführen 
(www.welt.de/wirtschaft/energie/plus238253669/
Gas-Sanktionen-Mario-Draghis-Idee-soll-auch-Ol
af-Scholz-bewegen.html), und welche Argumente 
sprechen aus Sicht der Bundesregierung für oder 
gegen diesen Vorschlag?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 6. Mai 2022

Die Prüfungen der Bundesregierung im Hinblick auf Energiesanktions-
instrumente unterhalb der Embargoschwelle dauern an. Zu Sanktions-
instrumenten unterhalb der Embargoschwelle gehören beispielsweise 
Importzölle oder Importpreisobergrenzen für russische Energieimporte 
sowie, auch in Kombination, die Umlenkung von Zahlungsflüssen auf 
Treuhandkonten.
Die Auswirkungen der verschiedenen Sanktionsinstrumente beispiels-
weise auf die Kapitalflüsse nach Russland, die Energiepreise sowie die 
Versorgungssicherheit und damit auch die Vor- und Nachteile der Sank-
tionsoptionen hängen unter anderem ab von der Weltmarktreaktion mit 
Blick auf Handelsströme und Preise, inklusive der Angebots- und Nach-
frageelastizitäten. Die Weltmarktreaktion und damit die Bewertung der 
angesprochenen Sanktionsoptionen hängt entscheidend ab von der kon-
kreten Ausgestaltung, beispielsweise mit Blick auf die Höhe von Zöllen 
oder Preisobergrenzen, den Anteil der Einnahmen, der auf etwaigen 
Treuhandkonten verbleibt, das flankierende Sanktionsinstrumentarium 
oder auch die Größe der umsetzenden Koalition.
Die Bundesregierung stimmt sich zu weiteren Sanktionsmaßnahmen eng 
innerhalb der Europäischen Union und mit anderen Partnern ab. Zum 
Stand der internen Beratungen gibt die Bundesregierung grundsätzlich 
keine Auskunft.

39. Abgeordneter
Jens Spahn
(CDU/CSU)

Zu welchen Ergebnissen sind die Prüfungen der 
Europäischen Kommission und der Bundesregie-
rung im Hinblick auf den Vorschlag verschiedener 
Experten gelangt, einen Zoll auf den Import russi-
scher Energie einzuführen (vgl. z. B. www.zdf.de/
nachrichten/wirtschaft/zoelle-putin-ukraine-krieg-
russland-100.html; www.spiegel.de/wirtschaft/san
ktionen-gegen-russland-was-der-kohleboykott-fue
r-deutschland-bedeutet-a-c56dba19-e434-463b-ba
15-fb36eb970a30), und welche Argumente spre-
chen aus Sicht der Bundesregierung demnach für 
oder gegen diesen Vorschlag?
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40. Abgeordneter
Jens Spahn
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Umsetzbar-
keit des beispielsweise von Monika Grimm, Mit-
glied im Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, unter-
stützten Vorschlages des Chefs des ukrainischen 
Staatskonzerns Naftogaz, Jurij Witrenko, Zahlun-
gen für Öl, Gas und Kohle aus Russland ab sofort 
auf ein Treuhandkonto zu überwiesen und das 
Geld erst auszuzahlen, nachdem Russland seine 
Truppen aus der Ukraine abgezogen hat (www.spi
egel.de/wirtschaft/soziales/naftogaz-chef-juri-vitr
enko-im-interview-zum-krieg-in-der-ukraine-a-2d
5d0804-61f8-4b1f-8b91-8ed9af0f43e9), und wel-
che Argumente sprechen aus Sicht der Bundesre-
gierung für oder gegen diesen Vorschlag?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 4. Mai 2022

Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die Fragen 39 und 40 
gemeinsam beantwortet.
Die Prüfungen der Bundesregierung im Hinblick auf Energiesanktions-
instrumente unterhalb der Embargoschwelle dauern an. Zu Sanktions-
instrumenten unterhalb der Embargoschwelle gehören beispielsweise 
Importzölle oder Importpreisobergrenzen für russische Energieimporte 
sowie, auch in Kombination, die Umlenkung von Zahlungsflüssen auf 
Treuhandkonten.
Die Auswirkungen der verschiedenen Sanktionsinstrumente beispiels-
weise auf die Kapitalflüsse nach Russland, die Energiepreise sowie die 
Versorgungssicherheit und damit auch die Vor- und Nachteile der Sank-
tionsoptionen hängen unter anderem ab von der Weltmarktreaktion mit 
Blick auf Handelsströme und Preise, inklusive der Angebots- und Nach-
frageelastizitäten. Die Weltmarktreaktion und damit die Bewertung der 
angesprochenen Sanktionsoptionen hängt entscheidend ab von der kon-
kreten Ausgestaltung, beispielsweise mit Blick auf die Höhe von Zöllen 
oder Preisobergrenzen, den Anteil der Einnahmen, der auf etwaigen 
Treuhandkonten verbleibt, das flankierende Sanktionsinstrumentarium 
oder auch die Größe der umsetzenden Koalition.
Die Bundesregierung stimmt sich zu weiteren Sanktionsmaßnahmen eng 
innerhalb der Europäischen Union und mit anderen Partnern ab. Zum 
Stand der internen Beratungen gibt die Bundesregierung grundsätzlich 
keine Auskunft.

41. Abgeordneter
Dr. Hermann-Josef 
Tebroke
(CDU/CSU)

Wie bereitet sich die Bundesregierung auf die von 
mir befürchtete Klagewelle auf Grund des Stopps 
der KfW-55-Förderung im Januar dieses Jahres 
vor, und welche Konsequenzen zieht sie aus dem 
Desaster des erneuten Stopps im April dieses Jah-
res?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 3. Mai 2022

Es hat bislang keine Klagewelle auf Grund des Stopps der Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude (BEG) für Neubauten zum 24. Januar 2022 
gegeben. Es gab bisher vier Eilanträge für einstweilige Verfügungen vor 
dem Landgericht Frankfurt am Main, die alle abgewiesen wurden. Die 
Einlegung von Rechtsmitteln ist noch möglich. Sechs weitere Anträge 
sind mittlerweile bei der KfW eingegangen. Alle zehn Anträge sind von 
der gleichen Kanzlei mit der gleichen Begründung eingereicht worden, 
so dass ein zukünftiger Erfolg der Anträge unwahrscheinlich ist.
In einem ersten Schritt nach dem vorläufigen Programmstopp konnten 
ab dem 20. April 2022 wieder Anträge für das Effizienzhaus/Effizienz-
gebäude 40 „Erneuerbare Energien“ und „40 Plus“ (EH/EG 40 EE und 
40 Plus) bei der KfW sowohl für Wohn- als auch für Nichtwohngebäude 
gestellt werden. Diese erste Stufe der Neubauförderung war mit einem 
vorab angekündigten Budget von 1 Mrd. Euro erwartungsgemäß schnell 
ausgeschöpft.
Deshalb startete am 21. April 2022 nahtlos die zweite Stufe. In dieser 
Stufe werden nur noch die Effizienzniveaus EH/EG 40 Nachhaltigkeit 
(NH) gefördert. Verpflichtende Voraussetzung für die Förderung ist da-
mit das „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)“, das bereits seit 
Mitte 2021 optionaler Teil der BEG ist. Darüber hinaus werden nur noch 
Wärmeerzeuger auf Basis erneuerbarer Energien gefördert. Die Anfor-
derungen des Förderprogramms sind deutlich höher und die Fördersätze 
wurden im Vergleich zu Anfang des Jahres abgesenkt.

42. Abgeordneter
Dr. Hermann-Josef 
Tebroke
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung die Absicht, die finan-
zielle Förderung energieeffizienter Neubauten, 
zumal im privaten Wohnungsbereich, ganz aufzu-
geben, und wenn nicht, wie sehen die einschlägi-
gen Konzepte und Programme aus?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Patrick Graichen
vom 3. Mai 2022

Mit Blick auf die Neubauförderung hat die Bundesregierung eine schritt-
weise Neuausrichtung der Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG) hin zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienz auch für die Neubau-
förderung beschlossen. Nach Ausschöpfung des Budgets von 1 Mrd. 
Euro für das Effizienzhaus/Effizienzgebäude 40 „Erneuerbare Energien“ 
und „40 Plus“ (EH/EG 40 EE und 40 Plus) bei der KfW am 20. April 
2022 startete am 21. April 2022 nahtlos die zweite Stufe der Neuausrich-
tung, in der nur noch die Effizienzniveaus EH/EG 40 Nachhaltigkeit 
(NH) gefördert werden. Verpflichtende Voraussetzung für die Förderung 
ist damit das „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)“, das be-
reits seit Mitte 2021 optionaler Teil der BEG war. Gefördert wird auch 
der Neubau privaten Wohnraums. Die zweite Stufe der reformierten 
Neubauförderung läuft bis zum 31. Dezember 2022, da ab Januar 2023 
ein neues umfassendes Programm mit dem Titel „Klimafreundliches 
Bauen“ folgen soll. Elemente dieses Programms werden unter anderem 
eine stärkere Fokussierung auf die Treibhausgas-Emissionen im Lebens-
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zyklus der Gebäude sein. Details befinden sich aktuell in der Ressort-
abstimmung.

43. Abgeordneter
Kai Whittaker
(CDU/CSU)

Auf welche wissenschaftlichen Studien beruft 
sich die Bundesregierung in ihrer Entscheidung, 
kein sofortiges Energieembargo gegen Russland 
zu beschließen?

Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung berücksichtigt bei der Entscheidung über ein mög-
liches Energieembargo eine Vielzahl von Erkenntnissen, wozu auch fol-
gende wissenschaftliche Studien zählen:
– Bachmann, R., D. Baqaee, C. Bayer, M. Kuhn, A. Löschel, B. Moll, 

A. Peichl, K. Pittel, M. Schularick*: „Was wäre, wenn...? Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen eines Importstopps russischer Energie auf 
Deutschland“, ECONtribute Policy Brief No. 029, März 2022, www.
econtribute.de/RePEc/ajk/ajkpbs/ECONtribute_PB_029_2022.pdf

– Bayer, C., Kriwoluzky, A., Seyrich, F.: „Stopp russischer Energieein-
fuhren würde deutsche Wirtschaft spürbar treffen, Fiskalpolitik wäre 
in der Verantwortung“, DIW aktuell, 80: Sonderausgabe zum Krieg 
in der Ukraine, März 2022, www.diw.de/documents/publikationen/7
3/diw_01.c.837950.de/diw_aktuell_80.pdf

– Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung: „Auswirkungen eines möglichen Wegfalls russischer 
Rohstofflieferungen auf Energiesicherheit und Wirtschaftsleistung“, 
Auszug aus der aktualisierten Konjunkturprognose 2022 und 2023, 
März 2022, www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateia
blage/Konjunkturprognosen/2022/KJ2022_Kasten3.pdf.

– Berger, A., Bialek, S., Garnadt, N., Grimm, V., Other, L., Salzmann, 
L., Schnitzer, M., Truger, A., Wieland, V.: „A potential sudden stop 
of energy imports from Russia: Effect on energy security and econo-
mic output in Germany and the EU“, SVR Arbeitspapier 01/2022, 
April 2022, www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateia
blage/Arbeitspapiere/Arbeitspapier_01_2022.pdf

– Behringer, J., S. Dullien, A. Herzog-Stein, P. Hohlfeld, K. Rietzler, S. 
Stephan, T. Theobald, S. Tober, S. Watzka: „Ukraine-Krieg erschwert 
Erholung nach Pandemie – Prognose der wirtschaftlichen Entwick-
lung 2022/2023“, IMK Report Nr. 174, März 2022, www.boeckle
r.de/de/faust-detail.htm?produkt=HBS-008284

– Deutsche Bundesbank: „Zu den möglichen gesamtwirtschaftlichen 
Folgen des Ukrainekriegs: Simulationsrechnungen zu einem ver-
schärften Risikoszenario“, Monatsbericht April 2022, S. 15 bis 31, 
www.bundesbank.de/resource/blob/889640/97ca0f0ed36b71ebd54fe
83c824ffeef/mL/2022-04-ukraine-data.pdf

– Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2022 der wirtschaftswissenschaftli-
chen Forschungsinstitute: „Von der Pandemie zur Energiekrise – 
Wirtschaft und Politik im Dauerstress“, April 2022, www.gemeinsch
aftsdiagnose.de/2022/04/13/von-der-pandemie-zur-energiekrise-wirts
chaft-und-politik-im-dauerstress/
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– Holtemöller, O., A. Lindner, C. Schult: „Regionale Effekte einer 
durch einen Lieferstopp für russisches Gas ausgelösten Rezession in 
Deutschland“, IWH Policy Notes 1/2022, April 2022, www.iwh-hall
e.de/fileadmin/user_upload/publications/iwh_policy_notes/iwh-pn_2
022-01_de_Gaslieferstopp.pdf

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Finanzen

44. Abgeordneter
René Bochmann
(AfD)

Plant die Bundesregierung in der Zukunft wegen 
der Corona-Krise eine einmalige Vermögensabga-
be der berechneten Vermögenswerte der Bundes-
bürger, da das Lastenausgleichsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1993 
(BGBl. I S. 845; 1995 I S. 248), das zuletzt durch 
den Artikel 211 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328) geändert wurde, und falls 
ja, wird dann eine mögliche Hypothekengewinn-
abgabe und eine Kreditgewinnabgabe eingeführt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 6. Mai 2022

Die Bundesregierung wird zur Bekämpfung der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Arbeits-
plätze zu schützen und Unternehmen zu unterstützen. Die Einführung 
einer einmaligen Vermögensabgabe, wie sie in Artikel 106 Nummer 5 
des Grundgesetzes beschrieben ist, ist nicht geplant.

45. Abgeordneter
Jürgen Braun
(AfD)

Mit welcher finanziellen Gesamtbelastung ist 
durch die Unterbringung der Ukraine-Flücht-
linge für den Bundeshaushalt zu rechnen, und wie 
gliedern sich die Kosten auf (bitte nach Ausgaben 
von Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII, 
Leistungen nach dem AsylbLG, Sachleistungen 
nach § 6 Absatz 2 AsylbLG, Bildungs- und Teil-
habeleistungen, Kosten für Integrationskurse, 
Kosten für behindertengerechte/barrierefreie Un-
terkünfte, Kosten für medizinische Leistungen 
durch den Bedarf an Hilfsmitteln bei Behinderun-
gen, Kosten für Kinderbetreuung, Kosten für die 
spezielle Unterbringung von Kindern an behinder-
tengerechten Schulen, Kindergärten und Kitas etc. 
aufschlüsseln)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 6. Mai 2022

Aussagen zu einer finanziellen Gesamthöhe des Mittelbedarfs im Bun-
deshaushalt zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine lassen 
sich derzeit nicht treffen. Mangels funktionaler oder gruppierungsmäßi-
ger Abgrenzung im Bundeshaushalt kann bei der Veranschlagung der 
einzelnen Ausgabenbereiche nicht nach Herkunftsländern von Geflüch-
teten unterschieden werden. Das parlamentarische Verfahren zum Bun-
deshaushalt 2022 ist auch noch nicht abgeschlossen. Der Ergänzungs-
haushalt 2022 trägt allerdings absehbaren zusätzlichen Bedarfen infolge 
des russischen Angriffs auf die Ukraine Rechnung. Der Bundeskanzler 
und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben 
sich am 7. April 2022 insbesondere darüber verständigt, dass die Ge-
flüchteten aus der Ukraine in Zukunft Leistungen nach dem Zweiten und 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB) erhalten. Im Ergänzungshaus-
halt 2022 ist hierfür ein Mehrbedarf von insgesamt 2 Mrd. Euro vorgese-
hen. Darüber hinaus unterstützt der Bund die Länder und Kommunen im 
Jahr 2022 mit insgesamt 2 Mrd. Euro bei den Mehraufwendungen für 
die Unterbringung und Betreuung Geflüchteter aus der Ukraine.

46. Abgeordneter
Sebastian Brehm
(CDU/CSU)

Wie beabsichtigt die Bundesregierung, das Bun-
deszentralamt zu befähigen, die Zielvorgaben der 
Bundesbetriebsprüfung zeitnah zu erreichen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 6. Mai 2022

Die Ausrichtung der Bundesbetriebsprüfung sollte sich nicht allein auf 
die Neubewertung der Zielgröße für die Mitwirkung bei Betriebsprüfun-
gen beschränken. Vielmehr soll die Effizienz der Prüfungsmitwirkung 
erhöht werden, etwa indem ein Risikomanagementsystem implementiert 
wird. Zusätzlich soll durch die Digitalisierung der Bürokratieaufwand 
minimiert werden. Die Vernetzung der Bundesbetriebsprüfung soll wei-
ter ausgebaut werden. Die Prüfungsabläufe und Bp-Daten werden zu-
künftig weiter digitalisiert.

47. Abgeordneter
Yannick Bury
(CDU/CSU)

Was bedeutet die Aussage des Bundesminister der 
Finanzen Christian Lindner „angesichts der ver-
änderten Lage bin ich offen dafür, die vorhande-
nen Mittel neu zu priorisieren“ (Frankfurter All-
gemeine SONNTAGSZEITUNG vom 27. März 
2022, Seite 17) in Bezug auf den Corona-Wieder-
aufbaufonds konkret, und bedeutet „Neu-Priori-
sierung“ auch, den Fonds für neue Herausforde-
rungen nutzbar zu machen, indem man Mittel um-
widmet?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 3. Mai 2022

Mit dieser Aussage ist die Fragestellung angesprochen, ob und wie Mit-
tel aus dem regulären Mehrjährigen Finanzrahmen bzw. dem EU-Haus-
halt jetzt flexibilisiert, umgeschichtet oder eventuell nationale Aus-
gabenprogramme umprogrammiert werden können, um auf die aktuelle 
Situation zu reagieren. Die Europäische Kommission ist dazu sehr aktiv 
und es wurde bereits eine Reihe von Vorschlägen im Strukturfonds- und 
Agrarbereich umgesetzt, weitere Bemühungen vor allem im Bereich 
Migration und Grenzmanagement laufen derzeit.
Hingegen sieht der Eigenmittelbeschluss explizit vor, dass Mittel des
anleihefinanzierten temporären Europäischen Aufbauinstruments „Next 
Generation EU“ (NGEU) ausschließlich für die Bewältigung der Folgen 
der COVID-19-Krise verwendet werden. Soweit es dieser rechtliche 
Rahmen erlaubt, können die NGEU-Mittel als Nebeneffekt auch helfen, 
anderen Herausforderungen, die sich nun beispielsweise im Bereich der 
Transformation zu erneuerbaren Energien noch drängender stellen, zu 
begegnen. Denn die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemiefolgen 
durch NGEU wird auch zugunsten der Resilienz der Mitgliedstaaten ins-
gesamt wirken.

48. Abgeordneter
Yannick Bury
(CDU/CSU)

Wie ist die Position der Bundesregierung zu einer, 
wie vom Bundesfinanzminister in der Sitzung des 
Ausschusses für die Angelegenheiten der Europä-
ischen Union des Deutschen Bundestages am 
27. April 2022 geäußert, vermutlichen Verschie-
bung der Bekanntgabe der Reformvorschläge zum 
Stabilitäts- und Wachstumspakt durch die Europä-
ische Kommission, mit der das Zeitfenster, in dem 
die Reformvorschläge im Rat der Euro-
päischen Union und in den Mitgliedstaaten disku-
tiert werden können, verkürzt würde, und welche 
Position vertritt die Bundesregierung in diesem 
Zusammenhang gegenüber Forderungen, die Re-
gelgrenzen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
über das Jahr 2022 hinaus auszusetzen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 6. Mai 2022

Die so genannte allgemeine Ausweichklausel legt fest, dass bei einem 
schweren Konjunkturabschwung im Euro-Währungsgebiet oder in der 
Europäischen Union insgesamt vorübergehend von dem Anpassungs-
pfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel abgewichen werden 
kann, solange die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
nicht gefährdet wird. Diese Klausel wurde erstmalig im März 2020 
aktiviert. Im März 2021 hatte die Europäische Kommission die Deakti-
vierung der allgemeinen Ausweichklausel an die Erreichung des Vorkri-
senniveaus der Wirtschaftsleistung (Ende 2019) für die Europäische 
Union oder die Eurozone gekoppelt. Dieses Vorkrisenniveau hat die Eu-
ropäische Union insgesamt nach Einschätzung der Europäischen Kom-
mission bereits Ende des letzten Jahres erreicht. Vor Beginn der russi-
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schen Invasion in die Ukraine erwartete die Europäischen Kommission, 
dass dies im Laufe des Jahres auch für alle Mitgliedstaaten individuell 
der Fall sein werde. Hinsichtlich der ökonomischen Auswirkungen des 
Kriegs in der Ukraine besteht jedoch weiterhin hohe Unsicherheit. Die 
Europäische Kommission hat im März 2022 erklärt, dass eine Deaktivie-
rung der allgemeinen Ausweichklausel im Mai 2022 auf Basis der Früh-
jahrsprognose der Europäischen Kommission überprüft werden sollte. 
Die Bundesregierung begrüßt dieses Vorgehen; die Entscheidung sollte 
datenbasiert erfolgen.
Bezüglich der Vorlage möglicher Reformvorschläge durch die Euro-
päische Kommission steht für die Bundesregierung im Vordergrund, 
dass ein Konsens über die Anwendung gemeinsamer Regeln, welche die 
finanzpolitische Stabilität der Mitgliedstaaten sicherstellen und nachhal-
tige und klimafreundliche Investitionen ermöglichen, erreicht werden 
kann.

49. Abgeordneter
Fritz Güntzler
(CDU/CSU)

Gibt es Überlegungen in der Bundesregierung, 
wie die nationalen Regelungen des Vorsteuerab-
zuges auf Leistungen eines Istversteuerers im Sin-
ne des § 20 des Umsatzsteuergesetzes (UstG) an-
gesichts des EuGH-Urteils vom 10. Februar 2022 
(Rechtssache C-9/20) europarechtskonform ange-
passt werden können, und welche Art der Anpas-
sung hält die Bundesregierung für besonders sinn-
voll?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 5. Mai 2022

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in dem genannten Urteil 
entschieden, dass Artikel 167 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in der 
durch die Richtlinie 2010/45/EU des Rates vom 13. Juli 2010 geänder-
ten Fassung einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der das 
Recht auf Vorsteuerabzug bereits im Zeitpunkt der Ausführung des Um-
satzes entsteht, wenn der Steueranspruch gegen den Lieferer oder 
Dienstleistungserbringer nach einer nationalen Abweichung gemäß Arti-
kel 66 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2006/112/EG erst bei Verein-
nahmung des Entgelts entsteht und dieses noch nicht gezahlt worden ist.
Die Auswirkungen des Urteils auf das deutsche Recht werden zwischen 
den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder erörtert. Aller-
dings wird bei Urteilen des Gerichtshofs zu deutschen Vorabentschei-
dungsersuchen üblicherweise die Folgeentscheidung abgewartet, da sich 
das vorlegende Gericht – anders als der Gerichtshof – auch zu den Fol-
gen des Urteils für die einschlägigen nationalen Vorschriften äußern 
muss. Insbesondere ist die Klärung der Frage, ob die nationalen Vor-
schriften einer unionsrechtskonformen Auslegung zugänglich sind, für 
die Erörterungen zu dem Urteil des Gerichtshofs richtungsweisend.
Eine weitere Frage, der bei der Umsetzung dieses Urteils große Bedeu-
tung zukommt, betrifft die Sicherstellung in der Praxis, dass der Leis-
tungsempfänger über alle erforderlichen Informationen verfügt, um den 
Vorsteuerabzug aus einer Leistung eines anderen Steuerpflichtigen, des-
sen Umsätze der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten unterlie-
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gen, zum zutreffenden Zeitpunkt geltend machen zu können. Eine aus 
praktischer Sicht naheliegende Lösung wäre es, Steuerpflichtige, die von 
der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten Gebrauch machen, dazu 
zu verpflichten, dies in ihren Rechnungen anzugeben.
Sofern danach eine Anpassung der deutschen Rechtslage erforderlich 
sein sollte, werden dabei auch die Interessen der Steuerpflichtigen ange-
messen berücksichtigt.

50. Abgeordneter
Fritz Güntzler
(CDU/CSU)

Wann plant die Bundesregierung die Um-
setzung der im Koalitionsvertrag zwischen SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP angekün-
digten Erhöhung der linearen Abschreibung für 
neu gebaute Wohnungen von 2 Prozent auf 3 Pro-
zent?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 5. Mai 2022

Im Koalitionsvertrag 2021 bis 2025 wurde vereinbart, die lineare Ab-
schreibung für den Neubau von Wohnungen von 2 auf 3 Prozent anzuhe-
ben. Die dafür erforderliche gesetzliche Anpassung des § 7 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes wird in dieser Legisla-
turperiode in einem dafür geeigneten Gesetzgebungsverfahren erfolgen.

51. Abgeordneter
Matthias Hauer
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung Änderungen bei der 
Aufsicht über die bundesweit derzeit circa 39.000 
Finanzanlagenvermittler, und falls ja, welche?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 6. Mai 2022

Aktuell sind keine gesetzlichen Maßnahmen zur Änderung der Aufsicht 
über Finanzanlagenvermittler in Planung.

52. Abgeordneter
Matthias Hauer
(CDU/CSU)

Wie hoch sind die Beträge der von inländischen 
Kreditinstituten an die Deutsche Bundesbank ge-
meldeten eingefrorenen Gelder gemäß der Ver-
ordnung (EU) Nr. 269/2014 jeweils zum 30. Juni 
und 31. Dezember der Jahre 2014 bis 2021 sowie 
zum Ende der Monate Januar bis April des Jahres 
2022 (bitte nach Daten und Beträgen aufschlüs-
seln)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 6. Mai 2022

Die Höhe der im Rahmen der Einhaltung der Verordnung (EU) 
Nr. 269/2014 von inländischen Kreditinstituten an die Deutsche Bundes-
bank übermittelten eingefrorenen Gelder zu den erbetenen Stichtagen 
können der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
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53. Abgeordnete
Ina Latendorf
(DIE LINKE.)

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung 
bezüglich der Laufzeit des Pachtvertrages der
Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH 
(BVVG) für den Flugplatz Müggenburg (Stadt 
Wismar) vor?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 2. Mai 2022

Der genannte Flugplatz ist Gegenstand eines Vertrages zur Verpachtung 
von Flächen zur Nutzung als Luftverkehrsfläche, der von der BVVG ab-
geschlossen wurde und der derzeit bis Ende September 2022 läuft. Zum 
weiteren Umgang mit den in Rede stehenden Flächen steht die BVVG 
momentan in Verhandlungen.

54. Abgeordneter
Dr. Michael 
Meister
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung der
Europäischen Zentralbank (EZB), dass die derzeit 
fortwährend hohe Inflation nur von vorübergehen-
der Natur ist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 5. Mai 2022

Der EZB-Rat hat im Rahmen seiner letzten geldpolitischen Sitzung am 
14. April 2022 aus Sicht der Bundesregierung richtigerweise auf die Un-
sicherheit hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung für den 
Euroraum hingewiesen. Er betonte, dass die Inflation im Euroraum deut-
lich gestiegen sei, in den kommenden Monaten voraussichtlich hoch 
bleiben werde und sich dann voraussichtlich etwas abschwächen werde. 
Der derzeitige Preisanstieg sei insbesondere auf die stark gestiegenen 
Energiekosten zurückzuführen. Der Inflationsdruck habe sich aber über 
viele Sektoren hinweg intensiviert. Die weitere Inflationsentwicklung 
wird auch von der weiteren Entwicklung pandemiebedingter Faktoren, 
z. B. der Normalisierung der Nachfrage oder der Dauer von Liefereng-
pässen, sowie den indirekten Auswirkungen höherer Energiepreise bzw. 
zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen abhängen.
Neue Wachstums- und Inflationsprognosen für den Euroraum werden 
die Europäische Kommission Mitte Mai und die EZB am 9. Juni 2022 
vorlegen.
In Deutschland stieg die Inflationsrate gemessen am Verbraucherpreis-
index im Jahresverlauf 2021 nach einer sehr niedrigen Inflationsrate von 
durchschnittlich 0,5 Prozent im Jahr 2020 sehr deutlich an (auf jahres-
durchschnittlich 3,1 Prozent). Hierzu trugen insbesondere die von pan-
demiebedingt niedrigem Niveau stark angestiegenen Rohstoffpreise bei 
(vor allem bei Energiegütern), dazu kamen maßgeblich preistreibende 
Lieferengpässe, Angebotsrestriktionen und gestiegene Transportkosten 
infolge der Pandemie. Infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine 
haben sich die Energiepreisanstiege im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
in den letzten beiden Monaten nochmal deutlich verstärkt und hat sich 
die Inflationsrate damit nochmal weiter erhöht. Aufgrund der Energie-
preisentwicklung sowie zusätzlicher Lieferkettenstörungen dürften die 
Inflationsraten zunächst weiterhin auf sehr hohem Niveau bleiben. Die 
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Bundesregierung erwartet in ihrer Frühjahrsprojektion vom 27. April 
2022 u. a. auf Basis der Terminnotierungen an den internationalen Roh-
stoffmärkten, dass die Inflationsrate in diesem Jahr bei durchschnittlich 
6,1 Prozent liegen wird und im nächsten Jahr dann auf durchschnittlich 
2,8 Prozent zurückgeht. Qualitativ und quantitativ ähnliche Einschätzun-
gen sind in den aktuellen Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute 
im Rahmen der Gemeinschaftsdiagnose (6,1 Prozent für 2022 und 
2,8 Prozent für 2023) sowie des Sachverständigenrats zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu finden (6,1 Prozent für 2022 
und 3,4 Prozent für 2023). Die Prognoseunsicherheit ist dabei insbeson-
dere im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Energie- und Roh-
stoffpreise vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ungewöhn-
lich hoch. Aufwärtsrisiken ergeben sich auch aus möglichen weiteren 
pandemiebedingten Störungen der globalen Lieferketten.

55. Abgeordneter
Dr. Michael 
Meister
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung eine Einschätzung be-
züglich der Wahrscheinlichkeit der Umsetzung 
von Säule 1 des Steuerreformprojekts der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) in den USA, und wenn ja, 
wie lautet diese?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 5. Mai 2022

Der internationalen Einigung auf das sog. Zwei-Säulen-Projekt vom 
8. Oktober 2021 haben sich mittlerweile 137 Staaten und Jurisdiktionen 
angeschlossen, die ihre entschlossene Unterstützung für beide Säulen 
anschließend wiederholt zum Ausdruck gebracht haben. Dies gilt auch 
für die US-Regierung. Die Bundesregierung arbeitet zusammen mit 
ihren europäischen und internationalen Partnern intensiv an der zeit-
nahen Umsetzung der Ergebnisse.

56. Abgeordneter
Dr. Michael 
Meister
(CDU/CSU)

Kennt die Bundesregierung die Auffassung des 
schwedischen Parlaments, das in der Einführung 
einer EU-weiten Mindestbesteuerung einen Ver-
stoß gegen das unionsrechtliche Subsidiaritäts-
prinzip sieht, und welche Haltung hat sie hierzu?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 5. Mai 2022

Die benannte Stellungnahme des schwedischen Parlaments ist der Bun-
desregierung bekannt. Aus Sicht der Bundesregierung steht der Vor-
schlag für eine Richtlinie des Rates zur Gewährleistung einer globalen 
Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen in der 
Union in Einklang mit dem in Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip. Auf den 
umfassenden Bewertungsbogen zur Unterrichtung des Deutschen Bun-
destages zu dem Richtlinienentwurf wird verwiesen.
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57. Abgeordneter
Dr. Michael 
Meister
(CDU/CSU)

Was ist nach den Erkenntnissen der Bundesregie-
rung die Ursache dafür, dass Polen die Einfüh-
rung der Mindestbesteuerung beim Rat „Wirt-
schaft und Finanzen“ (ECOFIN-Rat) im April 
2022 abgelehnt hat, und was tut die Bundesregie-
rung, um Polens Haltung zu ändern?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 4. Mai 2022

In den Beratungen beim Rat „Wirtschaft und Finanzen“ im April 2022 
ging es um die Frage einer juristischen Verknüpfung beider Säulen des 
sog. Zwei-Säulen-Projekts. Die Bundesregierung hat sich gemeinsam 
mit der übergroßen Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten gegen eine solche 
rechtliche Verknüpfung ausgesprochen. Die Bundesregierung unterstützt 
die französische EU-Ratspräsidentschaft beim Ziel einer zeitnahen Eini-
gung zu diesem Dossier auf EU-Ebene und steht dazu in engem Aus-
tausch mit den anderen EU-Mitgliedstaaten.

58. Abgeordneter
Stefan Müller 
(Erlangen)
(CDU/CSU)

Sind die finanzpolitischen Sanktionen, die auf-
grund des Angriffskrieges der Russischen Födera-
tion gegen die Ukraine gegen Unternehmen, staat-
liche Institutionen und natürliche Personen ver-
hängt wurden, aus Sicht der Bundesregierung aus-
geschöpft?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 6. Mai 2022

Die Europäische Union hat in Abstimmung mit den G7 und weiteren 
Partnern auf die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine 
rasch und entschlossen mit umfangreichen Sanktionen reagiert.
Die Bundesregierung stimmt sich zu weiteren Sanktionsmaßnahmen
– einschließlich Finanzsanktionen – eng innerhalb der Europäischen 
Union und mit anderen Partnern ab.
Zum Stand der internen Beratungen gibt die Bundesregierung grundsätz-
lich keine Auskunft.

59. Abgeordneter
Stefan Müller 
(Erlangen)
(CDU/CSU)

Erwartet die Bundesregierung baldige Schritte
der Europäischen Zentralbank zur Erhöhung der 
Leitzinsen, und welche Folgen einer Erhöhung 
werden für die realwirtschaftliche Entwicklung in 
Deutschland prognostiziert?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 5. Mai 2022

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken 
im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken sind nach 
Artikel 130 AEUV unabhängig. Die Bundesregierung gibt daher keine 
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Einschätzungen über die Ausgestaltung geldpolitischer Maßnahmen der 
EZB sowie keine Prognosen zur Veränderung der Geldpolitik und mög-
licher realwirtschaftlicher Auswirkungen ab.
Der EZB-Rat hat im Rahmen seiner Beschlüsse im Dezember 2021 eine 
geldpolitische Normalisierung eingeleitet. Die Nettoanleiheankäufe 
unter dem Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) wurden 
Ende März 2022 beendet. Bei seiner Sitzung am 14. April 2022 bestätig-
te der EZB-Rat seine Erwartung, dass die Nettoanleiheankäufe unter 
dem Asset Purchase Programme (APP) im dritten Quartal 2022 einge-
stellt werden. Präsidentin Christine Lagarde hat nach der geldpolitischen 
Sitzung des EZB-Rates im April angekündigt, dass der Zeitpunkt des 
Endes der Nettoanleiheankäufe unter dem APP im dritten Quartal im 
Rahmen der geldpolitischen Sitzung am 9. Juni 2022 näher bestimmt 
werden soll. Im Rahmen seiner Forward Guidance hat der EZB-Rat 
schon seit Längerem kommuniziert, dass eine Zinserhöhung nach Ende 
der Nettoanleihekäufe erfolgen soll. Nach der bisherigen Kommunikati-
on des EZB-Rates ist eine Zinserhöhung in diesem Jahr erwartbar.

60. Abgeordneter
Stefan Müller 
(Erlangen)
(CDU/CSU)

Wie ist der Verfahrensstand zu der so genannten 
Small Banking Box, mit der kleinere und mittlere 
Kreditinstitute im Euroraum regulatorisch entlas-
tet werden sollen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung steht zum Drei-Säulen-Modell und der wichtigen 
Rolle der Genossenschaftsbanken und Sparkassen in der Mittelstands-
finanzierung und im Privatkundengeschäft. Die konsequente Umsetzung 
des Proportionalitätsgedankens in der europäischen Bankenregulierung 
und der nationalen Umsetzung bleibt deshalb eines der zentralen Anlie-
gen der Bundesregierung.
Mit dem letzten Bankenpaket von 2019 wurde dafür eine Definition für 
„kleine und nicht komplexe Institute“ in der Regulierung verankert. In 
Deutschland profitieren durch Überarbeitung der Kapitaladäquanzver-
ordnung (Capital Requirements Regulation – CRR) und durch das Risi-
koreduzierungsgesetz mehr als 85 Prozent aller Kreditinstitute von um-
fangreichen administrativen Erleichterungen. Diese Kreditinstitute müs-
sen nur noch wenige Basisinformationen zu Eigenmitteln, Kernkapital, 
Kapitalpuffern, der Verschuldungsquote und der Liquiditätsquote offen-
legen. Darüber hinaus dürfen sie eine vereinfachte Berechnungs-
methode für die strukturelle Liquiditätsquote nutzen, was den Berech-
nungsaufwand stark reduziert. Auch die Meldekosten werden durch ge-
zielte Anpassungen von Meldebögen für diese Gruppe von Instituten 
nach und nach reduziert.
Auch bei der nun anstehenden Umsetzung der finalen Basel-III-Stan-
dards auf europäischer Ebene setzen wir uns für eine Stärkung der
Proportionalität ein. So fordern wir neben der Beibehaltung des Unter-
stützungsfaktors für kleine und mittlere Unternehmen und des geringe-
ren Risikogewichts von 100 Prozent für Beteiligungen innerhalb von In-
stitutssicherungssystemen weitere administrative Erleichterungen, bei-
spielsweise bei den Offenlegungs- und Meldepflichten. Dabei können 
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wir auf der mit dem letzten Bankenpaket durchgesetzten Definition für 
„kleine und nicht komplexe Institute“ aufbauen.

61. Abgeordneter
Florian Müller
(CDU/CSU)

Wie ist der aktuelle Stand der (Nutzungs-)Verein-
barung zwischen der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (BImA) und dem Technischen 
Hilfswerk (THW) Ortsverband Lüdenscheid be-
züglich der Instandsetzung und Modernisierung 
des Obergeschosses des Gebäudes bzw. der Ein-
richtung in der Wefelshohler Straße 40 in 
58511 Lüdenscheid, und wie sehen die weiteren 
Planungen dafür aus, sodass dieses für die wert-
volle Arbeit der Jugendabteilung zeitnah wieder 
genutzt werden kann?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 2. Mai 2022

Zur Unterbringung des THW-Ortsverbandes Lüdenscheid hat der THW-
Landesverband Nordrhein-Westfalen derzeit das Erdgeschoss der bun-
deseigenen Liegenschaft Wefelshohler Straße 40 in 58511 Lüdenscheid 
von der BImA angemietet.
Die angefragte Instandsetzung und Modernisierung des Obergeschosses 
setzt einen entsprechenden Erkundungs- und darauffolgend einen Be-
schaffungsauftrag seitens des THW für das Obergeschoss voraus. Diese 
hat das THW bereits angekündigt.
Der Erkundungsauftrag ist bisher noch nicht erteilt worden, weil die 
Rahmenregelungen für den Flächenbedarf gerade überarbeitet worden 
sind. Auf der Grundlage der neuen Regelungen wird der Erkundungs-
auftrag nunmehr zeitnah gestellt werden.

62. Abgeordneter
Tobias Matthias 
Peterka
(AfD)

Sieht die Bundesregierung derzeit Anlass, die im 
Rahmen des sogenannten „Entlastungspakets 
2022“ auf drei Monate befristete Absenkung der 
Energiesteuer auf Kraftstoffe zu verlängern, oder 
wird eine fristgemäße Beendigung oder gar vor-
zeitige Rücknahme der Maßnahme anvisiert 
(Merkur vom 19. April 2022, www.merkur.de/pol
itik/spritpreis-benzinpreis-dieselpreis-entlastungs-
paket-subvention-bundesregierung-adac-zr-91487
587.html, zuletzt abgerufen am 25. April 2022)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 3. Mai 2022

Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine hat die angespannte 
Lage auf den Energiemärkten verschärft. Die aufgrund des Krieges 
nochmals erheblich gestiegenen Kraftstoffpreise sind für viele Bürgerin-
nen und Bürger sowie die Wirtschaft kurzfristig zu einer unvorherseh-
baren Belastung geworden.
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Zur kurzfristigen Milderung der Belastung der Bürgerinnen und Bürger 
sowie der Wirtschaft hat die Regierungskoalition am 24. März 2022 
befristete Entlastungsmaßnahmen beschlossen, die helfen, Härten beim 
Übergang hin zu einer nachhaltigeren und sparsameren Energienutzung 
im Mobilitätsbereich abzufedern.
Es ist u. a. vorgesehen, die Energiesteuersätze für die an Tankstellen ver-
triebenen Kraftstoffe Benzin, Diesel, LPG und CNG/LNG befristet für 
drei Monate auf die europäischen Mindeststeuersätze der EU-Energie-
steuerrichtlinie (Richtlinie 2003/96/EG) abzusenken.
Unter Zugrundelegung der volatilen Preisentwicklungen für Rohöl auf 
dem Weltmarkt wurde die Maßnahme befristet. Die Belastungen für den 
Bundeshaushalt und damit für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
werden durch die temporäre Befristung auf das erforderliche Maß be-
grenzt.

63. Abgeordneter
Alois Rainer
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung eine Position zur Ent-
scheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), 
keine Zinswende einzuleiten, und wie lautet die-
se?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 5. Mai 2022

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken 
im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken sind nach 
Artikel 130 AEUV unabhängig. Die Bundesregierung gibt daher keine 
Einschätzungen über die Ausgestaltung geldpolitischer Maßnahmen der 
EZB ab.
Der EZB-Rat hat im Rahmen seiner Beschlüsse im Dezember 2021 eine 
geldpolitische Normalisierung eingeleitet. Die Nettoanleiheankäufe 
unter dem Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) wurden 
Ende März 2022 beendet. Bei seiner Sitzung am 14. April 2022 bestätig-
te der EZB-Rat seine Erwartung, dass die Nettoanleiheankäufe unter 
dem Asset Purchase Programme (APP) im dritten Quartal 2022 einge-
stellt werden. Präsidentin Christine Lagarde hat nach der geldpolitischen 
Sitzung des EZB-Rates im April angekündigt, dass der Zeitpunkt des 
Endes der Nettoanleiheankäufe unter dem APP im dritten Quartal im 
Rahmen der geldpolitischen Sitzung am 9. Juni 2022 näher bestimmt 
werden soll. Im Rahmen seiner Forward Guidance hat der EZB-Rat 
schon seit Längerem kommuniziert, dass eine Zinserhöhung nach Ende 
der Nettoanleihekäufe erfolgen soll. Nach der bisherigen Kommunikati-
on des EZB-Rates ist eine Zinserhöhung in diesem Jahr erwartbar.

64. Abgeordneter
Alois Rainer
(CDU/CSU)

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse dazu 
vor, dass andere Mitgliedstaaten Einfluss auf die 
Entscheidungen des EZB-Rates nehmen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 5. Mai 2022

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken 
im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken sind nach 
Artikel 130 AEUV unabhängig. Aus Sicht der Bundesregierung wird 
diese Unabhängigkeit von allen Mitgliedstaaten respektiert.

65. Abgeordneter
Alois Rainer
(CDU/CSU)

Wie unterstützt die Bundesregierung die EZB da-
bei, ihre institutionell garantierte Unabhängigkeit 
zu wahren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 5. Mai 2022

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken 
im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken sind nach 
Artikel 130 AEUV unabhängig. Diese Unabhängigkeit ist für die Bun-
desregierung ein hohes Gut. Daher gibt die Bundesregierung keine Ein-
schätzungen über die Ausgestaltung geldpolitischer Maßnahmen der 
EZB ab.

66. Abgeordnete
Nadine Schön
(CDU/CSU)

Wie ist der Stand der von der Bundesregierung in 
ihrer Antwort auf meine Schriftliche Frage 41 auf 
Bundestagsdrucksache 20/894 angekündigten Ge-
spräche mit dem Großherzogtum Luxemburg über 
einen potentiellen Kodifizierungs- und Anpas-
sungsbedarf der 19-Tage-Regelung für Grenzgän-
ger in Bezug auf im Homeoffice verbrachte Ar-
beitstage für die Zeit nach Ablauf der Verständi-
gungsvereinbarung zum 30. Juni 2022?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 6. Mai 2022

Dem Großherzogtum Luxemburg wurde von deutscher Seite vorgeschla-
gen, Gespräche zur Anpassung des geltenden Doppelbesteuerungsab-
kommens (DBA) durchzuführen. In diesem Rahmen könnte auch der 
potentielle Kodifizierungs- und Anpassungsbedarf der 19-Tage-Rege-
lung für Grenzgänger in Bezug auf im Homeoffice verbrachte Arbeitsta-
ge erörtert werden. In Bezug auf den Zeitpunkt dieser Gespräche kann 
derzeit keine Aussage getroffen werden.
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67. Abgeordneter
Johannes Steiniger
(CDU/CSU)

Wie lautet die Position der Bundesregierung zum 
aktuellen Vorschlag für eine „Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und 
Transfers bestimmter Kryptowerte (Neufassung) 
2021/0241(COD)“, und wird sich die Bundes-
regierung im Rahmen der Trilog-Verhandlungen 
dafür einsetzen, dass Kryptowährungen in der EU 
nicht vor dem Aus stehen, wie zahlreiche Exper-
ten befürchten (www.ingenieur.de/technik/fachbe
reiche/ittk/bitcoin-in-europa-droht-kryptowaehrun
gen-in-der-eu-das-aus/)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 3. Mai 2022

Entsprechend den Zielen des Koalitionsvertrages zwischen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP unterstützt die Bundesregierung 
eine risikoadäquate Regulierung von Kryptoassetdienstleistern im Ein-
klang mit den internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung. Die im Rat gefundene Position zur 
Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und 
Transfers bestimmter Kryptowerte (Neufassung) 2021/0241 entspricht 
diesen Maßgaben. Mit Blick auf die Vorschläge des Europäischen Parla-
ments steht die Bundesregierung insbesondere der Forderung, verdachts-
unabhängige Kontrollmeldungen bei Transfers von Kryptowerten über 
1.000 Euro einzuführen, sehr kritisch gegenüber.
Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, die Ratsposition im 
Rahmen der Trilog-Verhandlungen beizubehalten.

68. Abgeordneter
Klaus Stöber
(AfD)

Welche Banken in Deutschland, die dem öffent-
lichen Finanzsektor zuzuordnen sind bzw. unter 
öffentlich-rechtlicher Trägerschaft stehen (also 
Gemeinden, Kreise, Länder oder Bund), haben 
nach Kenntnis der Bundesregierung einen Haupt-
sitz und/oder eine Zweigstelle und/oder Tochter-
gesellschaften und/oder Zweckgesellschaften im 
Ausland (bitte entsprechende konkrete tabellari-
sche Auflistung und Zuordnung nach Kreditinsti-
tut und Land unter Differenzierung nach Haupt-
sitz, Zweigstelle, Tochtergesellschaft und dem 
Jahr der Verlagerung bzw. Eröffnung bzw. dem 
Erwerb bzw. der Gründung in dem jeweiligen 
Land vornehmen)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 5. Mai 2022

Es wird auf Basis von Angaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) wie folgt geantwortet:
Für die Aufsicht über bedeutende Institute (Significant Institutions) in 
Deutschland ist gemäß § 6 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) 
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die Europäische Zentralbank (EZB) zuständig. Fragen zu diesen Institu-
ten sind über die Verwaltung des Deutschen Bundestages an die zustän-
dige EZB zu richten.
In Bezug auf die von der EZB beaufsichtigten Landesbanken – nament-
lich Norddeutsche Landesbank, Landesbank Hessen-Thüringen, Landes-
bank Berlin, Landesbank Baden-Württemberg und Bayerische 
Landesbank – wird auf die öffentlich verfügbaren Informationen aus 
dem Country-by-Country Reporting nach § 26a KWG in den jeweiligen 
Geschäftsberichten verwiesen.
Die unter öffentlich-rechtlicher Trägerschaft stehenden, weniger be-
deutenden Institute (Less Significant Institutions) in Deutschland weisen 
nach Angaben der für die Aufsicht zuständigen BaFin die folgenden 
aktiven Zweigniederlassungen (EU), Niederlassungen (Nicht-EU) und 
Tochtergesellschaften auf:

Institut Tätigkeit im Ausland Land Jahr der Eröffnung
Landesbank Saar Zweigniederlassung Straßburg Frankreich 2007
KfW IPEX-Bank GmbH Niederlassung London Großbritannien 2008

Tochtergesellschaft Singapur Singapur 2021

69. Abgeordnete
Janine Wissler
(DIE LINKE.)

Warum kann die Bundesregierung nicht mehr
rekonstruieren, aus welchem Anlass bzw. auf wel-
che Veranlassung hin sich der damals schei-
dende Staatssekretär im Bundesministerium der 
Finanzen und jetzige Staatssekretär im Bundes-
kanzleramt Dr. Jörg Kukies am 26. November 
2021 mit dem CEO und dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden der früher als Kooperationspartner des Fi-
nanzkonzerns Wirecard fungierenden Bank N26 
zu einem Gespräch unter für die Bank sehr beson-
deren Umständen getroffen hat, die damals gerade 
aufgrund der am 9. November 2021 nochmals 
verschärften Beaufsichtigung der Bank N26 durch 
die BaFin in einer sehr prekären Lage war und 
das Zustandekommen und/oder Öffentlichwerden 
dieses Termins durchaus von finanzmarktbeein-
flussender Qualität hätte sein können (siehe Bun-
destagsdrucksache 20/620)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 6. Mai 2022

Nach weiterer Sachverhaltsklärung wird – in Ergänzung der
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion 
DIE LINKE. vom 8. Februar 2022 (Bundestagsdrucksache 20/620) – 
Folgendes mitgeteilt:
Der Termin zwischen Staatssekretär Dr. Jörg Kukies und Vertretern von 
N26 am 26. November 2021 fand nach Kenntnis der Bundesregierung 
auf Wunsch des Unternehmens statt. Die Mitglieder der Bundesregie-
rung, Parlamentarische Staatssekretärinnen und Parlamentarische Staats-
sekretäre bzw. Staatsministerinnen und Staatsminister sowie Staatssekre-
tärinnen und Staatssekretäre pflegen in jeder Wahlperiode im Rahmen 
der Aufgabenwahrnehmung Kontakte mit einer Vielzahl von Akteuren 
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aller gesellschaftlichen Gruppen. Dazu gehören regelmäßig auch Ge-
spräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Privatwirtschaft.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern
und für Heimat

70. Abgeordnete
Gökay Akbulut
(DIE LINKE.)

Inwiefern müssten nach Ansicht der Bundes-
regierung vor dem Hintergrund des Urteils
des Verwaltungsgerichts Mainz vom 25. März 
2022 (Az. 4 K 476/21.MZ), wonach zur Identi-
tätsklärung eines somalischen Einbürgerungsbe-
werbers die eidesstattliche Versicherung eines 
nicht in Deutschland lebenden Angehörigen ohne 
dessen persönliche Anhörung als ausreichend er-
achtet wurde, Änderungen an der von einer Bund-
Länder-Arbeitsgruppe erarbeiteten „Handlungs-
empfehlung zur Klärung der Identität im Einbür-
gerungsverfahren“ vorgenommen werden, und bei 
welchen anderen Staatsangehörigen bestehen 
nach Kenntnis der Bundesregierung ähnlich gela-
gerte Probleme bei der Identitätsfeststellung im 
Einbürgerungsverfahren oder in anderen behördli-
chen Verfahren, weil Identitätspapiere des jeweili-
gen Landes in Deutschland nicht anerkannt wer-
den?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Mahmut Özdemir
vom 6. Mai 2022

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts darf die Ein-
bürgerungsbehörde eine Versicherung an Eides statt nach § 27 Absatz 1 
Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) nicht verlangen 
oder abnehmen, da eine solche im Einbürgerungsverfahren nicht vorge-
sehen ist (Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 23. Septem-
ber 2020,1 C 36.19, Rn. 19).
Das Verwaltungsgericht Mainz hat die schriftlichen Aussagen der Ver-
wandten des Klägers als Zeugenbeweis nach § 26 Absatz 1 Nummer 2 
VwVfG zugrunde gelegt.
Die „Handlungsempfehlung zur Klärung der Identität im Einbürgerungs-
verfahren“ steht hiermit im Einklang und ist daher nicht anzupassen.
Ähnlich gelagerte Probleme bei der Identitätsfeststellung wie bei Soma-
lia können bei anderen Staaten auftreten, wenn Identitätspapiere wie 
Pässe oder Passersatzpapiere in der Bundesrepublik Deutschland nicht 
anerkannt werden. Eine Konstellation wie bei Somalia ist der Bundes-
regierung in Bezug auf andere Länder jedoch nicht bekannt.
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71. Abgeordneter
Roger Beckamp
(AfD)

Wie viele Drittstaatsangehörige sind nach Kennt-
nis der Bundesregierung seit dem 24. Februar 
2022 aus der Ukraine bzw. über die Ukraine in die 
Länder der Europäischen Union eingereist, und 
wie viele dieser Menschen sind nach Kenntnis der 
Bundesregierung nach Deutschland weitergereist 
(bitte jeweils die zehn häufigsten Staatsangehö-
rigkeiten angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Mahmut Özdemir
vom 5. Mai 2022

Die Frage wird so verstanden, dass nach Drittstaatsangehörigen gefragt 
wurde, die keine ukrainische Staatsangehörigkeit besitzen. Nach den der 
Bundesregierung vorliegenden Erkenntnissen der Europäischen Kom-
mission zum Stand 28. April 2022 haben rund 189.500 nichtukrainische 
Drittstaatsangehörige die Grenzen zwischen der Ukraine und der Euro-
päischen Union überschritten, darunter rund 17.300 Staatsangehörige 
aus Indien, rund 14.600 aus der Russischen Föderation, rund 14.500 aus 
Aserbaidschan, rund 13.100 aus der Türkei und rund 10.700 aus den 
Vereinigten Staaten.
Ausweislich des Ausländerzentralregisters (AZR) waren zum Stichtag 
24. April 2022 8.804 Kriegsflüchtlinge mit nichtukrainischer Staats-
angehörigkeit in Deutschland aufhältig. Weitere Angaben können der 
nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Nichtukrainische Staatsangehörige insgesamt 8.804
darunter:
Nigeria 802
Russische Föderation 725
Aserbaidschan 586
Marokko 518
Vietnam 488
Turkmenistan 472
Armenien 450
Ungeklärt 443
Afghanistan 398
Georgien 391

Da sich Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erst bis zum 31. August 2022 
oder zuvor bei der Beantragung staatlicher Leistungen registrieren müs-
sen, ist davon auszugehen, dass noch nicht alle betroffenen Personen im 
AZR erfasst worden sind.

72. Abgeordneter
Dirk Brandes
(AfD)

Strebt die Bundesregierung aufgrund der geänder-
ten sicherheitspolitischen Lage an, zumindest für 
einen größeren Anteil der Bevölkerung vermehrt 
öffentliche Schutzräume zu schaffen, und wenn 
ja, bis wann?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff
vom 3. Mai 2022

Vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen russischen Überfalls auf 
die Ukraine verstärkt die Bundesregierung ihre Fähigkeiten zum Schutz 
der Bevölkerung und der Alliierten. Im Rahmen der Gesamtverteidigung 
gilt es dabei, neben der militärischen auch die zivile Verteidigung stärker 
in den Blick zu nehmen. In diesem Kontext wird auch das aktuelle 
Rückbaukonzept für Schutzräume geprüft. Die Rückabwicklung der 
noch vorhandenen Schutzräume wurde bis auf weiteres ausgesetzt. Der 
Bund führt derzeit gemeinsam mit den Ländern und Kommunen eine 
vollständige Bestandsaufnahme der verbliebenen öffentlichen Schutz-
räume durch. Im Anschluss an diese Bestandsaufnahme wird über das 
weitere Vorgehen entschieden.

73. Abgeordneter
Dirk Brandes
(AfD)

Gibt es seitens des Bundes feste Richtlinien oder 
Kriterien, nach denen in einem Ernstfall die Aus-
wahl/Priorisierung läuft, welchen Personengrup-
pen zu Zivilschutzzwecken in den vorhandenen 
öffentlichen Schutzräumen Zuflucht gewährt 
wird?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff
vom 3. Mai 2022

Da es sich um öffentliche Schutzräume handelt, gibt es seitens des Bun-
des keine Richtlinien oder Kriterien, nach denen eine Auswahl erfolgen 
würde, welchen Personengruppen zu Zivilschutzzwecken Zuflucht ge-
währt wird.

74. Abgeordnete
Joana Cotar
(AfD)

In welchem Umfang sind Computer des Bundes 
mit dem neuen Emotet-Virus infiziert, und welche 
Organisationseinheiten sind davon betroffen 
(www.heise.de/news/Emotet-war-kaputt-infiziert-
jetzt-aber-wieder-vermehrt-Windows-Computer-7
064903.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff
vom 3. Mai 2022

Die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung der Auffassung, 
dass eine Beantwortung der Frage für die Nachrichtendienste des Bun-
des aufgrund entgegenstehender überwiegender Belange des Staats-
wohls nicht erfolgen kann. Die insoweit erbetenen Informationen zielen 
durch die Frage nach der Betroffenheit und Infizierung von genutzter 
Hardware durch das Emotet-Virus auf die Einsatzfähigkeit, aber auch 
die – technische – Absicherung von nachrichtendienstlichen Instrumen-
ten ab. Mit der Beantwortung würden mittelbar bestimmte Methoden 
und Vorgehensweisen im Bereich der Cyberabwehr offengelegt oder 
Rückschlüsse darauf ermöglicht werden, wie die Nachrichtendienste 
ihre eigene Infrastruktur absichern. Darüber hinaus lassen sich bei der 
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Beantwortung zur Betroffenheit und Infizierung von eingesetzten Syste-
men auch konkrete Rückschlüsse auf die technischen Fähigkeiten der 
Nachrichtendienste ziehen, wodurch deren Arbeitsfähigkeit und somit 
die Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags erheblich gefährdet wäre. Die 
Angabe, welche Infizierungen auftraten, ließe Schlüsse darauf zu, von 
welchen technischen Produkten die Nachrichtendienste Gebrauch ma-
chen bzw. zukünftig Gebrauch machen könnten. Diese Informationen 
und Rückschlüsse könnten von Gegnern, insbesondere auch ausländi-
schen Nachrichtendiensten, zu einem veränderten oder angepassten Ver-
halten für mögliche Angriffe auf die Infrastruktur der Nachrichtendiens-
te genutzt werden und damit zu einer Gefährdung der Arbeitsfähigkeit 
und damit der Aufgabenerfüllung führen. In diesem Fall wäre eine zeit-
nahe Änderung und Anpassung der technischen Absicherung der Nach-
richtendienste kaum möglich.
Eine VS-Einstufung und Hinterlegung der angefragten Informationen in 
der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages kommt angesichts 
ihrer erheblichen Brisanz im Hinblick auf die Bedeutung der techni-
schen Aufklärung für die Aufgabenerfüllung der Nachrichtendienste 
nicht in Betracht. Das Risiko, dass derart sensible Informationen be-
kannt werden, kann unter keinen Umständen hingenommen werden. Die 
angefragten Informationen würden Schlussfolgerungen auf die techni-
schen Fähigkeiten bzw. technische Absicherung und damit mögliche 
Angriffspunkte ermöglichen, so dass eine Bekanntgabe auch gegenüber 
einem begrenzten Kreis von Empfängern ihrem Schutzbedürfnis nicht 
Rechnung tragen würde.
Daraus folgt, dass die erbetenen Informationen derartig schutzbedürftig 
sind, dass auch eine Hinterlegung in der Geheimschutzstelle des Deut-
schen Bundestages aus Staatswohlgründen nicht in Frage kommt. In der 
Abwägung des parlamentarischen Informationsrechts der Abgeordneten 
einerseits und der staatswohlbegründeten Geheimhaltungsinteressen an-
dererseits muss das parlamentarische Informationsrecht daher aus-
nahmsweise zurückstehen. Dabei ist der Umstand, dass die Beantwor-
tung verweigert wird, weder als Bestätigung noch als Verneinung des 
jeweiligen angefragten Sachverhalts zu werten.
Der Bundesregierung liegen aktuell keine Hinweise auf eine Infektion 
von Computern des Bundes mit dem Emotet-Virus vor.

75. Abgeordnete
Anke Domscheit-
Berg
(DIE LINKE.)

Wie grenzt sich die im Einzelplan 06 des Bundes-
haushalts unter dem Titel 532 10-011 genannte 
„Internetstrategie der Bundesregierung“ von an-
deren Bundesstrategien mit digitalem Fokus, wie 
beispielsweise der Digitalstrategie oder der KI-
Strategie ab (bitte für jede digitale Strategie Ziele, 
Federführung und Zeitpunkt der Veröffentlichung 
angeben), und welche Vorhaben sollen im Rah-
men der Internetstrategie aus dem Budget dieses 
Haushaltstitels finanziert bzw. gefördert werden 
(bitte tabellarisch die jeweiligen Vorhaben, ge-
planten Kosten, ggf. Federführung und Zeitraum 
des Vorhabens angeben)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff
vom 6. Mai 2022

Eine „Internetstrategie des Bundes“ im Sinne einer von anderen Strate-
gien abgrenzbaren bzw. mit anderen vergleichbaren Strategien existiert 
nicht. Es handelt sich hierbei lediglich um die Zweckbestimmung eines 
Haushaltstitels.
Aus Klarstellungsgründen und zur Vermeidung von Missverständnissen 
wird die Titelbezeichnung aktuell angepasst. Ab 2023 lautet die Zweck-
bestimmung des Titels dann voraussichtlich „Digitale Gesellschaft und 
Datenpolitik“.
Es ist geplant, im Jahr 2022 schwerpunktmäßig folgende Vorhaben aus 
dem oben genannten Haushaltstitel zu finanzieren bzw. zu fördern:

Vorhaben Haushaltsmittel
– in T€ –

Beratungs- und Evaluierungszentrum Künstliche
Intelligenz (BEKI)

2.000

GovTech Campus Deutschland 2.000
Förderung der Digitalisierung in zivilgesellschaft-
lichen Organisationen

2.600

Umsetzung Deutsche Verwaltungscloudstrategie 
(DVS)

5.000

Schirmherrschaft über die Smart Country 
Convention (SCCON)

  300

Weiterentwicklung elektronischer Personal-
ausweis

  500

Einführung IPv6   500
Einrichtung Dateninstitut Deutschland   500

76. Abgeordneter
Olav Gutting
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung der Wunsch deutscher 
Automobilclubs und Motorsportverbände be-
kannt, gemeinsam mit der FIA (Fédération Inter-
nationale de l’Automobile) wieder Initiativen für 
Motorsportveranstaltungen im Rahmen der For-
mel 1 auf den beiden deutschen Rennstrecken
Hockenheim- und Nürburgring zu ergreifen, da-
mit diese auch mittelfristig wieder in den For-
mel-1-Rennkalender aufgenommen werden, und 
beabsichtigt die Bundesregierung, Motorsportver-
anstaltungen wie den Formel-1-Grand-Prix 
Deutschland als internationale Großveranstaltung 
institutionell, mit Marketingmaßnahmen und ge-
gebenenfalls mit Risikobürgschaften zu unterstüt-
zen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Mahmut Özdemir
vom 6. Mai 2022

Nein. In der Bundesregierung liegen keine Informationen über den 
Wunsch der deutschen Automobilclubs und Motorsportverbände vor, 
Initiativen für Motorsportveranstaltungen im Rahmen der Formel 1 auf 
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den beiden deutschen Rennstrecken Hockenheim- und Nürburgring zu 
ergreifen.
Eine Unterstützung oder Förderung von Motorsportveranstaltungen wie 
dem Formel-1-Grand-Prix Deutschland als internationale Sportgroßver-
anstaltung durch die Bundesregierung ist nicht geplant.

77. Abgeordnete
Mariana Iris 
Harder-Kühnel
(AfD)

Welche Konsequenzen zieht das Bundesministeri-
um des Innern und für Heimat aus den antiisraeli-
schen Demonstrationen im April 2022 in mehre-
ren Städten und welche Schlüsse werden daraus 
gezogen, dass sich solche antisemitischen Kund-
gebungen alljährlich wiederholen, und bzw. wie 
lässt sich die Behauptung der Bundesministerin 
des Innern und für Heimat Nancy Faeser, der 
„Rechtsextremismus“ sei „die größte Gefahr für 
unsere Demokratie“, mit der Tatsache vereinba-
ren, dass es sich bei den Antisemiten, gegen die 
im Anschluss an die Demonstrationen Strafver-
fahren eröffnet wurden, in der Hauptsache um 
Nichtdeutsche oder solche mit Migrationshinter-
grund handelt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 3. Mai 2022

Die Bundesregierung verurteilt die antisemitischen Äußerungen und 
Ausschreitungen im Rahmen von antiisraelischen Demonstrationen. Das 
Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit hat dort seine klaren 
Grenzen. Zuständig für die Ausführung der Versammlungsgesetze sind 
die Länder.
Dass sich der eskalierende Nahost-Konflikt auch auf das Demonstra-
tionsgeschehen in Deutschland auswirkt, beobachten die Sicherheits-
behörden regelmäßig und sehr genau. Bund und Länder stehen in einem 
intensiven Austausch, um die Handlungsbedarfe aufgrund zunehmender 
antisemitischer und antiisraelischer Hetze vor dem Hintergrund des 
Nahost-Konflikts zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu 
entwickeln.
Die Bundesregierung tritt jedweder Form des Antisemitismus, gleich 
welcher Motivation entschlossen entgegen und verfolgt einen ganzheit-
lichen Ansatz zur entschiedenen Bekämpfung jeder Form von Extremis-
mus. Daran ändert auch die öffentlich kommunizierte Schwerpunktset-
zung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat auf die Be-
kämpfung des Rechtsextremismus nichts. Sie ist Ausdruck dessen, dass 
rechtsmotivierte Straftaten regelmäßig den größten Anteil an politisch 
motivierter Kriminalität darstellen. Dies betrifft insbesondere auch die 
Zahl der antisemitischen Straftaten. Bei dem weit überwiegenden Teil 
dieser Straftaten gibt es Hinweise auf eine rechte Tatmotivation. Auch 
die rechtsextremistischen Gewalttaten der vergangenen Jahre wie die 
Anschläge in Halle und Hanau sowie der Mord am Kasseler Regierungs-
präsidenten Dr. Walter Lübcke zeigen, wie real die Gefahr des Rechts-
extremismus ist. Die Tatsachen, dass auch weniger schwerwiegende 
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Straftaten und das stete Wirken „geistiger Brandstifter“ erst den Nähr-
boden für derartige Gewalttaten schaffen, bestätigen dieses Vorgehen.

78. Abgeordneter
Johannes Huber
(fraktionslos)

Beabsichtigt die Bundesregierung, den Zivil-
schutz (www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/bu
nker-zivilschutz-101.html) angesichts der aktuel-
len Bedrohungslage durch einen ausgeweiteten 
militärischen Konflikt zeitnah und konkret zu ver-
bessern, wenn ja, wie, und wie viele weitere zu-
sätzliche Schutzräume und Luftschutzbunker sind 
im Zuge dessen gegebenenfalls angedacht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff
vom 6. Mai 2022

Vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen russischen Überfalls auf 
die Ukraine verstärkt die Bundesregierung ihre Fähigkeiten zum Schutz 
der Bevölkerung und Alliierten. Dabei nimmt die Bundesregierung 
neben der militärischen Verteidigung auch die zivile Verteidigung und 
dabei insbesondere die Fähigkeiten des Zivilschutzes stärker in den 
Blick. In diesem Rahmen beabsichtigt die Bundesregierung, sowohl die 
Fachbehörden wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe und die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk im Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums des Innern und für Heimat für ihre Zivil-
schutzaufgaben zu stärken, als auch die Fähigkeiten und Vorkehrungen 
des Zivilschutzes in Deutschland insgesamt auszubauen. Prioritär wer-
den dabei die Fähigkeiten zur Warnung der Bevölkerung durch den wei-
teren Ausbau des Warnmittel-Mixes und Maßnahmen zum Selbstschutz 
der Bevölkerung vorangetrieben. Auch die Fähigkeiten für den Schutz 
vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Stoffen 
(CBRN-Schutz) und Fähigkeiten zur Versorgung und Betreuung von 
Menschen sollen verstärkt werden. Im Rahmen der Prüfung von Fähig-
keiten, die der Bevölkerung einen physischen Schutz ermöglichen, wird 
auch das aktuelle Rückbaukonzept für Schutzräume geprüft. In diesem 
Zusammenhang wurde die Rückabwicklung der noch vorhandenen 
Schutzräume zunächst bis auf weiteres ausgesetzt. Der Bund führt der-
zeit gemeinsam mit den Ländern und Kommunen eine vollständige Be-
standsaufnahme der verbliebenen öffentlichen Schutzräume in Deutsch-
land, die allerdings auf damalige Angriffsszenarien ausgerichtet waren, 
durch. Im Anschluss an diese Bestandsaufnahme wird über das weitere 
Vorgehen entschieden. Ungeachtet dessen, dass die Bundesrepublik 
Deutschland heute flächendeckend über eine durchaus solide Bausub-
stanz verfügt, die einen gewissen Schutz vor dem Einsatz von Kriegs-
waffeneinwirkungen bieten kann, bedarf es angesichts geänderter An-
griffsszenarien neuer, derzeit erarbeiteter konzeptioneller Überlegungen 
für den physischen Schutz der Bevölkerung.
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79. Abgeordneter
Andrej Hunko
(DIE LINKE.)

Beabsichtigt die Bundesregierung, eine geson-
derte Statistik über die Anzahl der von Kriegs-
dienstverweigerern aus Russland, der Ukraine und 
Belarus gestellten Asylanträge sowie über die Ge-
nehmigung bzw. Ablehnung dieser Anträge zu 
führen, wenn nein, warum nicht, und plant die 
Bundesregierung, hinsichtlich der Forderungen 
der Vereine Pro Asyl und Connection e. V. nach 
unkompliziertem Schutz und Asyl für Kriegs-
dienstverweigerer aus den oben genannten Staa-
ten (www.nd-aktuell.de/artikel/1162769.kriegsdie
nstverweigerung-asyl-fuer-deserteure-erleichter
n.html) tätig zu werden, um das Menschenrecht 
auf Kriegsdienstverweigerung für alle zu gewähr-
leisten, wenn ja, wie?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Mahmut Özdemir
vom 2. Mai 2022

Statistische Angaben zu Kriegsdienstverweigerern werden im Rahmen 
des Asylverfahrens nicht erfasst. Die Einführung einer statistischen Er-
fassung von Fluchtgründen ist auch nicht beabsichtigt.
Jede ausländische Person, die sich in Deutschland befindet, hat grund-
sätzlich die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) prüft in jedem Einzelfall ergeb-
nisoffen, ob die Voraussetzungen für eine Asylanerkennung, Zuerken-
nung von internationalem Schutz und/oder von Abschiebungsverboten 
vorliegen. Dies gilt auch für Asylanträge von Personen, die sich auf eine 
Kriegsdienstverweigerung bzw. Desertion berufen. Vor diesem Hinter-
grund besteht kein Erfordernis für eine gesonderte statistische Erhebung 
im Sinne der Fragestellung.

80. Abgeordneter
Steffen Kotré
(AfD)

Hat das Bundesamt für Verfassungsschutz in der 
19. oder 20. Wahlperiode des Deutschen Bundes-
tages Kontakt zu einzelnen AfD-Bundestags-
abgeordneten aufgenommen, und wenn ja, sind 
dabei finanzielle Angebote oder Ähnliches in 
Aussicht gestellt worden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 5. Mai 2022

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hatte in der 19. und 
20. Wahlperiode Kontakt zu einzelnen AfD-Bundestagsabgeordneten. In 
der 19. Wahlperiode haben vier Treffen der Amtsleitung des BfV mit 
Mitgliedern der AfD-Bundestagsfraktion stattgefunden. In der 20. Wahl-
periode haben keine Treffen der Amtsleitung des BfV mit Mitgliedern 
der AfD-Bundestagsfraktion stattgefunden.
Eine Inaussichtstellung finanzieller Angebote oder sonstiger Vorteile im 
Sinne der Fragestellung erfolgte dabei nicht.
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81. Abgeordnete
Andrea Lindholz
(CDU/CSU)

Welche Staatsbürgerschaften und welche Aufent-
haltstitel haben die rund 560.000 Personen, die 
aus der Ukraine nach Deutschland eingereist sind, 
vor dem Hintergrund der 8. Sitzung des Aus-
schusses für Inneres und Heimat des Deutschen 
Bundestages, in der das Bundesministerium des 
Innern und für Heimat berichtete, dass seit dem 
24. Februar 2022 rund 560.000 Personen aus der 
Ukraine nach Deutschland eingereist seien (bitte 
die Personengruppe differenziert nach Staatsbür-
gerschaft/Herkunftsstaat, Vorliegen eines biome-
trischen Reisepasses/nicht biometrischen Reise-
passes/ohne Ausweispapiere, jeweiligem Aufent-
haltstitel, Eintrag im Ausländerzentralregister/
kein Eintrag im Ausländerzentralregister auf-
schlüsseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Mahmut Özdemir
vom 6. Mai 2022

Im Ausländerzentralregister (AZR) waren zum Stichtag 24. April 2022 
insgesamt 560.498 Personen gespeichert, die seit dem 24. Februar 2022 
als Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland eingereist sind. 
Darunter waren 551.654 ukrainische und 8.804 nichtukrainische Staats-
angehörige. 16.382 Personen wurde bereits eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes (Aufenthaltsgewährung zum vorüber-
gehenden Schutz) erteilt.
Die Staatsangehörigkeiten der nichtukrainischen Drittstaatsangehörigen 
können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

nichtukrainische Drittstaatsangehörige 8.804
davon:
Nigeria   802
Russische Föderation   725
Aserbaidschan   586
Marokko   518
Vietnam   488
Turkmenistan   472
Armenien   450
ungeklärt   443
Afghanistan   398
Georgien   391
Syrien   291
Iran   269
Tadschikistan   255
Türkei   224
Moldau (Republik)   201
Irak   176
Usbekistan   170
Ägypten   164
Algerien   161
Libanon   142
Übrige 1.478
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Da sich die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erst bis zum 31. August 
2022 oder zuvor bei der Beantragung staatlicher Leistungen registrieren 
müssen, wird davon ausgegangen, dass noch nicht alle betroffenen Per-
sonen im AZR erfasst worden sind. Weitere Angaben im Sinne der 
Fragestellung werden nicht erfasst.

82. Abgeordnete
Petra Pau
(DIE LINKE.)

Seit wann, inwieweit, unter welchen Vorausset-
zungen und auf Grundlage welcher verwaltungs-
internen und -externen normativen Vorgaben (Er-
lass, Dienstvorschrift, Weisung etc.; bitte im 
Wortlaut angeben) wird ein glaubhaftes Vorbrin-
gen von Personen mit Staatsangehörigkeit der 
Russischen Föderation, sich einem Dienst in 
Streitkräften der Russischen Föderation entziehen 
zu wollen, seitens des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge als hinreichende Begründung ih-
res Antrags auf Gewährung von Asyl nach Arti-
kel 16a des Grundgesetzes anerkannt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Mahmut Özdemir
vom 4. Mai 2022

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) prüft in jedem 
Einzelfall, ob die Voraussetzungen für eine Asylanerkennung, Zuerken-
nung von internationalem Schutz und/oder von Abschiebungsverboten 
vorliegen. Die Schutzzuerkennung ist abhängig von den individuellen 
Umständen des Antragstellenden und der in diesem Zusammenhang vor-
zunehmenden Würdigung des Vortrags im Rahmen der Anhörung gemäß 
§ 25 des Asylgesetzes sowie etwaiger sonstiger Erkenntnisse im Asyl-
verfahren. Der Schutzsuchende muss selbst die Tatsachen und Angaben 
vortragen, die seine Furcht vor Verfolgung oder die Gefahr eines ihm 
drohenden ernsthaften Schadens begründen.
Die Entscheidung des BAMF erfolgt dabei auf Grundlage der maßgeb-
lichen Rechtsvorschriften (insbesondere Artikel 16a GG, AslyG, 
AufenthG), der Dienstanweisung Asyl sowie der als VS-NfD eingestuf-
ten Herkunftsländer-Leitsätze zur Russischen Föderation.
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83. Abgeordneter
Tobias Matthias 
Peterka
(AfD)

Welche konkreten Erkenntnisse hat die Bundes-
regierung über angezeigte und von Amts wegen 
verfolgte antisemitisch motivierte Straftaten, ins-
besondere solche aus dem Bereich der Ehrverlet-
zungsdelikte (§ 185 ff. StGB) und der Straftaten 
gegen die körperliche Unversehrtheit (§ 223 ff. 
StGB) sowie der Volksverhetzung (§ 130 StGB) 
im Zusammenhang mit sogenannten „pro-palästi-
nensischen“ Demonstrationen in Berlin am 
22. April bzw. 23. April 2022 (vgl. JUNGE FREI-
HEIT vom 25. April 2022, https://jungefreihei
t.de/politik/deutschland/2022/konsequenzen-nac
h-judenfeindlicher-demonstration-gefordert und 
rbb24 vom 25. April 2022, www.rbb24.de/panora
ma/beitrag/2022/04/berlin-polizei-festnahme-dem
onstration-pro-palaestina-straftaten.html, jeweils 
zuletzt abgerufen am 25. April 2022)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 3. Mai 2022

Im Rahmen des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen Politisch 
motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) werden politisch motivierte 
Straftaten durch die zuständigen Landeskriminalämter an das Bundes-
kriminalamt übermittelt und in einer zentralen Fallzahlendatei erfasst. 
Ausgehend von den Motiven zur Tatbegehung und den Tatumständen 
werden politisch motivierte Taten durch die Länder sogenannten „The-
menfeldern“ (u. a. dem Unterthemenfeld „Antisemitisch“ im Oberthe-
menfeld „Hasskriminalität“) zugeordnet sowie die erkennbaren ideologi-
schen Hintergründe und Ursachen der Tatbegehung in einem staats-
schutzrelevanten „Phänomenbereich“ abgebildet. Ist der Sachverhalt 
nicht unter den Phänomenbereichen PMK -links-, PMK -rechts-, PMK
-ausländische Ideologie- oder PMK -religiöse Ideologie- subsumierbar, 
ist der Phänomenbereich PMK -nicht zuzuordnen- zu wählen.
Im Sinne der Frage wurde im benannten Zeitraum im KPMD-PMK mit 
Abfragedatum 27. April 2022 eine antisemitisch motivierte Volksverhet-
zung (§ 130 des Strafgesetzbuchs [StGB]) vom 23. April 2022 aus Ber-
lin gemeldet. Diese ist dem Phänomenbereich PMK-ausländische Ideo-
logie- zugeordnet.
Eine Unterscheidung in angezeigte und von Amts wegen eingeleitete 
Verfahren ist aus dem KPMD-PMK heraus nicht möglich.
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84. Abgeordnete
Martina Renner
(DIE LINKE.)

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung 
über die Skinhead-Kameradschaft „Voice of 
Anger“ und das von ihr betriebene Plattenlabel 
„Oldschool Records“ (www.endstation-rechts.de/
news/razzia-bei-voice-anger; https://allgaeu-recht
saussen.de/2022/04/25/heiliger-krieg-in-memmin
ger-nazi-clubhaus/) vor, und liegen der Bundesre-
gierung Erkenntnisse darüber vor, ob Verbindun-
gen zwischen „Voice of Anger“ und den rechts-
extremistischen Organisationen „Blood & Hon-
our“, „Combat18“ und „Hammerskins“ bestehen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 2. Mai 2022

Die Bundesregierung verweist hierzu auf die Ausführungen im Ver-
fassungsschutzbericht des Bayerischen Staatsministeriums des Innern,
für Sport und Integration für das Jahr 2021 (S. 224 f.).
Bei dem Musiklabel „Oldschool Records“ handelt es sich um einen
Internetversandhandel eines Mitglieds der Skinheadgruppierung „Voice 
of Anger“ mit Sitz in Wolfertschwenden/Unterallgäu/Bayern. Er besteht 
seit 2006. Das Sortiment des Vertriebs besteht überwiegend aus Tonträ-
gern rechtsextremistischer Musikgruppen und Solo-Interpreten. Darüber 
hinaus werden szenetypische Bekleidungsartikel, Accessoires, Bücher 
und Fanzines vertrieben. „Oldschool Records“ hat außerdem – zum Teil 
unter dem Labelnamen „Freiheitsrock“ – zahlreiche Tonträger rechts-
extremistischer Musikgruppen und Solo-Interpreten eigens produziert. 
Diverse von „Oldschool Records“ vertriebene Tonträger waren Gegen-
stand strafrechtlicher Ermittlungen.
Zudem wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/4188 vom 
7. September 2018 verwiesen.
Derzeit sind keine strukturellen Verbindungen zwischen „Voice of 
Anger“ und den abgefragten Gruppierungen „Blood & Honour“, „Com-
bat 18“ und „Hammerskins“ bekannt. Einzelne Kontakte zwischen Mit-
gliedern von „Voice of Anger“ und Personen, die einer der genannten 
Gruppierungen angehören, können nicht ausgeschlossen werden.

85. Abgeordnete
Martina Renner
(DIE LINKE.)

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung 
über Verbindungen der Jungen Alternative für 
Deutschland (Verdachtsfall vgl. Verfassungs-
schutzbericht 2020) zu russischen rechtsextremis-
tischen Personen, Gruppierungen und Organisati-
onen (www.volksverpetzer.de/recherche-afd/dugi
n-putin-nazi/8/) vor, und liegen der Bundesregie-
rung Erkenntnisse darüber vor, ob Mitglieder der 
Jungen Alternative für Deutschland seit 2017 
nach Russland gereist sind?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 2. Mai 2022

Der Bundesregierung liegen keine über die Medienberichterstattung
hinausgehenden Erkenntnisse vor.

86. Abgeordnete
Martina Renner
(DIE LINKE.)

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung 
über die Zahl der seit Beginn der Corona-Pan-
demie durch gewalttätige Angriffe von sog. „Mas-
kenverweigerern“ (www.zeit.de/gesellschaft/zeitg
eschehen/2022-02/corona-angriffe-deutschland-co
ronaleugner-gewalt?utm_referrer=https%3A%2F
%2Fwww.google.de%2F) verletzten Beamten 
und Beamtinnen der Bundespolizei vor, und wie 
viele Ermittlungsverfahren wurden nach Kenntnis 
der Bundesregierung insgesamt aufgrund des Ver-
dachts der Begehung von Straftaten, die im Zu-
sammenhang mit der verweigerten Einhaltung 
von Corona-Regeln in Zügen der Deutschen Bahn 
AG und Bahnhöfen stattfanden, eingeleitet?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 3. Mai 2022

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Bundespolizei im Zusammen-
hang mit der Durchsetzung der sogenannten Corona-Bestimmungen ins-
gesamt 401 Angriffe auf Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte regis-
triert. Hierbei sind 105 Beamtinnen und Beamte verletzt worden.
Die Zuständigkeit für Ermittlungen zu Verstößen gegen die Corona-
Bestimmungen obliegt grundsätzlich den jeweils zuständigen Behörden 
der Länder.
Die Bundespolizei hat im Rahmen ihrer Eilzuständigkeit auf den Bahn-
höfen und in den Zügen seit Pandemiebeginn insgesamt 1.309 straf-
rechtliche Delikte im Zusammenhang mit den Corona-Bestimmungen 
angezeigt und im Anschluss an die jeweils zuständige Landesbehörde 
zur weiteren Bearbeitung abgegeben. Ausweislich der Polizeilichen Ein-
gangsstatistik der Bundespolizei handelte es sich hierbei um Verstöße 
gegen die §§ 74 und 75 des Infektionsschutzgesetzes sowie die §§ 277, 
278 und 279 des Strafgesetzbuches.

87. Abgeordneter
Uwe Schulz
(AfD)

Aus welchen konkreten Gründen verlängert die 
Bundesregierung die Grenzkontrollen zu Öster-
reich um weitere sechs Monaten und welche 
Schlüsse zieht die Bundesregierung in diesem Zu-
sammenhang aus dem jüngsten Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofes in Bezug auf Grenz-
kontrollen im Schengen-Raum (Rechtssachen 
C-368/20 und C-369/20; www.br.de/nachrichten/
bayern/grenzkontrollen-zu-oesterreich-verlaenger
t-gruene-veraergert,T4DUmRs)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 5. Mai 2022

Die Neuanordnung der vorübergehenden Wiedereinführung von Binnen-
grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Landgrenze mit Wir-
kung zum 12. Mai 2022 für weitere sechs Monate auf der Grundlage der 
Artikel 25 bis 27 der Verordnung (EU) 2016/399 (Schengener Grenz-
kodex) erfolgte am 14. April 2022 aus migrations- und sicherheitspoliti-
schen Gründen, insbesondere vor dem Hintergrund der fragilen Lage an 
der türkisch-griechischen Grenze, des illegalen Migrationspotentials ent-
lang der Balkan-Route und über die zentralmediterrane Route und der 
erheblichen illegalen Sekundärmigration im Schengen-Raum.
Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat das EuGH-Urteil 
vom 26. April 2022 zum Vorabentscheidungsverfahren eines österreichi-
schen Gerichts in Bezug auf die Höchstdauer von Binnengrenzkontrol-
len in den verbundenen Rechtssachen C-368/20 und C-369/20 zur 
Kenntnis genommen. Die Auswertung und Prüfung etwaiger Auswir-
kungen auf die angeordneten vorübergehenden Binnengrenzkontrollen 
an der deutsch-österreichischen Landgrenze dauert an.

88. Abgeordnete
Beatrix von Storch
(AfD)

Zu welchen Ergebnissen kommen die in Zusam-
menarbeit mit dem Antisemitismus-Beauftragten 
der Bundesregierung betriebenen Recherche- und 
Informationsstellen Antisemitismus bezüglich der 
Zuordnung der bisher erfassten antisemitisch mo-
tivierten Vorfälle (bitte die Zahl der bisher erfass-
ten antisemitischen Vorfälle angeben und nach 
den Kategorien rechts, links und muslimisch auf-
schlüsseln; www.domradio.de/artikel/viel-luft-nac
h-oben-bilanz-und-ausblick-des-antisemitismusbe
auftragten-vor-der-wahl)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 4. Mai 2022

Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemi-
tismus e. V. (im folgenden RIAS) wird u. a. durch das Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend als Teil des Kompetenznetzwerks Antisemitismus 
(KOMPAS) und den Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches 
Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus gefördert. 
Eine zentrale Aufgabe von RIAS und damit auch Förderziel sind die 
Unterstützung des Aufbaus regionaler Meldestellen und die Weiterent-
wicklung der Erfassung antisemitischer Vorfälle. Die durch die Melde-
stellen erfassten Vorfälle werden in einem jährlichen Bericht dokumen-
tiert, der unter https://report-antisemitism.de/bundes-verband-rias/ im 
Bereich Publikationen öffentlich abrufbar ist und u. a. auch eine Katego-
risierung der Vorfälle nach „politisch-weltanschaulichem Hintergrund“ 
vornimmt.
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89. Abgeordnete
Beatrix von Storch
(AfD)

Bleibt der BDS-Beschluss des Deutschen Bundes-
tages Grundlage der Politik der Ampel-Koalition, 
und was plant die Bundesregierung für die Ein-
haltung und Umsetzung dieses Beschlusses (siehe 
Bundestagsdrucksache 19/10191)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 4. Mai 2022

Solange der 20. Deutsche Bundestag keinen neuen Beschluss fasst, ist 
der BDS-Beschluss des 19. Deutschen Bundestages politisch weiter 
handlungsleitend für die Bundesregierung. Des Weiteren wird auf die 
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der 
FDP auf Bundestagsdrucksache 19/15652 vom 3. Dezember 2019 ver-
wiesen.
Hinsichtlich der Einhaltung und Umsetzung wird auf die Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP auf Bun-
destagsdrucksache 19/18358 vom 25. März 2020 und die höchstrichterli-
che Rechtsprechung verwiesen.

90. Abgeordnete
Beatrix von Storch
(AfD)

Ist die Aktivität für die antisemitische BDS-Be-
wegung nach Auffassung der Bundesregierung 
mit dem Beamtenstatus und der Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst vereinbar, und welche Er-
kenntnisse liegen der Bundesregierung darüber 
vor, ob Beamte und Angestellte des öffentlichen 
Dienstes die BDS-Bewegung unterstützen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff
vom 4. Mai 2022

Beamtinnen und Beamte müssen nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
des Bundesbeamtengesetzes (BBG) die Gewähr bieten, jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
einzutreten. Zudem haben sie gemäß § 60 Absatz 2 BBG bei politischer 
Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich 
aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht 
auf die Pflichten ihres Amtes ergeben. Ob hiergegen verstoßen wurde, 
hängt davon ab, in welchem Umfeld und in welchem Zusammenhang 
entsprechende Meinungsäußerungen oder Aktivitäten stehen und kann 
nur im konkreten Einzelfall beurteilt werden.
Nach § 41 Satz 2 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Be-
sonderer Teil Verwaltung – müssen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer des Bundes und anderer Arbeitgeber, in deren Aufgabenberei-
chen auch hoheitliche Tätigkeiten wahrgenommen werden, durch ihr ge-
samtes Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes bekennen. Auch wenn Angestellte des öffentli-
chen Dienstes nicht im gleichen Maße der beamtenrechtlichen politi-
schen Loyalitätspflicht unterliegen, sind sie trotzdem verpflichtet, sich 
ihrem Arbeitgeber gegenüber loyal zu verhalten und auf dessen berech-
tigte Integritätsinteressen in zumutbarer Weise Rücksicht zu nehmen. 
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Bei Zuwiderhandlungen können im Einzelfall je nach Stellung bzw. 
Aufgabenkreis der Angestellten arbeitsrechtliche Konsequenzen ge-
rechtfertigt sein.
Der Bundesregierung liegen keine über die bereits pressebekannten In-
formationen hinausgehenden Erkenntnisse darüber vor, ob Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes die BDS-Bewegung unterstützen.

91. Abgeordneter
Alexander Throm
(CDU/CSU)

Wie steht die Bundesministerin des Innern und für 
Heimat zu der Forderung, einen Sonderbeauftrag-
ten für die Rückführung von abgelehnten Asylbe-
werbern in ihrem Haus anzusiedeln, und bis wann 
soll dieser Sonderbeauftragte ernannt werden, um 
unverzüglich mit der im Koalitionsvertrag verein-
barten Rückführungsoffensive zu beginnen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Mahmut Özdemir
vom 5. Mai 2022

Die Koalitionsparteien SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ha-
ben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, neue praxistaugliche und 
partnerschaftliche Vereinbarungen mit wesentlichen Herkunftsländern 
unter Beachtung menschenrechtlicher Standards zu schließen. Diese 
Vereinbarungen sollen ein Gesamtkonzept umfassen – wie den Ausbau 
von wirtschaftlicher Zusammenarbeit, Technologie-Transfer, Visa-Er-
leichterungen, Qualifizierungsmaßnahmen für den deutschen Arbeits-
markt, Jobbörsen und die Zusammenarbeit bei der Rückkehr abgelehnter 
Asylsuchender. Zur Gestaltung solcher Migrationsabkommen ist verein-
bart worden, einen Sonderbevollmächtigten einzusetzen. Die genaue 
Ausgestaltung ist derzeit Gegenstand von Beratungen innerhalb der 
Bundesregierung.

92. Abgeordneter
Alexander Ulrich
(DIE LINKE.)

Wie differenziert sich die Gesamtzahl der 2021 
erfolgten 90.425 Recherchen mithilfe des Ge-
sichtserkennungssystems (GES) des Bundeskri-
minalamtes sowie die der 4.990 dabei identifizier-
ten Personen für das BKA, die Bundespolizei und 
die Landeskriminalämter (vgl. Antwort der Bun-
desregierung zu Frage 13 auf Bundestagsdrucksa-
che 20/895)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 4. Mai 2022

Bei der Anzahl der Recherchen handelt es sich um angestoßene Suchen 
mit einem Lichtbild im polizeilichen Bildbestand des Bundeskriminal-
amts (BKA). Das Ergebnis solcher Suchen sind Vorschläge des Systems 
in Form von Kandidatenlisten. Diese werden basierend auf den Über-
einstimmungswerten zwischen dem Suchbild und dem jeweiligen Be-
standsbild erstellt und dem Nutzer angeboten.
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Diese Kandidatenlisten werden von speziell dafür ausgebildeten Be-
schäftigten im BKA, bei der Bundespolizei (BPOL) und den Landeskri-
minalämtern (LKÄ) verifiziert.

Aufteilung der Recherchen (insgesamt 90.425) im Zeitraum
1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021:

LKÄ: 37.788
BKA: 46.456
BPOL:  6.181

Aufteilung der Anzahl der identifizierten Personen (insgesamt 4.990)
im Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021:

LKÄ: 3.136
BKA:   520
BPOL: 1.334

93. Abgeordneter
Alexander Ulrich
(DIE LINKE.)

Welche Bundesbehörden nahmen oder nehmen
an dem von der EU-Kommission finanzierten 
„BroadWay“-Projekt teil, das auf die Entwicklung 
eines interoperablen Breitband-Funkkommunika-
tionssystems für die öffentliche Sicherheit und 
Gefahrenabwehr zielt, um die Dienste von Blau-
lichtorganisationen zu vernetzen und ihre grenz-
überschreitende Interoperabilität zu erhöhen 
(https://cordis.europa.eu/project/id/786912/de), 
und inwiefern wird dieses System nach Kenntnis 
der Bundesregierung auch in Deutschland pilo-
tiert (bitte Details zu etwaigen Beteiligten, Zeit-
räumen und Orten der Erprobung nennen)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff
vom 3. Mai 2022

In das von der EU-Kommission finanzierte „BroadWay“-Projekt ist die 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) als assoziierter Partner 
involviert. In diesem Rahmen werden Expertise und Bedürfnisse des 
THW eingebracht, eine Förderung wird jedoch nicht in Anspruch ge-
nommen.
Weitere Bundesbehörden nehmen nicht aktiv teil. Das Projekt wird aller-
dings vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) und der 
Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BDBOS) beobachtet, um Auswirkungen auf zu-
künftige Nutzung von mobiler Kommunikation von Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben und grenzüberschreitende Kommu-
nikation beurteilen zu können.
Die derzeit in Vorbereitung befindlichen Piloten des Projektes umfassen 
beispielhafte Einsatzfälle, welche hauptsächlich in anderen EU-Mit-
gliedstaaten, vor allem Spanien, den Niederlanden und Slowenien, 
durchgeführt werden. Es gibt Überlegungen, zur Erprobung der grenz-
übergreifenden Funktion auch Funksprüche aus Deutschland abzusetzen. 
Eine Information, ob und in welchem Umfang dies umgesetzt wird, ist 
bislang nicht bekannt.
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94. Abgeordneter
Christoph de Vries
(CDU/CSU)

Mit welchen Bundesländern (in welchem Rah-
men, auf welcher Ebene und mit welchen bisheri-
gen Ergebnissen) steht das Bundesministerium 
des Innern und für Heimat derzeit im Austausch, 
„um auszuloten, ob und ggf. wie der Bund eine 
stärkere Rolle in der ganzheitlichen Bekämpfung 
des auslandsbezogenen Extremismus einnehmen 
kann“ (siehe Bundestagsdrucksache 20/1267, 
Antwort der Bundesregierung auf meine Schriftli-
che Frage 55), und inwieweit spielt dabei auch 
der auslandsbezogene Rechtsextremismus mit Be-
zügen zur Türkei sowie zu Kroatien eine Rolle?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 4. Mai 2022

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat auf Fach-
ebene eine länderoffene Arbeitsgruppe für eine ganzheitliche Bekämp-
fung des auslandsbezogenen Extremismus gebildet. An dem Prozess 
sind alle Länder beteiligt. Ein erstes Treffen hat bereits stattgefunden. 
Bund und Länder werden voraussichtlich jährlich in diesem Format 
tagen (lage-/situationsabhängig).
Der ganzheitliche Bekämpfungsansatz erfordert auch im Phänomen-
bereich auslandsbezogener Extremismus neben Maßnahmen der Repres-
sion auch solche der Prävention, die vornehmlich der Zuständigkeit der 
Länder unterliegen. Der Bund kann die Länder bei diesen Maßnahmen 
unterstützen und vernetzen. Dies umfasst auch eine stärkere Sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit, von Fachkräften sowie relevanter Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren für den Phänomenbereich. Neben dem
türkeibezogenen Rechtsradikalismus bzw. -extremismus, der sog. 
„Ülkücü“-Bewegung beinhaltet dies alle Bereiche des auslandsbezoge-
nen Extremismus, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes jährlich 
aktualisiert dargestellt werden. Zusätzlich sollen sowohl für den Phäno-
menbereich als auch für die Prävention vorhandene Erkenntnis- und For-
schungsbedarfe herausgearbeitet werden.

95. Abgeordneter
Dr. Harald Weyel
(AfD)

Wie viele Personen mit ukrainischer Staatsbürger-
schaft sind nach Kenntnis der Bundesregierung 
im Zeitraum 24. Februar 2022 bis einschließlich 
8. April 2022 (Stand: 6.00 Uhr) nach Deutschland 
eingereist?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 4. Mai 2022

Nach Kenntnis der Bundesregierung hat die Bundespolizei im Zeitraum 
vom 24. Februar 2022 bis einschließlich 8. April 2022 310.152 ukraini-
sche Staatsangehörige bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutsch-
land festgestellt. Angaben insbesondere aus dem Ausländerzentralregis-
ter liegen für den vorgenannten Zeitraum noch nicht vor.
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96. Abgeordneter
Dr. Christian Wirth
(AfD)

Wie viele Abgeordnete des Deutschen Bundes-
tages standen in der 19. Wahlperiode und standen 
bzw. stehen aktuell in der 20. Wahlperiode unter 
Beobachtung des Bundesamts für Verfassungs-
schutz (bitte getrennt ausweisen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 4. Mai 2022

Eine Auskunft zu etwaigen vom Bundesamt für Verfassungsschutz 
(BfV) beobachteten Personen kann aus Gründen des Staatswohls nicht 
erfolgen, da Arbeitsmethoden, Vorgehensweisen und Aufklärungsprofile 
der Sicherheitsbehörden des Bundes, hier des BfV, im Hinblick auf 
deren künftige Aufgabenerfüllung besonders schutzbedürftig sind. Es 
könnten Rückschlüsse auf den Aufklärungsbedarf, den Erkenntnisstand 
sowie die generelle Arbeitsweise des BfV gezogen werden. Zudem 
könnte eine solche Auskunft zur Entwicklung entsprechender Abwehr-
strategien führen und somit die Erkenntnisgewinnung des BfV erschwe-
ren oder in Einzelfällen sogar unmöglich machen. Dies würde die Funk-
tionsfähigkeit des BfV nachhaltig beeinträchtigen und damit einen 
Nachteil für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland bedeuten.
Aus der sorgfältigen Abwägung der verfassungsrechtlich garantierten 
Informationsrechte des Deutschen Bundestages und seiner Abgeordne-
ten mit den negativen Folgen für die künftige Arbeitsfähigkeit und Auf-
gabenerfüllung des BfV sowie den daraus resultierenden Beeinträchti-
gungen der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland folgt, dass auch 
eine Auskunft nach Maßgabe der Geheimschutzordnung und damit ein-
hergehende Einsichtnahme über die Geheimschutzstelle des Deutschen 
Bundestages ausscheidet. Hierbei würde wegen der großen Anzahl der 
Geheimnisträger die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die mitgeteilten
Informationen weitergegeben oder ausgespäht werden. Dieses Risiko 
kann wegen der Gefahren für das Staatswohl nicht in Kauf genommen 
werden.

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

97. Abgeordneter
Knut Abraham
(CDU/CSU)

Wenn die Republik Kosovo in naher Zukunft eine 
Mitgliedschaft im Europarat anstrebt (laut FAZ-
Artikel vom 23. April dieses Jahres ist eine Be-
werbung wahrscheinlich), was nach meiner An-
sicht Menschenrechte und Minderheitenrechte im 
Kosovo auch durch den Zugang zum Europä-
ischen Gerichtshof für Menschenrechte stärken 
würde, würde die Bundesregierung dies begrüßen 
und diese Bewerbung dann auch unterstützen?
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Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 4. Mai 2022

Die Bundesregierung unterstützt die Mitgliedschaft der Republik
Kosovo im Europarat. Wichtig ist es, dafür in enger Abstimmung mit
unseren Partnern in EU und Europarat zu bleiben.

98. Abgeordnete
Gökay Akbulut
(DIE LINKE.)

Inwiefern setzt sich das Auswärtige Amt für die 
Freilassung der am 20. April 2022 in Şengal/Irak 
(andere Schreibweise: Sindschar oder Shingal) 
festgenommenen deutschen Journalistin Marlene 
F. und ihres slowenischen Kollegen Matej K. 
(https://civaka-azad.org/deutsche-journalistin-in-s
engal-von-irakischer-armee-verhaftet/) ein, die 
sich dort aufhielten, um die jesidische Gesell-
schaft Şengals vor dem Hintergrund des versuch-
ten Genozides durch den IS im Jahr 2014 zu 
dokumentieren, und wieso scheiterte bisher eine 
Kontaktaufnahme zur Journalistin nach ihrer Ver-
haftung (Stand: 27. April 2022)?

Antwort der Staatssekretärin Susanne Baumann
vom 4. Mai 2022

Die Auswärtige Amt hat sich bei den irakischen Behörden umgehend 
um konsularischen Zugang zu Marlene F. bemüht. Am 28. April konnte 
ein konsularischer Haftbesuch stattfinden.
Nachdem Deutschland in Anwendung der EU-Konsularrichtlinie die 
konsularische Betreuung des slowenischen Staatsangehörigen Matej K. 
übernommen hat, bemüht sich das Auswärtige Amt auch um einen Haft-
besuch bei ihm.
Zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen kann die Bundesregie-
rung keine Auskünfte zu weiteren Details der Verhaftung beziehungs-
weise den Tatvorwürfen erteilen.

99. Abgeordnete
Canan Bayram
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ge-
mäß ihrer Ankündigung im Aktionsplan Afgha-
nistan, ein humanitäres Aufnahmeprogramm ins-
besondere mit Blick auf die Lage schutzbedürfti-
ger Frauen und Mädchen sowie von Menschen 
mit familiären Bindungen in Deutschland zu 
schaffen (www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpol
itik/laender/afghanistan-node/aktionsplan-afghani
stan/2503582), bereits unternommen und welche 
werden noch folgen?

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 61 – Drucksache 20/1679



Antwort der Staatssekretärin Susanne Baumann
vom 5. Mai 2022

In Umsetzung des Koalitionsvertrages zwischen SPD, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und FDP arbeitet die Bundesregierung mit Hochdruck 
daran, ein humanitäres Aufnahmeprogramm des Bundes für Afghanistan 
zu schaffen und nimmt hierbei besonders die Lage schutzbedürftiger 
Frauen und Kinder in den Blick. Derzeit werden im Ressortkreis die 
Rahmenbedingungen hierfür abgestimmt.

100. Abgeordneter
Steffen Bilger
(CDU/CSU)

Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass die 
klimapolitischen Positionierungen der für inter-
nationale Klimapolitik zuständigen Staatssekretä-
rin im Auswärtigen Amt und Sonderbeauftragten 
Jennifer Morgan auf dem Mitteilungsdienst Twit-
ter auch Bürgern zugänglich gemacht werden, die 
über keine Englischkenntnisse verfügen?

Antwort der Staatssekretärin Jennifer Morgan
vom 3. Mai 2022

Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung pflegen Vertreterinnen und 
Vertreter der Bundesregierung, darunter auch die Staatssekretärin und 
Sonderbeauftragte des Auswärtigen Amts für internationale Klimapoli-
tik, den Austausch sowohl mit der deutschen als auch der internationalen 
Öffentlichkeit. Um beiden Zielgruppen gerecht zu werden, wird in den 
sozialen Medien anlassbezogen auf Deutsch oder Englisch kommuni-
ziert.

101. Abgeordneter
Dr. Götz Frömming
(AfD)

Ist der Bundesregierung bekannt, für welche 
Summen die Ukraine russisches Erdgas aus der 
EU (Solovakei) kauft und ob diese Summen be-
zahlt oder gestundet werden?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 5. Mai 2022

Der Bundesregierung sind die Modalitäten nicht bekannt, zu denen die 
Ukraine Erdgas in der Europäischen Union kauft, da dies auf Grundlage 
vertraulicher, privatrechtlicher Verträge zwischen ukrainischen und
europäischen Gashändlern erfolgt.

102. Abgeordneter
Dr. Alexander 
Gauland
(AfD)

Wie viele Zahlungen in welcher Höhe wurden an 
Dienstleister, die mit der Erarbeitung und Erstel-
lung der Medienresonanzanalyse „Deutsches En-
gagement in Mali“ beauftragt wurden, seit dem 
Jahr 2013 (bitte nach Jahren getrennt ausweisen) 
geleistet (siehe Bundestagsdrucksache 20/531, 
Seite 29), und welche Leistungen wurden dafür 
erbracht?
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103. Abgeordneter
Dr. Alexander 
Gauland
(AfD)

Gab es im Rahmen der Erarbeitung und Erstel-
lung der Medienresonanzanalyse „Deutsches
Engagement in Mali“ (siehe Bundestagsdruck-
sache 20/531, Seite 29) Zwischenberichte, Vorab-
informationen, Arbeitsstände oder Veröffent-
lichungen, die der Bundesregierung bzw. dem 
Auswärtigen Amt übermittelt wurden?

Antwort der Staatssekretärin Susanne Baumann
vom 5. Mai 2022

Die Fragen 102 und 103 werden zusammen wie folgt beantwortet:
Der „Beirat der Bundesregierung Zivile Krisenprävention und Friedens-
förderung“ hat 2020 die Erstellung einer Medienresonanzanalyse zum 
deutschen Engagement in Mali im Zeitraum von 2013 bis 2020 be-
schlossen. Für die am 27. Januar 2021 im Namen des Beirates beauf-
tragte Erarbeitung und Erstellung der Medienresonanzanalyse wurde am 
8. September 2021 einmalig eine Zahlung in Höhe von 21.420 Euro (in-
klusive 19 Prozent Mehrwertsteuer) geleistet.
Leistungsumfang der Dienstleisterin „menschen für medien (mfm)“ war 
primär eine stichprobenmäßige, qualitative Untersuchung der im Zeit-
raum von 2013 bis 2020 erschienenen deutschen Berichterstattung. Die 
Herausgeberinnen und Herausgeber der Studie arbeiten derzeit an der 
Publikationsreife der Medienresonanzanalyse. Die laufende Abstim-
mung erfolgt im direkten Kontakt zwischen Dienstleisterin und Beirat. 
Die Übermittlung der Studie durch den Beirat zur weiteren Verwendung 
durch das Auswärtige Amt wird im Sommer 2022 erwartet.

104. Abgeordneter
Fritz Güntzler
(CDU/CSU)

Unterstützt die Bundesregierung noch deutsch-
russische Kooperationsprojekte bzw. wie verfährt 
sie mit diesen vor dem Hintergrund des aktuellen 
russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, 
werden die Projekte eingestellt, und wenn ja, wel-
che Verwendung ist für die veranschlagten Haus-
haltsmittel im Bundeshaushalt 2022, wie bei-
spielsweise die Mittel für die Kooperation der 
Deutschen Sportjugend mit Russland in Höhe von 
400.000 Euro (vgl. Einzelplan 17 im Regierungs-
entwurf zum Bundeshaushalt 2022), vorgesehen?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 6. Mai 2022

Angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands gegen 
die Ukraine mussten dem Austausch mit Russland strenge Grenzen ge-
setzt werden. Projekte und Programme mit staatlichen oder staatsnahen 
Partnern auf russischer Seite wurden vor diesem Hintergrund einge-
froren. Dies schließt auch die bisher wichtigen Kooperationsbereiche 
Kultur, Bildung, Forschung und Wissenschaft sowie Klima und Umwelt 
ein.
Gemeinsame Projekte mit dem kritischen, an Demokratie und Men-
schenrechten orientierten Teil der russischen Zivilgesellschaft fördert die 
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Bundesregierung nach Möglichkeit weiterhin, zum Beispiel im Rahmen 
des Programms zum Ausbau der Zusammenarbeit mit der Zivilgesell-
schaft in den Ländern der Östlichen Partnerschaft und Russland (ÖPR-
Programm).
Haushaltsmittel, die im Bundeshaushalt 2022 für nunmehr auf Eis ge-
legte oder gestoppte Projekte eingeplant waren, werden in Übereinstim-
mung mit dem Zweck des jeweiligen Haushaltstitels anderweitig ver-
wendet.

105. Abgeordneter
Olav Gutting
(CDU/CSU)

Sind der Bundesregierung Informationen darüber 
bekannt, dass bei ausländischen Botschaften und 
Konsulaten in Deutschland und bei deutschen 
Dienststellen des Auswärtigen Amts im Ausland 
meiner Kenntnis nach trotz offizieller Terminver-
gaben durch die entsprechenden Institutionen 
Bürgerinnen und Bürger nur dann Eintritt und ei-
ne Vorsprachemöglichkeit erhalten, wenn sie vor 
Ort einen Einlassbetrag (Bakschisch; Gabe Got-
tes) zusätzlich zu den jeweils anfallenden Gebüh-
ren für die Dienstleistung der Institution an mut-
maßlich Dritte noch vor Einlass auf das Bot-
schafts- bzw. Konsulatsgelände (d. h. auf dem 
Territorium des jeweiligen Gastlandes) entrichten, 
und wie gedenkt die Bundesregierung dieser, mei-
nes Wissens weit verbreiteten Praxis entgegenzu-
wirken?

Antwort der Staatssekretärin Susanne Baumann
vom 6. Mai 2022

Der Bundesregierung sind keine Informationen im Sinne der Fragestel-
lung bekannt.

106. Abgeordneter
Matthias Hauer
(CDU/CSU)

Umfassen die von der Europäischen Union be-
schlossenen Sanktionen, die auf den militärischen 
Aggressionen Russlands gegen die Ukraine beru-
hen, auch Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder, 
und – falls nicht – strebt die Bundesregierung des-
sen Aufnahme in die Sanktionsliste an?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 6. Mai 2022

Zur Frage einer möglichen Aufnahme des Bundeskanzlers a. D. Gerhard 
Schröder in die Sanktionsliste wird auf die Antwort der Bundesregie-
rung vom 7. März 2022 auf die Schriftliche Frage 49 des Abgeordneten 
Michael Brand (Fulda) (Bundestagsdrucksache 20/957) verwiesen.
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107. Abgeordneter
Matthias Helferich
(fraktionslos)

Welche präventiven Maßnahmen ergreift die Bun-
desregierung vor dem Hintergrund einer weiteren 
Verteuerung und Verknappung von Weizen auf-
grund der Zerstörung der ukrainischen Export-
infrastruktur im Kontext des Ukraine-Krieges und 
russischer Exportstopps (vgl. dazu die Antwort 
der Bundesregierung auf meine Schriftliche Frage 
31 auf Bundestagsdrucksache 20/1402), um neue 
und massenhafte Migrationsbewegungen von dem 
afrikanischen Kontinent und aus dem Nahen Os-
ten nach Europa und Deutschland zu verhindern?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung verfolgt die Auswirkungen des russischen An-
griffskriegs gegen die Ukraine auf die weltweite Ernährungssituation 
sehr genau und verweist in diesem Zusammenhang auf die in der Frage-
stellung erwähnte Antwort der Bundesregierung auf Ihre Schriftliche 
Frage 31 (Bundestagsdrucksache 20/1402 vom 14. April 2022).
Die Bundesregierung steht in besonders engem Austausch mit dem
Welternährungsprogram und dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen. Als erste konkrete Maßnahme stellte die Bundesregierung für 
die Ernährungssicherung in besonders betroffenen Staaten zusätzlich 
430 Mio. Euro zur Verfügung.
Zu hypothetischen Fragestellungen äußert sich die Bundesregierung 
grundsätzlich nicht.

108. Abgeordneter
Stefan Keuter
(AfD)

Welche außenpolitischen Ziele verfolgt die Bun-
desregierung in Nordkorea, und hält die Bundes-
regierung langfristig eine Wiedervereinigung der 
beiden koreanischen Staaten und Führung Seouls 
für erstrebenswert?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 3. Mai 2022

Ziel der Nordkorea-Politik der Bundesregierung ist eine vollständige, 
überprüfbare und irreversible Aufgabe des nordkoreanischen Nuklear-
waffenprogramms. Die innerkoreanische Annäherung und auch etwaige 
Schritte zu einer Wiedervereinigung müssen bilateral zwischen Nord-
korea und Südkorea selbst gestaltet werden. Auf Anfrage ist die Bundes-
regierung bereit, Erfahrungen zur Wiedervereinigung sowohl mit Südko-
rea als auch mit Nordkorea zu teilen. Formate zu diesem Thema finden 
derzeit nur mit Südkorea statt.

109. Abgeordneter
Stefan Keuter
(AfD)

Welche außenpolitische Zielstellung verfolgt die 
Bundesregierung im Ukraine-Konflikt bezüglich 
der Regionen Luhansk, Donezk und der Krim, 
und auf welchem Wege soll das beschriebene Ziel 
erreicht werden?
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Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 3. Mai 2022

Die Bundesregierung setzt sich gemeinsam mit ihren europäischen und 
internationalen Partnern seit vielen Jahren auf diplomatischem Wege für 
die territoriale Integrität der Ukraine in ihren international anerkannten 
Grenzen ein und wird dies auch weiterhin konsequent tun. Vor diesem 
Hintergrund erkennt die Bundesregierung weder die völkerrechtswidrige 
Annexion der Krim durch Russland noch die selbsternannten „Volks-
republiken Donezk und Luhansk“ an.
Die Bundesregierung verurteilt in aller Schärfe den Angriffskrieg, den 
Russland gegen die Ukraine führt, und ruft Russland auf, den Krieg un-
verzüglich zu beenden und seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen.

110. Abgeordnete
Cornelia Möhring
(DIE LINKE.)

Welche Länder außerhalb der EU und jenseits der 
NATO-Mitgliedstaaten haben nach Kenntnis der 
Bundesregierung seit Beginn des Ukraine-Kriegs 
durch den Angriff Russlands mit denen der EU 
vergleichbare Sanktionen gegen Russland ver-
hängt und welche sind das genau (bitte für die je-
weiligen Länder entsprechend aufschlüsseln)?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung steht als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg 
auf die Ukraine in enger Abstimmung mit ihren internationalen Part-
nern.
Angesichts der Schwere des Völkerrechtsverstoßes durch die gravieren-
de Verletzung der Souveränität und der territorialen Integrität der 
Ukraine wurden in enger Abstimmung innerhalb der Europäischen 
Union und insbesondere mit den G7-Partnerstaaten präzedenzlose Sank-
tionen gegen die Russische Föderation und, wegen seiner Beteiligung 
am Angriffskrieg, auch gegen Belarus verhängt.
Neben allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den G7-Part-
nerstaaten hat eine Vielzahl von Ländern Sanktionen gegen Russland 
verhängt. Dazu gehören unter anderem Australien, Andorra, Costa Rica, 
Island, Korea, Liechtenstein, Montenegro, Neuseeland, Norwegen, 
San Marino, die Schweiz, Singapur und Taiwan. Andere Staaten, wie 
etwa Israel, haben De-Facto-Sanktionen, zum Beispiel durch Verschär-
fung der Exportkontrollregelungen, eingeführt.
Die Bundesregierung setzt sich gemeinsam mit ihren Partnern dafür ein, 
den Sanktionsdruck auf Russland weiter zu verstärken, solange Russland 
seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortsetzt.
Die Bundesregierung begrüßt die wiederholte Verurteilung des russi-
schen Angriffskriegs durch die Vollversammlung der Vereinten Natio-
nen mit großer Mehrheit der Mitgliedstaaten.

Drucksache 20/1679 – 66 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



111. Abgeordneter
Dr. Markus Reichel
(CDU/CSU)

In welcher Form wird die Bundesregierung die 
Ukraine beim Wiederaufbau zerstörter Infrastruk-
tur und ökonomischer Leistungsfähigkeit unter-
stützen, und ist die Bundesregierung diesbezüg-
lich eingebunden in Planungen u. a. Polens und 
weiterer Bündnispartner?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung steht in engem und kontinuierlichem Austausch 
mit ihren europäischen und internationalen Partnern zu allen Aspekten 
des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine 
einschließlich zu Fragen des wirtschaftlichen Wiederaufbaus des 
Landes. Der Europäische Rat vom 24./25. März 2022 hat beschlossen, 
dafür einen Solidaritäts-Treuhandfonds zu schaffen. Die Bundesregie-
rung bringt sich aktiv bei dessen nun anstehender Ausgestaltung ein. Sie 
nimmt zudem an der von Polen und Schweden organisierten Geber-
konferenz zu humanitärer Hilfe am 5. Mai 2022 in Warschau teil.

112. Abgeordneter
Dr. Markus Reichel
(CDU/CSU)

Welche Initiativen gegenüber der polnischen Re-
gierung hat die Bundesregierung unternommen, 
um die Reduzierung der den Angehörigen der 
deutschen Minderheit in Polen zustehenden
Unterrichtsstunden in deutscher Sprache von wö-
chentlich drei auf eine rückgängig zu machen 
(www.sueddeutsche.de/politik/polen-sprachunterr
icht-minderheit-1.5523913)?

Antwort der Staatssekretärin Susanne Baumann
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung setzt sich in zahlreichen Gesprächen gegenüber 
der polnischen Seite für eine Lösungsfindung ein. Es fanden Gespräche 
unter anderem mit den zuständigen polnischen Ministerien sowie den 
Ausschussvorsitzenden in Sejm und im Senat statt. Auch der ehe-
malige Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und natio-
nale Minderheiten hat sich entschieden gegen die Diskriminierung der 
deutschen Minderheit in Polen und für eine Lösung dieser Frage ausge-
sprochen sowie im Februar 2022 die deutsche Minderheit vor Ort in 
Schlesien besucht. Zudem hatte der deutsche Botschafter die polnische 
Regierung dazu aufgerufen, ihren internationalen Verpflichtungen zum 
Schutz der Identität und Kultur der deutschen Minderheit nachzukom-
men. Das Thema Sprachunterricht ist regelmäßig Inhalt bilateraler Ge-
spräche und vielfältiger Dialoge, welche die Bundesregierung mit der 
polnischen Regierung führt.
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113. Abgeordneter
Dr. Markus Reichel
(CDU/CSU)

Wie viele finanzielle Mittel plant die Bundes-
regierung gemäß Artikel 21 des Vertrages zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Polen über gute Nachbarschaft und 
freundschaftliche Zusammenarbeit bezüglich der 
Sprachförderung im Bundeshalt ein (bitte die ent-
sprechende Höhe der Finanzmittel aus der Finanz-
planung angeben) ?

Antwort der Staatssekretärin Susanne Baumann
vom 5. Mai 2022

Die schulische Sprachförderung der deutschen Minderheit in Polen er-
folgt, wie im Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusam-
menarbeit festgehalten, durch Polen.
Für die Förderung der deutschen Minderheit in Polen werden durch das 
Bundesministerium des Innern und für Heimat, unter Vorbehalt des
Inkrafttretens des Haushaltes für das Jahr 2022, Mittel zur Verfügung 
gestellt. Hierunter fallen Maßnahmen der außerschulischen Sprachförde-
rung, wie zum Beispiel das Projekt „Deutsch AG“, das auf Schüler der 
7. und 8. Klasse zugeschnitten ist. Darüber hinaus geht es um die Förde-
rung von Kursen, Treffen und Fortbildungen zum Zwecke der Vertie-
fung der Sprachpraxis.
Für die Sprachförderung der deutschen Minderheit in Polen werden 
durch das Auswärtige Amt wie in der Vergangenheit, unter Vorbehalt 
des Inkrafttretens des Haushaltes für das Jahr 2022, Mittel über die Mitt-
lerorganisationen bereitgestellt werden. Die Zuständigkeit und Verant-
wortung für die Gestaltung des allgemeinen Bildungsbereichs in 
Deutschland und damit auch für die die polnische Sprache betreffende 
Sprachförderung liegt bei den Bundesländern.

114. Abgeordneter
Stefan Seidler
(fraktionslos)

Wird die Bundesregierung nach den Meldungen, 
dass im ukrainischen Butscha offenbar von der 
russischen Armee sogenannte Flechette-Granaten 
gegen Zivilisten eingesetzt wurden, bei den Ver-
einten Nationen die Initiative zur völkerrecht-
lichen Ächtung dieser Waffengattung ergreifen, 
beispielsweise mit der Begründung, dass diese 
zum einen nicht zwischen Kombattant und Nicht-
kombattant unterscheiden und zum anderen unnö-
tiges Leid vermieden werden muss, und welche 
Folgen hätte eine solche internationale Ächtung 
von Flechette-Munition für die Bundeswehr und 
ihre Bestände (bitte Gattung und Umfang auffüh-
ren; www.spiegel.de/ausland/butscha-dutzende-zi
vilisten-offenbar-durch-metallsplitter-getoetet-a-3
e003c4d-1dae-4214-8b3a-e8ef65a1851b)?
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Antwort der Staatssekretärin Susanne Baumann
vom 4. Mai 2022

Die Bundesregierung verurteilt den russischen Angriffskrieg gegen die 
Ukraine und die damit einhergehenden eklatanten Verstöße durch Russ-
land gegen das humanitäre Völkerrecht auf das Schärfste.
Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht und mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine 
gründlich untersucht und dokumentiert werden und sich die Täter vor 
unabhängigen Gerichten verantworten müssen. Unter anderem hat 
Deutschland als einer von mittlerweile insgesamt 43 Vertragsstaaten die 
durch den russischen Angriffskrieg entstandene Situation in der Ukraine 
formell an den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes 
(IStGH) zur Untersuchung überwiesen.
Für eine über das geltende humanitäre Völkerrecht hinausgehende Ein-
schränkung des Einsatzes beziehungsweise vollständige Ächtung be-
stimmter Waffen- oder Munitionstypen, wie sie beispielsweise im 
Rahmen des Antipersonenminen-Übereinkommens (sogenannte Ottawa-
Konvention), des Streumunitionsübereinkommens (sogenanntes Oslo-
Übereinkommen) oder im Rahmen des Waffenübereinkommens der Ver-
einten Nationen und der dazugehörigen Protokolle angewandt wird, sind 
in der Regel langjährige, komplexe Verhandlungsprozesse notwendig. 
Bemühungen um eine Ächtung/Einschränkung von sogenannter Fléchet-
te-Munition scheiterten in der Vergangenheit an mangelnder 
internationaler Unterstützung.
Da die Bundeswehr keine sogenannte Fléchette-Munition im Bestand 
hat, ergäben sich keine Folgen für die Bestände bei einer möglichen 
internationalen Ächtung.

115. Abgeordneter
Klaus Stöber
(AfD)

Hält die Bundesregierung die Waffenlieferungen 
der Bundesrepublik Deutschland an die Ukraine 
für vom Völkerrecht gedeckt, und hat sie den 
Bundestag bzw. seine Organe in das Waffenex-
portgenehmigungsverfahren in irgendeiner Form 
eingebunden (auch nicht öffentlich)?

Antwort der Staatssekretärin Susanne Baumann
vom 6. Mai 2022

Entscheidungen über die Ausfuhr von Kriegswaffen sowie bestimmter 
Hochwertgüter, die für die Ukraine zur Unterstützung bei ihrer legitimen 
Selbstverteidigung gegen einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg be-
stimmt sind, werden derzeit regelmäßig auf Leitungsebene vom Bundes-
kanzleramt und den jeweils betroffenen Ressorts getroffen. Dies ent-
spricht der Dringlichkeit der aktuellen Lage. Nach Ansicht der Bundes-
regierung erfolgen die Lieferungen im Einklang mit geltendem Völker-
recht.
Im Hinblick auf die Wahrung der parlamentarischen Information wird 
auf die Antwort der Bundesregierung vom 7. April 2022 auf die Schrift-
liche Frage 125 der Abgeordneten Serap Güler auf Bundestagsdruck-
sache 20/1355 verwiesen.
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116. Abgeordnete
Beatrix von Storch
(AfD)

Wie soll der im Koalitionsvertrag zwischen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP angekün-
digte Monitoring-Prozess, der bei dem von der 
Bundesregierung weiterhin finanziell unterstütz-
ten Palästinenser-Hilfswerk UNRWA „Fehlent-
wicklungen entgegenwirken“ soll, konkret ausse-
hen, und wann sind die ersten Ergebnisse dieses 
Monitoring-Prozesses zu erwarten?

Antwort der Staatssekretärin Susanne Baumann
vom 4. Mai 2022

Die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung in Bezug auf das VN-Hilfs-
werk für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) erstreckt sich 
auf unterschiedliche Maßnahmen. Unter anderem hat die Bundesregie-
rung die institutionelle Federführung für eine Prüfung des UNRWA im 
Rahmen des Multilateral Organisations Performance Assessment Net-
work (MOPAN), einem Zusammenschluss großer Geberstaaten, über-
nommen. Der Prozess hat im April dieses Jahres begonnen, die Ergeb-
nisse sollen in der ersten Jahreshälfte 2023 veröffentlicht werden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz

117. Abgeordnete
Joana Cotar
(AfD)

Teilt die Bundesregierung die Ansicht des Vorsit-
zenden des Deutschen Journalisten-Verbandes, 
dass kulturelle Unterschiede zwischen den Mit-
gliedstaaten dazu führen könnten, dass Äußerun-
gen, die in anderen EU-Ländern als Beleidigung/
Schmähung aufgefasst würden, in Deutschland 
womöglich als scharfe Form freier Meinungsäu-
ßerung zulässig sind und umgekehrt, und teilt die 
Bundesregierung die Einschätzung des MVFP 
(Medienverband der freien Presse, ehemals Ver-
band Deutscher Zeitschriftenverleger) und des 
BDZV (Bundesverband Digitalpublisher und Zei-
tungsverleger), dass „Google und Facebook über 
Inhaltsvorgaben in ihren Nutzungsbedingungen 
auch legale journalistische und redaktionelle In-
halte“ blockieren könnten (www.heise.de/news/D
igital-Services-Act-Presseverband-haelt-Plattfor
m-Gesetz-fuer-verfassungswidrig-7064548.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Benjamin Strasser
vom 6. Mai 2022

Vorab wird darauf hingewiesen, dass bislang nur eine vorläufige politi-
sche Einigung zum Digital Services Act (DSA) erzielt wurde und ohne 
Kenntnis der finalen Sprachfassung auch die Bewertung seitens der 
Bundesregierung nur vorläufig sein kann.
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Artikel 2 Buchstabe g DSA definiert illegale Inhalte als alle Informatio-
nen, die gegen das Unionsrecht oder gegen das Recht eines Mitglieds-
taats verstoßen. Der DSA führt nicht dazu, dass die unterschied-
lichen strafrechtlichen Maßstäbe der einzelnen Mitgliedstaaten nivelliert 
werden. Insofern ist es denkbar, dass auch unter Geltung des DSA Äuße-
rungen, die in einem anderen Mitgliedstaat als Beleidigung aufgefasst 
werden, in Deutschland noch als Meinungsäußerung zulässig sind und 
umgekehrt. Wichtig ist die Einschränkung im Text des Rates, dass die 
einschlägigen nationalen Vorschriften mit dem Unionsrecht in Einklang 
stehen müssen.
Artikel 12 DSA beschränkt die Gestaltungsfreiheit der Vermittlungs-
dienste bei der Inhaltemoderation durch Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen. Es müssen alle Richtlinien, Verfahren, Maßnahmen und Werk-
zeuge, die zur Moderation von Inhalten eingesetzt werden, angegeben 
werden. Bei der Anwendung und Durchsetzung der genannten Regelun-
gen müssen die Vermittlungsdienste sorgfältig, objektiv und verhältnis-
mäßig vorgehen und dabei die Rechte und berechtigten Interessen aller 
Beteiligten sowie die Grundrechte der Nutzer, die in der Charta veran-
kert sind, berücksichtigen. Nur wenn diese Voraussetzungen im Einzel-
fall erfüllt sind, dürfen journalistische und redaktionelle Inhalte entfernt 
oder gesperrt werden. Die Bundesregierung hatte sich in den Verhand-
lungen außerdem dafür ausgesprochen, dass der Vermittlungsdienst den 
Medienanbieter bereits vor der Entfernung oder Sperrung des Inhalts an-
hören muss, konnte hiermit aber nicht durchdringen. Es bleibt daher bei 
der nachträglichen Überprüfung der Entscheidung nach Artikel 17 DSA.

118. Abgeordnete
Tessa Ganserer
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Kenntnis liegt der Bundesregierung über 
die praktische Anwendung des Gesetzes zum 
Schutz von Kindern mit Varianten der Ge-
schlechtsentwicklung seit Inkrafttreten des Geset-
zes vor, und wie oft wurde eine interdisziplinäre 
Kommission einberufen, um über einen Eingriff 
zu entscheiden (bitte nach Monaten aufschlüs-
seln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Benjamin Strasser
vom 3. Mai 2022

Das Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsent-
wicklung ist am 22. Mai 2021 in Kraft getreten. Die damit neu geschaf-
fene Regelung in § 1631e des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sieht 
vor, dass Behandlungen nicht einwilligungsfähiger Kinder mit einer 
Variante der Geschlechtsentwicklung in der alleinigen Absicht, das kör-
perliche Erscheinungsbild des Kindes an das des männlichen oder des 
weiblichen Geschlechts anzugleichen, unzulässig sind. Ist ein operativer 
Eingriff an den inneren oder äußeren Geschlechtsmerkmalen eines sol-
chen Kindes zu einem anderen Zweck beabsichtigt, ist der Eingriff unter 
sehr engen Voraussetzungen zulässig und erfordert – außer in Notfällen 
– eine familiengerichtliche Genehmigung. Das familiengerichtliche Ge-
nehmigungsverfahren wird vereinfacht, wenn die Eltern dem Familien-
gericht eine befürwortende Stellungnahme einer interdisziplinären Kom-
mission vorlegen. Die Entscheidung über die Genehmigung trifft aber 
auch in diesen Fällen das Familiengericht.
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Statistische Erhebungen zur Anwendung der Neuregelung liegen noch 
nicht vor. Das Gesetz sieht eine Evaluierung der Neuregelung binnen 
fünf Jahren vor: Erste Vorbereitungen sind bereits in die Wege geleitet 
worden. Dazu gehört unter anderem die gesonderte statistische Erfas-
sung der gerichtlichen Genehmigungsverfahren nach § 1631e BGB 
durch die Justiz der Länder. Darüber hinaus ist auch eine Fortentwick-
lung des Gesetzes entsprechend den Vorgaben des Koalitionsvertrages 
geplant.

119. Abgeordnete
Daniela Ludwig
(CDU/CSU)

Was will die Bundesregierung in puncto Verbrau-
cherschutz für die Millionen versicherten Eigen-
heimbesitzer in Deutschland tun, um sie davor zu 
schützen, dass Gebäudeversicherungen sie nach 
dem zweiten oder dritten Schaden an mangelhaf-
ten Kupferrohr-Installationen aus den neunziger 
Jahren aus den Verträgen entlassen, wie vielerorts 
bereits geschehen (www.volksstimme.de/sachsen-
anhalt/millionen-rohre-sind-kaputt-813140)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Benjamin Strasser
vom 5. Mai 2022

Soweit die in dem in der Frage genannten Artikel geschilderten Umstän-
de zu Leitungswasserschäden führen, die in einer Gebäudeversicherung 
versichert sind, gilt im Hinblick auf das Kündigungsrecht Folgendes:
Gemäß § 92 Absatz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) kann in 
der Sachversicherung nach dem Eintritt des Versicherungsfalles jede 
Vertragspartei das Versicherungsverhältnis kündigen. Die Kündigung ist 
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen 
über die Entschädigung zulässig (§ 92 Absatz 2 Satz 1 VVG). Der Ver-
sicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten (§ 92 
Absatz 2 Satz 2 VVG). Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen 
späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
kündigen (§ 92 Absatz 2 Satz 3 VVG). Dieses Kündigungsrecht besteht 
neben dem ordentlichen Kündigungsrecht für beide Vertragsparteien 
nach § 11 VVG.
Aus Sicht der Bundesregierung ist diese Regelung weiterhin interessen-
gerecht. Die Vorschrift des § 92 VVG erlaubt es beiden Vertragsparteien, 
auf negative Erfahrungen während der Feststellung und Abwicklung des 
Schadens zu reagieren.
Eine Einschränkung des gesetzlichen Kündigungsrechts des Versicherers 
ist nach Auffassung der Bundesregierung auch dann nicht geboten, wenn 
die in dem genannten Artikel genannten Umstände zu einer Vielzahl von 
Versicherungsfällen führen sollten. Nach dem Grundgedanken der Ver-
sicherbarkeit sind nur voneinander unabhängige Ereignisse versicherbar. 
Sind in einem Gebäude die Rohre mangelhaft, mangelhaft verlegt oder 
überaltert, kann es dem Versicherer und der Versichertengemeinschaft 
nicht auf Dauer zugemutet werden, die hieraus immer wieder resultier-
enden Wasserschäden tragen zu müssen. Dies gilt umso mehr, wenn es 
sich um ein Massenphänomen handelt, das eine Vielzahl von Versiche-
rungsnehmern betrifft.
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120. Abgeordnete
Catarina dos 
Santos Firnhaber
(CDU/CSU)

Warum plant die Bundesregierung im Kontext der 
Einführung virtueller Hauptversammlungen von 
Aktiengesellschaften (Entwurf eines Gesetzes zur 
Einführung virtueller Hauptversammlungen von 
Aktiengesellschaften und Änderung weiterer Vor-
schriften der Bundesregierung; www.bmj.de/Shar
edDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Reg
E_virtuelle_Hauptversammlung.pdf?__blob=publ
icationFile&v=2) nicht die Einführung eines digi-
talen Versammlungsleiters (bitte begründen)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Benjamin Strasser
vom 5. Mai 2022

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Versammlungsleiter neben den 
Mitgliedern des Vorstands und grundsätzlich auch des Aufsichtsrats am 
Ort der Hauptversammlung anwesend ist. Aufgabe des Versammlungs-
leiters ist es, den ordnungsgemäßen Ablauf der Hauptversammlung
sicherzustellen. Im virtuellen Format hat er gleichermaßen wie in der 
Präsenzversammlung insbesondere die Generaldebatte mit Redebeiträ-
gen und Fragen der Aktionäre zu leiten. Auch im Fall der virtuellen 
Hauptversammlung bedarf es hierfür einer Person, der insbesondere 
auch die Aufgabe zukommt, zu moderieren und es allen Aktionären glei-
chermaßen zu ermöglichen, ihre Rechte in der Versammlung auszuüben.

121. Abgeordnete
Catarina dos 
Santos Firnhaber
(CDU/CSU)

Wie begründet die Bundesregierung die Frist der 
Einreichung von Fragen bis spätestens vier Tage 
vor einer geplanten Hauptversammlung (im Ge-
gensatz zu einer kürzeren Frist oder spontanen 
Fragen) im Kontext der Einführung virtueller 
Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften 
(Entwurf eines Gesetzes zur Einführung virtueller 
Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften 
und Änderung weiterer Vorschriften; www. b m
j.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokum
ente/RegE_virtuelle_Hauptversammlung.pdf?__b
lob=publicationFile&v=2)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Benjamin Strasser
vom 5. Mai 2022

Nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptver-
sammlungen von Aktiengesellschaften und Änderung weiterer Vor-
schriften der Bundesregierung kann das Auskunftsrecht der Aktionäre 
analog zur Präsenzversammlung grundsätzlich allein in der Versamm-
lung gewährt werden. Der Entwurf ermöglicht es aber auch dem Vor-
stand vorzusehen, dass Aktionärsfragen bis spätestens drei Tage vor der 
Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen und 
bis spätestens einen Tag vor der Versammlung zu beantworten sind. 
Durch die Vorabeinreichung der Fragen kann die Qualität der Antworten 
gesteigert werden, da mehr Zeit für die Beantwortung zur Verfügung 
steht. Zudem werden so gezieltere Nachfragen der Aktionäre ermög-
licht. Durch das umfassende Nachfragerecht, das Recht auf Fragen zu 
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neuen Sachverhalten und, sofern der Versammlungszeitraum dies zu-
lässt, das Recht auf Fragen zu vorab bereits bekannten Sachverhalten 
können die Aktionäre auch im Fall der Vorverlagerung der Frageneinrei-
chung in der Versammlung spontan Fragen stellen. Damit wird das Aus-
kunftsrecht vollumfänglich gewährleistet.

122. Abgeordnete
Catarina dos 
Santos Firnhaber
(CDU/CSU)

Aus welchem Grund plant die Bundesregierung 
eine zügige Umsetzung des Gesetzes zur Einfüh-
rung virtueller Hauptversammlungen von Aktien-
gesellschaften (Entwurf eines Gesetzes zur Ein-
führung virtueller Hauptversammlungen von Ak-
tiengesellschaften und Änderung weiterer Vor-
schriften; www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebun
gsverfahren/Dokumente/RegE_virtuelle_Hauptve
rsammlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2) bis 
zum Sommer 2022, da die ursprüngliche Gesetz-
gebung einen reibungslosen Geschäftsverlauf si-
cherstellen kann und die Bundesregierung weitere 
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pan-
demie bereits ausgesetzt hat?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Benjamin Strasser
vom 5. Mai 2022

Die pandemiebedingte Sonderregelung des Gesetzes über Maßnah-
men im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie (GesRuaCOVBekG) tritt mit Ablauf des
31. August 2022 außer Kraft. Die im Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh-
rung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und Än-
derung weiterer Vorschriften der Bundesregierung enthaltenen Änderun-
gen zielen auf eine dauerhafte Regelung des virtuellen Formats ab, die 
sich an das Auslaufen der Sonderregelung anschließen soll, um eine 
nahtlose Kontinuität der Option einer virtuellen Hauptversammlung zu 
ermöglichen. Es soll Unternehmen und Aktionären damit zügig ermög-
licht werden, von diesem Format mit einer weiterentwickelten Rechts-
grundlage, die insbesondere die Aktionärsrechte stärkt, Gebrauch zu ma-
chen und so den Schwung der fortschreitenden Digitalisierung, die auch 
das Aktienrecht in den letzten beiden Jahren erfahren hat, zu nutzen.
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123. Abgeordnete
Catarina dos 
Santos Firnhaber
(CDU/CSU)

Wie begründet es die Bundesregierung, dass laut 
Gesetzentwurf zur Einführung virtueller Haupt-
versammlungen von Aktiengesellschaften (Ent-
wurf eines Gesetzes zur Einführung virtueller 
Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften 
und Änderung weiterer Vorschriften; www. b m
j.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokum
ente/RegE_virtuelle_Hauptversammlung.pdf?_bl
ob=publicationFile&v=2) einerseits in einem 
Übergangszeitraum bis August 2023 die Entschei-
dung zur virtuellen Hauptversammlung vom Vor-
stand getroffen, grundsätzlich aber eine Zweidrit-
telmehrheit der Aktionäre laut Satzung eine Ein-
führung einer virtuellen Hauptversammlung über 
fünf Jahre beschließen kann?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Benjamin Strasser
vom 5. Mai 2022

Aufgrund der Sonderregelung im GesRuaCOVBekG kann der Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats entscheiden, dass die Versammlung 
als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Diese Regelung war 
erforderlich, damit in Pandemiezeiten schnell über die Abhaltung einer 
virtuellen Versammlung entschieden werden konnte, da entsprechende 
Satzungsermächtigungen unter den Versammlungsbeschränkungen wäh-
rend der Pandemie nicht beschlossen werden konnten.
Nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptver-
sammlungen von Aktiengesellschaften und Änderung weiterer Vor-
schriften der Bundesregierung erfordert die Abhaltung der virtuellen 
Hauptversammlung dagegen eine Ermächtigung in der Gesellschaftssat-
zung. Damit wird die Entscheidung hinsichtlich des „Ob“ einer virtuel-
len Versammlung den Aktionären zugewiesen und die Legitimation des 
Formats gestärkt. Da Satzungsregelungen erst durch entsprechende 
Hauptversammlungsbeschlüsse geschaffen werden müssen, will die 
Übergangsregelung dafür sorgen, dass Unternehmen und Aktionäre für 
einen begrenzten Zeitraum (für bis einschließlich 31. August 2023 ein-
berufene Hauptversammlungen) bereits das virtuelle Format nutzen kön-
nen. Der Vorstand bedarf für die Einberufung einer virtuellen Hauptver-
sammlung in diesem Zeitraum allerdings der Zustimmung des Auf-
sichtsrats, um die Wahrung der Aktionärsinteressen sicherzustellen.
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124. Abgeordneter
Stefan Seidler
(fraktionslos)

Wann setzt die Bundesregierung die Empfehlung 
der Expertenkommission der Bundesministerien 
der Justiz und für Verbraucherschutz und des In-
nern, für Bau und Heimat aus dem Jahr 2020 um, 
das Namensrecht dahingehend anzupassen, dass 
sorbische Frauen die Option erhalten, sorbischen 
Traditionen entsprechend, eine weibliche Version 
des Familiennamens zu führen und in amtliche 
Dokumente eintragen lassen zu können, und ist 
auch eine Anpassung des Namensrechtes gemäß 
friesischen Traditionen geplant (patronyme Na-
mensgebung) (www.alles-lausitz.de/statnik-begru
esst-aussicht-auf-weibliche-familiennamen-bei-so
rben.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Benjamin Strasser
vom 6. Mai 2022

Zurzeit wird in Umsetzung des Koalitionsvertrags zwischen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP (Zeilen 3412 f.: „Das Namens-
recht liberalisieren wir, z. B. durch Einführung echter Doppelnamen.“) 
ein gemeinsamer Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern 
und für Heimat und des Bundesministeriums der Justiz zur Reform des 
Namensrechts erarbeitet.
Bei den Überlegungen zu diesem Entwurf werden auch die Empfehlun-
gen der Arbeitsgruppe für eine Reform des Namensrechts aus dem Eck-
punktepapier vom 11. Februar 2020, insbesondere der Vorschlag zur Er-
möglichung einer geschlechtsangepassten Form des Familiennamens 
(vergleiche III.7. Weibliche Namensendungen) berücksichtigt. Das Eck-
punktepapier kann auf der Homepage des Bundesministeriums der Justiz 
unter folgendem Link nachgelesen werden: www.bmj.de/SharedDocs/D
ownloads/DE/News/PM/032620_EckpunkteNamensrecht.html.
Ein detaillierter Zeitplan kann erst nach Abstimmung des Referenten-
entwurfs mit den anderen Ressorts und Auswertung der Stellungnahmen 
der Länder und Verbände vorgelegt werden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales

125. Abgeordneter
Matthias W. 
Birkwald
(DIE LINKE.)

Wie hoch sind aktuell die durchschnittlichen
Renten wegen Erwerbsminderung für seit 2000 
neu zugegangene Erwerbsminderungsrentnerin-
nen und -rentner getrennt nach dem jeweiligen 
Zugangsjahr?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 5. Mai 2022

Die durchschnittlichen Rentenbeträge für seit dem Jahr 2000 neu zuge-
gangene Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner für das Jahr 2020 
können der folgenden Tabelle entnommen werden. Daten für das Jahr 
2021 liegen noch nicht vor.

Durchschnittlicher Rentenbetrag bei Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit nach Jahr des Rentenbeginns für das Jahr 2020

Jahr des aktuellen
Rentenbeginns

durchschnittlicher Rentenbetrag in Euro
männlich weiblich insgesamt

2000 1.036,56 1.088,29 1.061,19
2001   995,81 1.057,73 1.025,45
2002 1.003,13 1.080,73 1.040,95
2003   976,31 1.060,70 1.016,64
2004   966,60 1.053,06 1.007,72
2005   981,52 1.048,61 1.015,42
2006   996,48 1.088,10 1.049,28
2007   971,98 1.057,59 1.020,71
2008   914,79   986,28   953,85
2009   902,99   970,47   940,06
2010   894,97   952,38   926,35
2011   887,69   936,69   914,63
2012   890,01   932,39   913,35
2013   892,10   920,47   907,63
2014   921,06   941,94   932,48
2015   957,02   961,09   959,26
2016   955,30   945,60   950,06
2017   949,41   931,70   939,88
2018   948,32   925,75   936,31
2019 1.060,85 1.005,50 1.032,11
2020 1.054,58   981,93 1.018,96

Quelle: Statistik der DRV Bund

126. Abgeordnete
Susanne Ferschl
(DIE LINKE.)

Wie viele Überstunden wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung im Jahr 2021 in Deutschland ge-
leistet (bitte die aktuellsten verfügbaren Daten 
und zum Vergleich die Jahre 2019 und 2020 aus-
weisen, jeweils nach unbezahlt und bezahlt sowie 
nach Geschlecht, den drei Branchen mit den 
höchsten Werten und Ost/West differenzieren)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 5. Mai 2022

Angaben des Statistischen Bundesamtes basierend auf dem Mikrozensus 
zu bezahlten und unbezahlten Überstunden im Jahr 2021 liegen noch 
nicht vor. Angaben zum Jahr 2020 konnten aufgrund der kurzen Frist 
nicht generiert werden. Die Daten wären aufgrund der Neuregelung des 
Mikrozensus ab dem Jahr 2020 auch nur eingeschränkt mit denen des 
Jahres 2019 vergleichbar. Für Angaben zum Jahr 2019 wird auf die Ant-
wort der Bundesregierung zu Frage 1 der Kleinen Anfrage der Fraktion 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 77 – Drucksache 20/1679



DIE LINKE. betreffend „Überstunden in Deutschland“ auf Bundestags-
drucksache 19/29581 verwiesen.
Nach Ergebnissen der Arbeitszeitrechnung des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) wurden im Jahr 2021 rund 
818,2 Millionen bezahlte und rund 893,1 Millionen unbezahlte Über-
stunden geleistet. Für das Jahr 2020 lagen diese Werte bei rund 784 Mil-
lionen bezahlten und rund 871,6 Millionen unbezahlten Überstunden. 
Eine detaillierte Darstellung für die Jahre 2020 und 2021 liegt noch 
nicht vor. Für das Jahr 2019 werden rund 849 Millionen bezahlte und 
rund 918,4 Millionen unbezahlte Überstunden ausgewiesen. Für eine 
detaillierte Darstellung wird auf die Antwort der Bundesregierung zu 
Frage 1 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. betreffend 
„Überstunden in Deutschland“ auf Bundestagsdrucksache 19/29581 ver-
wiesen. Abweichungen der Angaben zu den gesamten bezahlten und un-
bezahlten Überstunden für die Jahre 2019 und 2020 entstehen durch re-
gelmäßige rückwirkende Revisionen der Daten. Die aktuellen Daten 
werden auf der Internetseite des IAB veröffentlicht und können unter 
nachfolgendem Link abgerufen werden: www.iab.de/de/daten/iab-arbeit
szeitrechnung.aspx).

127. Abgeordnete
Susanne Ferschl
(DIE LINKE.)

Wie viele Beschäftigte konnten in den Jahren 
2019, 2020 sowie 2021 nach Kenntnis der Bun-
desregierung die im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
vorgeschriebenen Ruhepausen und Ruhezeiten 
(§§ 4, 5 ArbZG) nicht oder nicht immer einhalten 
bzw. mussten diese verkürzen (bitte nach Ge-
schlecht und den fünf Wirtschaftszweigen mit 
dem höchsten Anteil aufschlüsseln und sowohl 
insgesamt als auch anteilig ausweisen), und wel-
che Erkenntnisse hat die Bundesregierung über 
die gesundheitlichen Folgen von verkürzten Ru-
hepausen und Ruhezeiten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 5. Mai 2022

Bei der Arbeitszeitbefragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) 2019 gaben 18 Prozent der Befragten an, dass 
sie mindestens einmal pro Monat mit verkürzten Ruhezeiten arbeiten. 
Unter den Vollzeitbeschäftigten waren es 20 Prozent (BAuA-Arbeits-
zeitbefragung: Vergleich 2015–2017–2019, S. 26; abrufbar unter www.b
aua.de/dok/8851216). Zahlen für 2020 und 2021 liegen der Bundesre-
gierung nicht vor. Eine Aufschlüsselung u. a. nach Berufssegmenten 
kann Tabelle 9 der genannten Publikation (ebenda, S. 88 f.) entnommen 
werden.
Zur Häufigkeit von Ausfällen von Ruhepausen zeigen die Daten der 
BAuA-Arbeitszeitbefragung, dass insgesamt 28 Prozent aller Beschäf-
tigten angeben, dass bei ihnen häufig Pausen ausfallen (vgl. nachfolgen-
de Tabelle). Männer und Frauen unterscheiden sich kaum hinsichtlich 
des Ausfalls der Pausen. Am stärksten sind die Wirtschaftsbereiche Ge-
sundheit und Sozialwesen (43 Prozent) bzw. Erziehung und Unterricht 
(34 Prozent) von häufigem Pausenausfall betroffen.

Drucksache 20/1679 – 78 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



Tabelle: Häufiger Pausenausfall nach Geschlecht und fünf Wirtschaftszweigen mit dem höchsten Anteil 
(2019)

Häufiger Ausfall
von Arbeitspausen

2019

Zeilen-%
Gesamt 28
Geschlecht männlich 27

weiblich 28
Wirtschaftszweig Gesundheit und Sozialwesen 43

Erziehung und Unterricht 34
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen u. techn. 
Dienstleistungen 31
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 30
Information und Kommunikation 29

Quelle: BAuA Arbeitszeitbefragungen 2019, gewichtete Daten, Berechnungen BAuA, abhängig Beschäftigte bis 65 Jahre, ab 10 Wochen-
stunden, 7 953 ≤ n ≤ 8 247. Rundungsfehler möglich
Lesebeispiel: Im Jahr 2019 berichteten im Gesundheits- und Sozialwesen 43 Prozent der Befragten einen häufigen Ausfall von Arbeits-
pausen.

Ruhezeitkürzungen können sich nach Analysen der BAuA negativ auf 
den Schlaf, krankheitsbedingte Fehlzeiten und das Unfallrisiko aus-
wirken (ebenda, S. 29).
Eine Untersuchung der BAuA im Rahmen des Projekts Psychische
Gesundheit in der Arbeitswelt zeigt, dass die Gestaltung von Arbeits-
pausen, Pausenregimen und zeitlichen Freiheitsgraden bei der Pausen-
organisation Auswirkungen auf die Gesundheit, das Wohlbefinden, die 
Motivation und die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten hat (www.bau
a.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2353-3b.pdf).

128. Abgeordnete
Susanne Ferschl
(DIE LINKE.)

Wie viele Beschäftigte arbeiteten im Jahr 2021 
nach Kenntnis der Bundesregierung in einem so-
genannten kurzfristigen Beschäftigungsverhältnis, 
und wie hoch war der durchschnittliche monat-
liche Verdienst in diesen Beschäftigungsverhält-
nissen (bitte zum Vergleich die Jahre 2019 und 
2020 sowie die fünf Branchen mit dem höchsten 
Anteil an kurzfristiger Beschäftigung ausweisen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 5. Mai 2022

Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) gab es im gleitenden Jahresdurchschnitt Oktober 2020 bis Septem-
ber 2021 (Jahreswerte 2021 liegen aufgrund der Wartezeiten noch nicht 
vor) insgesamt rund 189.000 kurzfristig Beschäftigte (kfB).
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Weitere Ergebnisse hinsichtlich der gleitenden Jahresdurchschnitte 
Oktober 2020 bis September 2021 und analog für die Jahre 2019 und 
2018 sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

Kurzfristig Beschäftigte (kfB) nach Wirtschaftszweige (WZ 2008) Gleitender
Jahresdurchschnitt 
Oktober 2020 bis 
September 2021

Anteil an
Insgesamt

in %

1 2
Insgesamt 189.040 100,0

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  39.352  20,8
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen  26.183  13,9

M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und 
technischen Dienstleistungen

 21.479  11.4

G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen  14.486   7,7
C Verarbeitendes Gewerbe  13.467   7,1

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Kurzfristig Beschäftigte (kfB) nach Wirtschaftszweigen (WZ 2008) Gleitender
Jahresdurchschnitt 
Oktober 2019 bis 
September 2020

Anteil an
Insgesamt

in %

1 2
Insgesamt 209.558 100,0

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  43.591  20,8
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen  30.475  14,5
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und tech-
nischen Dienstleistungen

 23.800  11,4

I Gastgewerbe  17.579   8,4
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen  16.275   7,8

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Kurzfristig Beschäftigte (kfB) nach Wirtschaftszweigen (WZ 2008) Gleitender
Jahresdurchschnitt 
Oktober 2018 bis 
September 2019

Anteil an
Insgesamt

in %

1 2
Insgesamt 236.477 100,0

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  41.850  17,7
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen  36.412  15,4
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und tech-
nischen Dienstleistungen

 27.588  11,7

I Gastgewerbe  24.971  10,6
C Verarbeitendes Gewerbe  17.992   7,6

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

 
Auswertungen zu den Entgelten von kurzfristig Beschäftigten auf Basis 
der Entgeltstatistik der BA sind methodisch nicht sinnvoll. Der Grund 
hierfür ist, dass die Entgeltstatistik auf klassierten Auswertungen von 
durchschnittlichen monatlichen Bruttoarbeitsentgelten der jeweils am 
Stichtag 31. Dezember Beschäftigten basiert. Die kurzfristige Beschäf-
tigung ist aber durch ein ausgeprägtes Saisonmuster gekennzeichnet,
bei der üblicherweise der Höchstwert im Juli oder August liegt.
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129. Abgeordnete
Susanne Ferschl
(DIE LINKE.)

Wie viele abhängig Beschäftigte arbeiteten nach 
Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2021
regelmäßig an Wochenenden, Samstagen oder 
Sonn- und Feiertagen, und in welchen fünf Bran-
chen sind anteilig atypische Arbeitszeiten wie 
Wochenend-, Abend- und Nachtarbeit besonders 
verbreitet (bitte zum Vergleich die Jahre 2019 und 
2020 ausweisen sowie nach Geschlecht, Alter und 
Ost/West differenzieren)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 5. Mai 2022

Zur Darstellung der atypischen Arbeitszeiten wurden die Abgrenzungen 
des Statistischen Bundesamtes auf Basis des Mikrozensus verwendet. 
Aufgrund der Neuregelung des Mikrozensus sind Vergleiche ab dem 
Jahr 2020 mit vorangegangenen Berichtsjahren nur eingeschränkt mög-
lich. Ergebnisse für das Berichtsjahr 2020 können nur in einer einge-
schränkten Gliederungstiefe ausgewiesen werden. Eine wirtschaftsfach-
liche Auswertung beschränkt sich daher auf die Wirtschaftsabschnitte 
der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008).
Ergebnisse des Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes zu den ab-
hängig Beschäftigten, die regelmäßig an Wochenenden, an Samstagen 
sowie an Sonn- und Feiertagen tätig sind, können Tabelle A entnommen 
werden. In Tabelle B sind Ergebnisse in wirtschaftsfachlicher Gliede-
rung zu Beschäftigten ausgewiesen, die regelmäßig Wochenend-, 
Abend- bzw. Nachtarbeit leisten.
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130. Abgeordneter
Dr. Michael 
Kaufmann
(AfD)

Wie viele Verfahren sind aktuell nach Kenntnis 
der Bundesregierung bei den staatlichen Berufs-
genossenschaften anhängig auf Zahlung von Teil- 
oder Vollrenten aufgrund von Berufsunfall oder 
Berufskrankheit (bitte auflisten mit Angabe der 
Dauer), und wie lange dauern die Verfahren im 
Durchschnitt der letzten zehn Jahre?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 6. Mai 2022

Statistische Daten zur gesetzlichen Unfallversicherung werden vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales jährlich in einem statisti-
schen und finanziellen Bericht zusammengefasst (siehe Anlage 1).* Da-
rin sind unter anderem Angaben zu Unfall- und Berufskrankheitenmel-
dungen sowie zu neuen Unfallrenten zu finden. Der Bundesregierung 
liegen darüber hinaus weder Angaben über die Anzahl der anhängigen 
Verfahren auf Zahlung von Teil- oder Vollrenten noch zu Verfahrens-
laufzeiten vor. Die Bearbeitungsdauer ist auch vor dem Hintergrund des 
Amtsermittlungsgrundsatzes wesentlich abhängig von der Komplexität 
im Einzelfall, sodass die Dauer stark variieren kann.

131. Abgeordneter
Sören Pellmann
(DIE LINKE.)

Wie viele Menschen in Deutschland gehen nach 
Kenntnis der Bundesregierung einer sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung oder einem 
Minijob nach und sind älter als 67 Jahre (bitte ins-
gesamt angeben und nach Bundesländern auf-
schlüsseln), und wie hat sich dies in den vergan-
genen Jahren entwickelt (bitte angeben: Gesamt-
zahl, Zahlen für Sachsen, Zahlen für die neuen 
Länder für die Jahre 2010, 2015 und 2018)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 5. Mai 2022

Nach Auswertungen der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit gab es zum Stichtag 30. Juni 2021 (Juni-Wert gilt als Jahreswert) 
rund 38,2 Millionen sozialversicherungspflichtig oder ausschließlich ge-
ringfügig Beschäftigte, darunter waren 1,05 Millionen Personen im 
Alter von 67 Jahren oder älter (davon 217.000 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte und 835.000 ausschließlich geringfügig Beschäf-
tigte).
Weitere Ergebnisse sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestags-drucksache 20/1679 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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132. Abgeordneter
Jürgen Pohl
(AfD)

Wie viele Entgeltpunkte sind nach Kenntnis der 
Bundesregierung nach dem aktuellen Rentenwert 
notwendig, um eine Nettorente oberhalb des 
durchschnittlichen Bruttobedarfs der Grundsiche-
rung im Alter außerhalb von Einrichtungen für 
einen Alleinlebenden (ohne Mehrbedarf, bitte 
letzten verfügbaren Datenstand angeben) zu er-
halten, und welcher Bruttostundenlohn (Arbeit-
nehmerbrutto) ist aktuell notwendig, um in zwölf 
Monaten Vollzeitarbeit (= 38,5 Arbeitsstunden pro 
Woche) eine Anzahl an Entgeltpunkten zu errei-
chen, die einem Fünfundvierzigstel dieser Summe 
entspricht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 3. Mai 2022

Der durchschnittliche Bruttobedarf von Empfängerinnen und Empfän-
gern der Grundsicherung im Alter, die außerhalb von Einrichtungen 
leben, beträgt 856 Euro (Stand Dezember 2021). Um eine Nettorente in 
Höhe dieses Betrags zu erhalten, würden aktuell 28,1310 Entgeltpunkte 
benötigt. Um dies bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden 
über 45 Jahre versicherungspflichtiger Beschäftigung hinweg zu errei-
chen, wäre aktuell rechnerisch ein Stundenlohn von 12,97 Euro erforder-
lich. Unter Berücksichtigung der zum 1. Januar 2021 eingeführten 
Grundrente (ohne Einkommensprüfung nach § 97a des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch) wäre rein rechnerisch ein Stundenlohn von 7,72 Euro 
notwendig (bei sonst gleichen Voraussetzungen), um eine Nettorente 
oberhalb des vorgenannten durchschnittlichen Bruttobedarfs zu errei-
chen. Dieser Stundenlohn liegt aber unter dem aktuellen Mindestlohn, so 
dass bei den vorgegebenen Annahmen davon auszugehen ist, dass die 
Nettorente bei Vorliegen der Voraussetzungen für einen Grundrentenzu-
schlag immer oberhalb des durchschnittlichen Bruttobedarfs von Emp-
fängerinnen und Empfängern der Grundsicherung im Alter außerhalb 
von Einrichtungen liegen wird.

133. Abgeordneter
Felix Schreiner
(CDU/CSU)

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, 
die Arbeit im Homeoffice für Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger bei mehr als 25 Prozent der Ar-
beitszeit dauerhaft zu ermöglichen, ohne Nachtei-
le bei der Sozialversicherungspflicht erfahren zu 
müssen, da zum 1. Juli 2022 wieder die üb-
lichen Sozialversicherungsunterstellungsregeln 
für Grenzpendler von Deutschland und der 
Schweiz wie vor der COVID19-Pandemie gelten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 5. Mai 2022

Die Bestimmung des anzuwendenden Sozialversicherungsrechts bei 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten innerhalb der Europäischen Union, 
des EWR und der Schweiz erfolgt anhand der Verordnungen über die 
Koordinierung der sozialen Sicherheit (EG) Nr. 883/2004 und (EG) 
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Nr. 987/2009. Demnach gilt bei grenzüberschreitender mobiler Arbeit 
der Ort (oder gelten die Orte) als Beschäftigungsort im Sinne des Sozial-
versicherungsrechts, an dem die Tätigkeit tatsächlich ausgeübt wird – 
bei mobiler Arbeit also der Ort, an dem zum Beispiel der Laptop aktuell 
steht. Gerade bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern kann deshalb ei-
ne regelmäßige Tätigkeit im Homeoffice dazu führen, dass nicht mehr 
das Recht der sozialen Sicherheit des „normalen“ Beschäftigungsstaats 
Anwendung findet, sondern das Recht des Homeoffice- und Wohnstaats. 
Ob dieser Wechsel des anzuwendenden Rechts für die betroffenen Per-
sonen und/oder Arbeitgeber von Vorteil oder von Nachteil ist, ist eine 
Frage des konkreten Einzelfalls.
Während der Sondersituation der Pandemie ist die oben beschriebene 
Handhabung ausgesetzt. Die Europäische Kommission verwies für eine 
juristische Rechtfertigung dieses Vorgehens auf den Umstand, dass die 
Sondersituation der Pandemie ein Fall von höherer Gewalt („force ma-
jeure“) sei, der ein Abweichen von den üblichen Regeln zulasse. Diese 
höhere Gewalt besteht jedoch nicht mehr in einer Situation, in der 
Homeoffice/mobiles Arbeiten nicht unmittelbar der Pandemie geschul-
det ist, sondern aus freien Stücken erfolgt. Voraussichtlich ab Juli 2022 
werden die Mitgliedstaaten, die EWR-Staaten und die Schweiz deshalb 
wieder zur „normalen“ Rechtslage zurückkehren.
Gleichzeitig gehen alle Beteiligten davon aus, dass auch nach der Pan-
demie bzw. über Juni 2022 hinaus viele Menschen häufiger im Home-
office arbeiten wollen als vor der Pandemie. Verschiedene Stellen for-
dern deshalb eine Anpassung des Koordinierungsrechts, um dieser Ent-
wicklung Rechnung zu tragen. Die Bundesregierung ist grundsätzlich 
offen für eine solche Anpassung, auf EU-Ebene gibt es dazu bereits 
einen Austausch mit anderen Mitgliedstaaten. Wesentliche Punkte, die 
vorab geklärt werden müssen, sind z. B., welche Tätigkeiten genau von 
einer möglichen Sonderregelung erfasst werden sollten (nur „Homeof-
fice“ oder auch andere Formen des „remote work“ im Wohnstaat), wie 
groß der Anteil dieser Tätigkeiten im Wohnstaat künftig maximal sein 
sollte und wie ggf. die unterschiedlichen Regelungen für unterschiedli-
che Beschäftigungsformen gerechtfertigt werden könnten.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass eine solche Änderung der 
Verordnungen einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Es ist also an-
zunehmen, dass diese Änderung nicht vor dem Auslaufen der Pan-
demie-Regeln abgeschlossen werden kann. Außergesetzlich sind die 
Möglichkeiten einer kurzfristigen Anpassung der in der Frage beschrie-
benen „25-Prozent-Regel“, die in Artikel 14 der Verordnung (EG) 
Nr. 987/2009 explizit festgehalten ist, mit Blick auf Homeoffice von 
Grenzgängerinnen und Grenzgängern hingegen gering: Grundsätzlich 
möglich ist der Abschluss von bilateralen Ausnahmevereinbarungen im 
Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004. Zuständige 
deutsche Stelle für die Vereinbarung von solchen Ausnahmevereinba-
rungen ist die deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Aus-
land (DVKA), der hier ein eigener Ermessensspielraum zusteht. Die 
DVKA ist allgemein wie auch mit Blick auf Homeoffice-Konstellatio-
nen zu flexiblen Ausnahmevereinbarungen bereit, sie müssen jedoch in 
ihrer Dauer begrenzt sein (Richtschnur: 5 Jahre).
Insgesamt wünschenswert ist aus Sicht der Bundesregierung ein abge-
stimmtes Vorgehen der EU-Mitgliedstaaten sowie der EWR-Staaten und 
der Schweiz, damit etwa der Rahmen für Ausnahmevereinbarungen ent-
lang der deutsch-französischen Grenze nicht ein völlig anderer ist als 
entlang der niederländisch-belgischen Grenze. Die Verwaltungskommis-

Drucksache 20/1679 – 90 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



sion zur Koordinierung der sozialen Sicherheit beschäftigt sich deshalb 
mit der Frage, wie mit dem Phänomen „Homeoffice/mobiles Arbeiten“ 
kurzfristig umgegangen werden soll und wird voraussichtlich im Juni 
2022 dazu einen Beschlussvorschlag diskutieren.
In der Diskussion der Frage, ob die aktuellen Koordinierungsregeln mit 
Blick auf Homeoffice „passend“ sind, wird deutlich, dass die aktuellen 
Koordinierungsregeln vielen Betroffenen schlicht unbekannt sind, hat 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Abstimmung mit den 
die A1-Bescheinigungen ausstellenden deutschen Trägern ein Merkblatt 
entwickelt. Darin geht es zum einen um Homeoffice u. a. von Grenzgän-
gerinnen und Grenzgängern, aber auch um vorübergehendes grenzüber-
schreitendes „remote work“ auf Initiative der Arbeitnehmerin oder des 
Arbeitnehmers. Das Merkblatt ist auf der Webseite des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales veröffentlicht.

134. Abgeordnete
Jessica Tatti
(DIE LINKE.)

Wie hoch war im Jahr 2021 der Anteil an Sank-
tionen wegen Meldeversäumnissen gemäß § 32 
SGB II an allen Sanktionen im SGB II?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 2. Mai 2022

Nach Auswertungen der Grundsicherungsstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit gab es im Jahr 2021 rund 194.000 neu festgestellte Sanktionen 
gegenüber erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, darunter rund 101.000 
wegen eines Meldeversäumnisses beim Träger und rund 900 wegen 
eines Meldeversäumnisses beim ärztlichen oder psychologischen Dienst. 
Dies entspricht einem Anteil von 52 Prozent an allen neu festgestellten 
Sanktionen.
Weitere Ergebnisse können Tabelle 2 der monatlichen Standardpublika-
tion der Bundesagentur für Arbeit „Sanktionen (Zeitreihe Monats- und 
Jahreszahlen ab 2007)“, die unter dem Link https://statistik.arbeitsagentu
r.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524
068&topic_f=zr-sanktionen veröffentlicht wird, entnommen werden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Verteidigung

135. Abgeordnete
Canan Bayram
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wurde mit Blick auf den parlamentarischen
Untersuchungsausschuss der vergangenen Legis-
laturperiode zu externen Beraterverträgen im 
Bundesministerium der Verteidigung ein Compli-
ance-Verfahren etabliert, mit dem persönliche Be-
kanntschaften zwischen Entscheidungsträgerinnen 
und -trägern im Bundesministerium der Verteidi-
gung und Vertreterinnen und Vertretern der In-
dustrie gemeldet und transparent gemacht werden, 
und wenn nein, warum nicht?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Hitschler
vom 5. Mai 2022

Im Nachgang zum parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu exter-
nen Beraterverträgen wurden im Bundesministerium der Verteidigung 
(BMVg) die Beschaffung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen 
im Bundesministerium zentralisiert, unter Leitungsvorbehalt gestellt und 
die Einbindung von externen Mitarbeitenden in die Arbeitsabläufe des 
BMVg weitreichend reduziert. Dieses Maßnahmenbündel hat den ge-
nannten Bereich reglementiert, so dass eine Situation, wie sie der Unter-
suchungsausschuss zu bewerten hatte, im BMVg nicht mehr eintreten 
kann.
Zudem wurde im BMVg ein Referat für die Fragen Compliance und 
Korruptionsprävention etabliert. Darüber hinaus sehen auch die vergabe-
rechtlichen Bestimmungen klare Regelungen über die Vermeidung von 
Interessenkonflikten vor.
Weiter trat zum 1. Januar 2022 das Lobbyregistergesetz in Kraft. Auch 
dieses rechtliche Instrumentarium etabliert Transparenz im Umgang mit 
Interessenvertretungen.

136. Abgeordneter
Marc Biadacz
(CDU/CSU)

Wie viele Dienstposten für IT-Fachkräfte im Be-
reich Cyber- und Informationsraum der Bundes-
wehr waren und sind in den Jahren 2021, 2022 
und 2023 vorgesehen, und wie viele davon blie-
ben unbesetzt und werden voraussichtlich unbe-
setzt bleiben?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Siemtje Möller
vom 6. Mai 2022

Im Jahr 2021 (Stichtag 31. Dezember 2021) waren von insgesamt
5.395 Dienstposten (DP) für IT-Fachkräfte im Bereich Cyber- und Infor-
mationsraum 4.107 besetzt (unbesetzt: 1.288). Für das Jahr 2022 (Stich-
tag 30. April 2022) waren von 5.600 DP 4.226 besetzt (unbesetzt: 
1.374).
Für das Jahr 2023 (Stichtag 30. Juni 2023) beträgt die Anzahl der DP 
5.670. Es ist für 2023 davon auszugehen, dass sich der DP-Besetzungs-
grad trotz der weiterhin bestehenden pandemiebedingten Einschränkun-
gen auf die Personalgewinnung insbesondere durch Zuversetzung von 
derzeit sich noch in der Ausbildung befindendem Personal verbessern 
wird.
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137. Abgeordnete
Sevim Dağdelen
(DIE LINKE.)

Kann die Bundesregierung ausschließen, dass aus 
Deutschland an die Ukraine gelieferte Rüstungs-
güter, insbesondere Kriegswaffen, militärischen 
Einheiten der Ukraine wie Asow oder Ajdar zur 
Verfügung gestellt werden, die zwar in die Armee 
bzw. die Nationalgarde integriert sind, aber als 
rechtsextrem eingeschätzt werden (vgl. zu Asow 
etwa die Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 
19/26359) bzw. denen Kriegsverbrechen vorge-
worfen werden (vgl. zu Ajdar www.bpb.de/theme
n/europa/ukraine/276575/dokumentation-mensche
nrechtsverletzungen-der-freiwilligenbataillone/), 
oder anderen rechtsextremen Einheiten, und ist es 
aus Sicht der Bundesregierung – zum Beispiel im 
Rahmen ggf. getroffener Endverbleibsvereinba-
rungen – zulässig, dass die von ihr für die Ukraine 
bestimmten Rüstungsgüter (genehmigte wie aus-
geführte Rüstungsgüter) auch bei Angriffen auf 
Ziele in der Russischen Föderation verwandt wer-
den, da die deutschen Rüstungsexporte vor dem 
Hintergrund unter anderem solcher Erwägungen 
des ukrainischen Präsidentenberaters Mychailo 
Podoliak stattfinden (https://twitter.com/Podolya
k_M/status/1519607536848146433?cxt=HHwWg
sC4_ZzA3ZYqAAAA)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Siemtje Möller
vom 6. Mai 2022

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestel-
lung vor.

138. Abgeordnete
Anke Domscheit-
Berg
(DIE LINKE.)

Welche konkreten Maßnahmen plant, prüft oder 
unternimmt das Bundesministerium der Verteidi-
gung derzeit zur Fortführung des Cyber-Lage-
zentrums der Bundeswehr (bitte für die Maßnah-
men den jeweiligen aktuellen Status einschließ-
lich ihres Zeitplans und geplanter Zwischenziele 
beschreiben sowie das jeweils dafür geplante 
Budget angeben), und aufgrund welcher Probleme 
(bitte ausführlich darlegen) ist das Projekt nach 
einer fünfjährigen Aufbauphase bislang nicht wie 
geplant einsatzfähig (vgl. www.heise.de/news/Bu
ndesrechnungshof-Cyber-Lagezentrum-der-Bund
eswehr-nicht-einsatzbereit-6663724.html)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Siemtje Möller
vom 6. Mai 2022

Das Gemeinsame Lagenzentrum Cyberinformationsraum (GLZ CIR) 
wurde als IT-Prototyp ab 2017 in einem Interimsbetrieb mit ersten
Fähigkeiten für das Kommando CIR aufgebaut.
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Betrieb und weiterer Ausbau wurden im April 2020 in ein CPM-Projekt 
überführt. Das Bundesministerium der Verteidigung prüft derzeit über 
das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr die Aufhebung des noch andauernden Projektstopps zur 
Realisierung der weiteren Ausbaustufen. Der Betrieb des GLZ CIR in 
der derzeitigen Ausbaustufe wird für das Kommando CIR aktuell auf-
rechterhalten. Im Anschluss sind im Falle der Fortführung folgende 
Maßnahmen geplant:
• Aufbau des gemeinsamen Lagezentrums Cyberinformationsraum 

(GLZ CIR) am Standort Rheinbach bis zum 3. Quartal 2023 mit 
Funktionalitätserweiterung,

• Akkreditierung am Standort Rheinbach und Migration vom derzei-
tigen Rechenzentrum Wilhelmshaven nach Rheinbach im Zeitraum 
4. Quartal 2023 bis 1. Quartal 2024,

• abschließende Testung und Erteilung der Genehmigung zur Nutzung 
im Zeitraum 2. bis 3. Quartal 2024,

• Nutzung des GLZ CIR mit weiterer Fähigkeitsentwicklung ab dem 
4. Quartal 2024.

Zum geplanten Budget wird auf die eingestufte Anlage verwiesen.*

Die Ursachen für den Projektstopp waren, dass kritische Forderungen 
(beispielsweise automatisiertes Bereitstellen eines Recognized Cyber 
Picture) nicht – wie ursprünglich geplant – im Zeit- und Kostenrahmen 
durch die BWI GmbH erfüllbar waren und der sichere Betrieb des GLZ 
CIR in seiner nächsten Ausbaustufe durch die BWI GmbH auf Grund 
noch fehlender Service Level Agreements in der Domäne GEHEIM 
nicht sicher zugesagt werden konnte. Zudem mussten funktionale Forde-
rungen durch den Nutzer weiter spezifiziert werden.
Die Beantwortung der Frage zum Haushaltsmittelbedarf kann in offener 
Form nicht erfolgen. Die Einstufung als Verschlusssache mit dem Ge-
heimhaltungsgrad „VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ ist im 
vorliegenden Fall im Hinblick auf das Staatswohl erforderlich. Nach § 2 
Absatz 2 Nummer 4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum mate-
riellen Geheimschutz (Verschlusssachenanweisung, VSA) vom 10. Au-
gust 2018 sind Informationen, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte 
für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Län-
der nachteilig sein kann, entsprechend einzustufen. Eine zur Ver-
öffentlichung bestimmte Antwort der Bundesregierung auf diese Frage 
würde Rückschlüsse auf die Art und den Umfang der Fähigkeiten des 
GLZ CIR ermöglichen.

139. Abgeordneter
Dr. Alexander 
Gauland
(AfD)

Kann die Bundesregierung ausschließen, dass 
deutsche Waffen, die aus den Kontingenten der 
seit dem 26. Februar 2022 durch Beschluss der 
Bundesregierung an die Ukraine gelieferten/abge-
gebenen Waffen stammen, in die Hände der russi-
schen Armee gelangt sind, und wenn nein, in wel-
chem Umfang ist dies nach Kenntnis der Bundes-
regierung geschehen (bitte jeweils Art der Waffe 
und Anzahl angeben)?

* Die Bundesregierung hat einen Teil der Antwort als „VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ eingestuft.
Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden.
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Siemtje Möller
vom 6. Mai 2022

Der Bundesregierung liegen keine eigenen Erkenntnisse im Sinne der 
Fragestellung vor.

140. Abgeordnete
Serap Güler
(CDU/CSU)

Trifft es zu, dass das Bundesministerium der Ver-
teidigung, wie in der Sitzung des Verteidigungs-
ausschusses des Deutschen Bundestages am 
27. April 2022 durch die Bundesministerin
Christine Lambrecht ausgeführt, keine Kenntnisse 
darüber hat, wann die angekündigten Gepard-
Flugabwehrkanonenpanzer an die Ukraine gelie-
fert werden, gab es bezüglich der Zeitlinien des 
Exports einen Austausch mit der Industrie, und 
wenn nein, warum wurde dieser nicht nach dem 
Ende Februar dieses Jahres eingegangenen Ange-
bot der Industrie gesucht, obwohl Deutschland die 
Waffensysteme nach Aussage der Bundesministe-
rin Christine Lambrecht finanziert (www.mdr.de/
nachrichten/deutschland/politik/ukraine-panzer-w
affenlieferungen-100.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Hitschler
vom 6. Mai 2022

Das industrieseitige Angebot von GEPARD-Flugabwehrkanonenpanzern 
war exklusiv an die Ukraine gerichtet. Zur Unterstützung der Ukraine 
bei ihrer legitimen Selbstverteidigung gegen einen völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieg hat die Bundesregierung der Ausfuhr zugestimmt. Das 
Bundesministerium der Verteidigung hat gegenwärtig keine Kenntnisse 
darüber, wann die angekündigten GEPARD-Flugabwehrkanonenpanzer 
an die Ukraine geliefert werden.

141. Abgeordneter
Björn Simon
(CDU/CSU)

Hält die Bundesregierung an der Planung und Re-
alisierung des Neubaus des Regierungsflughafens 
auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin 
Brandenburg (BER) fest, oder ist stattdessen ge-
plant, das Interimsgebäude der Flughafen Berlin 
Brandenburg GmbH in den Regierungsflughafen 
einzubeziehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Hitschler
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung hält an der Planung und Realisierung des Neubaus 
des Regierungsflughafens fest. Der geplante Regierungsflughafen soll 
südwestlich des Terminals 5 (ehemaliger Flughafen Schönefeld) errich-
tet werden. Die Details der Gesamtbaumaßnahme, unter anderem die 
Einbeziehung des Interimsgebäudes der Flughafen Berlin Brandenburg 
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GmbH in den Regierungsflughafen, werden derzeit zwischen den Res-
sorts abgestimmt.

142. Abgeordneter
Kay-Uwe Ziegler
(AfD)

Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob 
den auf Bundestagsdrucksache 20/460 genannten 
an COVID-19 verstorben Soldaten (siehe Antwort 
der Bundesregierung zu Frage 2) vor ihrem Tod 
eine Impfdosis oder mehr COVID-19-Impfstoff 
verabreicht wurde?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Siemtje Möller
vom 2. Mai 2022

Da diese Informationen dem medizinischen Datenschutz unterliegen, 
kann ohne eine Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht hierauf 
nicht detailliert geantwortet werden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft

143. Abgeordnete
Heike Brehmer
(CDU/CSU)

Wie begründet die Bundesregierung konkret die 
Nichtinanspruchnahme der 21-tägigen Frist ab 
dem 23. März 2022 zur Anwendung des EU-Be-
schlusses zur Ausnahmeregelung von der Verord-
nung (EU) Nr. 1307/2013 mit Blick auf die Nut-
zung brachliegender ökologischer Vorrangflächen 
für ackerbauliche Maßnahmen und die Sicherstel-
lung der Versorgungs- und Nahrungsmittelsicher-
heit, wie in der Antwort der Bundesregierung auf 
meine Schriftliche Frage 50 auf Bundestagsdruck-
sache 20/1483 am 20. April 2022 ausgeführt, und 
in welcher Form wird dies den Bundesländern
gegenüber kommuniziert, die eine Umsetzung
des EU-Beschlusses in der Protokollerklärung zu 
Nummer 18 der Ministerpräsidentenkonferenz am 
7. April 2022 gefordert hatten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick
vom 5. Mai 2022

Angesichts der schwierigen Situation auf den Agrarmärkten infolge des 
Krieges in der Ukraine hatte das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) kurzfristig eine Verordnung vorgelegt, die in 
diesem Jahr ausnahmsweise die unbeschränkte Futternutzung von ökolo-
gischen Vorrangflächen (ÖVF) der Kategorien Brache und Zwischen-
früchte ermöglicht. Die vorgelegte Verordnung beinhaltet eine pragmati-
sche Lösung, die neben einer verbesserten Grundfutterversorgung auch 
die Schutzziele der Biodiversität angemessen berücksichtigt. Die Ver-
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ordnung lag dem Bundesratsplenum am 8. April 2022 zur Beratung vor. 
Um die vom EU-Recht eröffneten weitergehenden Ausnahmeregelungen 
zu nutzen, hätte es eines entsprechenden Maßgabebeschlusses des Bun-
desrates bedurft. Ein entsprechender Antrag hat aber im Bundesrats-
plenum am 8. April 2022 keine Mehrheit gefunden. Stattdessen hat der 
Bundesrat der vom BMEL vorgelegten Verordnung ohne einen Maßga-
bebeschluss zugestimmt. Damit war allen beteiligten Ländern bekannt, 
dass die weitergehenden Ausnahmeregelungen in Deutschland keine 
Anwendung finden; einer gesonderten Information bedurfte es daher 
nicht.

144. Abgeordneter
Dr. Carsten 
Brodesser
(CDU/CSU)

Unterstützt die Bundesregierung die Bekämpfung 
der Borkenkäferplage durch die Bundesländern 
mit konkreten Maßnahmen, z. B. in Nordrhein-
Westfalen, vor und sind dort weitere Maßnahmen 
geplant?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Manuela Rottmann
vom 4. Mai 2022

Der Bund beteiligt sich über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK/Maßnahmengrup-
pe 5 F. „Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extrem-
wetterereignisse verursachten Folgen im Wald“) an Waldschutzmaßnah-
men (u. a. integrierter Pflanzenschutz, Aufarbeitung von befallenem/
befallsgefährdetem Holz) und an der Räumung von Kalamitätsflächen.
Aus der GAK-Berichterstattung lässt sich ablesen, wie viele Mittel in 
den Ländern (z. B. NRW) für die einzelnen Maßnahmen (Räumung, 
integrierter Pflanzenschutz, Aufarbeitung der Schadflächen und 
Wiederaufforstung von Kalamitätsflächen) abgeflossen sind.
Für diese Unterstützungsmaßnahmen stehen GAK-Mittel für die Jahre 
2022 und 2023 bereit.
Damit vom Borkenkäfer befallenes Holz schnell aus dem Wald abtrans-
portiert werden kann, gewähren Länder wie NRW Transporterleichte-
rungen.
Weiter fördert der Bund Forschungs- und Entwicklungsprojekte, um 
Borkenkäferkalamitäten schneller erkennen und eindämmen zu können. 
So werden
• automatisierte Pheromonfallen für die Überwachung von Schadinsek-

ten,
• ein drohnengestütztes Borkenkäferfrühdetektionsverfahren für die 

forstliche Praxis und
• ein fernerkundungsbasiertes, nationales Erfassungssystem für Wald-

schäden
entwickelt.
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145. Abgeordneter
Stephan Protschka
(AfD)

Für welche konkreten Maßnahmen werden die 
Beihilfen von bis zu 20 Mrd. Euro, die die Bun-
desregierung nach Angaben der EU-Kommission 
bereitgestellt hat, verwendet, und sind dabei auch 
explizit Unterstützungsmaßnahmen für die deut-
sche Landwirtschaft vorgesehen (www.proplant
a.de/agrar-nachrichten/agrarpolitik/kommission-g
enehmigt-sonderbeihilfen-fuer-deutsche-agrarbetr
iebe_article1650785702.html)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick
vom 4. Mai 2022

Die von der Europäischen Kommission genehmigte deutsche Beihilfe-
regelung „Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger 
Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der 
Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen 
Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge 
der Aggression Russlands gegen die Ukraine“ (sog. BKR-Bundesrege-
lung Kleinbeihilfen 2022) sieht vor, dass Unternehmen, die in der Pri-
märproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder in der Fischerei- 
und Aquakultur tätig sind, Beihilfen (in Form von direkten Zuschüssen, 
Steuervorteilen und Vergünstigungen, Garantien und Darlehen) von bis 
zu 35.000 Euro je Unternehmen gewährt werden können; gewerblichen 
Unternehmen können finanzielle Hilfen von bis zu 400.000 Euro je Un-
ternehmen gewährt werden. Welche konkreten Maßnahmen auf dieser 
Grundlage gefördert werden sollen, wird gegenwärtig geprüft.

146. Abgeordneter
Henning Rehbaum
(CDU/CSU)

Hält die Bundesregierung eine Umstufung von 
Laub aus Garten- und Parkanlagen, das derzeit als 
Abfall gilt, zu nachwachsendem Rohstoff für 
sinnvoll, und welche Kriterien sind zu erfüllen, 
damit ein Stoff als nachwachsender Rohstoff be-
zeichnet wird?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Manuela Rottmann
vom 4. Mai 2022

Eine verbindliche Aussage, ob eine Umstufung von Laub sinnvoll ist, 
kann nicht getätigt werden, da hierzu der gesetzliche Kontext, auf den 
sich die Frage bezieht, fehlt. Generelle wissenschaftliche Aussagen und 
Definitionen hierzu finden sich in den Ausführungen der VDI-Richt-
linie 6310 (Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure e. V. zu Klassifi-
kation und Gütekriterien von Bioraffinerien). Unter nachwachsenden 
Rohstoffen versteht man lt. VDI-Richtlinie 6310 land- und forstwirt-
schaftlich erzeugte Biomasse, die nicht als Nahrungs- oder Futtermittel 
Verwendung findet. Neben Anbaubiomasse und holzartiger Biomasse 
zählt die Richtlinie auch aquatische Biomasse sowie Aufwuchsbiomasse 
zu den nachwachsenden Rohstoffen. Biogene Reststoffe, die bei der Pro-
duktion, Verarbeitung, Umarbeitung oder beim Gebrauch von nach-
wachsenden Rohstoffen übrigbleiben, werden i. d. R. auch zu den nach-
wachsenden Rohstoffen gezählt. Laub aus Garten- und Parkanlagen ist 
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i. S. dieser VDI-Richtlinie als biogener Reststoff aus Aufwuchsbiomasse 
zu klassifizieren.
Von dieser wissenschaftlichen Klassifizierung sind Definitionen in Ge-
setzen, Verordnungen und anderen gesetzlichen Regelungen zu unter-
scheiden. Hier können abweichende Einteilungen und Zuordnungen vor-
genommen werden. Dies gilt für alle Regelungen, die Biomasse (ein-
schließlich nachwachsender Rohstoffe) einschließen.
So ist Laub aus Garten- und Parkanlagen nach den abfallrechtlichen Be-
stimmungen (EU-Abfallrahmenrichtlinie, Kreislaufwirtschaftsgesetz) re-
gelmäßig Abfall und als „Bioabfall“ definiert. Im Rahmen einer boden-
bezogenen Verwertung, z. B. unbehandelt oder nach einer Vergärung 
und/oder Kompostierung, unterliegt Laub aus Garten- und Parkanlagen 
daher den Bestimmungen der Bioabfallverordnung.
„Nachwachsende Rohstoffe“ sind als Materialien außerhalb des Abfall-
rechts (Produkte) zu qualifizieren, da eine Abfalleigenschaft bei ihnen 
nicht gegeben ist. Die Annahme eines Produktes bedingt jedoch eine 
zielgerichtete Produktion/Herstellung des infrage kommenden Materials, 
zumindest in einem Nebenzweck (Koppelprodukt). Dies ist bei Laub aus 
Garten- und Parkanlagen nicht der Fall, dieses wird nicht in irgendeiner 
Hinsicht zweckgerichtet für eine produktionsspezifische Nutzung „ange-
baut“, sondern fällt an, ohne dass ein (Neben-)Zweck hierauf gerichtet 
ist. Dass solches Laub möglicherweise nach anderen Rechtsvorschriften 
bei einer Einstufung als „nachwachsender Rohstoff“ eventuelle vorteil-
hafte Aspekte beinhaltet, berührt die abfallrechtlichen Einstufung als 
„Abfall“ nicht.
Insofern ist eine Einstufung von Laub aus Garten- und Parkanlagen in 
eine wie auch immer geartete Kategorie vom jeweiligen Rechtsrahmen 
abhängig.

147. Abgeordneter
Bernd Schattner
(AfD)

In welcher Form (direkten Zuschüssen, Steuervor-
teilen, Vergünstigungen, aber auch Garantien und 
Darlehen etc.), und wann sollen die von der EU-
Kommission genehmigten Sonderbeihilfen bei 
den Betrieben der Landwirte ankommen bzw. ist 
eine Antragstellung möglich (www.topagrar.com/
management-und-politik/news/auch-fuer-deutsch
e-agrarbetriebe-eu-kommission-genehmigt-sonder
beihilfen-13079626.html)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick
vom 2. Mai 2022

Die von der Europäischen Kommission genehmigte deutsche Beihilfe-
regelung „Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger 
Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der 
Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen 
Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge 
der Aggression Russlands gegen die Ukraine“ (sog. BKR-Bundesrege-
lung Kleinbeihilfen 2022) sieht vor, dass Unternehmen, die in der Pri-
märproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder in der Fischerei- 
und Aquakultur tätig sind, Beihilfen (in Form von direkten Zuschüssen, 
Steuervorteilen und Vergünstigungen, Garantien und Darlehen) von bis 
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zu 35.000 Euro je Unternehmen gewährt werden können; gewerblichen 
Unternehmen können finanzielle Hilfen von bis zu 400.000 Euro je Un-
ternehmen gewährt werden. Welche konkreten Maßnahmen auf dieser 
Grundlage gefördert werden sollen, wird zurzeit geprüft.

148. Abgeordneter
Bernd Schattner
(AfD)

Wie möchte die Bundesregierung konventionell 
wirtschaftende Landwirtschaftsbetriebe davon 
überzeugen, in die ökologische Landwirtschaft 
einzusteigen, wenn die Marktpreise für konven-
tionell erzeugtes Getreide bzw. Milch höher sind 
als die Preise für die ökologisch erzeugten Pro-
dukte (www.agrarheute.com/markt/marktfruecht
e/getreidepreise-biogetreide-billiger-normales-get
reide-592972, www.agrarheute.com/markt/milch/
milchpreise-bald-hoeher-biomilchpreise-kein-wit
z-593014)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick
vom 4. Mai 2022

Die Aufgabe der Bundesregierung ist es, gemeinsam mit den Ländern 
einen verlässlichen Rechtsrahmen zu setzen, der eine praxisgerechte 
konventionelle wie ökologische Anbauweise ermöglicht. Diesen Rechts-
rahmen flankiert sie durch Förderinstrumente, welche auch politische 
Richtungsentscheidungen zum Ausdruck bringen.
Nach welcher Produktionsmethode ein landwirtschaftlicher Betrieb be-
wirtschaftet wird, ist eine unternehmerische Entscheidung und obliegt 
allein dem Betriebsinhaber. Neben den generellen und speziellen ord-
nungs- und förderpolitischen Rahmenbedingungen spielen die individu-
ellen Präferenzen der Unternehmer und die betrieblichen Voraussetzun-
gen, insbesondere auch die mittel- und langfristigen alternativen Absatz-
möglichkeiten und erzielbaren Preise eine zentrale Rolle. Kurzfristige, 
heftige Preisschwankungen bei einzelnen landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen sollten für Entscheidungen mit langfristiger Tragweite nicht maß-
geblich sein.

149. Abgeordneter
Hans-Jürgen Thies
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung, die derzeitig 
gültigen Regelungen des Forstvermehrungsgut-
gesetzes, die einem klimaplastischen Umbau un-
serer Wälder diametral entgegenstehen, dahin-
gehend zu ändern, dass ein Austausch von Pflanz- 
und Saatgut zwischen den Vorkommensgebieten 
möglich wird?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Manuela Rottmann
vom 5. Mai 2022

Die Wahl des Forstvermehrungsgutes obliegt den Waldbewirtschaftern 
und Waldbewirtschafterinnen.
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Das Forstvermehrungsgutgesetz als Käuferschutzgesetz soll eine unbe-
absichtigte Verbringung von Pflanz- und Saatgut zwischen Herkunfts-
gebieten durch fehlende oder unzutreffende Informationen verhindern 
und die Standortgerechtigkeit der empfohlenen Baumarten sichern.

150. Abgeordneter
Hans-Jürgen Thies
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung, aufgrund der 
Aussage des Bundesministers für Landwirtschaft 
und Ernährung Cem Özdemir anlässlich des EU-
Symposiums der europäischen Forstwirtschaft, 
„Wälder sind die Klimaanlage der Welt, Refugi-
um für viele bedrohte Arten und Lieferant für un-
seren wertvollsten nachwachsenden Rohstoff, das 
Holz“, den Anbau nicht autochthoner Hölzer aus 
Gebieten, die die kommenden klimatischen Ver-
hältnisse in Deutschland bereits abbilden, zum 
Anbau zuzulassen und diesen zu fördern?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Manuela Rottmann
vom 5. Mai 2022

Die Entscheidung über Wahl und Anbau von Baumarten obliegt den 
Waldbewirtschaftern und Waldbewirtschafterinnen. Es sollten die An-
bauempfehlungen und Forschungsergebnisse der forstlichen Forschung 
und der Forstverwaltungen in die Entscheidung einbezogen werden.
Der Rahmenplan zur Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ bestimmt zur Förderfähigkeit der 
Baumarten:
• Es ist ein hinreichender Anteil standortheimischer Baumarten einzu-

halten.
• Zuwendungen dürfen nur bei Verwendung von herkunftsgesichertem 

sowie für den Standort geeignetem Vermehrungsgut bewilligt wer-
den.

Sofern nichtautochthone Baumarten dieses Kriterium erfüllen, sind sie 
förderfähig. Details zur Förderwürdigkeit legen die Länder fest.
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151. Abgeordneter
Hans-Jürgen Thies
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung, die Leistung 
der Forstwirtschaft (laut Untersuchungen des 
Wissenschaftlichen Beirates für Waldpolitik
beim Bundesministerium für Landwirtschaft und
Ernährung (Gutachten vom Oktober 2021, www.b
mel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministeriu
m/Beiraete/waldpolitik/gutachten-wbw-anpassun
g-klimawandel.pdf?__blob=publicationFile&v=2) 
erhöht die Verwertung von Holz die laufende 
Kohlenstoffspeicherung, indem Holzprodukte 
CO2 dauerhaft speichern) nicht durch die sektora-
len LULUCF-Vorgaben (LULUCF: Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft) der 
EU zu behindern, sondern im Gegenteil politisch 
zu unterstützen und die CO2 Senkungsleistung zu 
honorieren, und wenn ja, in welcher Höhe?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Manuela 
Rottmann
vom 5. Mai 2022

Holz als Bau-, Werkstoff und Energieträger kann den Einsatz von fossi-
len Baustoffen und Energieträgern ersetzen (substituieren) und damit 
auch in den Sektoren Energie und Gebäude zu einer Emissionsminde-
rung beitragen. Diese positive Wirkung wird wegen der dort erzielten 
Emissionsminderung in den Sektoren Energiewirtschaft, Gebäude und 
Industrie verbucht und nicht in dem Landnutzungssektor (LULUCF). 
Diese Bilanzierung entspricht den international vereinbarten Regeln 
unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Die Bundes-
regierung hat weder die Kompetenz noch die Absicht, diese zu ändern.
Eine Honorierung der Senkenleistung ist nur in dem Maße möglich, in 
dem die Senkenleistung über die bereits im LULUCF-Sektor bilanzier-
ten Effekte hinausgeht und damit als zusätzlich anzusehen ist. Diese zu-
sätzliche Senkenleistung lässt sich derzeit nicht abbilden, da die Wald-
bewirtschaftung bereits in die nationale Treibhausgasbilanzierung einbe-
zogen ist. Zudem stößt die Ermittlung der zusätzlichen Senkenleistung 
für den einzelnen Forstbetrieb auf derzeit nicht lösbare Probleme bei der 
administrativen Umsetzung.
Die Senkenleistung der Wälder hängt u. a. von ihrer Stabilität und ihrer 
Resilienz gegen den Klimawandel ab. Die Biodiversität ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Stabilität und Resilienz von Wäldern. Der Wis-
senschaftliche Beirat weist in seinem in der Frage genannten Gutachten 
deshalb auf Folgendes hin: Je artenreicher der Baumbestand ist und je 
vielfältiger das Spektrum an Strukturelementen ist, wie etwa alte und di-
cke Bäume, Totholz, das Angebot von Still- und Fließgewässern, die Va-
riation zwischen Licht- und Schatten etc., desto höher ist auch die 
Biodiversität.
Die Koalitionsparteien von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP haben die Einführung eines Systems vereinbart, das über die bishe-
rigen Zertifizierungssysteme hinausgehende Anforderungen an zusätzli-
che Klimaschutz- und Biodiversitätsleistungen adressiert und diese fi-
nanziert. Das soll die Möglichkeit eröffnen, Wälder klimaresilient wei-
terzuentwickeln und, wenn nötig, umzubauen oder Neu- und Wiederbe-
waldung zu unterstützen. Das Finanzierungssystem soll noch im Jahr 
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2022 starten, die Details werden derzeit innerhalb der Bundesregierung 
abgestimmt.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

152. Abgeordnete
Dorothee Bär
(CDU/CSU)

Auf welcher medizinisch-wissenschaftlichen 
Grundlage basiert die Empfehlung des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) auf seiner Internetseite www.re
genbogenportal.de; sog. Pubertätsblocker bei Vor-
liegen einer Geschlechtsidentitätsstörung bei Ju-
gendlichen einzusetzen, und hält das BMFSFJ 
den affirmativen Ansatz der medikamentösen Be-
handlung ohne Warnung vor möglichen Neben-
wirkungen oder den Hinweis auf eine begleitende 
psychotherapeutische Abklärung angesichts der 
Studienlage (vgl. u. a. Karolinska Universität, 
https://segm.org/sites/default/files/Karolinska%20
Guideline%20K2021-4144%20April%202021%2
0%28English%2C%20unofficial%20translation%
29.pdf, Stockholm) für angemessen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sven Lehmann
vom 2. Mai 2022

Das Regenbogenportal ist eine Informationsplattform für die LSBTIQ-
Community und alle an LSBTIQ-Themen Interessierten. Es will ein
unterstützendes Hilfsangebot für LSBTIQ und ihre Angehörigen bieten. 
Das Portal beinhaltet Informationen zu Anlaufstellen, eine Sammlung an 
Informationsartikeln und Materialien. Diese Inhalte stammen entweder 
aus der LSBTIQ-Community, der Fachpraxis, der Wissenschaft, von
Institutionen oder anderen Stellen, die sich professionell mit LSBTIQ-
Themen befassen.
Auch die Informationsartikel, in denen die Autorinnen und Autoren auf 
das Thema Pubertät eingehen, sind von Expertinnen und Experten der 
Community oder/und von medizinischen Fachkräften verfasst. Das Re-
genbogenportal zeigt transgeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen 
sowie ihren Eltern mit Hilfe dieser Artikel Möglichkeiten für einen Um-
gang mit körperlichen Veränderungen auf, die die Pubertät mit sich 
bringt. Die Autorinnen und Autoren der Informationsartikel gehen auch 
auf sog. Pubertätsblocker ein. Sie empfehlen deren Einnahme aber nicht, 
sondern regen an, sich dazu tiefergehend informieren und beraten zu las-
sen. Die körperliche und seelische Gesundheit der Kinder und Jugendli-
chen stehen dabei stets im Fokus.
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153. Abgeordneter
Thomas Dietz
(AfD)

Welcher Zeitplan ist von der Bundesregierung 
vorgesehen, um die Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und Ländern zur Umsetzung des 
Ganztagsförderungsgesetzes (Bundestagsdrucksa-
che 19/29764) zu unterzeichnen und in Kraft tre-
ten zu lassen (Nachfrage auf meine Schriftliche 
Frage 146 auf Bundestagsdrucksache 20/1355)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ekin Deligöz
vom 3. Mai 2022

Derzeit finden zum Entwurf der „Verwaltungsvereinbarung zur Durch-
führung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau ganz-
tägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschul-
alter“ (Investitionsprogramm Ganztagsausbau) in konstruktiver Atmo-
sphäre Gespräche zwischen Bund und Ländern statt. Die nächste 
Sitzung von Bund und Ländern unter Einbeziehung der kommunalen 
Spitzenverbände findet am 5. Mai 2022 statt.
Wie in der Antwort der Bundesregierung auf Ihre Schriftliche Frage 146 
auf Bundestagsdrucksache 20/1355 dargestellt, erlassen die Länder auf 
Basis der Verwaltungsvereinbarung ihre Förderrichtlinien, sobald diese 
von Bund und Ländern unterzeichnet und in Kraft getreten ist. Ein zeit-
nahes Inkrafttreten ist Ziel der Bundesregierung.

154. Abgeordnete
Mariana Iris 
Harder-Kühnel
(AfD)

Auf welche belegbaren statistischen Daten der 
Jahre 2021 und 2020 (gemeint sind ausdrück-
lich nicht Annahmen aus Studien) bezieht sich
die Bundesregierung in ihrer Aussage auf dem 
„Regenbogenportal“ des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (www.rege
nbogenportal.de/glossar?tx_dpnglossary_glossary
%5B%40widget_0%5D%5Bcharacter%5D=W&c
Hash=102a2e7b7bc1a9db51617a58aebb63e0), 
„weiße“ Menschen genössen gegenüber „Schwar-
zen“ und „People of Color“ gesellschaftlich ins-
gesamt und besonders am Arbeits- und Woh-
nungsmarkt Vorteile?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sven Lehmann
vom 3. Mai 2022

Das Regenbogenportal ist eine Informationsplattform für die LSBTIQ-
Community und alle an LSBTIQ-Themen Interessierten. Es will ein un-
terstützendes Hilfsangebot für LSBTIQ und ihre Angehörigen bieten. 
Das Portal beinhaltet Informationen zu Anlaufstellen, eine Sammlung an 
Informationsartikeln und Materialien. Die Redaktion des Regenbogen-
portals arbeitet dabei inhaltlich eigenständig. Für die nicht selber ver-
fassten Informationsartikel des Portals sucht sie Autorinnen und Autoren 
mit Fachkompetenz aus, die ihre eigene Auffassung zu den Themen wie-
dergeben. Bei den zitierten Inhalten handelt es sich daher – entgegen der 
Darstellung in der Frage – nicht um eine Formulierung der Bundesregie-
rung.
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155. Abgeordnete
Nicole Höchst
(AfD)

Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die Inobhutnahmen sowie die Außerhausun-
terbringungen durch Jugendämter in den Jahren 
2019, 2020 und 2021 entwickelt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ekin Deligöz
vom 6. Mai 2022

Zur Entwicklung der Zahlen zur Unterbringung junger Menschen außer-
halb der eigenen Familie können folgende Daten der amtlichen Kinder- 
und Jugendhilfestatistik werden:
Im Jahr 2019 haben die Jugendämter laut Statistischem Bundesamt 
44.624 Inobhutnahmen gemäß § 42 SGB VIII durchgeführt; davon wur-
de in 16.548 Fällen eine stationäre Hilfe im Anschluss an die Inobhut-
nahme eingeleitet.
2020 waren es 40.879 Inobhutnahmen, davon 16.634 mit anschließender 
stationärer Hilfe.
Betrachtet man die Hilfen zur Erziehung gemäß den §§ 27 ff. SGB VIII, 
wurden 2019 insgesamt 62.952 und im Jahr 2020 58.341 stationäre Hil-
fen neu begonnen (Summe aus Vollzeitpflege, Heimerziehung und stati-
onärer Hilfe gemäß § 27 Absatz 2 SGB VIII).
Hinzu kamen 7.510 (2019) bzw. 7.319 (2020) begonnene Eingliede-
rungshilfen gemäß § 35a SGB VIII bei Pflegepersonen oder in Einrich-
tungen.
Die Daten der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik für das Jahr 
2021 wurden noch nicht veröffentlicht.

156. Abgeordnete
Heidi Reichinnek
(DIE LINKE.)

Welche der Abteilungsleitungen und Referatslei-
tungen im Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend sind derzeit unbesetzt, 
und wann ist mit deren Besetzung zu rechnen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ekin Deligöz
vom 5. Mai 2022

Derzeit ist keine der Abteilungsleitungen im Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend unbesetzt. Zum Stichtag 1. Mai 
2022 waren sieben Referatsleitungen des Hauses unbesetzt (Referate P, 
103, 104, 211, 301, 313, 316). In zwei Fällen wurde die Auswahl-
entscheidung bereits getroffen. Das Verfahren zur Besetzung der weite-
ren Referatsleitungen soll in Kürze beginnen.

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 105 – Drucksache 20/1679



Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Gesundheit

157. Abgeordnete
Dr. Christina Baum
(AfD)

Wie viele Meldungen von Menstruationsstö-
rungen im zeitlichen Zusammenhang mit den 
Corona-Impfungen wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung in Deutschland verzeichnet, und 
welche Änderungen des Menstruationszyklus gab 
es in Deutschland im Zusammenhang mit oder in 
der zeitlichen Nähe zu Corona-Impfungen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Edgar Franke
vom 3. Mai 2022

Dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) wurden bis zum 31. März 2022 ins-
gesamt 4.521 Verdachtsfälle unterschiedlicher Zyklusstörungen und
menstrualer Beschwerden bei weiblichen Jugendlichen und Frauen so-
wie postmenopausale Blutungen nach einer COVID-19-Impfung berich-
tet. Ein gemeldeter Verdachtsfall bedeutet nicht notwendigerweise, dass 
ein ursächlicher Zusammenhang der gemeldeten Komplikation mit der 
Impfung besteht. Die gemeldeten Beschwerden umfassen im Wesentli-
chen Rhythmusstörungen wie z. B. Polymenorrhoe sowie Typusstörun-
gen wie z. B. Menorrhagie.

158. Abgeordnete
Heike Brehmer
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung, über den 30. Juni 
2022 hinaus das Angebot kostenloser Corona-
Antigentests (Bürgertests) weiterzuführen, und 
wenn nicht, wie will die Bundesregierung in An-
betracht der Urlaubssaison sicherstellen, dass für 
Reisen zu in- und ausländischen Destinationen 
(z. B. Kreuzfahrten/Flugreisen) auch bei einer er-
neuten Pandemiewelle ausreichend Testkapazitä-
ten vorhanden sind?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar
vom 6. Mai 2022

Die Coronavirus-Testverordnung (TestV) wurde einschließlich des An-
spruchs auf Bürgertestung nach § 4a TestV mit der Zweiten Verordnung 
zur Änderung der Coronavirus-Testverordnung vom 29. März 2022 
(BAnz AT 30.03.2022 V1) bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Die Ent-
scheidung über eine weitere Verlängerung der TestV und den Anspruch 
auf Bürgertestung nach § 4a TestV befindet sich innerhalb der Bundesre-
gierung in der Abstimmung.

159. Abgeordneter
Petr Bystron
(AfD)

Werden bzw. wurden nach Kenntnis der Bundes-
regierung in Deutschland verletzte Kämpfer der 
ukrainischen Freiwilligenbataillone bzw. ukraini-
sche Soldaten medizinisch behandelt, und wenn 
ja, wie viele (bitte aktuellen Stand angeben)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar
vom 3. Mai 2022

Deutschland nimmt Patientinnen und Patienten aus der Ukraine unab-
hängig von ihrem Status und der Erkrankungsursache auf. Ziel ist die 
bestmögliche Behandlung, egal ob es sich um Kinder, Erwachsene, älte-
re Menschen oder Soldatinnen und Soldaten handelt.
Vor diesem Hintergrund wird keine Statistik über den Status der Patien-
tinnen und Patienten geführt.

160. Abgeordnete
Nicole Gohlke
(DIE LINKE.)

Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung 
die Zahl der besetzten und unbesetzten Vertrags-
arztsitze für Internistinnen und Internisten/Haus-
ärztinnen und Hausärzte in Bayern seit 2014 ver-
ändert, und welchen Anteil hatten jeweils Land-
ärztinnen und Landärzte an den besetzten Ver-
tragsarztsitzen (definiert wie in der Antwort der 
Bundesregierung zu Frage 1 der Kleinen Anfrage 
der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 
19/751; bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar
vom 5. Mai 2022

Die Anzahl der besetzten und unbesetzten Vertragsarztsitze (Zahl der 
Niederlassungsmöglichkeiten bis zu einer Sperrgrenze von regelmäßig 
110 Prozent) in Bayern für die Fachgruppe hausärztliche Versorgung in 
den Jahren 2015 bis 2021 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen, 
die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) bereitgestellt 
wurde. In der hausärztlichen Versorgung bilden u. a. die Fachärztinnen 
und Fachärzte für Allgemeinmedizin sowie hausärztlich tätige Internis-
tinnen und Internisten eine Arztgruppe. Für das Jahr 2014 liegen die er-
betenen differenzierten Zahlen für das Land Bayern nicht vor. Hinsicht-
lich des Anteils der „Landärztinnen und Landärzte“ an den besetzten 
Vertragsarztsitzen wird auf Folgendes hingewiesen: Der Begriff der so-
genannten Landärztinnen und Landärzte ist nicht legal definiert und da-
her auslegungsbedürftig. Vor diesem Hintergrund wurde bei der Beant-
wortung der Frage auf die Ärztinnen und Ärzte abgestellt, die in länd-
lichen Regionen tätig sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die haus-
ärztliche Versorgung auf Mittelbereichsebene geplant wird. Mittelberei-
che bilden nach dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) die Verflechtungsbereiche um ein Mittelzentrum oder einen 
mittelzentralen Verbund ab, in dem eine ausreichende Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs erfolgen soll. Eine 
siedlungsstrukturelle Typisierung für diese Raumabgrenzung existiert 
nicht. Für die Beschreibung der räumlichen Verdichtung im Kontext der 
Fragestellung hat die KBV daher hilfsweise die Kreistypisierung des 
BBSR auf die Mittelbereiche angewendet (hier die Kreistypen 3 und 4), 
wobei Mittelbereiche nicht zwangsläufig konform zu den Kreisgrenzen 
sein müssen.
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Hausärztliche Versorgung in Bayern
Jahr Gesamtzahl

besetzte
Vertragsarztsitze

(Anrechnung
Bedarfsplanung)

Anteil der
Landärztinnen/

Landärzte an den 
Vertragsarztsitzen

Zahl der
Niederlassungs-
möglichkeiten

bis zur Sperrung

2015 8682,15 51 % 133,5
2016 8698,23 53 % 194,5
2017 8698,88 54 % 189
2018 8691,58 54 % 205
2019 8691,85 54 % 395,5
2020 8666,55 54 % 364,5
2021 8650,45 53 % 398

Quelle: KBV Bedarfsplanungsumfrage, Datenlieferungen der KVen zum 4. Quartal.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass der deutliche Anstieg der Nie-
derlassungsmöglichkeiten in der Tabelle seit dem Jahr 2019 maßgeblich 
auf die Anpassung der Verhältniszahlen im Zuge der Reform der Be-
darfsplanungs-Richtlinie zurückzuführen ist. Nach Einschätzung der 
KBV entspricht der Anteil der sogenannten Landärztinnen und Land-
ärzte dem Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner im ländlichen 
Raum.

161. Abgeordneter
Ates Gürpinar
(DIE LINKE.)

Welchen Zeitplan verfolgt die Bundesregierung 
bezüglich des im Koalitionsvertrag zwischen 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP als 
„kurzfristig“ angekündigten Vorhabens, „zur ver-
bindlichen Personalbemessung im Krankenhaus 
die Pflegepersonalregelung 2.0 (PPR 2.0) als 
Übergangsinstrument mit dem Ziel eines bedarfs-
gerechten Qualifikationsmixes“ einzuführen, und 
welche Vorbereitungen wurden hierfür bereits ge-
troffen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Edgar Franke
vom 3. Mai 2022

Die Qualität der pflegerischen Versorgung im Krankenhaus ist maß-
geblich bestimmt durch die personelle Ausstattung der Krankenhäuser. 
Im Koalitionsvertrag wurde vorgesehen, die Pflegepersonalregelung 
PPR 2.0 kurzfristig einzuführen.
Das Bundesministerium für Gesundheit prüft derzeit, wie die PPR 2.0 
als Übergangsinstrument sinnvoll und im Einklang mit dem langfristigen 
Personalbemessungsinstrument nach § 137k des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB V) eingeführt werden kann. Um die Einführung der 
PPR 2.0 zu erörtern, hat der Bundesminister für Gesundheit Dr. Karl 
Lauterbach bereits mehrere Gespräche mit den Urhebern der PPR 2.0 – 
DKG, ver.di und DPR – sowie mit dem GKV-Spitzenverband geführt.
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162. Abgeordnete
Nicole Höchst
(AfD)

Wie entwickelte sich nach Kenntnis der Bundes-
regierung die Selbstmordrate in Deutschland seit 
2010 (bitte nach Geschlechtern und den Alters-
gruppen 0 bis 10 Jahre, 10 bis 18 Jahre und 18 bis 
65 Jahre sowie älter aufteilen und in absoluten 
Werten angeben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar
vom 6. Mai 2022

Die vom Statistischen Bundesamt erfasste Anzahl der jährlichen Suizide 
in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2020 kann (aufgeteilt nach Ge-
schlechtern) den beiden nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 
Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik für das Berichtsjahr 2021 
liegen frühestens im August 2022 vor. Aufgrund der geringen Fallzahlen 
in der Altersgruppe „unter 15 Jahren“ kann diese Altersgruppe nur ins-
gesamt ausgewiesen werden.

Geschlecht: männlich

Alter 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Unter 15 Jahre 15 11 8 16 9 6 20 6 11 12 22
15 bis unter 
18 Jahre 34 46 53 45 61 55 54 47 61 49 51
18 bis unter 65 4113 4101 4285 4260 4595 4621 4829 4780 4719 4975 4941
65 Jahre und 
älter 2782 2684 2765 2664 2709 2715 2721 2616 2496 2610 2451

Quelle: Statistisches Bundesamt; ICD 10: X60-X84 Vorsätzliche Selbstbeschädigung.

Geschlecht: weiblich

Alter 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Unter 15 Jahre 10 11 5 12 8 13 8 12 9 9 6
15 bis unter 
18 Jahre 32 17 24 34 33 31 27 31 28 20 27
18 bis unter 65 1306 1259 1338 1318 1478 1572 1523 1509 1516 1421 1461
65 Jahre und 
älter 914 912 918 886 945 1065 1027 1075 1050 1048 1062

Quelle: Statistisches Bundesamt; ICD 10: X60-X84 Vorsätzliche Selbstbeschädigung.
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163. Abgeordneter
Wolfgang Kubicki
(FDP)

Hält das Bundesgesundheitsministerium an der 
Einschätzung, die nichtpharmazeutischen Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
seien wirksam gewesen, fest („Es ist schlimm ge-
nug, kein Grund zur Entwarnung. Aber die Maß-
nahmen wirken“, www.t-online.de/nachrichten/de
utschland/id_91511906/corona-talk-bei-markus-la
nz-karl-lauterbach-die-welle-laeuft-ja-erst-a
n-.html) und führten dazu, dass Infektionswellen 
zu „kontrollieren“ seien („Wir kontrollieren die 
Welle“, www.zeit.de/politik/deutschland/2022-01/
corona-lage-karl-lauterbach-lothar-wieler-pressek
onferenz?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F), und wie ist dahingehend die 
vom Bundesgesundheitsminister im Schreiben 
vom 25. April 2022 an die Präsidentin des Deut-
schen Bundestages beschriebene Feststellung der 
Sachverständigenkommission zu bewerten, die 
Fragestellung zur Bewertung der Wirksamkeit 
von spezifischen Maßnahmen sei „nicht vor Som-
mer 2023 in ausreichender Qualität und Tiefe“ zu 
bearbeiten (https://twitter.com/Tim_Roehn/status/
1518945367848587264?s=20&t=QVV_QSKUG
PO5xiRAbjy2Fg)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar
vom 4. Mai 2022

Zahlreiche (nichtpharmazeutische) Schutzmaßnahmen, die im Rahmen 
der COVID-19-Pandemie auf Basis des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
angeordnet wurden, haben im Zusammenspiel einen wesentlichen Bei-
trag zur Pandemiebewältigung geleistet.
Die Sachverständigenkommission nach § 5 Absatz 9 IfSG arbeitet als 
externes Gremium unabhängig und wird gemäß Auftrag ihre Ergebnisse 
bis zum Ablauf des 30. Juni 2022 der Bundesregierung vorlegen. Die 
Bundesregierung übersendet dem Deutschen Bundestag bis zum 
30. September 2022 die Ergebnisse der dann vorliegenden Evaluierung 
sowie eine Stellungnahme der Bundesregierung dazu.

164. Abgeordneter
Wolfgang Kubicki
(FDP)

Wurden seit der Feststellung des Oberverwal-
tungsgerichts Lüneburg, es sei „mehr als unbefrie-
digend, dass das RKI nach inzwischen einem Jahr 
Dauer der Pandemie lediglich einen Bruchteil der 
Infektionen bestimmten Lebensbereichen zuord-
nen“ könne, weswegen „gezielte Schutzmaßnah-
men weiterhin kaum möglich“ sein und deswegen 
„breitflächige Schließungen und Kontaktverbote 
angeordnet werden“ müssten, „die erhebliche 
Grundrechtseingriffe und zunehmende Akzep-
tanzprobleme zur Folge haben“ (OVG Lüneburg, 
Beschluss vom 15. Februar 2021 – 13 MN 44/21 
–, Rn. 41, juris), Maßnahmen durch das RKI er-
griffen, um bessere Erkenntnisse zu gewinnen, 
und wenn ja, welche?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar
vom 4. Mai 2022

Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht unter www.rki.de/DE/Co
ntent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Ausbruchsdaten.html 
eine Tabelle, die die gemeldeten COVID-19-Fälle, die von den Gesund-
heitsbehörden einem Ausbruch zugeordnet wurden, nach Infektions-
umfeld (Setting) und Meldewoche zeigt.
Abgebildet werden alle Fälle von Ausbrüchen, bei denen die verschiede-
nen Lebensbereiche abgebildet werden, aber auch der hohe Anteil der 
Ausbrüche, die keinem Setting zugeordnet werden können. Eine Aus-
wertung dieser Meldungen an das RKI veranschaulicht, dass es unter 
den Settings, denen sich ein Ausbruch zuordnen lässt, im privaten Haus-
halt häufiger zu Übertragungen kommt, gefolgt von Alten-/Pflege-
heimen, Krankenhäusern und Betreuungseinrichtungen.
Für diese Bereiche stellt das RKI unter anderem besondere Empfehlun-
gen zu „Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pfle-
geeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigun-
gen und Behinderungen“ zur Verfügung; im Internet zu finden unter: 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Pflege/Doku
mente.html.
Diese Empfehlungen des RKI zielen darauf ab, das Risiko der Ver-
breitung einer SARS-CoV-2-Infektion so gering wie möglich zu halten,
aber auch um das Gesundheitssystem zu entlasten.

165. Abgeordneter
Sepp Müller
(CDU/CSU)

Welcher Austausch findet zwischen der Bundes-
regierung und der Volksrepublik China bezüglich 
des dortigen Pandemiemanagements statt, und 
welche Rückschlüsse zieht die Bundesregierung 
für die eigene Corona-Pandemiebekämpfung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar
vom 4. Mai 2022

Die Bundesregierung tauscht sich regelmäßig und auf verschiedenen 
Ebenen mit anderen Regierungen bilateral und in unterschiedlichen
Foren zum Pandemiemanagement und zu aktuellen Themen aus, so auch 
mit der Regierung der Volksrepublik China. Themen sind unter anderem 
die Lage deutscher Staatsangehöriger in China, das Angebot von Impf-
stoffen oder die WHO-Mission zur Aufklärung der Ursprünge von 
COVID-19.

166. Abgeordneter
Sepp Müller
(CDU/CSU)

Wie bewertet die Bundesregierung das verschärfte 
Infektionsgeschehen in der Volksrepublik China, 
insbesondere in Shanghai, vor dem Hintergrund 
der dort verfolgten „Zero-Covid-Strategie“, und 
welche Auswirkungen könnte dies nach Auffas-
sung der Bundesregierung auf das globale Pan-
demiegeschehen haben?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar
vom 4. Mai 2022

Die „Zero-Covid-Strategie“ der chinesischen Behörden sieht vor, dass 
keine neuen Fälle außerhalb der Quarantänezonen auftreten sollen. Am 
20. April 2022 erfolgten die ersten Lockerungen des strengen Lock-
downs in Stadtgebieten ohne gemeldete Infektionsfälle. Die Umsetzung 
strenger Quarantäneregeln im Land hat zu einer deutlich niedrigeren 
Anzahl von Infektionsfällen geführt als in anderen Staaten.
Ob die „Zero-Covid-Strategie“ langfristig verfolgt werden kann, ist 
offen.
Das Auswärtige Amt weist in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen 
auf die weiterhin angespannte Pandemie-Situation in Shanghai hin und 
empfiehlt, Reisen in die Volksrepublik China angesichts der nicht vor-
hersehbaren epidemiologischen Entwicklung sowie restriktiver Quaran-
tänebestimmungen gegebenenfalls zu verschieben.

167. Abgeordneter
Sepp Müller
(CDU/CSU)

Wie bewertet die Bundesregierung die scheinbar 
im Missverhältnis stehenden Meldungen der 
Volksrepublik China, besonders aus Shanghai,
bezüglich des sehr hohen Infektionsgeschehens, 
aber der vergleichsweise niedrigen Anzahl an
Todesfällen im Zusammenhang mit COVID-19?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar
vom 4. Mai 2022

Aufgrund fehlender belastbarer Quellen sowie des Meldeverzugs zwi-
schen Infektions- und Todesfällen kann die COVID-19-Mortalität in 
Shanghai zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch die Bundesregierung 
nicht abschließend bewertet werden.

168. Abgeordneter
Lars Rohwer
(CDU/CSU)

Welche konkreten Maßnahmen und Lösungsvor-
schläge (bitte detailliert aufschlüsseln) wurden ein 
Vierteljahr nach der 4. Stellungnahme des Exper-
tInnenrates der Bundesregierung zu COVID-19 
„Dringende Maßnahmen für eine verbesserte
Datenerhebung und Digitalisierung“ (www.bunde
sregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeska
nzleramt/corona-expertinnenrat-der-bundesregie
rung) von der Bundesregierung angegangen bzw. 
umgesetzt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Edgar Franke
vom 3. Mai 2022

Der ExpertInnenrat der Bundesregierung zur Begleitung der COVID-19-
Pandemie gibt Empfehlungen ab, die eine wichtige Beratungsgrundlage 
für politische Entscheidungsprozesse bilden. Mit seiner 4. Stellungnah-
me vom 22. Januar 2022 benennt er Maßnahmen für eine verbesserte 
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Datenerhebung und Digitalisierung. Dabei werden zum Teil bereits be-
schlossene Maßnahmen thematisiert, deren technische Umsetzung durch 
die Bundesregierung weiter vorangetrieben wird.
Im März 2022 wurde das DEMIS um eine Möglichkeit zur digitalen Er-
fassung der Hospitalisierung von mit SARS-CoV-2 infizierten Patientin-
nen und Patienten ergänzt. Die Echtzeitübersicht von verfügbaren Kran-
kenhausbetten wird zurzeit spezifiziert. Weitere funktionale Erweiterun-
gen des DEMIS, auch über SARS-CoV-2 hinaus, sind geplant.
Das DIVI-IR wird als Forschungsprojekt des RKI mit spezifizierten In-
halten für den Betrieb und die Weiterentwicklung fortgeführt. Im laufen-
den Jahr wurde seitens des RKI-Projektteams eine Anpassung der Erfas-
sungsinhalte entsprechend der DIVI-IR-Verordnung vom 12. November 
2021 vorgenommen.
Darüber hinaus wurde am 22. April 2022 der Förderleitfaden zur Förde-
rung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digita-
len Reifegrades des ÖGD in Deutschland durch das Bundesministerium 
für Gesundheit veröffentlicht, in dessen Rahmen Einrichtungen des 
ÖGD bis zum 1. August 2022 Förderanträge stellen können. Weitere 
Förderaufrufe sind für die Folgejahre vorgesehen. Den inhaltlichen Rah-
men hierbei bildet ein sogenanntes Reifegradmodell zur Digitalisierung 
der Gesundheitsämter, welches im Jahr 2021 auf wissenschaftlicher 
Basis gemeinsam mit Expertinnen und Experten des ÖGD entwickelt 
wurde.
Darüber hinaus wird die Bundesregierung die Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen insgesamt weiterentwickeln. Noch in diesem Jahr wird 
der Rollout des elektronischen Rezeptes starten. 453.000 elektronische 
Patientenakten wurden bereits angelegt. Die Bundesregierung prüft zur-
zeit Maßnahmen, um die Nutzung der elektronischen Patientenakte 
nachhaltig zu erhöhen.

169. Abgeordneter
Kay-Uwe Ziegler
(AfD)

Hat eine oder haben mehrere der 17 Kassenärztli-
chen Vereinigungen über die Nichteinhaltung des 
§ 13 Absatz 5 IfSG Gespräche mit dem Paul-
Ehrlich-Institut geführt und schließlich Verabre-
dungen mit dem Paul-Ehrlich-Institut zur Nicht-
einhaltung des § 13 Absatz 5 IfSG getroffen, 
wenn ja, wie lauten diese Verabredungen, und 
wann fanden diese Gespräche statt (siehe auch 
meine Schriftliche Frage 170 auf Bundestags-
drucksache 20/1355)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Edgar Franke
vom 2. Mai 2022

Nein, bislang fanden keine Gespräche der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen hinsichtlich der Datenübermittelung nach § 13 Absatz 5 des Infekti-
onsschutzgesetz mit dem Paul-Ehrlich-Institut statt.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales
und Verkehr

170. Abgeordneter
Dr. Reinhard 
Brandl
(CDU/CSU)

Welche digitalen Vorhaben mit welcher Gesamt-
summe fördert die Bundesregierung aus dem Ein-
zelplan 60 im Bundeshaushalt 2022?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 5. Mai 2022

Die geplanten Mittel für Aufwendungen aus dem Sondervermögen
„Digitale Infrastruktur“ für den Bundeshaushalt 2022 stellen sich wie 
folgt dar:

Kapitel –
Titel

Zweckbestimmung Ansatz
2022

in T Euro

Verpflich-
tungsermäch-
tigung 2022
in T Euro

6097 894 11 Unterstützung des Aus-
baus von Gigabitnetzen 495.604 2.833.030

6097 892 11 Mobilfunkförderung 115.400    77.170

171. Abgeordneter
Hansjörg Durz
(CDU/CSU)

Hält die Bundesregierung an dem Vorhaben der 
Vorgängerregierung fest, auf der Autobahn 8 mit 
dem Bau der Verkehrsbeeinflussungsanlage 
(VBA) München–Augsburg-West im Jahr 2022 
zu beginnen und die VBA-light zwischen Augs-
burg und Ulm im Jahr 2022 umzusetzen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 5. Mai 2022

Im laufenden Vergabeverfahren ist ein Baubeginn der Verkehrsbeein-
flussungsanlage (VBA) im Zuge der A 8 zwischen Autobahndreieck 
München-Eschenried und Augsburg-West nach Auskunft der Autobahn 
GmbH des Bundes für Anfang des Jahres 2023 vorgesehen.
Die VBA im Zuge der A 8 zwischen Neusäß und Ulm/Elchingen soll im 
Rahmen eines Forschungsvorhabens Ende 2022 errichtet werden.

172. Abgeordneter
Matthias Gastel
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie viele Pkw befanden sich im Jahr 2019 und 
wie viele befinden sich aktuell im Eigentum der 
bundeseigenen Deutschen Bahn AG (bitte nach 
Dieselantrieb, Benzinantrieb sowie rein batterie-
elektrischen sowie Hybrid- und Brennstoffzellen-
fahrzeugen differenzieren)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 5. Mai 2022

Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) befanden sich im Jahr 
2019 15.720 Pkw und im Jahr 2021 15.176 Pkw in deren Eigentum 
(ohne Schenker und Arriva, inkl. Fahrzeuge zur Nutzung durch Dritte 
wie z. B. Carsharing; in 2019 inkl. 456 Fahrzeuge Ridepooling von 
CleverShuttle).

Die Pkw in ihrem Eigentum hatten folgende Antriebstechnologien:

Benzin Diesel Elektro Erdgas Hybrid Wasserstoff gesamt
2019 3.462 11.200 491 6   511 50 15.720
2021 4.695  7.352 211 3 2.906  9 15.176

Den Rückgang der Elektro- und Wasserstoff-Anteile erklärt die DB AG 
durch Anpassungen im Geschäftsmodell z. B. durch die Reduktion von 
Fahrzeugen bei CleverShuttle.

173. Abgeordneter
Leif-Erik Holm
(AfD)

Wann wird die Bundesregierung das Gutachten zu 
den Gründen für das Abrutschen der A 20 in der 
Nähe von Tribsees, dessen Fertigstellung laut 
Bundesregierung für den Sommer 2021 vorgese-
hen war, abschließend bewertet haben, so dass 
dieses veröffentlicht werden kann, und auf welche 
Gesamtsumme belaufen sich die bisherigen Kos-
ten für dessen Erstellung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 5. Mai 2022

Das Gutachten liegt vor und die technische Bewertung ist abgeschlos-
sen. Die Kosten für die Erstellung des Gutachtens belaufen sich auf 
138.956,40 Euro.

174. Abgeordnete
Franziska 
Hoppermann
(CDU/CSU)

Umfasst die Übertragung der Fach- und Rechts-
aufsicht für den Bereich Telekommunikation an 
das Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
(vgl. Organisationserlass des Bundeskanzlers
vom 8. Dezember 2021, S. 3, abrufbar unter
www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1
990040/df69951d83f08c0b7b04cb40210e1221/20
21-12-08-organisationserlass-data.pdf) auch die 
Regelungen und Entscheidungen nach Teil 9 
(§ 156 bis § 163) des Telekommunikationsgeset-
zes?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 5. Mai 2022

Bereits mit der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur und dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie zur Umsetzung des Organisationserlasses 
vom 17. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4310) ist die Zuständigkeit und 
entsprechende Fachaufsicht über die Bundesnetzagentur für die §§ 78 
bis 87 des Telekommunikationsgesetzes (alte Fassung) an das damalige 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur übergegangen.

175. Abgeordnete
Franziska 
Hoppermann
(CDU/CSU)

Plant der Bundesminister für Digitales und Ver-
kehr Dr. Volker Wissing, weiterhin die jährliche 
Glasfaserförderung des Bundes auf 1 Mrd. Euro 
jährlich zu begrenzen (siehe Pressekonferenz vom 
17. März 2022 zur Vorstellung der Eckpunkte der 
Gigabitstrategie, www.youtube.com/watch?v=p9x
bqejN3SY, Minute: 25), oder ist mittlerweile ge-
plant, dass seitens des Bundes Haushaltsmittel 
auch über 1 Mrd. Euro jährlich hinaus ab 2023 für 
die Förderung des Glasfaserausbaus bereitgestellt 
werden sollen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 5. Mai 2022

Die Höhe der im Jahr 2023 bereitgestellten Haushaltsmittel für den 
Breitbandausbau ist Gegenstand des laufenden Haushaltsaufstellungs-
verfahrens.

176. Abgeordneter
Thomas Jarzombek
(CDU/CSU)

Wird die Bundesnetzagentur sicherstellen, dass 
dem Ausschuss für Digitales des Deutschen
Bundestages pünktlich zum Ablauf der gesetzlich 
vorgesehenen Frist am 1. Juni 2022 (vgl. § 103 
Absatz 5 des Telekommunikationsgesetzes) der 
erste Mobilfunkmonitoring-Bericht vorgelegt 
wird?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 5. Mai 2022

Ja.

177. Abgeordnete
Ronja Kemmer
(CDU/CSU)

Unter welchen Haushaltsposten im zweiten Re-
gierungsentwurf des Bundeshaushalts 2022 finden 
sich die Personalkosten der Mobilfunkinfrastruk-
turgesellschaft mbH (MIG)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 5. Mai 2022

Die Personalkosten der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) sind 
im Kapitel 1204 Titel 682 01 – Verwaltungskosten der MIG – ver-
anschlagt.

178. Abgeordnete
Ronja Kemmer
(CDU/CSU)

Steht das Bundesministerium für Digitales und 
Verkehr zu seiner Zusage, in den kommenden 
Jahren insgesamt 300 Mio. Euro für die Förde-
rung von Open RAN auszugeben (www.bmvi.de/
SharedDocs/DE/Anlage/K/presse/126-bmvi-starte
t-open-ran-foerderung-infopapier.pdf?__blob=pu
blicationFile), und wie verteilen sich die Haus-
haltsmittel auf die folgenden Jahre?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 5. Mai 2022

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr plant, bis zum Jahr 
2024 für die Förderung innovativer Netztechnologien, wie Open RAN, 
Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 300 Mio. Euro zur Verfügung zu 
stellen. Im 2. Regierungsentwurf zum Haushaltsgesetz 2022 wurden 
hierfür 62,4 Mio. Euro veranschlagt. Die Höhe der Haushaltsmittel in 
den Jahren 2023 und 2024 ist Gegenstand des laufenden Haushaltsauf-
stellungsverfahrens 2023.

179. Abgeordnete
Ronja Kemmer
(CDU/CSU)

Für welche Bereiche sollen die 49 Mio. Euro im 
Einzelplan 12 Titel 686 13-692 „Innovative An-
wendungen von künstlicher Intelligenz“ im Ein-
zelnen genau verwendet werden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 5. Mai 2022

Die bewilligten Fördervorhaben sind auf der Webseite des Bundes-
ministeriums für Digitales und Verkehr veröffentlicht (abrufbar unter: 
www.bmdv.bund.de/ki-projekte). Es handelt sich hierbei um die
Projekte KIMoNo, SELE, KelRide, KIVI, AKKIIHoMo, OMEI, 
ALMODA, DTAC, CFC, MDS. Weitere fünf Vorhaben aus dem Bereich 
Forschung und Entwicklung befinden sich in der Bearbeitung.
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180. Abgeordneter
Norbert 
Kleinwächter
(AfD)

Wie konkret ist die Ausgestaltung der Zuschüsse 
für Tickets ohne und mit Abo (so etwa Job-
tickets) für öffentliche Verkehrsmittel wäh-
rend des Gültigkeitszeitraums des sogenannten
9-Euro-Tickets vorgesehen, und mit zusätz-
lichen Verwaltungsaufwendungen in welcher 
Höhe rechnet die Bundesregierung während der 
begrenzten 9-Euro-Regelung für die Arbeit-
geber, die betroffenen Verkehrsbetriebe und
-verbünde und die öffentliche Verwaltung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 5. Mai 2022

Für den öffentlichen Personennahverkehr sind die Länder zuständig. Die 
Umsetzung des 9-Euro-Tickets wird mit diesen abgestimmt.

181. Abgeordnete
Ina Latendorf
(DIE LINKE.)

Wann werden an den Autobahnen 24 und 14 
Schutzzäune aufgestellt, um Mensch und Tier auf 
den Strecken mit noch fehlenden Wildschutzzäu-
ne zu schützen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 6. Mai 2022

Wildschutzzäune werden entlang von bestehenden Bundesautobahnen 
dann errichtet, wenn eine besondere Gefährdung für Tiere bzw. für die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dies erfordert. Die Autobahn 
GmbH des Bundes prüft fortlaufend, ob weitere Wildschutzzäune erfor-
derlich sind und schafft an den Autobahnen 24 und 14 die erforderlichen 
Voraussetzungen.

182. Abgeordnete
Barbara Lenk
(AfD)

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung zum 
Zustand der Autobahnbrücken im Freistaat Sach-
sen (wenn möglich, bitte nach Landkreisen auf-
schlüsseln), und wie beabsichtigt die Bundesre-
gierung, die künftige Vollsperrung von Autobah-
nen in dieser Region mit der daraus resultierenden 
zusätzlichen Verkehrsbelastung des Umlandes zu 
verhindern?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 4. Mai 2022

Seit dem 1. Januar 2021 ist die Autobahn GmbH des Bundes für den Er-
halt der Autobahnen zuständig. Alle Ingenieurbauwerke, insbesondere 
Brücken werden einer regelmäßigen, fachkundigen Überwachung und 
Prüfung durch speziell ausgebildete und kontinuierlich geschulte Bau-
werksprüfingenieure unterzogen. Die Grundlagen sind in der DIN 1076 
geregelt.
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Die bei der Bauwerksprüfung ggf. festgestellten Schäden werden im 
Rahmen des Erhaltungsprogramms behoben, was im Regelfall zu einer 
Verbesserung der Zustandsnote führt, Dies ist auch Grundlage für die 
Erhaltungsplanung der Autobahnbrücken im Freistaat Sachsen.
Die Autobahnbrückenbauwerke im Freistaat Sachsen befinden sich in 
einem guten Zustand. Die drei Autobahnbrückenbauwerke mit der Zu-
standsnote 3,0–3,4 (nicht ausreichender Bauwerkszustand) befinden sich 
in Planung für eine Instandsetzung bzw. einen Ersatzneubau.
Generell gilt, dass alle Bauwerke, die verkehrlich genutzt werden, sich 
baulich in einem verkehrssicheren Zustand befinden.
In der Anlage 2 sind alle Autobahnbrücken im Freistaat Sachsen nach 
Landkreisen und Autobahnen zusammengestellt.*

183. Abgeordneter
Dr. Andreas Lenz
(CDU/CSU)

Wie begründet das Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr (BMDV) sachlich den Bedarf von 
zwei zusätzlichen Gleisen beim Projekt ABS 36/
Brennernordzulauf im Bereich zwischen Grafing 
und Großkarolinenfeld, speziell vor dem Hinter-
grund, dass zwischen München-Trudering und 
Grafing keine weiteren Gleise vorgesehen sind, 
und wie begründet das BMDV in diesem Kontext 
die unterschiedlichen Prognosen über künftige 
Zugzahlen (Prognose BVWP für 2030: 290 Züge; 
Machbarkeitsstudie Lärmschutz, Prognose für 
2025: 373 Züge; BCP-Studien: 389 Züge in 2030 
und 428 in 2040)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 2. Mai 2022

Im Bestand ist die Strecke zwischen München-Trudering und Grafing 
bereits viergleisig ausgebaut, wobei zwei Gleise von der S-Bahn genutzt 
werden. Durch die parallele S-Bahn-Bedienung weisen die Nahver-
kehrszüge verhältnismäßig hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten auf. 
Die Spreizung der Geschwindigkeiten zwischen den Verkehren fällt des-
halb nicht so groß aus, so dass in diesem Abschnitt eine Blockverdich-
tung ausreicht. Zwischen Grafing und Großkarolinenfeld soll der vier-
gleisige Ausbau für Geschwindigkeiten bis zu 230 km/h eine Beschleu-
nigung der Fernverkehrsrelationen München–Kufstein und München–
Salzburg ermöglichen.
Die unterschiedlichen Zugzahlangaben beruhen auf verschiedenen Pro-
gnosehorizonten und -prämissen nach Maßgabe der jeweiligen Initiato-
ren. Ausschlaggebend für die Bundesverkehrswegeplanung ist die je-
weils aktuelle Verkehrsprognose.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/1679 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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184. Abgeordneter
Dr. Andreas Lenz
(CDU/CSU)

Welche größeren Instandhaltungs-/Modernisie-
rungsmaßnahmen wurden an der Bahnstrecke 
München–Rosenheim im Bereich zwischen 
Grafing und Ostermünchen in den vergangenen 
20 Jahren an den beiden Gleisen in welchem Jahr 
durchgeführt (bitte auch die Höhe der Kosten an-
geben), und welche größeren Instandhaltungs-/
Modernisierungsmaßnahmen stehen in diesem 
Bereich in den nächsten 30 Jahren an den beiden 
Bestandsgleisen an (bitte jeweils Angaben zum 
nächsten Termin, zum Regelintervall und zu den 
geschätzten Kosten machen)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 6. Mai 2022

Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) wurden in das Be-
standsnetz (inklusive zwei Gleisverlängerungen in Ostermünchen) 
35,3 Mio. Euro investiert (siehe Anlage 3). Reine Instandhaltungsmaß-
nahmen wurden hierbei nicht berücksichtigt.
Die Richtwerte für zyklische Ersatzinvestitionen betragen bei Weichen 
20 Jahre, bei Gleisen 25 Jahre und bei Durchlässen und Brücken 
> 25 Jahre.
Bis 2027 geplante Investitionen für den angefragten Streckenabschnitt 
erfolgen in Aßling sowie an zwei Eisenbahnüberführungen entlang der 
Strecke und sind derzeit mit einem Investitionsvolumen von 7,2 Mio. 
Euro hinterlegt.
Beim Rollout der „Digitalen Schiene Deutschland“ im Bereich des
„Europäischen Schienenverkehrskorridors Scandinavian-Mediterranean“ 
wird die komplette Strecke 5510 (München–Rosenheim) mit digitaler 
Stellwerkstechnik ausgerüstet. Der dabei auf den angefragten Strecken-
abschnitt entfallende Anteil wird von der DB AG auf 15 Mio. Euro ge-
schätzt.
Es wird auf die Anlage 3* der DB AG verwiesen.

185. Abgeordnete
Daniela Ludwig
(CDU/CSU)

Handelte es sich bei dem Treffen zum Sachverhalt 
„Brennernordzulauf“ am 15. März 2022 zwischen 
Vertretern des Bundesministeriums für Digitales 
und Verkehr, der EU-Kommission und österrei-
chischen sowie italienischen Regierungsvertretern 
um ein Treffen, dessen Ergebnisse der Geheim-
haltungspflicht unterliegen, falls nein, wie ge-
denkt die Bundesregierung, die Informationen de-
nen zugänglich zu machen, die es betrifft, und 
falls ja, wo kann ich als seit vielen Jahren zustän-
dige und unmittelbar betroffene Bundestagsabge-
ordnete zumindest Akteneinsicht, beispielsweise 
in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundes-
tages, nehmen?

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/1679 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 4. Mai 2022

Am 15. März 2022 wurde zwischen den Beteiligten ein weiteres Treffen 
vereinbart.

186. Abgeordneter
Florian Müller
(CDU/CSU)

In welchem zeitlichen Rahmen plant die Bundes-
regierung, die Umsetzung für das Gesetz zur Mo-
dernisierung des Personenbeförderungsrechts vor 
dem Hintergrund der zweiten Änderung der Mo-
bilitätsdatenverordnung zu realisieren, und wie 
wird dabei sichergestellt, dass die notwendigen 
Ergänzungen der Mobilitätsdatenverordnung um 
technische Regelungen erfolgen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 6. Mai 2022

Die Zweite Verordnung zur Änderung der Mobilitätsdatenverordnung 
ergänzt die Mobilitätsdatenverordnung um technische Regelungen. Die-
se sind notwendig, um die Bereitstellungspflichten der Daten nach § 3a 
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und d sowie Nummer 2 Buchstabe b 
des Personenbeförderungsgesetzes umzusetzen, die am 1. Juli 2022 in 
Kraft treten.
Das Kabinett hat sich am 27. April 2022 mit der zweiten Änderungs-
verordnung befasst. Im Anschluss wird die Zustimmung des Bundes-
rates eingeholt.

187. Abgeordnete
Dr. Ingrid Nestle
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung der 
Stand der Elektrifizierung und des Ausbaus der 
Bahnstrecke nach Brunsbüttel?

188. Abgeordnete
Dr. Ingrid Nestle
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Wechselwirkung besteht nach Kenntnis 
der Bundesregierung wegen des gemeinsamen 
Abschnittes Wilster–Itzehoe zu der auf Landes-
ebene angeschobenen Elektrifizierung der 
Marschbahn Itzehoe–Westerland auf die Ausbau-
planung nach Brunsbüttel?

189. Abgeordnete
Dr. Ingrid Nestle
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, für 
welche Leistungsphasen es einen Planungsauftrag 
an die Deutsche Bahn AG für die Bahnstrecke 
nach Brunsbüttel gibt, und wie ist es um die Be-
reitstellung von Finanzmitteln für das Projekt be-
stellt?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 5. Mai 2022

Die Fragen 187 bis 189 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.
Die Ausbaustrecke (ABS) Brunsbüttel–Wilster ist nach Bewertung in 
den Vordringlichen Bedarf aufgestiegen (Nutzen-Kosten-Verhältnis von 
1,1). Abweichend vom Bedarfsplan umfasst der Projektzuschnitt der Be-
wertung neben der Elektrifizierung der Strecke Brunsbüttel–Wilster 
Übergabebahnhof auch den Abschnitt Itzehoe–Wilster. Dies macht eine 
Anpassung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes (BSWAG) erforder-
lich. Diese wird vorbereitet.
Aufgrund der verbindlichen Zusage des Landes Schleswig-Holstein vom 
29. Juni 2021, die Planung und Realisierung des Abschnittes Itzehoe–
Wilster landesseitig sicherzustellen, kann das Bedarfsplanvorhaben be-
reits im Vorfeld zu dieser Anpassung begonnen werden. Entsprechende 
Regelungen zur Finanzierung werden auf Landesebene getroffen.
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr plant, mit der DB 
Netz AG in Kürze den zeitnahen Planungsbeginn über die Leistungspha-
sen 1 und 2 nach der HOAI für die ABS Brunsbüttel–Wilster zu verein-
baren. Die Planungen der Projektabschnitte Brunsbüttel–Wilster und 
Wilster–Itzehoe werden aufeinander abgestimmt.
Durch die Elektrifizierung der Bahnstrecke Brunsbüttel–Wilster von 
Wilster bis zu einem neu zu errichtenden Übergabebahnhof im Bereich 
des ehemaligen Bahnhofs Landscheide wird die Hafenhinterlandanbin-
dung Brunsbüttel verbessert. Durch die ergänzende Elektrifizierung der 
Marschbahn im Abschnitt Itzehoe–Wilster können Güterzüge von/nach 
Brunsbüttel ohne Umspannen in Itzehoe durchgängig elektrisch geführt 
werden.
Der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein als SPNV-Aufgaben-
träger untersucht eine Elektrifizierung der Marschbahn auf der gesamten 
Strecke.

190. Abgeordneter
Wilfried Oellers
(CDU/CSU)

Wie werden die Belange von Menschen mit Be-
hinderungen beim Ziel einer flächendeckenden 
barrierefreien Ladeinfrastruktur im Masterplan 
Ladeinfrastruktur berücksichtigt, und welche 
Maßnahmen unternimmt die Bundesregierung, 
damit Barrierefreiheit auf Basis der DIN-Norm 
18040-3 bei der Planung und Ausschreibung der 
Ladepunkte von Anfang an mitgedacht wird?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, das Laden elektrischer Fahr-
zeuge für alle Nutzergruppen einfach und komfortabel zu gestalten. Die 
Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur führt im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Digitales und Verkehr eine Workshopreihe zu Fragen rund 
um das Thema Barrierefreiheit durch.

Drucksache 20/1679 – 122 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



Im sogenannten „ProjektHAUS Barrierefreiheit“ erarbeitet die Leitstelle 
zusammen mit Herstellern von Ladevorrichtungen, Ladeinfrastruktur-
betreibern, Verbänden, Interessenvertretern für Menschen mit Behinde-
rungen sowie direkt Betroffenen konkrete Anforderungen und Leitlinien 
für barrierefreie Ladeinfrastruktur.
Im Rahmen der Förderprogramme des Bundes zur Errichtung öffentlich 
zugänglicher Ladeinfrastruktur ist die Barrierefreiheit eine förderfähige 
Gesamtausgabe. Auch im Konzept der Ausschreibungen zu den Schnell-
ladestandorten des Deutschlandnetzes wird die barrierefreie Ausgestal-
tung der Standorte berücksichtigt. Die DIN 18040-3 dient hier jeweils 
als Grundlage der Anforderungen.

191. Abgeordneter
Dr. Christoph Ploß
(CDU/CSU)

Mit welchen Maßnahmen plant die Bundesregie-
rung, das Schlickproblem in der Unterelbe zu lö-
sen, um den freien Zugang der Schifffahrt zum 
Hamburger Hafen sicherzustellen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 5. Mai 2022

Der Bund ist sich mit den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Niedersachsen darüber einig, dass der Natur-, Lebens- und Wirtschafts-
raum der Tideelbe nur einvernehmlich und durch Kooperation der An-
rainer entlang des Ästuars nachhaltig entwickelt werden kann. Dazu soll 
zwischen den zuständigen Fachverwaltungen eine „Strategie des Bundes 
und der Länder für den nachhaltigen Umgang mit Sedimenten im Be-
reich der Tideelbe“ erarbeitet werden. Diese soll unter Abwägung aller 
Belange die von allen Seiten akzeptierte Lösung für den Erhalt des öko-
logischen Gleichgewichts sowie die verkehrliche und wirtschaftliche 
Nutzung der Elbe darstellen.

192. Abgeordneter
Dr. Martin Plum
(CDU/CSU)

Welche Fragestellungen liegen dem in der Ant-
wort der Bundesregierung auf meine Schriftliche 
Frage 87 auf Bundestagsdrucksache 20/1267 er-
wähnten Gutachten, das zur Ermittlung der Ursa-
chen der Windanfälligkeit auf der A 44n seitens 
der Autobahn GmbH des Bundes zusammen mit 
der Betreibergesellschaft des Braunkohletagebaus 
dient, zugrunde, und wann erwartet die Bundesre-
gierung, dass ihr dieses Gutachten vorliegt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 5. Mai 2022

Nach Auskunft der Autobahn GmbH des Bundes sollen anhand von
Simulationen verschiedener Szenarien zunächst die Ursachen der unge-
wöhnlich starken Winde geklärt werden. Mit einer Fertigstellung dieses 
Gutachtens wird im 3. Quartal 2022 gerechnet.
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193. Abgeordneter
Bernd Riexinger
(DIE LINKE.)

In welchen Bereichen der Deutsche-Bahn-Kon-
zerns hat die Erhöhung des gesetzlichen Mindest-
lohn nach Kenntnis der Bundesregierung Auswir-
kungen auf die Bezahlung der dort Beschäftigten, 
liegen also die Entgelte zurzeit unterhalb des ge-
setzlichen Mindestlohnes von 12 Euro ab Oktober 
2022, welche Entgeltgruppen in den einzelnen 
Bereichen des Bahnkonzerns sind konkret von der 
Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes betrof-
fen, und wie viele Beschäftigte sind in diesen Ent-
geltgruppen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 6. Mai 2022

Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) stellt sie seit Inkraft-
treten des Mindestlohngesetzes sicher, dass bei der Vergütung der Mit-
arbeiter die gesetzlichen Mindestlohnvorgaben gewahrt werden.
In folgenden Unternehmen des DB-Konzerns hat die Erhöhung des
gesetzlichen Mindestlohnes auf 12 Euro ab Oktober 2022 insoweit Aus-
wirkungen, als sich der bereits heute gezahlte Mindestlohnausgleich für 
Mitarbeiter gegebenenfalls erhöht. Die jeweilige Entgeltgruppe (EGr) ist 
angegeben.
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Stand: 1. Januar 2022
Quelle: DB AG

194. Abgeordneter
Bernd Riexinger
(DIE LINKE.)

Wie gedenkt der Bund als Eigentümer der Deut-
schen Bahn AG mit von Mindestlohnerhöhung 
betroffenen Entgeltgruppen umzugehen, insbe-
sondere wird die Mindestlohnhöhe als Entgelt in 
den Entgelttabellen abgebildet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 6. Mai 2022

Nach Auskunft der DB AG wird die Erhöhung des gesetzlichen Min-
destlohns nach dem Mindestlohngesetz umgesetzt. Dies findet bei den 
DB-Unternehmen durch den sog. „Mindestlohnausgleich“ statt. Regel-
ungen zum Mindestlohnausgleich hat die DB AG in verschiedenen Ta-
rifverträgen mit der Gewerkschaft EVG vereinbart.
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Durch diesen ist sichergestellt, dass der gesetzliche Mindestlohn unter 
Berücksichtigung der Tabellenentgelte und weiterer mindestlohnrelevan-
ter Entgeltbestandteile eingehalten wird.

195. Abgeordneter
Bernd Riexinger
(DIE LINKE.)

Mit wem bestehen bereits vertragliche Verpflich-
tungen bezüglich des geplanten Deutschen Zen-
trums Mobilität der Zukunft, und in welcher Höhe 
sind dadurch Finanzmittel (voraussichtlich) je-
weils gebunden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 6. Mai 2022

Das Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft (DZM) wird neu aufge-
stellt. Vertragliche Verpflichtungen bestehen bereits für zwei Projekte.
Für das Projekt Mobilität in Deutschland sind folgende Verpflichtungen 
geplant:
2022:  1 600 000 Euro,
2023:  1 700 000 Euro,
2024:    660 000 Euro.
Für das Projekt Deutsches Mobilitätspanel sind folgende Verpflichtun-
gen geplant:
2022:  220 000 Euro,
2023:  270 000 Euro,
2024:   30 000 Euro.

196. Abgeordneter
Bernd Riexinger
(DIE LINKE.)

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber 
vor, wie viele zusätzliche Beschäftigte in welchen 
Zeiträumen gebraucht werden, wenn die Ziele im 
Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und FDP zum Ausbau von Perso-
nen- und Güterschienenverkehr sowie öffentlich-
em Personennahverkehr (ÖPNV) realisiert wer-
den, und welche Maßnahmen hält die Bundesre-
gierung für geeignet, um den Mehrbedarf an Be-
schäftigten zu decken?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 6. Mai 2022

Nach einer Studie zur Beschäftigungswirkung des Schienensektors aus 
dem Jahr 2021 sind im Schienensektor ca. eine halbe Million Menschen 
direkt und indirekt beschäftigt. Zwischen etwa 50 Prozent und 70 Pro-
zent der befragten Unternehmen erwarten danach in den kommenden 
zehn Jahren mehr, zum Teil auch deutlich mehr Beschäftigung.
Gemeinsam mit dem Schienenverkehrssektor hat sich die Bundesregie-
rung im Rahmen der Masterpläne Schienenverkehr und Schienengüter-
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verkehr auf eine Vielzahl von Maßnahmen verständigt, um die Gewin-
nung von Fachkräften für die Schiene zu unterstützen.

197. Abgeordneter
Frank Schäffler
(FDP)

Welche Mindestfahrzeit wurde beim Planungsauf-
trag für die Ausbaustrecke/Neubaustrecke der 
Bahnverbindung Bielefeld–Hannover unterstellt, 
und ist die öffentlich verbreitete Vorgabe von 
31 Minuten verbindlich?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 6. Mai 2022

Die DB Netz AG ist im Rahmen der Planungen für die ABS/NBS
Hannover–Bielefeld gehalten, alle mit Blick auf die verkehrlichen Ziele 
ernsthaft in Betracht kommenden Alternativlösungen hinsichtlich ihrer 
raumordnerischen Vorzugswürdigkeit sowie ihrer Eignung und mögli-
chen Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Natur und Umwelt zu 
prüfen.
Erst im Rahmen der Planung wird variantenoffen geprüft, welche 
Lösung die verkehrlichen Anforderungen einschließlich einer Fahrzeit-
verkürzung wirtschaftlich und raumverträglich erfüllt. Die notwendigen 
Erkenntnisse werden erst im ergebnisoffenen Planungsprozess generiert.

198. Abgeordneter
Armin Schwarz
(CDU/CSU)

Hält die Bundesregierung weiterhin an der Reali-
sierung und Finanzierung des Vorhabens Ausbau-
strecke Paderborn–Halle (Kurve Mönchehof–
Iringshausen) des Bundesverkehrswegeplans 
2030 (Projektnummer 2-15-V01) fest, und falls ja, 
bis wann rechnet die Bundesregierung mit der 
Fertigstellung dieses Vorhabens zu welchen Kos-
ten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 5. Mai 2022

Das Vorhaben Ausbaustrecke Paderborn–Halle (Kurve Mönchehof–
Ihringshausen) befindet sich noch in der Vorplanung (Leistungsphase 2), 
an welche sich die parlamentarische Befassung anschließen wird.

199. Abgeordneter
Stefan Seidler
(fraktionslos)

Wird die Bundesregierung darauf hinwirken, dass 
den zahlreichen anliegenden Wirtschaftsbetrieben 
wie Häfen, Reedereien, aber auch Handwerk, 
Gastronomie usw., welche durch den Neubau der 
Brücke Lindaunis und die damit einhergehende 
monatelange Sperrung der Bundeswasserstraße 
Schlei von massiven ökonomischen Einbußen 
betroffen sind, Unterstützung zukommen, oder 
prüft sie einen vorzeitigen Rückbau der Bestands-
brücke (www.deutschlandfunkkultur.de/schlei-br
uecke-100.html)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 6. Mai 2022

Die DB Netz AG ist während der Bauarbeiten im regelmäßigen Dialog 
mit den betroffenen Wirtschaftsbetrieben und Betroffenen. Insofern wur-
den für die Zeit von Anfang März bis Mitte Mai zahlreiche Öffnungen 
für den Schiffsverkehr vorgesehen. Ab dem 12. Mai 2022 sollen täglich 
vier erfolgen.

200. Abgeordneter
Thomas Seitz
(AfD)

Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregie-
rung, um Wirtschaft und Verbraucher vor gefähr-
lichen Fälschungen zu schützen, z. B. bei Betrei-
bern von sogenannten E-Commerce-Plattformen, 
indem gewerbliche Händler ihre Identität mit 
Lichtbildausweis, Steueridentifikationsnummer, 
Bank- und Kontaktinformationen verifizieren, 
und wie wird sichergestellt, dass die Betreiber 
rechtsverletzende, bereits gelöschte Angebote 
nicht unter anderem Namen wieder hochladen 
und anbieten können?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 3. Mai 2022

Die Bundesregierung hat sich im Rahmen der Verhandlungen zum Digi-
tal Services Act (DSA) dafür eingesetzt, dass EU-weit Sorgfaltspflichten 
für Online-Markplätze geschaffen werden, um den illegalen Handel von 
Produkten und Diensten einzudämmen. Die Unterhändler des Rates und 
des Europäischen Parlaments haben am 23. April 2022 eine vorläufige 
politische Einigung zum DSA erzielt. Diese Einigung sieht insbesondere 
neue Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit gewerblicher Nutzer auf 
Online-Marktplätzen vor (sog. Know-your-business-Customer-Prinzip). 
Online-Marktplätze müssen zudem Anstrengungen unternehmen, um zu 
verhindern, dass illegale Inhalte auf ihren Plattformen erscheinen, ein-
schließlich stichprobenartiger Kontrollen der Angebote.

201. Abgeordneter
Björn Simon
(CDU/CSU)

Wie positioniert sich das Bundesministerium für 
Digitales und Verkehr (BMDV) zum Gesetzent-
wurf des Bundesrates zur Änderung des Luft-
sicherheitsgesetzes zum Zwecke der Verbesserung 
der Sicherheitsmaßnahmen von Luftfahrtunter-
nehmen bei der Abfertigung von Fluggästen 
(Bundesratsdrucksache 31/22), und inwiefern 
trifft die damit angestrebte Änderung, dass Flug-
gesellschaften die Identität ihrer Passagiere beim 
Boarding kontrollieren und mit den Buchungsda-
ten der Tickets abgleichen müssen, die Zustim-
mung des BMDV?

Drucksache 20/1679 – 128 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 5. Mai 2022

Die Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung ist noch nicht ab-
geschlossen.

202. Abgeordnete
Nyke Slawik
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

An wie vielen Flächen von Bahnhöfen/Halte-
punkten der Deutschen Bahn AG in Nordrhein-
Westfalen befinden sich aktuell Photovoltaikanla-
gen (bitte nach der installierten Leistungen und 
solchen Anlagen, die in Planung sind, aufschlüs-
seln), und für wie viele Flächen von Bahnhöfen/
Haltepunkten der DB AG in Nordrhein-Westfalen 
wird derzeit geprüft, ob solche zukünftig instal-
liert werden können?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 3. Mai 2022

In Nordrhein-Westfalen werden noch zwei Bahnhöfe (Köln Hbf und 
Düsseldorf-Benrath) auf die Möglichkeit zur Ausstattung mit Photo-
voltaik geprüft. Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung 
zu der Frage 6 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bun-
destagsdrucksache 19/18808 verwiesen.

203. Abgeordnete
Nyke Slawik
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Sieht die Deutsche Bahn AG vor, die Installation 
von Photovoltaikanlagen bei der Sanierung des 
neuen Bahnhofsdachs des Duisburger Hauptbahn-
hofs einzubeziehen, und wenn nicht, mit welcher 
Begründung wurde davon abgesehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 3. Mai 2022

Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG sieht die aktuelle Planung
aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit keine Installation von Photo-
voltaikanlagen vor.

204. Abgeordneter
Dr. Dirk Spaniel
(AfD)

Werden das Deutsche Verkehrsforum (DVF) und 
die Klima-Allianz Deutschland von der Bundesre-
gierung finanziell gefördert, und wenn ja, in wel-
cher Höhe seit 2017?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung hat der Klima-Allianz Deutschland seit 2017
Zuwendungen in Höhe von insgesamt 1.172.336,77 Euro bewilligt. Dem 
Deutschen Verkehrsforum wurden seitens der Bundesregierung keine 
Zuwendungen gewährt.

205. Abgeordneter
Nicolas Zippelius
(CDU/CSU)

Welche Vorhaben, Programme oder Strategien im 
Bereich Digitalisierung und Bauen plant die Bun-
desregierung in den kommenden Jahren bis zum 
Ende der Legislatur?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung bringt die Digitalisierung des Bauwesens in ver-
schiedenen Bereichen voran, einschließlich Hochbau, Verkehrsinfra-
struktur und Breitbandausbau.
Mit dem Building Information Modeling (BIM) werden Planungspro-
zesse effizienter, kostengünstiger und transparenter. Im Bereich des 
Bundes planen und unterstützen das Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr und das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen in enger Zusammenarbeit mit den Vorhabenträgern den 
Einsatz der BIM-Methodik im Bereich des Bundeshochbaus, der Bun-
deswasserstraßen, der Bundesfernstraßen sowie der Eisenbahnen des 
Bundes. Dies soll insbesondere auch die Kosten für den Wohnungsbau 
senken. Bau- und Immobilienwirtschaft sowie alle Ebenen der Verwal-
tung werden bei der Umsetzung unterstützt.
Die von der Bundesregierung etablierte Initiative „BIM Deutschland – 
Zentrum für die Digitalisierung des Bauwesens“ leistet technische Be-
ratung für die öffentlichen und privaten Vorhabenträger, beteiligt sich an 
der Entwicklung von nationalen und internationalen BIM-Standards so-
wie Normen und stellt die Vernetzung mit Branchenakteuren her. Das 
für Mitte 2022 geplante BIM-Portal kann von der gesamten Bau-, Infra-
struktur- und Immobilienbranche und allen beteiligten Akteuren genutzt 
werden.
Im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetztes bringt der Bund 
in enger Zusammenarbeit mit den Ländern die Digitalisierung der 
Antrags-, Genehmigungs- und Bürgerbeteiligungsprozesse voran.
Die Bundesregierung fördert auch Forschung und Innovationen zum 
digitalen Planen und Bauen, zum Beispiel den Einsatz Künstlicher Intel-
ligenz. Die für diese Legislaturperiode geplante Erarbeitung einer BIM-
Strategie wird maßgeblich vom übergreifenden Konzept eines „digitalen 
Zwillings“ für Bau und Infrastruktur in Deutschland geprägt sein.
Darüber hinaus wird die Digitalstrategie, die unter Federführung des 
BMDV erstellt wird, das Zielbild für den digitalen Fortschritt in 
Deutschland formulieren. Diese Dachstrategie wird für eine Verbindung 
von digitalpolitischen Schwerpunktmaßnahmen der Ressorts sowie ver-
tiefenden Strategien wie Gigabit- und Datenstrategie sorgen.
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206. Abgeordneter
Nicolas Zippelius
(CDU/CSU)

Wann plant die Bundesregierung, die Überarbei-
tung oder Neuauflage der Standardisierten Bewer-
tung von Verkehrswegeinvestitionen im schienen-
gebundenen öffentlichen Personennahverkehr ab-
zuschließen (bitte genauen Zeitpunkt nennen)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 6. Mai 2022

Die inhaltliche Überarbeitung der Verfahrensanleitung zur Standardisier-
ten Bewertung ist abgeschlossen. Die finale Version soll im Sommer 
2022 vorliegen und anschließend in Kraft gesetzt werden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

207. Abgeordneter
Philipp Amthor
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung geprüft, in welchem 
Verfahren (bitte Rechtsgrundlage, Behördenzu-
ständigkeit, Verfahrensschritte angeben) und von 
welchem potentiellen Rückgewährschuldner der 
Bund bereits ausgezahlte Fördermittel und Zu-
wendungen für das zwischen 1992 und 2009 rea-
lisierte Naturschutzgroßprojekt mit gesamtstaat-
lich repräsentativer Bedeutung „Peenetal-/Peene-
Haff-Moor“ ganz oder teilweise zurückfordern 
könnte, wenn eine Ausweisung des letzten Teilab-
schnitts („Peenetal von Anklam bis Peenestrom 
und Haff“) des Naturschutzgroßprojekts unter-
bleiben würde, wenn ja, mit welchem Ergebnis, 
und wenn nein, warum nicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Bettina Hoffmann
vom 5. Mai 2022

Zur Umsetzung der für das Naturschutzgroßprojekt (NGP) „Peenetal-
Landschaft“ (Laufzeit 1992 bis 2009) vereinbarten Projektziele wurden 
bereits zwei Naturschutzgebiete (NSG) im damaligen NGP-Projektge-
biet ausgewiesen. Anfang 2021 hat das Land Mecklenburg-Vorpommern 
die Träger öffentlicher Belange um Stellungnahme zu einem Verord-
nungsentwurf für ein drittes NSG „Peenetal von Anklam bis Peenestrom 
und Haff“ gebeten, mit dem die Unterschutzstellung des ehemaligen 
NGP-Fördergebietes komplettiert werden soll.
Nach den damals gültigen Richtlinien hat sich das Land mit der Bereit-
stellung der Bundesmittel bereiterklärt, Verfahren einzuleiten, um das 
Kerngebiet (= Fördergebiet) des NGP als NSG auszuweisen. Sollte es zu 
keiner NSG-Ausweisung des ehemaligen NGP-Kerngebietes kommen, 
wäre die Umsetzung der Ziele des NGP, die sich aus dem damaligen Zu-
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wendungsbescheid sowie aus dem abgestimmten Pflege- und Entwick-
lungsplan ergeben und zu denen sich das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern verpflichtet hat, in Frage gestellt. In diesem Fall müsste eine Prü-
fung bezüglich der Umsetzung der NGP-Ziele erfolgen, die letztlich 
auch die Rückforderung von Finanzmitteln zum Ergebnis haben könnte, 
die der Bund im Rahmen des NGP zur Verfügung gestellt hat.
Da nach Kenntnisstand des Bundes das Ausweisungsverfahren für das 
o. g. dritte NSG noch läuft, wird bislang keine Veranlassung gesehen, 
Möglichkeiten bzw. Notwendigkeiten einer ggf. in Betracht kommenden 
Mittelrückforderung zu prüfen.

208. Abgeordnete
Anja Karliczek
(CDU/CSU)

Schließt die Bundesregierung ein Verbot der Nut-
zung von Kleinfeuerungsanlagen, wie beispiels-
weise Kaminen und Kaminöfen, in Privathaushal-
ten aus, und wann wird die in ihrer Antwort auf 
die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU 
vom 5. April 2022 (Bundestagsdrucksache 
20/1305) von der Bundesregierung angekündigte 
Prüfung hinsichtlich der Aktualisierung der ent-
sprechenden Vorschriften der Ersten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes abgeschlossen sein?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Kühn
vom 5. Mai 2022

Wie bereits in der Antwort zu Frage 200 auf Bundestagsdrucksache 
20/1355 vom 7. April 2022 dargestellt, wurde im Koalitionsvertrag zwi-
schen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP vereinbart, eine na-
tionale nachhaltige Biomasse-Strategie zu erarbeiten. Die Strategie wird 
alle Aspekte der Erzeugung und Nutzung von Biomasse berücksichti-
gen, einschließlich der Nutzung als Brennstoff. Auswirkungen auf die 
gesetzlichen Vorgaben für Holzfeuerungsanlagen und Heizungssysteme 
können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden, wobei 
ein allgemeines Verbot von Kleinfeuerungsanlagen nicht zur Diskussion 
steht. Die Überprüfungen erfolgen unter Berücksichtigung der aktuellen 
geopolitischen Entwicklungen und dauern an.

209. Abgeordnete
Anja Karliczek
(CDU/CSU)

Für wie viele Einzelraumfeuerungsanlagen für 
feste Brennstoffe werden nach Kenntnis der Bun-
desregierung die Übergangsfristen nach § 26 Ab-
satz 1 und 2 der Ersten Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
ordnung über kleine und mittlere Feuerungsanla-
gen – 1. BImSchV) derzeit genutzt?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Kühn
vom 5. Mai 2022

Von den 11,2 Millionen Einzelraumfeuerungsanlagen in Deutschland 
wurden rund 8 Millionen Anlagen vor dem 22. März 2010 errichtet und 
in Betrieb genommen und fallen somit unter die Übergangsregelungen 
des § 26 der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (1. BImSchV).

210. Abgeordnete
Anja Karliczek
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung aufgrund der aktuell 
durch den Ukraine-Konflikt entstandenen energie-
politischen Situation, die Übergangsfristen für 
den Betrieb von Einzelraumfeuerungsanlagen ge-
mäß § 26 Absatz 2 der Ersten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen – 1. BImSchV), beispielsweise im 
Rahmen eines dreijährigen Moratoriums, zu ver-
längern?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Kühn
vom 5. Mai 2022

Die Vorschriften der 1. BImSchV aus dem Jahre 2010 zur Sanierung des 
Anlagenbestandes wurden mit sehr langen Übergangfristen versehen, 
damit die Betreiberinnen und Betreiber der Anlagen sich langfristig da-
rauf einstellen können. Die Betreiberinnen und Betreiber mussten bereits 
bis Ende 2013 den Nachweis über die Einhaltung bei ihrem/ihrer 
Schornsteinfeger/in vorlegen bzw. wissen spätestens seit diesem Zeit-
punkt über die Betroffenheit zur Nachrüstung oder Außerbetriebnahme.
Die Zeitpunkte zur Nachrüstung bzw. Außerbetriebnahme erlauben eine 
durchschnittliche Betriebsdauer der Einzelraumfeuerungsanlagen, wie 
Kamin- und Kachelöfen, von 20 bis 30 Jahren.
Die 1. BImSchV bietet Möglichkeiten, flexibel zu reagieren: Ausnah-
men aus Gründen der Sozialverträglichkeit, etwa wenn die Einzelraum-
feuerungsanlage die einzige Heizmöglichkeit darstellt, sind bereits in 
§ 26 Absatz 3 der 1. BImSchV enthalten. Es besteht außerdem die Mög-
lichkeit, im begründeten Einzelfall eine Ausnahme bei der zuständigen 
Behörde zu beantragen (vgl. § 22 der 1. BImSchV).

211. Abgeordneter
Michael Kießling
(CDU/CSU)

Da in Artikel 5 der Mantelverordnung (Bundes-
tagsdrucksache 19/29636) ein begleitendes Moni-
toring vorgesehen und festgelegt ist, dass die 
Bundesregierung bis zum Inkrafttreten der Ver-
ordnung dem Deutschen Bundestag über die Er-
gebnisse zu berichten hat, wie genau wird sie die-
sen Monitoring-Prozess wissenschaftlich beglei-
ten, bzw. wer wird diesen durchführen, und wie 
sieht der konkrete Zeitplan hierfür aus?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Bettina Hoffmann
vom 5. Mai 2022

Die Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz vom
16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598) tritt am 1. August 2023 in Kraft. Arti-
kel 5 der Mantelverordnung schreibt vor, dass die Bundesregierung in-
nerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung – also bis 
zum 1. August 2025 – eine Überprüfung auf Grundlage der abfallwirt-
schaftlichen Entwicklung durchführt. Darüber hinaus wird die Bundes-
regierung verpflichtet, innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten der 
Verordnung – also bis zum 1. August 2027 – ein wissenschaftlich be-
gleitetes Monitoring durchzuführen und dem Deutschen Bundestag über 
die Ergebnisse zu berichten.
Die Durchführung des wissenschaftlichen Monitorings soll über ein 
noch zu vergebendes Forschungs- und Entwicklungsprojekt bis zum 
1. August 2027 umgesetzt werden. Zwischenergebnisse aus dem Projekt 
sollen in die Evaluierung der Mantelverordnung nach zwei Jahren nach 
Inkrafttreten einfließen.

212. Abgeordneter
Michael Kießling
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung, Regelungen zum Ende 
der Abfalleigenschaften für geeignete Stoffströme 
in der Ersatzbaustoffverordnung zu schaffen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Bettina Hoffmann
vom 5. Mai 2022

Die Ersatzbaustoffverordnung, Artikel 1 der sogenannten Mantelverord-
nung (vgl. Frage 211), wird am 1. August 2023 in Kraft treten.
Mit der Verordnung werden erstmalig die Anforderungen an die Herstel-
lung und den Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe bundeseinheitlich 
geregelt.
Derzeit laufen die Prüfungen, ob und wie Regelungen zum Ende der Ab-
falleigenschaft im Einklang mit den sich aktuell weiterentwickelnden 
europäischen Anforderungen zum Ende der Abfalleigenschaft für geeig-
nete mineralische Abfälle in Deutschland umgesetzt werden könnten.

213. Abgeordneter
Björn Simon
(CDU/CSU)

Welche ökobilanziellen Erkenntnisse zu den ver-
schiedenen Getränkeverpackungen in Deutsch-
land liegen der Bundesregierung bereits vor, und 
wann rechnet sie mit der Veröffentlichung der
Ergebnisse des in diesem Zusammenhang vom 
Umweltbundesamt (UBA) im vergangenen Jahr in 
Auftrag gegebenen Vorhabens „Ökobilanzielle 
Analyse von Optimierungspotentialen bei Geträn-
keverpackungen“?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Bettina Hoffmann
vom 6. Mai 2022

Das Umweltbundesamt (UBA) führte in den Jahren 1995, 2000 und 
2002 Ökobilanzen für Getränkeverpackungssysteme durch. Die Öko-
bilanzen des UBA zeigten ein sehr gutes Abschneiden von Mehrweg-
systemen und in der Regel ein schlechteres Abschneiden von Einweg-
systemen. Bei den Einwegsystemen gab es aber auch einzelne Systeme, 
bei denen nicht eindeutig war, ob sie schlechter abschneiden als Mehr-
wegsysteme.
Das Vorhaben „Ökobilanzielle Analyse von Optimierungspotentialen bei 
Getränkeverpackungen“ wurde im Juli 2021 vergeben. Die Bundesregie-
rung geht davon aus, dass Ergebnisse des Vorhabens im Herbst 2023 ab-
genommen und veröffentlicht werden können.

214. Abgeordneter
Dr. Hermann-Josef 
Tebroke
(CDU/CSU)

Wann beabsichtigt die Bundesregierung, das im 
Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und FDP vereinbarte Gesetzge-
bungsverfahren zur Einführung einer Plastikabga-
be einzuleiten, und wie sehen die Eckpunkte dafür 
aus?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Bettina Hoffmann
vom 5. Mai 2022

Der Abstimmungsprozess über die Ausgestaltung einer Maßnahme auf 
Grundlage der am 14. Dezember 2020 beschlossenen EU-Plastikabgabe 
als neues EU-Eigenmittel innerhalb der Bundesregierung dauert an. Zur 
Klärung offener Fragen hat das Umweltbundesamt ein Forschungs-
vorhaben beauftragt, dessen Ergebnisse berücksichtigt werden sollen.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung

215. Abgeordnete
Nicole Gohlke
(DIE LINKE.)

Gibt es Planungen vonseiten der Bundesregie-
rung, darauf hinzuwirken, den Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 20. April 2022, nach 
dem Schülerinnen und Schüler, die fluchtbedingt 
ihren Sekundarschulabschluss in der Ukraine 
nicht abschließen können, sich in Deutschland 
dennoch für ein Studium bewerben können, auf 
Geflüchtete aus anderen Ländern auszuweiten 
bzw. Menschen, die aus anderen Ländern nach 
Deutschland geflüchtet sind, den Hochschulzu-
gang über die vom 3. Dezember 2015 hinaus-
gehende Regelung „Hochschulzugang und Hoch-
schulzulassung für Studienbewerberinnen bzw. 
Studienbewerber, die fluchtbedingt den Nachweis 
der im Heimatland erworbenen Hochschulzu-
gangsberechtigung nicht erbringen können“ zu 
vereinfachen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Jens Brandenburg
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung steht mit den für den Hochschulzugang zuständi-
gen Ländern im steten Austausch. Die deutschen Regelungen für den 
Hochschulzugang mit ukrainischen Schulabschlüssen wurden für Ge-
flüchtete nicht verändert.
Grundlage für den Hochschulzugang in Deutschland mit Bildungsnach-
weisen aus der Ukraine ist das „Übereinkommen über die Anerkennung 
von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region“ 
vom 11. April 1997 (Lissabon-Konvention), das unter anderem auch 
Deutschland und die Ukraine gezeichnet haben. Im Sinne der Konven-
tion erkennt jede Vertragspartei die Qualifikationen einer anderen Ver-
tragspartei für den Zugang zur Hochschulbildung an, welche die allge-
meinen Voraussetzungen für den Zugang zur Hochschulbildung in die-
sen Staaten erfüllen.
Laut der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland (KMK) hat das ukrainische Parlament am 
24. März 2022 das Gesetz Nr. 7132 verabschiedet, welches für das Jahr 
2022 folgende Veränderungen in Bezug auf den Erwerb des Schul-
abschlusses nach elf Schuljahren wie auch auf den Hochschulzugang 
vorsieht: Die Personen, die im Schuljahr 2021/2022 diesen Abschluss 
erwerben, sind von der Teilnahme an den staatlichen Abschlussprüfun-
gen befreit. Somit liegt für diese Personengruppe eine ukrainische Hoch-
schulqualifikation vor, die durch die KMK mit Beschluss vom 5. April 
2022 gemäß dem oben aufgeführten Übereinkommen für den Hoch-
schulzugang anerkannt worden ist.
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216. Abgeordneter
Dr. Markus Reichel
(CDU/CSU)

Wie viele Schülerinnen und Schüler in allen 
16 Bundesländern werden nach Kenntnis der 
Bundesregierung gemäß Artikel 21 des Vertrages 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Polen über gute Nachbarschaft und 
freundschaftliche Zusammenarbeit in polnischer 
Sprache unterrichtet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Jens Brandenburg
vom 5. Mai 2022

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Informationen vor. Nach der 
Kompetenzverteilung des Grundgesetzes fällt der Bereich Bildung in die 
Zuständigkeit der Länder. Hierzu gehört auch die grundsätzliche Verant-
wortung für den Unterricht in polnischer Sprache von Schülerinnen und 
Schülern. Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die 
Schriftliche Frage 90 des Abgeordneten Knut Abraham auf Bundestags-
drucksache 20/456 verwiesen.

217. Abgeordnete
Heidi Reichinnek
(DIE LINKE.)

Wie viele der beim Dresdner Bildungsgipfel
als Ziel formulierten, zusätzlichen 80.000 Erzie-
herinnen und Erzieher und Tagespflegepersonen 
für die Betreuung der bis zu drei Jahre alten Kin-
der wurden tatsächlich zusätzlich ausgebildet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Jens Brandenburg
vom 5. Mai 2022

Am 22. Oktober 2008 wurde auf dem Dresdner Bildungsgipfel als ein 
Ziel formuliert, dass Bund und Länder jeweils dazu beitragen, die im 
Zuge des Ausbaus der Betreuungsangebote für unter Dreijährige benö-
tigten zusätzlichen ca. 80.000 Erzieherinnen und Erzieher sowie Tages-
pflegepersonen zu qualifizieren.“ (Die Bundesregierung und die Regie-
rungschefs der Länder, AUFSTIEG DURCH BILDUNG. Die Qualifi-
zierungsinitiative für Deutschland, Dresden, 22. Oktober 2008, S. 7).
In den Jahren 2008 bis 2020 gab es einen Aufwuchs von insgesamt 
304.898 pädagogischen und leitenden Fachkräften in Kindertages-
einrichtungen und bei Kindertagespflegepersonen. Hierzu hatten die 
Länder ihre Ausbildungskapazitäten bereits in den Jahren 2009 bis 2013 
um annähernd 50 Prozent ausgebaut.
Entsprechend der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung zwi-
schen Bund und Ländern liegt die Zuständigkeit für die Qualifizierung 
von Erzieherinnen und Erziehern sowie Tagespflegepersonen bei den 
Ländern.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt die Län-
der durch verschiedene Forschungsvorhaben, um empirische und wis-
senschaftliche Erkenntnisse zu generieren. Die Förderung der „Weiter-
bildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte – WiFF“ eröffnet bei-
spielsweise den unterschiedlichen Akteuren im Feld der frühen Bildung 
sowohl zielgruppenspezifisch aufbereitetes und wissenschaftlich fun-

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 137 – Drucksache 20/1679



diertes Wissen als auch eine Plattform zur Vernetzung von Wissenschaft, 
Politik und Praxis.

218. Abgeordneter
Lars Rohwer
(CDU/CSU)

In welchem Umfang und mit welchen Maßnah-
men baut die Bundesregierung das psychosoziale 
Beratungsangebot aus, um die psychischen Fol-
gen der Corona-Pandemie bei Studierenden abzu-
federn?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Jens Brandenburg
vom 4. Mai 2022

Für das Angebot psychosozialer Beratung für Studierende durch Hoch-
schulen und Studenten- und Studierendenwerke sind die Länder zustän-
dig. Die Bundesregierung befindet sich zur Entwicklung der Lage in 
engem Austausch mit dem Deutschen Studentenwerk und mit den Län-
dern.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/26712 ver-
wiesen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

219. Abgeordneter
Dr. Carsten 
Brodesser
(CDU/CSU)

Inwieweit nutzt die Bundesregierung als Geld-
geber des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) 
und der Palästinensischen Autonomiebehörde 
ihren Einfluss dafür, dass palästinensische Kinder 
und Jugendliche ohne politische Indoktrination zu 
Frieden und Toleranz erzogen werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Niels Annen
vom 4. Mai 2022

Die Bundesregierung setzt sich in Krisenkontexten für eine konfliktsen-
sible Bildung sowie die Übereinstimmung von Lehrmaterialien mit den 
Standards der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO) ein. Dies gilt auch für 
die Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) 
und dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im 
Nahen Osten (UNRWA).
Als langjähriger Partner der PA im Bildungssektor steht die Bundes-
regierung gemeinsam mit anderen Gebern vor Ort regelmäßig mit dem 
palästinensischen Bildungsministerium im Austausch und begleitet Re-
formen im palästinensischen Bildungssektor eng.
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Bezüglich der Frage zu UNRWA wird auf die Antwort der Bundes-
regierung zu den Fragen 15 und 16 der Kleinen Anfrage der Fraktion der 
FDP auf Bundestagsdrucksache 19/26853 verwiesen.

220. Abgeordneter
Dr. Carsten 
Brodesser
(CDU/CSU)

Inwieweit nimmt die Bundesregierung ihren Ein-
fluss auf die Palästinensische Autonomiebehörde 
wahr, damit Schulbücher zukünftig den Standards 
der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation 
(UNESCO) entsprechen und nicht zu Hass und 
Gewalt aufrufen, und welche Konsequenzen wür-
de ein Verstoß dagegen nach sich ziehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Niels Annen
vom 4. Mai 2022

Die Bundesregierung hat es begrüßt, dass die Europäische Union (EU) 
im September 2019 eine Studie beim Georg-Eckert-Institut – Leibniz 
Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI) – beauftragt hat, 
um palästinensische Schulbücher durch eine unabhängige wissenschaft-
liche Institution überprüfen zu lassen. Die im Juni 2021 veröffentlichte 
Studie des GEI zeichnet ein komplexes Bild: Grundsätzlich wurde die 
Übereinstimmung der Schulbücher mit UNESCO-Kriterien festgestellt, 
wobei sich ein vom ungelösten Nahost-Konflikt geprägtes Narrativ fin-
det. Die Studie bescheinigt einen positiven Trend in Schulbüchern des 
Schuljahres 2020/2021 (u. a. Entfernung problematischer Textstellen mit 
Eskalationspotential und antisemitischen Inhalten; stärkere Berücksichti-
gung von Frauen).
Die EU will gemeinsam mit der Palästinensischen Autonomiebehörde 
(PA) eine Roadmap erarbeiten, um weitere Reformen im Bildungssektor, 
einschließlich der weiteren Verbesserung von Schulbüchern, zu beför-
dern. Deutschland bringt sich gemeinsam mit anderen Gebern aktiv in 
diesen Prozess ein. Als langjähriger Partner der PA im Bildungssektor 
steht die Bundesregierung gemeinsam mit anderen Gebern vor Ort auch 
regelmäßig mit dem palästinensischen Bildungsministerium im Aus-
tausch und begleitet Reformen im palästinensischen Bildungssektor eng.

221. Abgeordnete
Cornelia Möhring
(DIE LINKE.)

Wie viele Gefährdungsanfragen von afghanischen 
ehemaligen GIZ-Beschäftigten (sogenannten 
Ortskräften) hat die Bundesregierung seit August 
2021 erhalten, und wie ist der aktuelle Bearbei-
tungsstand dieser Anfragen (bitte auflisten nach 
Anzahl der verschickten Rückmeldungen und er-
teilten Visa-Zusagen bzw. -Absagen)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Niels Annen
vom 5. Mai 2022

Die Bundesregierung hat seit August 2021 rund 1.350 Gefährdungs-
anzeigen von ehemaligen Beschäftigten der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH erhalten. Die Bundesregie-
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rung hat daraufhin rund 1.200 Aufnahmezusagen erteilt (Stand: 2. Mai 
2022). Rund 90 Gefährdungsanzeigen befinden sich derzeit noch in der 
Prüfung. Statistische Daten im Sinne der Fragestellung zur Visaerteilung 
je nach ehemaliger Tätigkeit einer Ortskraft der Entwicklungszusam-
menarbeit werden von der Bundesregierung nicht erhoben.

222. Abgeordnete
Cornelia Möhring
(DIE LINKE.)

Wie erklärt es die Bundesregierung, dass nach 
meiner Kenntnis über 180 afghanische ehemalige 
GIZ-Beschäftigte (sog. Ortskräfte), die z. T. vor 
Monaten eine Gefährdungsanzeige gestellt haben, 
bis heute keine (positive) Rückmeldung auf ihre 
Anzeige erhalten haben, und wie ist aus Sicht der 
Bundesregierung ein solches Vorgehen mit rechts-
staatlichen Prinzipien wie Transparenz und Fair-
ness zu vereinbaren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Niels Annen
vom 5. Mai 2022

Das in der Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 1 und 2 der 
Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 
20/1224 dargestellte Verfahren ist aus Sicht der Bundesregierung rechts-
staatlich und transparent. Im Übrigen weist die Bundesregierung darauf 
hin, dass im Rahmen des vorgenannten Verfahrens seit August 2021 sei-
tens der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH mehr als 1.600 ehemalige Ortskräfte angeschrieben und 
gebeten wurden, im Falle einer Gefährdung diese anzuzeigen sowie ent-
sprechende Dokumente einzureichen. Mehr als 1.000 Personen haben 
daraufhin ihre Dokumente nicht oder nur unvollständig eingereicht, so-
dass eine Bearbeitung dieser Gefährdungsanzeigen derzeit nicht möglich 
ist. Die übrigen Anfragen befinden sich derzeit in Bearbeitung, soweit 
sie nicht bereits an das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung zur Prüfung übermittelt worden sind. Im 
Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 221 verwiesen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen

223. Abgeordnete
Ina Latendorf
(DIE LINKE.)

Plant die Bundesregierung eine Änderung der 
baurechtlichen Rahmenbedingungen für die Zu-
lässigkeit von Tierhaltungsanlagen im Tier-Flä-
chenverhältnis und im Bereich Tier-Futter-Kapa-
zität, und wenn ja, auf welcher wissenschaftlichen 
Basis (bitte Quellen angeben)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Cansel Kiziltepe
vom 5. Mai 2022

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bau-
wesen bereitet zur Umsetzung des Koalitionsvertrages zwischen SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP eine Novellierung des Baupla-
nungsrechts vor. Die diesbezüglichen Überlegungen sind noch nicht ab-
geschlossen.

224. Abgeordnete
Caren Lay
(DIE LINKE.)

Welche Berechnung legt die Bundesregierung zu-
grunde, um mit 14,5 Mrd. Euro Bundesförderung 
bis 2026 jährlich 100.000 neue Sozialwohnungen 
entstehen zu lassen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Cansel Kiziltepe
vom 6. Mai 2022

Die Bundesregierung hat für den Zeitraum 2022 bis 2026 mit einer Ver-
dreifachung der Mittel gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung 
gute und verlässliche Rahmenbedingungen für die Erreichung des in der 
Frage benannten Zieles geschaffen. Für die Förderzahlen im sozialen 
Wohnungsbau sind allerdings nicht allein die Bundesfinanzhilfen maß-
geblich. Entscheidend ist vielmehr die Höhe der Gesamtförderung von 
Bund und Ländern. Voraussetzung für die Zielerreichung ist daher, dass 
die Länder ihrerseits ihre Kofinanzierung fortführen, verstärken und in 
ausreichendem Umfang für die Förderung des Neubaus von Sozialwoh-
nungen einsetzen.
Zudem hängen die Förderergebnisse von der lokalen Baulandverfügbar-
keit, der Baupreisentwicklung, den Baukapazitäten und den Entwicklun-
gen am allgemeinen Mietwohnungsmarkt ab. Dazu setzt sich die Bun-
desregierung für die Mobilisierung bezahlbaren Baulands, den weiteren 
Aufbau zusätzlicher Kapazitäten im Baugewerbe und die Überwindung 
von Engpässen bei der Baustoffversorgung ein.
Das ist eine herausfordernde Aufgabe, die nur gemeinschaftlich gelingen 
kann: einerseits durch gutes partnerschaftliches Zusammenwirken von 
Bund, Ländern und Kommunen und durch Bündelung aller Kräfte aus 
der Bau- und Wohnungswirtschaft und aus der Zivilgesellschaft. Des-
halb hat die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bau-
wesen, Klara Geywitz, am 27. April 2022 das „Bündnis bezahlbarer 
Wohnraum“ gestartet.
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225. Abgeordneter
Victor Perli
(DIE LINKE.)

Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die Erst- und Wiedervermietungsmieten in 
den acht kreisfreien Städten in Niedersachsen 
(Braunschweig, Delmenhorst, Emden, Oldenburg, 
Osnabrück, Salzgitter, Wilhelmshaven, Wolfs-
burg) und den Landkreisen Ammerland, Aurich, 
Celle, Cloppenburg, Cuxhaven und Diepholz im 
Jahr 2021 jeweils entwickelt (bitte tabellarisch 
nettokalt in Euro je m2 und jeweils die jährliche 
Entwicklung in Prozent auflisten, vgl. Antworten 
der Bundesregierung auf meine Schriftlichen
Fragen 29 und 30 auf Bundestagsdrucksache 
19/17884)?

226. Abgeordneter
Victor Perli
(DIE LINKE.)

Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die Erst- und Wiedervermietungsmieten in 
den Landkreisen Emsland, Friesland, Gifhorn, 
Goslar, Grafschaft Bentheim, Göttingen, Hameln-
Pyrmont, Harburg, Heidekreis und Helmstedt im 
Jahr 2021 jeweils entwickelt (bitte tabellarisch 
nettokalt in Euro je m² und jeweils die jähr-
liche Entwicklung in Prozent auflisten, vgl. Ant-
worten der Bundesregierung auf meine Schriftli-
chen Fragen 29 und 30 auf Bundestagsdrucksache 
19/17884)?

227. Abgeordneter
Victor Perli
(DIE LINKE.)

Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die Erst- und Wiedervermietungsmieten
in den Landkreisen Hildesheim, Holzminden,
Leer, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Nienburg 
(Weser), Northeim, Oldenburg, Osnabrück und 
Osterholz im Jahr 2021 jeweils entwickelt (bitte 
tabellarisch nettokalt in Euro je m2 und jeweils 
die jährliche Entwicklung in Prozent auflisten, 
vgl. Antworten der Bundesregierung auf meine 
Schriftlichen Fragen 29 und 30 auf Bundestags-
drucksache 19/17884)?

228. Abgeordneter
Victor Perli
(DIE LINKE.)

Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die Erst- und Wiedervermietungsmieten in 
den Landkreisen Peine, Region Hannover, Roten-
burg (Wümme), Schaumburg, Stade, Uelzen, 
Vechta, Verden, Wesermarsch, Wittmund und 
Wolfenbüttel im Jahr 2021 jeweils entwickelt 
(bitte tabellarisch nettokalt in Euro je m² sowie je-
weils die jährliche Entwicklung in Prozent auflis-
ten, vgl. Antworten der Bundesregierung auf mei-
ne Schriftlichen Fragen 29 und 30 auf Bundes-
tagsdrucksache 19/17884)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Cansel Kiziltepe
vom 4. Mai 2022

Vorbemerkung:
Hinweise zur verwendeten Datenquelle bei den Antworten zu den 
Schriftlichen Fragen 225 bis 228 die wegen des Sachzusammenhangs 
gemeinsam beantwortet werden.
Die Berechnung der Angebotsmieten des Bundesinstitutes für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) wurde zum Berichtsjahr 2020
methodisch weiterentwickelt und rückwirkend ab dem Jahr 2010 neu be-
rechnet. Im Wesentlichen wurden für die Standarddarstellungen die be-
trachteten Wohnungssegmente stärker eingegrenzt, um noch besser ver-
gleichbare Wohnungen zu betrachten:
– unmöblierte Wohnungen mit 40 bis 100 m2 Wohnfläche,
– mittlere Wohnungsausstattung,
– mittlere bis gute Wohnlage.
Ergebnisse aus früheren Berechnungen sind somit nicht mehr mit den 
aktuell vorliegenden Ergebnissen vergleichbar.
Die verwendeten Daten umfassen nettokalte Angebotsmieten ohne kalte 
und warme Nebenkosten. Als Quelle werden die Datenbanken der IDN 
ImmoDaten GmbH mit Inseraten aus über 120 Immobilienportalen und 
Zeitungen verwendet, die das BBSR aufbereitet und daraus durch-
schnittliche Angebotsmieten bis auf die räumliche Ebene der Kreise be-
rechnet. Mit dieser Quelle werden nicht alle Wohnungsangebote erfasst. 
Inserate aus lokalen Zeitungen, Mieter- oder Unternehmenspublikatio-
nen oder von Aushängen können nicht mit einfließen. Wohnungsver-
mittlungen über Kunden- und Wartelisten von Wohnungsunternehmen 
oder Maklern können ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Daher kön-
nen gerade Wohnungen im günstigen Mietsegment mit dieser Daten-
quelle unterrepräsentiert sein. Mieten aus bestehenden Mietverhältnissen 
gehen in diese Datengrundlage nicht mit ein.
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Antworten:
Die nachstehende Tabelle beinhaltet die durchschnittlichen Erst- und 
Wiedervermietungsmieten inserierter Wohnungen der in Frage 255 ge-
nannten kreisfreien Städte und Landkreise der Jahre 2020 und 2021 so-
wie die Veränderung 2021 zum Vorjahr in Prozent.

Erst- und Wiedervermietungsmieten inserierter Wohnungen 
2020 bis 2021

Stadt/Landkreis Angebotsmieten 
in € je m²

jährl. Ent-
wicklung 

in %
2020 2021 2020–2021

Braunschweig, Stadt 8,49 8,63  1,7
Delmenhorst, Stadt 6,89 7,09  2,9
Emden, Stadt 6,44 6,71  4,2
Oldenburg (Oldenburg), Stadt 8,64 9,12  5,5
Osnabrück, Stadt 8,39 8,79  4,8
Salzgitter, Stadt 5,50 5,68  3,4
Wilhelmshaven, Stadt 5,99 6,15  2,6
Wolfsburg, Stadt 8,60 8,37 –2,7
Ammerland 7,76 8,38  8,0
Aurich 6,77 7,09  4,7
Celle 6,82 7,03  3,0
Cloppenburg 7,22 8,04 11,4
Cuxhaven 7,00 7,74 10,6
Diepholz 7,21 7,45  3,3

Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohn-
lagen
 
Anmerkungen: Angebotsmieten ohne Nebenkosten für unmöblierte Wohnungen im Ge-
bäudebestand und Neubau mit 40 bis 100 m2 Wohnfläche, mittlere Wohnungsausstattung, 
mittlere bis gute Wohnlage, basierend auf im Internet veröffentlichten Wohnungsinseraten 
von Immobilienplattformen und Zeitungen.
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Die nachstehende Tabelle beinhaltet die durchschnittlichen Erst- und 
Wiedervermietungsmieten inserierter Wohnungen der in Frage 226 ge-
nannten Landkreise der Jahre 2020 und 2021 sowie die Veränderung 
2021 zum Vorjahr in Prozent.

Erst- und Wiedervermietungsmieten inserierter Wohnungen 
2020 bis 2021

Landkreis Angebotsmieten 
in € je m2

jährl. Ent-
wicklung 

in %
2020 2021 2020–2021

Emsland 6,56 7,23 10,3
Friesland 6,81 7,62 11,8
Gifhorn 7,76 7,98  2,8
Goslar 5,77 5,82  0,8
Grafschaft Bentheim 7,44 7,58  1,8
Göttingen 8,92 9,12  2,2
Hameln-Pyrmont 6,02 6,16  2,4
Harburg 9,43 9,91  5,1
Heidekreis 6,16 6,57  6,8
Helmstedt 5,83 6,38  9,4

Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohn-
lagen
 
Anmerkungen: Angebotsmieten ohne Nebenkosten für unmöblierte Wohnungen im Ge-
bäudebestand und Neubau mit 40 bis 100 m2 Wohnfläche, mittlere Wohnungsausstattung, 
mittlere bis gute Wohnlage, basierend auf im Internet veröffentlichten Wohnungsinseraten 
von Immobilienplattformen und Zeitungen.
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Die folgende Tabelle beinhaltet die durchschnittlichen Erst- und Wieder-
vermietungsmieten inserierter Wohnungen der in Frage 227 genannten 
Landkreise der Jahre 2020 und 2021 sowie die Veränderung 2021 zum 
Vorjahr in Prozent.

Erst- und Wiedervermietungsmieten inserierter Wohnungen 
2020 bis 2021

Landkreis Angebotsmieten 
in € je m2

jährl. Ent-
wicklung 

in %
2020 2021 2020–2021

Hildesheim 6,78 6,94  2,4
Holzminden 5,15 5,28  2,6
Leer 7,43 7,60  2,3
Lüchow-Dannenberg 4,69 5,23 11,4
Lüneburg 8,94 9,53  6,6
Nienburg (Weser) 6,44 6,61  2,6
Northeim 5,73 5,65 –1,4
Oldenburg 7,34 7,69  4,7
Osnabrück 6,50 6,95  7,0
Osterholz 7,58 8,13  7,2

Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohn-
lagen
 
Anmerkungen: Angebotsmieten ohne Nebenkosten für unmöblierte Wohnungen im Ge-
bäudebestand und Neubau mit 40 bis 100 m2 Wohnfläche, mittlere Wohnungsausstattung, 
mittlere bis gute Wohnlage, basierend auf im Internet veröffentlichten Wohnungsinseraten 
von Immobilienplattformen und Zeitungen.
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Die folgende Tabelle beinhaltet die durchschnittlichen Erst- und Wieder-
vermietungsmieten inserierter Wohnungen der in Frage 228 genannten 
Landkreise der Jahre 2020 und 2021 sowie die Veränderung 2021 zum 
Vorjahr in Prozent.

Erst- und Wiedervermietungsmieten inserierter Wohnungen 
2020 bis 2021

Landkreis Angebotsmieten 
in € je m2

jährl. Ent-
wicklung 

in %
2020 2021 2020–2021

Peine 7,08 7,40  4,5
Region Hannover 8,74 9,08  4,0
Rotenburg (Wümme) 7,04 7,24  2,9
Schaumburg 6,33 6,92  9,3
Stade 8,75 8,80  0,6
Uelzen 6,30 6,78  7,6
Vechta 7,56 7,64  1,0
Verden 7,61 8,35  9,7
Wesermarsch 5,20 6,10 17,3
Wittmund 6,72 7,20  7,1
Wolfenbüttel 7,21 7,22  0,1

Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohn-
lagen
 
Anmerkungen: Angebotsmieten ohne Nebenkosten für unmöblierte Wohnungen im Ge-
bäudebestand und Neubau mit 40 bis 100 m2 Wohnfläche, mittlere Wohnungsausstattung, 
mittlere bis gute Wohnlage, basierend auf im Internet veröffentlichten Wohnungsinseraten 
von Immobilienplattformen und Zeitungen.

229. Abgeordneter
Henning Rehbaum
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung, das von der Vorgän-
gerregierung aufgelegte Bundesprogramm „Sa-
nierung kommunaler Einrichtungen in den Berei-
chen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK) fortzufüh-
ren, und wenn nein, welche Fördermöglichkeiten 
plant die Bundesregierung bzw. sind bereits im 
Gange, um Kommunen beim Neubau oder bei der 
Sanierung dieser Einrichtungen zu unterstützen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sören Bartol
vom 4. Mai 2022

Die Fortsetzung und Mittelausstattung des Bundesprogramms SJK er-
folgte bislang eigeninitiativ durch den Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages. Aufgrund des laufenden Verfahrens zur Aufstellung 
des Bundeshaushalts 2022 kann über eine Fortsetzung des Programms 
derzeit noch keine Aussage getroffen werden.
Zur Förderung der Sanierung kommunaler Sportstätten besteht seit 2020 
der „Investitionspakt Sportstätten“, dessen Fortführung vorgesehen ist. 
Der „Investitionspakt Sportstätten“ zielt als ergänzendes Programm zur 
Städtebauförderung vorrangig auf eine Förderung der Sanierung von 
Sportstätten in Gebieten, die in Programme der Städtebauförderung von 
Bund und Ländern aufgenommen sind, sowie in städtebaulichen Unter-

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 147 – Drucksache 20/1679



suchungsgebieten zur Vorbereitung der Aufnahme in die Städte-
bauförderung. In begründeten Fällen sind Ausnahmen möglich, wenn 
ein besonderer Bedarf vorhanden und die Förderung der Sportstätte zur 
Erreichung der mit dem Investitionspakt verfolgten städtebaulichen Zie-
le geeignet ist.
Die Sanierung von Sportstätten, Jugend- und Kultureinrichtungen kann 
grundsätzlich auch mit den Programmen der Städtebauförderung geför-
dert werden. Hauptziel der Städtebauförderung ist es, Städte und Ge-
meinden bei der Beseitigung städtebaulicher Missstände zu unterstützen 
und sie damit nachhaltig als Wirtschafts- und Wohnstandorte zu stärken. 
Es werden daher Investitionen in die öffentliche Infrastruktur in den 
Städten und Gemeinden im Rahmen von städtebaulichen Gesamtmaß-
nahmen gefördert. Grundvoraussetzungen für eine Förderung sind die 
Abgrenzung eines Fördergebiets sowie ein integriertes städtebauliches 
Entwicklungskonzept, das unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger erstellt wird und in dem Ziele und Maßnahmen im Fördergebiet dar-
gestellt sind. Zudem sind Maßnahmen des Klimaschutzes bzw. zur An-
passung an den Klimawandel Voraussetzung.
Die konkrete Umsetzung der Programme der Städtebauförderung und 
des Investitionspakts Sportstätten erfolgt durch die Länder unter Berück-
sichtigung der Regelungen der jeweiligen Bund-Länder-Verwaltungsver-
einbarungen, die sich für das Programmjahr 2022 in Vorbereitung befin-
den, und landeseigener Förderbestimmungen. Zuwendungsempfänger 
sind unmittelbar die Kommunen. Die Entscheidung über die Aufnahme 
einer Maßnahme in ein städtebauliches Förderprogramm trifft die je-
weils zuständige Landesbehörde. Für das Land Nordrhein-Westfalen ist 
dies das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.
Weitere Informationen finden sich unter www.investitionspakt-sportstaet
ten.de, www.staedtebaufoerderung.info sowie in der Förderdatenbank 
des Bundes unter www.foerderdatenbank.de.
Auch über das kommunale Förderprogramm Kommunalrichtlinie der 
Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) können Bundeszuschüsse für 
bestimmte Sanierungsmaßnahmen an kommunalen Einrichtungen in An-
spruch genommen werden. Fördergelder können beispielsweise für die 
Sanierung von Außen- und Innenbeleuchtung und von raumlufttechni-
schen Anlagen oder den Austausch von nicht regelbaren Pumpen in 
Schwimmbädern eingesetzt werden. Antragsberechtigt sind u. a. Kom-
munen und öffentliche, gemeinnützige und religionsgemeinschaftliche 
Träger von Einrichtungen der Erziehung, Bildung, Kinder- und Jugend-
hilfe und Kultur.
Weitere Informationen zur NKI und zur Kommunalrichtlinie finden sich 
unter www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunal
richtlinie.
Darüber hinaus können Kommunen Anträge im Programm Bundesför-
derung für effiziente Gebäude (BEG) stellen.

Berlin, den 6. Mai 2022
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Vorbemerkung 
 

Gemäß § 79 Abs. 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch hat das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales jährlich eine Übersicht 

über die gesamten Geschäfts- und Rechnungsergebnisse des ab-

geschlossenen Geschäftsjahres für jeden Versicherungszweig in 

der Sozialversicherung zu erstellen.  

Der vorliegende statistische und finanzielle Bericht für die gesetzli-

che Unfallversicherung für das Jahr 2020 wurde in der Abteilung 

„Grundsatzfragen des Sozialstaats, der Arbeitswelt und der Trans-

formation der sozialen Marktwirtschaft“ (Referat Gb 5) zusammen-

gestellt. 

Wie  so viele Bereiche des täglichen Lebens, beeinflusste die 

COVID-19-Pandemie auch die gesetzliche Unfallversicherung in 

weiten Teilen: Einerseits stiegen die Anzeigen auf Verdacht einer 

Berufskrankheit und die damit einhergehenden anerkannten Fälle 

auf den höchsten jemals registrierten Stand (COVID-19 kann unter 

bestimmten Voraussetzungen eine Berufskrankheit sein), anderer-

seits drückt sich dies, als Folge der veränderten Arbeitsbedingun-

gen, unter anderem in den niedrigsten jemals ausgewiesenen Zah-

len bei den Arbeitsunfällen im Berichtsjahr aus. Noch deutlicher wird 

der Rückgang für den Bereich der Schülerunfallversicherung. Hier 

machen sich die Schließungen der Bildungs- und Betreuungsein-

richtungen besonders bemerkbar.  

 

Weiterführende Informationen zur Unfallversicherung erhalten Sie 

auch bei den Spitzenverbänden der gesetzlichen Unfallversicherung 

auf den folgenden Internetseiten: 

Internetseite der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

Internetseite der Sozialversicherung für Landwirtschaft Forsten und 

Gartenbau 

sowie auf den Internetseiten des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales: BMAS Internetseite  

und der Internetseite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-

beitsmedizin: BAuA Internetseite 

 
  

http://www.dguv.de/
http://www.svlfg.de/
http://www.svlfg.de/
http://www.bmas.de/
https://www.baua.de/DE/Home/Home_node.html
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Die gesetzliche Unfallversicherung im Jahr 2020 
 
Die Unfallversicherungsträger haben die gesetzliche Aufgabe, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie 

arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten, nach Eintritt von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 

deren Folgen zu begrenzen, die Versicherten möglichst wieder in den bisherigen Beruf und Betrieb einzu-

gliedern und die Versicherten oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen. 

 

Unfallversicherungsträger sind die gewerblichen Berufsgenossenschaften (9 BGen), die Sozialversicherung 

für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand (20 Unfall-

kassen) und die Feuerwehrunfallkassen (4 Unfallkassen). 

 

 
 

 

Ausgaben*  
2020

Veränderung 
ggü. 2019

Mrd. Euro in Prozent

Ausgaben insgesamt: 17,8 + 5,0
darunter:
 - Ausgaben für Renten 6,1 + 1,8

 - Heilbehandlung 4,2 + 0,9

 - Verwaltungs- und 
Verfahrenskosten 1,8  + 1,7

 - Ausgaben für 
Prävention 1,3 - 4,0

Anzahl*

Versicherte: 67,4 Mio.  -  1,8

Meldepflichtige Unfälle: 977 Tsd.  - 13,2

davon:
 - Arbeitsunfälle 823 Tsd. - 12,3

 - Wegeunfälle 155 Tsd. - 18,0

 - Tödliche Arbeits- und 
Wegeunfälle 750 - 20,0

 - Todesfälle 
Berufserkrankter 2.393 - 7,3

111 Tsd.   + 30,9

40 Tsd.    + 93,7

*ohne Schülerunfallversicherung

Gegenstand der Nachweisung

Anzeige auf Verdacht einer 
Berufskrankheit:

Im Berichtsjahr anerkannte 
Berufskrankheiten:
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1. Versicherungsverhältnisse und versicherter Personenkreis1 
 
Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung erstreckt sich auf zahlreiche Personengruppen unserer Ge-

sellschaft. Die Versicherungsverhältnisse werden einzeln erfasst, auch wenn bei einzelnen Personen eine 

Mehrfachversicherung vorliegen kann. Im Jahr 2020 bestanden insgesamt 118 Mio. Versicherungsverhält-

nisse, davon allein 72,6 Mio. Versicherungsverhältnisse bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften, 

sowie 44,9 Mio. Versicherungsverhältnisse bei den Unfallversicherungsträgern der öffentlichen Hand, zu 

denen 17,7 Mio. Versicherte der Schülerunfallversicherung gehören. Seit dem Berichtsjahr 2019 wird jedes 

Versicherungsverhältnis, das an mindestens einem Tag des Jahres bestand, gezählt. 
 

  
 

 
Die weitaus größte Gruppe, auf die sich der Unfallschutz erstreckt, bilden die Arbeitnehmer und die ihnen 

gleich gestellten Personen. Zusätzlich sind auch Personen, die ihrer allgemeinen Meldepflicht nach den 

Vorschriften des Arbeitsförderungsrechts (Drittes Buch Sozialgesetzbuch - SGB III) nachkommen, versi-

chert. Dies betrifft Arbeitslose, die Anspruch auf Arbeitslosengeld erheben und sich nach Aufforderung der 

Agentur für Arbeit bei dieser oder einer anderen in der Meldeaufforderung bezeichneten Stelle persönlich 

melden oder zu einem ärztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin erscheinen. Zu den versi-

cherten Personen gehören die landwirtschaftlichen Unternehmer, ihre im Unternehmen mitarbeitenden 

Ehegatten oder Lebenspartner sowie die Familienangehörigen. 

 

Die Unfallversicherung schützt auch Personen, die im Interesse des Gemeinwohls tätig werden. Hierzu ge-

hören die im Gesundheitswesen, in der Wohlfahrtspflege, sowie im Zivilschutz unentgeltlich, insbesondere 

                                                
1 Durch eine geänderte Erfassung der Arbeitsstunden ab 2018 und der Versicherungsverhältnisse ab 2019 bei gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallversicherungsträgern der öffentlichen Hand sind auch Vollarbeiterzahlen und Arbeitsstunden sowie auf diesen Größen basierende 
Unfallquoten nicht mit den Vorjahren vergleichbar. Dadurch kommt es in einzelnen Bereichen zu deutlichen Veränderungen. 
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ehrenamtlich Tätigen. Die Unfallversicherung schützt auch Personen während der beruflichen Aus- und 

Fortbildung. Auch Kinder sind während des Besuchs von bestimmten Tageseinrichtungen (zum Beispiel 

Kindergärten, Kinderhorte) und Schüler, während des Besuchs allgemeiner oder berufsbildender Schulen, 

sowie während der Teilnahme an unmittelbar vor oder nach dem Unterricht von der Schule oder im Zusam-

menwirken mit ihr durchgeführten Betreuungsmaßnahmen versichert. Weiter sind Personen versichert, die 

im Rahmen der Selbsthilfe beim Hausbau einschließlich der Aufschließung und Kultivierung des Geländes, 

der Herrichtung von Wirtschaftsanlagen und der Herstellung von Gemeinschaftsanlagen mitwirken, wenn 

durch das Bauvorhaben öffentlich geförderte Wohnungen geschaffen werden sollen. Versichert in der Un-

fallversicherung sind auch Personen während der Durchführung von medizinischen Rehabilitationsmaßnah-

men oder einer auf Kosten eines Unfallversicherungsträgers durchgeführten vorbeugenden Maßnahme 

nach der Berufskrankheiten-Verordnung. Auch Personen, die zur Vorbereitung von Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben auf Aufforderung eines Rehabilitationsträgers diesen oder eine andere Stelle aufsuchen, 

sind gegen Unfall versichert. Versicherungsschutz in der Unfallversicherung haben auch Pflegepersonen 

bei der Pflege von Pflegebedürftigen, die nicht erwerbsmäßig einen Pflegebedürftigen in häuslicher Umge-

bung wenigstens 14 Stunden wöchentlich pflegen.  

 

Im Berichtsjahr waren in der gesetzlichen Unfallversicherung insgesamt 85,1 Mio. Personen versichert, da-

runter rd. 17,7 Mio. Personen, die als Schüler, Studierende und Kinder in Tageseinrichtungen versichert 

sind (Mehrfachversicherung möglich). 

 

  
 

Bei der Ermittlung der Zahl der Versicherten wird näherungsweise die Anzahl der versicherten Personen 

aus der Anzahl der Versicherungsverhältnisse errechnet, die tatsächlich dem Schutz der Unfallversicherung 

unterliegt; d. h., es findet - nach Angaben der DGUV - bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften und 

bei den Unfallversicherungsträgern der öffentlichen Hand eine Bereinigung der Mehrfachversicherung statt. 

Eine Bereinigung der Mehrfachversicherung zwischen der Schülerunfallversicherung und der allgemeinen 

Unfallversicherung erfolgt aber nicht.  
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2. Vollarbeiter 
 
Die Zahl der sogenannten Vollarbeiter beträgt 42,5 Mio. Personen. „Vollarbeiter“ ist eine Rechengröße, die 

als Grundlage für statistische Erhebungen, insbesondere zur Berechnung der Unfallhäufigkeit, dient. Die 

verschiedenen zeitlichen Beschäftigungsverhältnisse (zum Beispiel Teilzeit- und Nebenbeschäftigungen, 

Überstunden) werden zur Ermittlung der Zahl der Vollarbeiter auf Beschäftigungsverhältnisse mit normaler 

ganztägiger Arbeitszeit umgerechnet. In die Zahl der Vollarbeiter fließen anteilig z. B. auch ehrenamtlich 

Tätige, Blutspenderinnen und Blutspender sowie Arbeitslose ein, die ebenfalls in der Unfallversicherung 

versichert sind. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozent gesunken. Von den Vollarbeitern waren 

33,1 Mio. (-2,7 Prozent) den gewerblichen Berufsgenossenschaften, 1,3 Mio. (+6,4 Prozent) der landwirt-

schaftlichen Berufsgenossenschaft und 8,0 Mio. (+7,8 Prozent) den Unfallversicherungsträgern der öffentli-

chen Hand zuzurechnen. 

 

3. Unfälle und Berufskrankheiten 
 

Meldepflichtiger Unfall 

 
Ein Unfall ist gemäß § 193 SGB VII meldepflichtig, wenn eine versicherte Person durch einen Unfall getötet 

oder so verletzt wird, dass sie mehr als drei Tage arbeitsunfähig ist. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 

insgesamt 977 Tsd. meldepflichtige Arbeits- und Wegeunfälle (ohne Schülerunfallversicherung) gemeldet. 

Die Anzahl der meldepflichtigen Unfälle ging im Vergleich zum Berichtsjahr 2019 um 13,2 Prozent zurück. 

 

Arbeitsunfall 

 

Ein Arbeitsunfall ist ein Unfall, den eine versicherte Person infolge der Ausübung einer versicherten Tätig-
keit innerhalb und außerhalb der Arbeitsstätte erleidet (vgl. § 8 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - SGB VII). 
Im Berichtsjahr wurden insgesamt rd. 823 Tsd. meldepflichtige Arbeitsunfälle erfasst. Dies bedeutet einen 
Rückgang zum Vorjahr um rd. 12,3 Prozent, der wesentlich auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen 
ist. Mit dem Rückgang des Arbeitsvolumens und dem Anstieg der Kurzarbeit ging die Zahl der Arbeitsun-
fälle im Berichtsjahr deutlich zurück. Nachdem die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle seit Jahren ten-
denziell rückläufig ist, wurde 2020 so ein historischer Tiefstand erreicht. 
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Wegeunfall 

 

Als Wegeunfall wird jeder Unfall bezeichnet, den eine versicherte Person auf dem Weg zum oder vom Ort 
der versicherten Tätigkeit erleidet. Wegeunfälle sind gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VII den Arbeitsun-
fällen gleichgestellt. Im Jahre 2020 erlitten 155 Tsd. Personen auf dem Weg zwischen ihrer Wohnung und 
dem Ort ihrer versicherten Tätigkeit einen meldepflichtigen Wegeunfall. Das waren 18 Prozent weniger als 
im Vorjahr. Hinzu kamen 72 Tsd. meldepflichtige Schulwegeunfälle (-34 Prozent). Von den insgesamt 
227 Tsd. meldepflichtigen Wegeunfällen hatten die Schulwegeunfälle mit rd. 32 Prozent einen bedeutenden 
Anteil. Wie bei den Arbeitsunfällen sind auch bei den Wegeunfällen die Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie deutlich erkennbar. Hier zeigt sich zudem der Einfluss von Schulschließungen und die Ausbreitung 
von Arbeiten im Home-Office.  
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Unfallquoten 

 
Unfallquoten dienen der Beurteilung der durchschnittlichen Unfallhäufigkeit bezogen auf die geleistete 
Arbeitszeit (Arbeitsunfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden), bzw. bezogen auf die Anzahl der Vollarbeiter 
(Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter). Durch die im Jahr 2018 erfolgte Änderung bei der Erfassung der 
Arbeitsstunden ist ein Vergleich mit den Jahren bis 2017 nur eingeschränkt möglich. Die Zahl der 
geleisteten Arbeitsstunden (-2,7 Prozent) ist wie auch die Zahl der Vollarbeiter (-0,6 Prozent) im 
Berichtsjahr gesunken. Wegen des wesentlich ausgeprägten Rückgangs der Arbeitsunfälle ist die 
Häufigkeit der Arbeitsunfälle je 1 Mio. geleisteter Arbeitsstunden ist im Vergleich zum Vorjahr um 10,3 
Prozent deutlich stärker zurückgegangen und liegt nun bei nur 12,1. 
 

  

 

Bei der Betrachtung der durchschnittlichen Unfallhäufigkeit bezogen auf die Anzahl der Vollarbeiter werden 

die Unfälle auf die Zahl der Arbeitsstunden bezogen, die ein Vollbeschäftigter im Berichtsjahr durchschnitt-

lich tatsächlich geleistet hat. Im Berichtsjahr beträgt die Häufigkeit der meldepflichtigen Arbeitsunfälle je 

1.000 Vollarbeiter 19,35. 

 

Die Häufigkeit von Arbeitsunfällen fällt bei den einzelnen Versicherungsträgern recht unterschiedlich aus. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt, dass überdurchschnittliche Häufigkeiten von Arbeitsunfällen vor allen 

Dingen im Bereich der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft auftreten.  
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Berufskrankheiten 

  
Entschädigungspflichtige Berufskrankheiten:   

Die für die Entschädigung durch die Unfallversicherung infrage kommenden Berufskrankheiten sind in der 

Berufskrankheitenverordnung vom 31. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2623), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 

vierten Verordnung zur Änderung der Berufskrankheitenverordnung vom 10. Juli 2017 (BGBl. I S. 2299) 

festgelegt worden. Die Berufskrankheitenliste wird regelmäßig angepasst. Die Entschädigungspflicht er-

streckt sich auf z. Zt. (Berichtsjahr 2020) 80 Berufskrankheiten. Die aktuelle Liste ist im Tabellenteil abge-

druckt (s. Seite 56). Darüber hinaus ermöglicht § 9 Abs. 2 SGB VII im Einzelfall die Anerkennung und Ent-

schädigung einer nicht in der Berufskrankheitenliste aufgeführten Krankheit wie eine Berufskrankheit, so-

weit aufgrund neuer Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft die Voraussetzungen für die Bezeich-

nung als Berufskrankheit vorliegen (Öffnungsklausel). 

 

Berufskrankheiten Anzeigepflicht:  

Ärzte und Zahnärzte haben nach § 202 Satz 1 SGB VII bei begründetem Verdacht auf das Vorliegen einer 

Berufskrankheit Anzeige zu erstatten. Für Unternehmer besteht nach § 193 Abs. 2 SGB VII Anzeigepflicht 

bei Anhaltspunkten für das Vorliegen einer Berufskrankheit. Es können jedoch auch Versicherte, Kranken-

kassen oder andere Stellen den Verdacht anzeigen.  
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Einen Überblick über die Entwicklung der Anzahl der angezeigten und anerkannten Berufskrankheiten ge-
ben die nachfolgenden Übersichten. Der Bereich des Berufskrankheitengeschehens ist im Berichtsjahr 
2020 durch die COVID-19-Pandemie stark beeinflusst. Eine Anerkennung von COVID-19 als Berufskrank-
heit ist vor allem für Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Wohlfahrtspflege und in Laboratorien mög-
lich, kann darüber hinaus aber auch bei Beschäftigten erfolgen, die bei ihrer Tätigkeit in ähnlichem Maße 
einer Infektionsgefahr ausgesetzt sind. 
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4. Renten und sonstige Leistungen 
 

Nach Eintritt des Versicherungsfalls (Arbeitsunfall, Berufskrankheit) haben die Versicherten Anspruch auf 

die verschiedenen Leistungen der Unfallversicherung. Die Unfallversicherung ersetzt durch Sach- und 

Geldleistungen den durch den Versicherungsfall verursachten Erwerbs- und Gesundheitsschaden. Auch 

ein beschädigtes oder verloren gegangenes Hilfsmittel (zum Beispiel eine Brille oder eine Prothese) wird 

wiederhergestellt oder ersetzt. 

 

Die wichtigste Form der Entschädigungsleistungen ist die Rente. Die Rente soll die durch den Versiche-

rungsfall bedingte dauerhafte Beeinträchtigung der Versicherten, ihre Erwerbsfähigkeit auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt nutzbringend zu verwenden, ausgleichen und hat darüber hinaus auch „Schmerzensgeld-

funktion“.  

 

Dabei gilt in der Unfallversicherung eine abstrakte Schadensberechnung. Das SGB VII bestimmt mit § 56 

Abs. 1 die Voraussetzungen für Rentenzahlungen. So muss als Voraussetzung für die Zahlung einer Rente 

an Versicherte eine Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 20 Prozent über die 26. Woche nach 

Erkrankung hinaus bestehen. Im Jahr 2020 sind in der gesetzlichen Unfallversicherung 28 821 Versi-

chertenrenten hinzugekommen. Dem stand ein Wegfall von 42 892 Versichertenrenten gegenüber. Die Ent-

wicklung des Bestandes an Versichertenrenten kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.  

 

 
 

 

In der gesetzlichen Unfallversicherung ist eine Deckungsgleichheit zwischen der Zahl der Renten und der 

Zahl der Rentenbeziehenden nicht gegeben. So kann z. B. eine Person aufgrund mehrerer Unfälle auch 

Empfänger mehrerer Renten sein; darüber hinaus ist auch der Bezug einer Hinterbliebenenrente und einer 

Versichertenrente möglich. Diese Fälle sind in der Statistik als je ein Fall ausgewiesen. 

 

Hinterbliebenenrente wird den Ehegatten, den früheren Ehegatten, den Kindern und den Verwandten der 

aufsteigenden Linie eines infolge Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit verstorbenen Versicherten vom 

absolut in %

Gewerbliche BG1)  635 626  626 301  615 911  609 437  599 185  588 602  578 073  567 595 - 10 478 -1,8

Landwirtschaftliche BG  82 426  80 288  77 656  75 147  72 569  70 206  67 935  65 469 - 2 466 -3,6

UV-Träger der öffentl. Hand2)  66 158  68 937  67 610  66 341  65 119  63 724  62 442  61 243 - 1 199 -1,9

Feuerwehrunfallkassen   733   728   725   736   733   741   741   735 -  6 -0,8

Weitere UV-Träger 1), 2)  7 061  6 933  2 592  -  -  -  -  -  -  -

insgesamt  792 004  783 187  764 494  751 661  737 606  723 273  709 191  695 042 - 14 149 -1,9

1)Im Jahr 2016 fusionierte die Unfallkasse Post und Telekom (früher Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand) mit der Berufsgenossenschaft für Transport und
Verkehrswirtschaft (Gewerbliche Berufsgenossenschaft) zur Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr).
2)Zum 1.1.2015 fusionierten die Unfallkasse des Bundes und die Eisenbahnunfallkasse zur Unfallkasse Bund und Bahn.

2016 20192018
Veränderung von 

2019 auf 20202015 2017 20202013 2014

Bestand der Versichertenrenten am Jahresende

Träger
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Todestag an gewährt. Sie wird als Witwen-/Witwer-, Waisen- oder Elternrenten gezahlt. Auch die Hinterblie-

benenrenten weisen in den letzten Jahren eine rückläufige Entwicklung auf. 

 

 
 

Neben den Renten an Versicherte und Hinterbliebene erbringen die Unfallversicherungsträger Bar- und 

Sachleistungen für medizinische, berufliche und/oder soziale Rehabilitation. 

5. Rechnungsergebnisse 
 
Die Rechnungslegung der Unfallversicherungsträger richtet sich nach den einschlägigen Vorschriften über 

das Haushalts- und Rechnungswesen in der Sozialversicherung. Die zu beachtenden Grundsätze sind in 

der Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozialversicherung (§§ 27 ff SVHV) und in der Sozialver-

sicherungs-Rechnungsverordnung niedergelegt. Die notwendigen Detailregelungen schreibt die Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung nach § 25 SRVwV (Gliederung 

des Sachbuches) vor. 

 

Die gewerblichen und die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, einige Unfallversicherungsträger der 

öffentlichen Hand und Feuerwehrunfallkassen finanzieren ihre Ausgaben aus den von den Mitgliedern auf-

zubringenden Beiträgen. Die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand finanzieren ihre Ausgaben 

überwiegend aus Haushaltsmitteln. Daneben fallen weitere Einnahmen an, zu denen vornehmlich die Ent-

schädigungsersatzansprüche, die Vermögenserträge und die Bußgelder zählen. 

 

Im Jahr 2020 beliefen sich die Gesamteinnahmen der gesetzlichen Unfallversicherung auf rd. 17,8 Mrd. 

Euro, darunter 15,6 Mrd. Euro aus Beitragsaufkommen. Diesen Einnahmen standen die in der nachfolgen-

den Übersicht dargestellten Aufwendungen gegenüber. 

 

absolut in %

Gewerbliche BG1)  106 428  104 629  102 253  100 501  97 901  95 524  93 067  90 382 - 2 685 -2,9

Landwirtschaftliche BG  9 640  9 371  9 042  8 645  8 439  8 176  7 916  7 594 -  322 -4,1

UV-Träger der öffentl. Hand2)  7 384  8 298  8 161  7 883  7 636  7 371  7 067  6 878 -  189 -2,7

Feuerwehrunfallkassen   158   154   151   147   145   145   135   131 -  4 -3,0

Weitere UV-Träger 1), 2)  1 651  1 612   260  -  -  -  -  -  -  -

insgesamt  125 261  124 064  119 867  117 176  114 121  111 216  108 185  104 985 - 3 200 -3,0

1)Im Jahr 2016 fusionierte die Unfallkasse Post und Telekom (früher Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand) mit der Berufsgenossenschaft für Transport und
Verkehrswirtschaft (Gewerbliche Berufsgenossenschaft) zur Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr).
2)Zum 1.1.2015 fusionierten die Unfallkasse des Bundes und die Eisenbahnunfallkasse zur Unfallkasse Bund und Bahn.

2015 2016 20192018
Veränderung von 

2019 auf 20202017 20202013 2014

Bestand der Hinterbliebenenrente am Jahresende

Träger
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Die Aufwendungen für Renten an Versicherte und Hinterbliebene stellen in der allgemeinen Unfallversiche-

rung den bedeutendsten Ausgabenposten dar.  Die Aufwendungen für Renten beliefen sich im Jahr 2020 

auf rd. 6 Mrd. Euro. Im gleichen Zeitraum sanken die Ausgaben für ambulante Heilbehandlung um knapp 1 

Prozent auf rd. 1,7 Mrd. Euro, die Ausgaben für Prävention sanken um 4,0 Prozent auf rd. 1,3 Mrd. Euro. 

 

Die Verwaltungs- und Verfahrenskosten stiegen im Berichtsjahr um 1,7 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro. Der An-

teil der Verwaltungs- und Verfahrenskosten an den Gesamtaufwendungen betrug im Bereich der allgemei-

nen Unfallversicherung 9,9 Prozent. 

 

2019 2018
absolut je Versicherter absolut absolut

Ambulante Heilbehandlung (40) 1.684.540.060 25,0 1.677.030.335 1.556.760.638

Zahnersatz (45) 10.356.851 0,2 11.183.752 10.854.934

Stationäre Behandlung und häusliche 
Krankenpflege (46) 1.272.786.181 18,9 1.274.449.929 1.208.340.267

Verletztengeld und besondere Unterstützung (47) 884.208.903 13,1 867.270.860 801.934.781

Sonstige Heilbehandlungskosten und ergänzende 
Leistungen zur Heilbehandlung (48) 1.080.400.295 16,0 1.047.234.418 976.165.689

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (49) 159.249.578 2,4 161.421.015 168.033.454

Renten an Versicherte und Hinterbliebene (50) 6.102.676.064 90,5 5.994.536.554 5.911.824.745

Beihilfen an Hinterbliebene (51) 20.981.531 0,3 20.721.207 20.034.876

Abfindungen an Versicherte und Hinterbliebene 
(52) 94.433.313 1,4 95.414.618 81.660.202

Unterbringung in Alters- und Pflegeheimen (53) 4.732 0,0 6.167 3.636

Mehrleistungen und Aufwendungsersatz (56) 17.929.271 0,3 18.371.285 16.971.495

Sterbegeld und Überführungskosten (57) 19.570.197 0,3 19.529.594 19.357.252

Prävention (59) 1.297.959.104 19,2 1.351.525.587 1.290.762.122

Leistungen insgesamt (4/5) 12.730.466.042 188,8 12.624.251.298 12.138.494.744

Vermögensaufwendungen (6) 3.271.294.391 48,5 2.561.872.247 2.468.156.351

Verwaltungs-/ Verfahrenskosten (7) 1.756.643.888 26,0 1.727.780.689 1.648.141.421

Bruttoaufwendungen 17.758.404.321 263,3 16.913.904.234 16.254.792.516

Aufwendungen der Unfallversicherungsträger nach ausgewählten Kontengruppen 2020

Art der Aufwendung
Aufwendungen in Euro

2020
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Einen Gesamtüberblick über die wichtigsten Daten zur Unfallversicherung geben die nachfolgenden Seiten. 
Hier können u. a. Ergebnisse zu den Gesamtausgaben, Einnahmen und Vermögen im Zeitverlauf der letz-
ten zehn Jahre entnommen werden. 



Übersicht über die wichtigsten Zahlen aus der gesetzlichen Unfallversicherung
(einschließlich Schüler-Unfallversicherung)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Organisation
1. Versicherungsträger   45   44   36   36   35   34   34   34   34   34
2. Mitglieder der Organe

a) des Vorstandes
Arbeitgebervertreter   263   261   231   231   233   229   222   223   223   222
Versichertenvertreter   264   262   232   232   234   230   227   223   223   223
Vertreter der Selbständigen   33   33   9   9   9   9   9   5   5   5

b) der Vertreterversammlung
Arbeitgebervertreter   694   692   588   587   589   580   542   556   556   556
Versichertenvertreter   699   697   593   592   594   585   567   556   556   555
Vertreter der Selbständigen   113   113   27   27   27   27   27   20   20   20

II. Umfang
Versicherte Personen  79 365  79 530  81 372  82 160  83 069  83 206  84 311  86 492  86 281  85 116
im Jahresdurchschnitt in 1 000

III. Unfälle und Erkrankungen
1. Meldepflichtige Unfälle 2 606 458 2 488 975 2 471 902 2 525 860 2 480 839 2 500 016 2 469 702 2 412 158 2 411 734 1 740 423

davon
a) Arbeitsunfälle 2 301 517 2 199 406 2 171 706 2 239 425 2 189 321 2 200 405 2 167 177 2 112 210 2 114 120 1 513 842
b) Wegeunfälle  304 941  289 569  300 196  286 435  291 518  299 611  302 525  299 948  297 614  226 581

2. Anzeigen auf Verdacht  74 457  73 674  74 778  75 198  81 789  80 279  79 888  82 739  85 074  111 157
einer Berufskrankheit

3. Neue Unfallrenten  30 011  28 907  27 690  27 381  26 972  26 618  25 540  25 411  25 112  25 079
von den neuen Unfallrenten  
sind zurückzuführen auf 
a) Arbeitsunfälle  18 139  18 004  17 317  16 803  16 654  16 152  15 603  15 657  15 405  15 169
b) Wegeunfälle  6 337  5 849  5 447  5 301  5 136  5 006  4 872  4 832  4 900  4 714
c) Berufskrankheiten  5 535  5 054  4 926  5 277  5 182  5 460  5 065  4 922  4 807  5 196

4. Tödliche Unfälle  1 141  1 136   975  1 013  1 019   914   899   890   982   777

5. Todesfälle Berufserkankter  2 560  2 468  2 357  2 469  2 415  2 577  2 609  2 457  2 581  2 393

IV.

Verletztenrenten  837 231  822 841  809 587  797 111  782 563  769 988  756 121  742 074  728 138  714 187
Hinterbliebenenrenten  130 945  127 861  125 381  123 041  119 971  117 378  114 225  111 312  108 281  105 445

V. Ausgaben in 1 000 EUR
Insgesamt 14 775 777 15 024 148 15 137 047 15 253 832 15 494 355 16 011 574 16 681 229 16 806 472 17 494 448 18 269 877
darunter für 
Heilbehandlung 3 497 583 3 551 868 3 652 707 3 803 302 3 911 401 4 076 890 4 200 404 4 337 922 4 615 410 4 574 742
Verletztengeld/bes. Unterstützung  640 248  638 227  675 323  696 340  719 758  751 947  777 527  807 011  872 672  890 144
Renten 5 682 755 5 703 450 5 703 648 5 721 942 5 758 582 5 879 802 5 959 620 6 029 300 6 119 688 6 234 896
Verwaltungs-, Verfahrenskosten 1 404 527 1 444 511 1 430 094 1 491 426 1 517 935 1 548 542 1 600 641 1 648 731 1 728 346 1 757 174

VI. Einnahmen in 1 000 EUR
Insgesamt 14 814 974 15 065 195 15 114 021 15 272 111 15 480 709 16 100 352 16 618 365 16 705 431 17 490 067 17 825 620
darunter
Beitragsaufkommen 12 794 750 13 186 272 13 247 364 13 475 443 13 689 050 14 096 057 14 527 395 14 558 279 15 689 444 15 640 861

VII. Vermögen in 1 000 EUR
Betriebsmittel 11 912 983 12 111 268 12 110 349 12 363 859 12 370 817 12 364 794 12 303 298 12 298 057 12 489 675 12 560 276
Rücklagen 2 621 660 2 778 379 2 983 962 3 003 058 3 027 095 3 061 498 3 158 364 3 209 596 3 146 319 2 984 637
Verwaltungsvermögen 4 574 169 4 651 974 4 736 136 4 911 055 5 174 271 5 415 361 5 416 866 5 428 898 5 563 316 4 507 955

Leistungsfälle
am Jahresende
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Übersicht über die wichtigsten Zahlen aus der gesetzlichen Unfallversicherung
(ohne Schüler-Unfallversicherung)  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I.

1. Versicherte Personen  62 293  62 380  64 217  65 048  65 899  65 878  66 804  68 918  68 682  67 434
2. Vollarbeiter  38 700  39 136  40 076  40 286  40 627  41 299  42 483  39 187  42 764  42 500

II. Unfälle und Erkrankungen
1. Meldepflichtige Unfälle 1 198 648 1 148 521 1 147 114 1 132 362 1 126 062 1 147 661 1 147 777 1 139 911 1 126 283  977 375

davon
a) Arbeitsunfälle 1 007 864  969 860  959 143  955 919  944 744  959 266  954 627  949 309  937 456  822 558
b) Wegeunfälle  190 784  178 661  187 971  176 443  181 318  188 395  193 150  190 602  188 827  154 817

2. Anzeigen auf Verdacht  74 337  73 574  74 680  75 102  81 702  80 163  79 774  82 622  84 853  111 055
einer Berufskrankheit

3. Neue Unfallrenten  29 202  27 990  26 918  26 665  26 181  25 909  24 880  24 597  24 311  24 218
von den neuen Unfallrenten 
 sind zurückzuführen auf 
a) Arbeitsunfälle  17 634  17 403  16 775  16 331  16 113  15 673  15 152  15 054  14 829  14 560
b) Wegeunfälle  6 034  5 534  5 217  5 057  4 888  4 778  4 664  4 622  4 676  4 464
c) Berufskrankheiten  5 534  5 053  4 926  5 277  5 180  5 458  5 064  4 921  4 806  5 194

4. Tödliche Unfälle  1 064  1 080   932   971   958   873   850   855   938   750

5. Todesfälle Berufserkankter  2 560  2 468  2 357  2 469  2 415  2 576  2 609  2 457  2 581  2 393

III.

Verletztenrenten  820 098  805 451  792 004  779 309  764 494  751 661  737 606  723 273  709 191  695 042
Hinterbliebenenrenten  130 830  127 747  125 261  122 927  119 867  117 276  114 121  111 216  108 185  105 345

IV. Ausgaben in 1 000 EUR
Insgesamt 14 323 174 14 563 593 14 674 907 14 758 115 14 989 245 15 478 955 16 141 940 16 254 793 16 913 904 17 758 404
darunter für 
Heilbehandlung 3 144 406 3 195 172 3 295 194 3 416 472 3 520 819 3 664 543 3 785 272 3 915 941 4 171 319 4 207 333
Verletztengeld/bes. Unterstützung  636 895  634 266  671 171  692 090  714 802  746 800  772 765  801 935  867 271  884 209
Renten 5 591 823 5 608 600 5 608 216 5 622 548 5 653 393 5 769 600 5 845 173 5 909 544 5 994 537 6 102 676
Verwaltungs-, Verfahrenskosten 1 403 987 1 443 972 1 429 628 1 490 882 1 517 475 1 547 899 1 600 005 1 648 141 1 727 781 1 756 644

V. Einnahmen in 1 000 EUR
Insgesamt 14 362 371 14 604 641 14 651 880 14 776 394 14 975 599 15 567 733 16 079 076 16 153 752 16 909 522 17 314 147
darunter
Beitragsaufkommen 12 342 147 12 725 717 12 785 223 12 979 727 13 183 941 13 563 438 13 988 105 14 006 599 15 108 900 15 129 388

VI. Vermögen in 1 000 EUR
Betriebsmittel 11 912 983 12 111 268 12 110 349 12 363 859 12 370 817 12 364 794 12 303 298 12 298 057 12 489 675 12 560 276
Rücklagen 2 621 660 2 778 379 2 983 962 3 003 058 3 027 095 3 061 498 3 158 364 3 209 596 3 146 319 2 984 637
Verwaltungsvermögen 4 574 169 4 651 974 4 736 136 4 911 055 5 174 271 5 415 361 5 416 866 5 428 898 5 563 316 4 507 955

Umfang
im Jahresdurchschnitt in 1 000

Leistungsfälle
am Jahresende
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Übersicht über die wichtigsten Zahlen aus der Schüler-Unfallversicherung

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Umfang
1.

 17 072  17 150  17 155  17 113  17 171  17 327  17 507  17 574  17 599  17 682

II. Unfälle und Erkrankungen
1. Meldepflichtige Unfälle 1 407 810 1 340 454 1 324 788 1 393 498 1 354 777 1 352 355 1 321 925 1 272 247 1 285 451  763 048

davon
a) Schulunfälle 1 293 653 1 229 546 1 212 563 1 283 506 1 244 577 1 241 139 1 212 550 1 162 901 1 176 664  691 284
b) Wegeunfälle  114 157  110 908  112 225  109 992  110 200  111 216  109 375  109 346  108 787  71 764

2.
  120   100   98   96   87   116   114   117   221   102

3. Neue Unfallrenten   809   917   772   716   791   709   660   814   801   861
von den neuen Unfallrenten 
sind zurückzuführen auf 
a) Schulunfälle   505   601   542   472   541   479   451   603   576   609
b) Wegeunfälle   303   315   230   244   248   228   208   210   224   250
c) Berufskrankheiten   1   1   0   0   2   2   1   1   1   2

4. Tödliche Unfälle   77   56   43   42   61   41   49   35   44   27

III.

Verletztenrenten  17 133  17 390  17 583  17 802  18 069  18 327  18 515  18 801  18 947  19 145
Hinterbliebenenrenten   115   114   120   114   104   102   104   96   96   100

IV. Ausgaben in 1 000 EUR
Insgesamt  452 603  460 555  462 141  495 717  505 109  532 619  539 290  551 680  580 544  511 473
darunter für 
Heilbehandlung  353 177  356 696  357 513  386 829  390 582  412 347  415 131  421 981  444 091  367 409
Verletztengeld/bes. Unterstützung  3 354  3 961  4 152  4 251  4 956  5 147  4 763  5 077  5 402  5 935
Renten  90 932  94 850  95 432  99 393  105 189  110 202  114 447  119 756  125 151  132 220
Verfahrenskosten   539   539   466   544   460   644   636   589   565   530

Schaubild 1:

Versicherte Personen im
Jahresdurchschnitt in 1 000

Leistungsfälle
am Jahresende

Anzeigen auf Verdacht
einer Berufskrankheit
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Rechtsentwicklung 

Nachstehend sind die wichtigsten Gesetze und Verord-

nungen aufgeführt, die sich auf die gesetzliche Unfall-

versicherung im Jahre 2020 ausgewirkt haben. Dabei 

wird der Hauptinhalt des Gesetzes oder der Verord-

nung hinsichtlich seiner Bedeutung für die gesetzliche 

Unfallversicherung kurz erläutert: 

 

1. Nach der 

 Verordnung über maßgebende Rechengrößen 
der Sozialversicherung für 2020 vom 17. Dezem-

ber 2019 (BGBI I, Nr. 51, S. 2848 vom 20. Dezem-

ber 2019) beträgt die Bezugsgröße nach § 18 Abs. 

1 SGB IV im Jahre 2020 im früheren Bundesgebiet 

38 220 Euro jährlich. 

 Danach beträgt ab 1. Januar 2020 der Mindestjah-

resarbeitsverdienst gemäß § 85 Abs. 1 SGB VII für 

Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben, 28 665 Euro und für Versicherte unter 18 Jah-

ren 15 288 Euro. 

 Die Bezugsgröße in den neuen Ländern ist ab 

1. Januar 2020 auf 36 120 Euro jährlich festgesetzt 

worden. Der Mindestjahresarbeitsverdienst beträgt 

hier für Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollen-

det haben, 27 090 Euro, für Versicherte unter 18 

Jahren 14 448 Euro. 

 

2. Mit der 

 elften Verordnung zur Änderung der Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung vom 29. Novem-

ber 2019 (BGBl I, Nr. 44, S. 1997 vom 5. Dezember 

2019) wird der Wert für freie Verpflegung von 251 

Euro auf 258 Euro erhöht. Der Wert für freie Unter-

kunft steigt von 231 Euro auf 235 Euro. 

 

 

3. Nach der 

 Verordnung zur Anpassung des Bemessungs-
betrages und von Geldleistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz (Sechsundzwan-

zigste KOV-Anpassungsverordnung 2020 - 26. 

KOV-AnpV 2020) vom 8. Juni 2020 (BGBl I, Nr. 27, 

S. 1222 vom 17. Juni 2020) sind die monatlichen 

Pauschbeträge für die Entschädigung für Kleider- 

und Wäscheverschleiß vom 1. Juli 2020 an auf 23 

Euro bis 151 Euro festgesetzt worden. 

4. Nach der 

 Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte 
in der gesetzlichen Rentenversicherung und in 
der Alterssicherung der Landwirte (Rentenwert-

bestimmungsverordnung 2020 – RWBestV 2020) 

vom 8. Juni 2020 (BGBl I, Nr. 27, S. 1220 vom 17. 

Juni 2020) beträgt der Anpassungsfaktor in der ge-

setzlichen Unfallversicherung 1,0345. 

 Das Pflegegeld beträgt ab 1. Juli 2020 im früheren 

Bundesgebiet monatlich zwischen 387 Euro 

und 1 542 Euro. 

 In den neuen Ländern beträgt das Pflegegeld vom 

gleichen Zeitpunkt an zwischen 369 Euro 

und 1 483 Euro.  
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I. Geschäftsergebnisse 
 

Allgemeine Unfallversicherung 
 

— 2020 — 



Bezirks-
verwal-
tungen

Eigene
Unter-

nehmen

115 116 117 118 119

Mitglieder der Selbstverwaltung

Ver-
sicher-
tenver-
treter

Arbeit-
geber-

ver-
treter

Ver-
treter

d. Selb-
ständi-

gen

Zusam-
men

(Sp. 3
-5)

Ver-
sicher-
tenver-
treter

Arbeit-
geber-

ver-
treter

Ver-
treter

d. Selb-
ständi-

gen

Zusam-
men

(Sp. 7
-9)

Vorstand Vertreterversammlung

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

1 2 3 4 5 6 7

Angaben zur Organisation
Tabelle 1a

8
100 101 110 111 112

9 10

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . 1 3 20 20 --- 40 30--- 30 --- 60
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . .2 --- 13 12 --- 25 2910 30 --- 59
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 --- 12 12 --- 24 309 30 --- 60
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . 4 --- 15 15 --- 30 287 28 --- 56
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 --- 12 12 --- 24 303 30 --- 60
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . 6 --- 6 6 --- 12 205 20 --- 40
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 8 8 --- 16 3011 30 --- 60

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8

--- 14 14 --- 28 307 30 --- 60
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . 9 --- 13 13 --- 26 3011 30 --- 60

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
11
12

63
63
63

6
6
7

113
113
113

112
113
113

---
---
---

225
226
226

257
258
258

258
258
258

---
---
---

515
516
516

Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
14
15

---
---
---

---
---
---

5
5
5

5
5
5

5
5
5

15
15
15

20
20
20

20
20
20

20
20
20

60
60
60

Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- 3 3 --- 6 10--- 10 --- 20
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . .17 --- 6 6 --- 12 10--- 10 --- 20
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . .18 --- 2 2 --- 4 6--- 6 --- 12
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 --- 5 5 --- 10 13--- 13 --- 26
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 --- 3 3 --- 6 9--- 9 --- 18
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- 4 4 --- 8 13--- 13 --- 26
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 --- 3 3 --- 6 10--- 10 --- 20
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . .23 --- 8 8 --- 16 16--- 16 --- 32
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 --- 4 4 --- 8 12--- 12 --- 24
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 --- 3 3 --- 6 9--- 9 --- 18
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . .26 --- 4 4 --- 8 12--- 12 --- 24
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 --- 5 5 --- 10 12--- 12 --- 24
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- 4 4 --- 8 13--- 13 --- 26
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 --- 4 4 --- 8 10--- 10 --- 20
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . .30 --- 4 4 --- 8 16--- 16 --- 32
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 --- 5 5 --- 10 10--- 10 --- 20
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . 32 --- 5 5 --- 10 16--- 16 --- 32
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . .33 --- 2 2 --- 4 6--- 6 --- 12
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . .34 --- 5 5 --- 10 15--- 15 --- 30
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . .35 --- 13 13 --- 26 30--- 30 --- 60

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36
37
38

---
---
---

---
---
---

92
92
92

92
92
92

---
---
---

184
184
184

248
248
248

248
248
248

---
---
---

496
496
496

Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . 39 --- 4 4 --- 8 8--- 8 --- 16
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . .40 --- 3 3 --- 6 93 9 --- 18
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . .41 --- 2 2 --- 4 5--- 5 --- 10
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 --- 4 4 --- 8 82 8 --- 16

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43
44
45

5
5
5

---
---
---

13
13
13

13
13
13

---
---
---

26
26
26

30
30
30

30
30
30

---
---
---

60
60
60

Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46
47
48

5
5
5

---
---
---

105
105
105

105
105
105

---
---
---

210
210
210

278
278
278

278
278
278

---
---
---

556
556
556

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50
51

68
68
68

6
6
7

223
223
223

222
223
223

5
5
5

450
451
451

555
556
556

556
556
556

Sämtliche Versicherungsträger
20
20
20

1.131
1.132
1.132

Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . 49
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1291

Personal der Verwaltung

Tarifbeschäf-
tigte und 

außertariflich 
Beschäftigte

Dienst-
anwärter,

Aus- und Fort-
zubildende

Zusammen
(Sp. 11-14)

11 12 13 14 15 16

Angaben zum Personalbestand

Beamte

120 121 1235 124 129

DO-
Angestellte

Darunter: 
ärztlicher 

Dienst

Tabelle 1b

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
432 565 61 1.058 ------BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . 1
432 623 90 1.145 ------BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . .2
816 1.119 104 2.039 ------BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
293 656 29 978 ------BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . 4
981 1.571 139 2.691 ------BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
657 696 44 1.397 ------BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . 6
691 1.157 81 1.929 ------Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

339 498 81 983 ---65
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik
Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8

658 840 133 1.631 ------BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . 9

65
66
69

5.299
5.299
5.269

7.725
7.756
8.334

762
736
749

13.851
13.857
14.421

---
---

430
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
11
12

Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55
57
58

641
655
668

766
773
781

106
77
47

1.568
1.562
1.554

---
---
---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
14
15

Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
6 18 1 25 ------GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
3 51 5 59 ------Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . .17

10 30 2 42 ------Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . 18
27 90 8 147 122Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3 30 2 35 ------Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
30 86 9 125 ------GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

8 11 --- 19 ------Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
29 42 4 75 ------Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5 105 6 116 ------Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2 132 11 150 ---5Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

76 391 17 509 ---25Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . .26
38 94 9 165 ---24Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
--- 75 4 80 ---1Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3 104 --- 107 ------Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

26 57 11 113 ---19Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
12 23 3 38 ------Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

107 144 15 266 ------Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . .32
29 39 10 78 ------Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . 33
86 117 30 241 ---8Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . .34
--- 184 22 307 ---101Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . .35

205
210
219

500
491
505

1.823
1.832
1.833

169
160
167

2.697
2.693
2.724

1
1
1

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36
37
38

Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
4 13 1 18 ------Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . 39

--- 11 --- 11 ------Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . .40
1 4 --- 5 ------Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . .41
2 9 --- 11 ------Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

---
---
---

7
7
6

37
48
48

1
2
2

45
57
56

---
---
---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43
44
45

Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

205
210
219

507
498
511

1.860
1.880
1.881

170
162
169

2.742
2.750
2.780

1
1
1

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46
47
48

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

325
333
346

6.447
6.452
6.448

10.351
10.409
10.996

1.038
975
965

18.161
18.169
18.755

1
1

431

Sämtliche Versicherungsträger

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50
51

Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . 49
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130 131 132/33 139

Aufsichts-
personen
(einschl.
Vorberei-

tungs-
dienst)

Tech-
nisches

Personal 
im

Außen-
dienst

Büro-
personal
des TAD

Zusam-
men

(Sp. 17-
19)

17

Angaben zum Personalbestand

18 19 20

Personal des technischen Aufsichtsdienstes

noch: Tabelle 1b

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Personal der eigenen Unternehmen
Klin.

Hauspers
Wirt-

schafts,-
Versorg.- 

und 
techn.
Dienst 
usw.

sonstiges
Personal

Zusam-
men

(Sp. 21-
24)

21 22 23 24 25

Ärztlicher
Dienst

140 141 142 143 149

Pflege-
dienst,
med.-
techn.
Dienst,

Funktions
dienst

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
158 21 333 512BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . 40 9 117 176101
198 61 217 476BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . --- --- --- ------2
429 175 403 1.007BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------3
119 61 183 363BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------4
452 23 225 700BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------5
157 38 131 326BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------6
159 6 260 425Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------7

114 4 105 223
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik
Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------

8

100 23 241 364BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . --- --- --- ------9

1.886
1.910
1.918

412
359
335

2.098
2.116
2.120

4.396
4.385
4.373

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
11
12

Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
11
11

40
95
95

9
---
---

117
63
64

176
169
170

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
78
55
62

316
322
330

55
56
54

449
433
446

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
14
15

Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
2 --- 4 6GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------16
9 --- 4 13Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . --- --- --- ------17
5 1 2 8Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------18

22 --- 20 42Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------19
6 --- 4 10Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------20

14 3 7 24GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------21
3 4 2 9Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------22

10 --- 3 13Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------23
14 --- 9 23Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------24
21 --- 7 28Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------25
67 3 37 107Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------26
29 --- 19 48Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------27

9 4 5 18Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------28
17 5 4 26Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------29
22 --- 27 49Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------30

7 --- 3 10Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------31
32 --- 20 52Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------32
10 --- 5 15Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------33
32 --- 18 50Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . --- --- --- ------34
72 --- 35 107Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------35

403
394
393

20
19
17

235
232
223

658
645
633

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36
37
38

Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

D. Feuerwehrunfallkassen
4 --- 3 7Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------39
5 --- 5 10Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . --- --- --- ------40
1 --- --- 1Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------41
4 --- --- 4Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- --- ------42

14
15
15

---
---
---

8
7
7

22
22
22

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43
44
45

Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

417
409
408

20
19
17

243
239
230

680
667
655

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46
47
48

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

2.381
2.374
2.388

748
700
682

Sämtliche Versicherungsträger
2.396
2.411
2.404

5.525
5.485
5.474

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50
51

Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . 49 10
11
11

40
95
95

9

---
---

117
63
64

176
169
170
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Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Versicherungsverhältnisse
Tabelle 1c

1669 1623 1699

Versicherungsverhältnisse

Ehrenamtlich
Tätige

Sonstige
Versicher-
ungsver-
hältnisse

Zusammen
(ohne

Schüler-UV)
(Sp. 29-32)

Versicher-
ungsver-
hältnisse

insgesamt

26 27 28 29 30 31

Unter-
nehmer
einschl.

Ehegatten

32
1600 1610/11 1631 1630/32-60

Abhängig
Beschäftigte

Versicherte 
der

Schüler-UV

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . .1 11.0712561.601.948 1.616.547 --- 1.616.5473.272
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 35.5412984.136.474 4.251.976 --- 4.251.97679.663
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 101.277845.103.495 5.239.692 --- 5.239.69234.836
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 ---863.048.944 3.071.628 --- 3.071.62822.598
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 467.8404202.879.708 3.388.377 --- 3.388.37740.409
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 ---525.284.955 5.321.566 --- 5.321.56636.559
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 23.940.5122.510.58712.554.771 39.096.071 --- 39.096.07190.201

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

---881.608.911 1.723.904 --- 1.723.904114.905
BG Verkehrswirtschaft, Post-LogistikBG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . .9 1.093.6673217.512.066 8.912.967 --- 8.912.967306.913

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10
11
12

Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.649.908
25.501.811
25.599.132

2.512.192
2.546.597
2.543.709

729.356
785.864
801.973

43.731.272
46.240.803
45.735.711

72.622.728
75.075.075
74.680.525

---
---
---

72.622.728
75.075.075
74.680.525

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13
14
15

Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.810
18.400
18.400

---
---
---

2.424.802
2.434.923
2.450.337

770.601
752.182
753.583

3.214.213
3.205.505
3.222.320

---
---
---

3.214.213
3.205.505
3.222.320

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 122.50119.05027.613 169.164 151.582 320.746---
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . 17 157.42520.00081.186 258.611 333.185 591.796---
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 15.916104.000114.912 234.828 536.135 770.963---
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 546.11159.450244.415 849.976 1.030.453 1.880.429---
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 75.11312.35252.925 140.390 160.053 300.443---
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 660.121104.000160.943 925.064 845.152 1.770.216---
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 104.16512.30021.782 138.247 114.148 252.395---
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 206.37555.021125.905 387.301 452.758 840.059---
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 246.41636.682127.553 410.651 538.792 949.443---
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 287.81956.494211.550 555.863 815.778 1.371.641---
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.091.865287.096935.663 3.314.624 3.980.921 7.295.545---
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 741.442164.609402.583 1.308.634 1.353.416 2.662.050---
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 275.56873.98395.720 445.271 415.289 860.560---
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 500.737196.015230.772 927.524 922.572 1.850.096---
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 468.86241.835151.804 662.501 825.879 1.488.380---
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 135.77623.45145.713 204.940 193.723 398.663---
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1.050.622370.000540.055 1.960.677 2.358.592 4.319.269---
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 21.29477.232216.045 314.571 1.220.769 1.535.340---
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . 34 1.858.799188.685561.713 2.609.197 1.433.084 4.042.281---
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 10.643.4272.795727.893 11.374.147 --- 11.374.14732

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36
37
38

Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.210.354
20.122.891
12.731.818

1.905.050
2.317.695
1.901.226

32
29
27

5.076.745
5.018.821
4.318.827

27.192.181
27.459.436
18.951.898

17.682.281
17.599.484
17.574.027

44.874.462
45.058.920
36.525.925

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 178.98224--- 179.006 --- 179.006---
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . 40 118.44724--- 118.471 --- 118.471---
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . 41 67.267------ 67.267 --- 67.267---
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 117.995------ 117.995 --- 117.995---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43
44
45

Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482.691
482.065
412.737

48
48

67.644

---
---
---

---
---
---

482.739
482.113
480.381

---
---
---

482.739
482.113
480.381

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46
47
48

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.693.045
20.604.956
13.144.555

1.905.098
2.317.743
1.968.870

32
29
27

5.076.745
5.018.821
4.318.827

27.674.920
27.941.549
19.432.279

17.682.281
17.599.484
17.574.027

45.357.201
45.541.033
37.006.306

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49 46.361.763

46.125.167
38.762.087

4.417.290
4.864.340
4.512.579

3.154.190
3.220.816
3.252.337

49.578.618
52.011.806
50.808.121

103.511.861
106.222.129
97.335.124

17.682.281
17.599.484
17.574.027

121.194.142
123.821.613
114.909.151
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Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Unternehmen
Tabelle 1d

1500 1501 1502

Unter-nehmen
Beitrags-
pflichtige

Haus-
halte

Unterneh-
men, die

Hilfe 
leisten

33 34 35

Unternehmen

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . .1 25.980 --- ---
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 209.453 --- ---
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 177.418 --- ---
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 230.016 --- ---
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 311.051 --- ---
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 379.441 --- ---
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 947.893 --- ---

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

206.338 --- ---
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . .9 665.111 --- ---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10
11
12

Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.152.701
3.415.572
3.376.997

---
---
---

---
---
---

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13
14
15

Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.466.983
1.475.263
1.486.013

---
---
---

---
---
---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 201 10.257 12
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . 17 1.021 2.946 9
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 88 --- ---
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.880 28.918 9
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 83 5.826 6
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 912 41.516 12
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 480 6.395 6
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 580 3.261 60
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 848 5.009 44
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 175 9.852 13
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.558 134.788 67
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 1.845 34.962 2.604
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 1.033 3.148 16
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 1.060 5.941 2.199
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.051 37.897 228
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 207 8.647 52
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.951 49.006 1.532
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 110 --- ---
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . 34 4.559 80.490 8.377
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 1.656 --- 547

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36
37
38

Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.298
24.289
24.369

468.859
491.280
499.010

15.793
15.820
15.801

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- --- 441
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . 40 --- --- 2.376
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . 41 --- --- 200
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 --- --- 3.437

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43
44
45

Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---
---
---

---
---
---

6.454
6.115
6.114

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46
47
48

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.298
24.289
24.369

468.859
491.280
499.010

22.247
21.935
21.915

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4.643.982

4.915.124
4.887.379

468.859
491.280
499.010

22.247
21.935
21.915
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Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Arbeitsstunden und Entgelte
Tabelle 1e

1800/01 1802 1900

Vollarbeiter
Unternehmer 
und abhängig 
Beschäftigte

Vollarbeiter
Sonstge 

Beschäftigte
Zusammen
(Sp.36 + 37)

geleistete
Arbeits-
stunden

in Tausend
Unternehmer 
und abhängig 
Beschäftigte

geleistete
Arbeits-
stunden

in Tausend
Sonstige 

Beschäftigte

Der Bei-
tragsbe-
rechnung
zugrunde
gelegtes
Entgelt

in TEUR

36 37 38 39 40 41
1710/11 1712 1799

Vollarbeiter Arbeitsstunden Entgelte

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . .1 1.302.271 3.523 1.305.794 1.979.455 5.356 62.135.286
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 3.041.899 9.923 3.051.822 4.623.687 15.084 133.410.110
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.975.527 19.446 3.994.973 6.042.801 29.559 178.127.929
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 1.701.200 5.133 1.706.333 2.585.826 7.803 43.415.664
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1.965.695 120.827 2.086.522 2.987.856 183.657 57.711.610
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 4.475.199 6.921 4.482.120 6.802.302 10.520 139.935.147
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 5.942.597 3.644.163 9.586.760 9.032.749 5.539.128 251.168.603

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

1.683.225 2.186 1.685.411 2.558.502 3.323 49.663.391
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . .9 5.100.917 129.173 5.230.090 7.753.395 196.343 151.002.737

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10
11
12

Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.188.530
29.990.167
29.990.476

3.941.295
4.063.709
2.342.332

33.129.825
34.053.876
32.332.808

44.366.573
46.484.766
46.785.149

5.990.773
6.298.756
3.654.044

1.066.570.478
1.088.405.015
1.043.238.605

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13
14
15

Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.261.958
1.184.754
1.189.429

18.810
18.400
18.400

1.280.768
1.203.154
1.207.829

---
---
---

---
---
---

---
---
---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 26.971 51.333 78.304 40.996 78.026 ---
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . 17 63.065 90.768 153.833 95.859 137.968 ---
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 84.929 14.061 98.990 129.093 21.373 ---
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 179.317 190.604 369.921 272.563 289.719 ---
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 45.116 33.177 78.293 68.577 50.430 ---
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 119.058 330.558 449.616 180.969 502.449 ---
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 21.301 45.792 67.093 32.379 69.605 ---
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 86.015 113.875 199.890 130.743 173.091 ---
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 90.167 145.145 235.312 137.054 220.621 ---
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 154.701 151.001 305.702 235.147 229.522 ---
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 683.157 955.283 1.638.440 1.038.400 1.452.031 ---
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 294.576 322.111 616.687 447.756 489.610 ---
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 81.191 130.515 211.706 123.410 198.384 ---
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 209.422 243.350 452.772 318.322 369.893 ---
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 117.940 200.798 318.738 179.269 305.213 ---
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 32.260 55.906 88.166 49.036 84.978 ---
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 396.850 492.303 889.153 603.213 748.301 ---
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 163.670 14.587 178.257 248.779 22.174 ---
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . 34 417.837 490.261 908.098 635.112 745.197 ---
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 593.240 109.010 702.250 901.725 165.696 ---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36
37
38

Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.860.783
3.809.376
3.595.059

4.180.438
3.649.520
2.002.824

8.041.221
7.458.896
5.597.883

5.868.402
5.904.543
5.608.306

6.354.280
5.656.774
3.124.417

---
---
---

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- 17.900 17.900 --- 27.209 ---
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . 40 --- 11.847 11.847 --- 18.008 ---
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . 41 --- 6.726 6.726 --- 10.225 ---
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 --- 11.799 11.799 --- 17.935 ---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43
44
45

Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---
---
---

48.272
48.210
48.036

48.272
48.210
48.036

---
---
---

73.376
74.728
74.939

---
---
---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46
47
48

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.860.783
3.809.376
3.595.059

4.228.710
3.697.730
2.050.860

8.089.493
7.507.106
5.645.919

5.868.402
5.904.543
5.608.306

6.427.656
5.731.501
3.199.357

---
---
---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49 34.311.271

34.984.297
34.774.964

8.188.815
7.779.839
4.411.592

42.500.086
42.764.136
39.186.556

50.234.975
52.389.309
52.393.455

12.418.429
12.030.257
6.853.401

1.066.570.478
1.088.405.015
1.043.238.605

Durch eine geänderte Erfassung der Arbeitsstunden ab 2018 und der Versicherungsverhältnisse ab 2019 bei gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträgern 
der öffentlichen Hand sind auch Vollarbeiterzahlen und Arbeitsstunden sowie auf diesen Größen basierende Unfallquoten nicht mit den Vorjahren vergleichbar. Dadurch kommt es in 
einzelnen Bereichen zu deutlichen Veränderungen 

*
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Wegeunfälle

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

 Zusammen

1

auf 1000 
Vollarbeiter

auf 1 Mio. 
geleistete 

Arbeitsstunden
 Zusammen

auf 1000 
Versicherungs-

verhältnisse

                         
                   
Insgesamt 
(Sp.1 + 4)

2 3 4 5 6

Arbeitsunfälle und Wegeunfälle
Tabelle 2

Arbeitsunfälle

Meldepflichtige Unfälle

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . .1 17,43 11,47 4.474 2,80 27.23422.760
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 15,99 10,52 10.681 2,55 59.49348.812
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 31,44 20,69 15.903 3,11 141.520125.617
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 31,58 20,77 8.296 2,72 62.17453.878
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 49,83 32,78 7.723 2,56 111.693103.970
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 22,17 14,58 19.036 3,60 118.39699.360
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 11,44 7,53 27.561 2,52 137.229109.668

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

39,00 25,66 6.232 3,63 71.96265.730
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . .9 13,85 9,11 31.293 3,99 103.74172.448

11
12

702.243
800.101
805.408

21,20
23,50
24,91

13,95
15,16
15,97

131.199
160.368
162.500

3,07
3,58
3,66

833.442
960.469
967.908

Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

14
15

62.066
65.909
72.111

48,46
54,78
59,70

---
---
---

1.994
2.155
2.075

0,62
0,67
0,64

64.060
68.064
74.186

Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 6,55 4,31 98 1,78 611513
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . 17 5,09 3,35 375 3,02 1.158783
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 8,40 5,53 374 3,04 1.206832
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6,94 4,56 1.039 3,00 3.6052.566
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 5,98 3,93 281 4,08 749468
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 4,45 2,93 743 2,19 2.7432.000
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4,26 2,80 99 2,16 385286
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6,72 4,42 531 3,03 1.8741.343
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 6,04 3,98 671 3,41 2.0931.422
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6,75 4,44 1.366 4,82 3.4312.065
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4,86 3,20 2.912 2,05 10.8717.959
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 7,25 4,77 1.551 2,70 6.0194.468
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 5,72 3,76 481 2,97 1.6921.211
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 6,19 4,07 1.353 3,78 4.1542.801
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6,88 4,53 727 2,81 2.9212.194
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 7,50 4,93 227 3,05 888661
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6,62 4,36 2.389 2,94 8.2765.887
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 11,39 7,49 754 3,37 2.7842.030
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . 34 8,50 5,59 2.307 2,72 10.0297.722
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 14,10 9,28 3.246 4,13 13.1489.902

37
38

57.113
69.278
70.070

7,10
9,29

12,52

4,67
5,99
8,02

21.524
26.133
25.882

2,96
3,76
4,21

78.637
95.411
95.952

Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 14,92 9,81 35 1,96 302267
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . 40 47,35 31,15 29 2,45 590561
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . 41 17,40 11,44 28 4,16 145117
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 16,19 10,65 8 0,68 199191

44
45

1.136
2.168
1.720

23,53
44,97
35,81

15,48
29,01
22,95

100
171
145

2,07
3,55
3,02

1.236
2.339
1.865

Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43

47
48

58.249
71.446
71.790

7,20
9,52

12,72

4,74
6,14
8,15

21.624
26.304
26.027

2,95
3,76
4,20

79.873
97.750
97.817

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46

50
51

822.558
937.456
949.309

19,35
21,92
24,23

12,14
13,53
14,81

154.817
188.827
190.602

2,90
3,43
3,54

977.375
1.126.283
1.139.911

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49
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Lfd.
Nr

Neue Unfallrenten

Zusammen

7

auf 1000
Vollarbeiter

auf 1 Mio.
geleistete 

Arbeitsstunden
Zusammen

auf 1000 
Versicherungs-

verhältnisse

Insgesamt
(Sp. 7 + 10)

8 9 10 11 12

Arbeitsunfälle und Wegeunfälle
noch: Tabelle 2

Arbeitsunfälle Wegeunfälle

Versicherungsträger

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
483 0,37 0,24 179 0,11 662BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . .1

1.025 0,34 0,22 399 0,10 1.424BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2
1.723 0,43 0,28 537 0,11 2.260BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

664 0,39 0,26 237 0,08 901BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4
2.315 1,11 0,73 247 0,08 2.562BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.446 0,32 0,21 515 0,10 1.961BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6
2.390 0,25 0,16 918 0,08 3.308Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.230 0,73 0,48 144 0,08 1.374Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8 BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

907 0,17 0,11 656 0,08 1.563BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . .9

12.183
12.421
12.546

0,37
0,36
0,39

0,24
0,24
0,25

3.832
4.094
3.958

0,09
0,09
0,09

16.015
16.515
16.504

10
11
12

Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
1.333
1.467
1.495

1,04
1,22
1,24

---
---
---

51
50
74

0,02
0,02
0,02

1.384
1.517
1.569

13
14
15

Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
13 0,17 0,11 3 0,05 16GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
13 0,08 0,06 10 0,08 23Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . 17
16 0,16 0,11 11 0,09 27Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18
22 0,06 0,04 20 0,06 42Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4 0,05 0,03 8 0,12 12Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

39 0,09 0,06 17 0,05 56GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
2 0,03 0,02 1 0,02 3Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

25 0,13 0,08 20 0,11 45Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
30 0,13 0,08 20 0,10 50Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
32 0,10 0,07 19 0,07 51Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

187 0,11 0,08 88 0,06 275Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
53 0,09 0,06 22 0,04 75Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
17 0,08 0,05 10 0,06 27Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
49 0,11 0,07 36 0,10 85Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
42 0,13 0,09 17 0,07 59Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
13 0,15 0,10 7 0,09 20Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

175 0,20 0,13 91 0,11 266Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
50 0,28 0,18 27 0,12 77Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

140 0,15 0,10 86 0,10 226Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . 34
97 0,14 0,09 60 0,08 157Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

1.019
923
979

0,13
0,12
0,17

0,08
0,08
0,11

573
528
584

0,08
0,08
0,09

1.592
1.451
1.563

36
37
38

Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
10 0,56 0,37 4 0,22 14Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39
12 1,01 0,67 4 0,34 16Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . 40
1 0,15 0,10 --- --- 1Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . 41
2 0,17 0,11 --- --- 2Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

25
18
34

0,52
0,37
0,71

0,34
0,24
0,45

8
4
6

0,17
0,08
0,12

33
22
40

43
44
45

Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.044
941

1.013

0,13
0,13
0,18

0,08
0,08
0,12

581
532
590

0,08
0,08
0,10

1.625
1.473
1.603

46
47
48

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.560
14.829
15.054

0,34
0,35
0,38

0,23
0,23
0,25

4.464
4.676
4.622

0,08
0,09
0,09

19.024
19.505
19.676

Sämtliche Versicherungsträger
49
50
51

Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Wegeunfälle

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Tödliche Unfälle

                 
Zusammen

13

auf 1000
Vollarbeiter

auf 1 Mio.
geleistete 

Arbeitsstunden
Zusammen

auf 1000 
Versicherungs-

verhältnisse

                         
              
Ingesamt

(Sp. 13 + 16)

14 15 16 17 18

Arbeitsunfälle und Wegeunfälle
noch: Tabelle 2

Arbeitsunfälle

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . .1 0,01 0,01 9 0,01 2213
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 0,01 0,01 19 --- 4829
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0,01 --- 42 0,01 6927
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 0,01 0,01 11 --- 3019
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 0,05 0,03 19 0,01 11697
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 0,01 0,01 27 0,01 6235
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 0,01 0,01 34 --- 12995

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

0,03 0,02 10 0,01 6151
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . .9 --- --- 41 0,01 432

11
12

368
468
385

0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01

212
283
287

---
0,01
0,01

580
751
672

Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

14
15

109
129
121

0,09
0,11
0,10

---
---
---

4
3
4

---
---
---

113
132
125

Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 --- --- --- --- ------
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . 17 0,02 0,01 --- --- 33
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- --- 2 0,02 2---
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 0,01 --- 2 0,01 42
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- --- --- --- ------
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- --- 1 --- 21
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- --- --- --- ------
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 --- --- 1 0,01 1---
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 --- --- 2 0,01 2---
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 --- --- 4 0,01 51
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 0,01 --- 3 --- 129
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 0,01 0,01 3 0,01 96
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 --- --- --- --- ------
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 --- --- 1 --- 21
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 --- --- --- --- ------
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 0,01 0,01 --- --- 11
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 --- --- 1 --- 32
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 0,01 --- --- --- 11
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . 34 --- --- 3 --- 52
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 --- --- 3 --- 52

37
38

31
28
31

---
---

0,01

---
---
---

26
26
23

---
---
---

57
54
54

Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- --- --- --- ------
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . 40 --- --- --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . 41 --- --- --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 --- --- --- --- ------

44
45

---
1
4

---
0,02
0,08

---
0,01
0,05

---
---
---

---
---
---

---
1
4

Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43

47
48

31
29
35

---
---

0,01

---
---
---

26
26
23

---
---
---

57
55
58

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46

50
51

508
626
541

0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01

242
312
314

---
0,01
0,01

750
938
855

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49
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Schaubild 2:

Arbeits- und Wegeunfälle in der gesetzlichen
Unfallversicherung im Jahr 2020
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Schaubild 3:

Schaubild 4:

Entwicklung der meldepflichtigen Unfälle in der gesetzlichen 
Unfallversicherung 
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Schaubild 5:

Schaubild 6:

Entwicklung der meldepflichtigen Unfälle in der gesetzlichen 
Unfallversicherung

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, Feuerwehrunfallkassen 
und weitere Versicherungsträger

Wegeunfälle

Arbeitsunfälle

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sämtliche Versicherungsträger

Wegeunfälle

Arbeitsunfälle

 BMAS - Gesetzliche Unfallversicherung 2019 - Statistischer und finanzieller Bericht  37



Lfd.
Nr

Versicherungsträger

A. Leistungen an Versicherte

Arbeits-
unfälle

und Wege-
unfälle

1

Berufs-
krank-
heiten

2 3 4 5 6 7

Leistungsfälle
Tabelle 3

Berufsfördernde
Leistungen

(KG 49)

Arbeits-
unfälle

und Wege-
unfälle

Berufs-
krank-
heiten

Abfindungen
(KA 520)

Arbeits-
unfälle

und Wege-
unfälle

Berufs-
krank-
heiten

Pflegegeldfälle
(KA 481)

8

Arbeits-
unfälle

und Wege-
unfälle

Berufs-
krank-
heiten

Gesamtvergütungen
(KA 521)

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . .1 202 30 7 792 1.084467 135 ---
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 424 45 3 886 373782 251 2
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.796 108 10 1.654 1.0471.803 905 3
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 1.354 23 2 651 46578 188 ---
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 394 119 4 2.296 5742.187 455 21
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 194 42 2 1.178 1151.451 493 1
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 124 568 5 1.179 961.691 891 ---

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

15 72 --- 802 57695 165 ---
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . .9 919 30 2 569 80762 140 ---

11
12

10.416
12.710
13.045

5.422
6.194
6.380

1.037
980
939

35
41
39

10.007
9.877
9.661

3.472
3.289
3.034

Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 3.623
3.646
3.240

27
18
22

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

14
15

577
666
730

1.151
109
373

35
43
53

2
4
1

1.432
1.435
1.432

78
71
71

Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13 42
63
58

18
13
3

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 --- --- --- 5 ---11 --- ---
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . 17 1 --- --- 21 517 1 ---
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 1 --- 3 18 2 ---
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4 --- --- 21 212 --- ---
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 5 --- --- 4 210 2 ---
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 4 --- --- 36 124 4 ---
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 --- --- 3 ---4 --- ---
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3 --- --- 27 215 5 ---
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 3 2 --- 23 116 2 ---
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 90 1 --- 18 1115 --- ---
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 21 9 1 187 11116 41 ---
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 5 1 --- 36 615 13 ---
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 2 1 --- 22 218 7 ---
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 21 4 --- 46 1044 4 ---
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6 3 --- 33 ---22 4 ---
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 9 1 --- 8 ---2 1 ---
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 63 7 --- 106 1365 65 ---
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 12 1 --- 44 423 5 ---
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . 34 25 1 --- 108 371 14 ---
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 5 11 1 290 33123 20 ---

37
38

631
718
715

282
301
288

43
41
29

2
1
2

1.041
1.023
1.083

107
112
110

Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36 190
126
146

---
---
1

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- --- --- 6 ---10 --- ---
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . 40 --- 1 --- 5 ---6 --- ---
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . 41 --- --- --- 4 ---2 --- ---
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 --- --- --- 2 ---5 --- ---

44
45

23
34
32

---
---
---

1
1

---

---
---
---

17
18
18

---
---
---

Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43 ---
2
2

---
---
---

47
48

654
752
747

282
301
288

44
42
29

2
1
2

1.058
1.041
1.101

107
112
110

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46 190
128
148

---
---
1

50
51

11.647
14.128
14.522

6.855
6.604
7.041

1.116
1.065
1.021

39
46
42

12.497
12.353
12.194

3.657
3.472
3.215

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49 3.855
3.837
3.446

45
31
26
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B. Leistungen an Hinterbliebene

Beihilfen
Haushaltshilfen

(KA 480 + KA 496)

Arbeits-
unfälle

und Wege-
unfälle

Lfd.
Nr

9

Leistungsfälle

Arbeits-
unfälle

und Wege-
unfälle

Berufs-
krank-
heiten

noch: A. Leistungen
an Versicherte

Betriebshilfen
(KA 487 + KA 497)

Einmalige Beihilfen
(KA 510 + KA 512)

Laufende Beihilfen
(KA 511)

10 11

Arbeits-
unfälle

und Wege-
unfälle

Berufs-
krank-
heiten

12 13

Arbeits-
unfälle

und Wege-
unfälle

Berufs-
krank-
heiten

14 15

Arbeits-
unfälle

und Wege-
unfälle

Berufs-
krank-
heiten

16 17 18

Abfindungen an 
Witwen, Witwer, auch an 

frühere Ehepartner

Berufs-
krank-
heiten

noch Tabelle 3

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
--- --- 148 90 99 3 2 --- 1105 9
--- --- 83 7 36 2 2 2 2240 9
--- --- 226 45 126 5 2 4 3285 28
--- --- 50 6 7 3 2 --- 4262 10
--- --- 201 27 146 3 4 1 5295 7
--- --- 75 5 48 --- 2 --- 6394 5
--- --- 64 12 29 --- 1 2 7374 1

BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik
--- --- 62 5 34 --- 4 --- 8191 ---
--- --- 12 6 4 --- 2 1 91.060 46

---
---
---

---
---
---

921
953
955

203
223
221

529
560
575

16
19
20

21
39
33

10
3
5

10
11
12

3.206
3.658
3.501

115
144
146

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
5.536
6.005
6.310

33
34
32

203
172
192

17
24
17

23
27
24

2
2
2

4
6
4

---
---
1

13
14
15

319
380
390

5
4
5

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- --- --- --- --- --- --- --- 1623 ---
--- --- 3 1 --- --- 1 --- 171 ---
--- --- 1 1 1 --- --- --- 1829 ---
--- --- 1 --- 1 --- --- --- 1943 ---
--- --- --- --- --- --- --- --- 209 ---
--- --- 1 --- --- --- --- --- 2161 3
--- --- --- --- --- --- --- --- 222 ---
--- --- 1 2 --- --- --- --- 233 ---
--- --- 2 --- 3 --- --- --- 2410 ---
--- --- 1 --- --- --- --- --- 2532 1
--- --- 10 3 1 --- --- --- 26117 4
--- --- 2 --- 3 --- --- --- 2746 ---
--- --- 1 1 --- --- --- --- 284 ---
--- --- 3 --- 1 --- --- --- 292 1
--- --- 4 --- 3 --- --- --- 3028 ---
--- --- 1 --- 1 --- --- --- 3112 ---
--- --- 9 --- 4 --- --- --- 32114 5
--- --- 7 --- 2 --- --- --- 3315 ---
--- --- 5 --- 6 --- 1 --- 3454 ---
--- --- 48 5 60 --- 2 --- 3580 2

---
---
---

---
---
---

100
107
115

13
3
7

86
85
84

---
1
2

4
3
2

---
---
---

36
37
38

685
740
738

16
8

14

D. Feuerwehrunfallkassen
--- --- 3 --- 1 --- --- --- 394 ---
--- --- --- --- --- --- --- --- 40--- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- 413 ---
--- --- --- --- --- --- --- --- 42--- ---

---
---
---

---
---
---

3
1

---

---
---
---

1
1

---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

43
44
45

7
9

10

---
---
---

---
---
---

---
---
---

103
108
115

13
3
7

87
86
84

---
1
2

4
3
2

---
---
---

46
47
48

692
749
748

16
8

14

5.536
6.005
6.310

33
34
32

1.227
1.233
1.262

233
250
245

639
673
683

Sämtliche Versicherungsträger
18
22
24

29
48
39

10
3
6

49
50
51

4.217
4.787
4.639

136
156
165
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Schaubild 7:
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Schaubild 8:

Schaubild 9:

658.337

73.063

68.121
866

Renten in der gesetzlichen Unfallversicherung am Ende 
des Geschäftsjahres 2020

- nach Trägern -

Gewerbliche BG

Landwirtschaftliche BG

Unfallversicherungsträger der
öffentlichen Hand

Feuerwehrunfallkassen

695.042

97.215

8.11416

Renten in der gesetzlichen Unfallversicherung am Ende des 
Geschäftsjahres 2020

- nach Empfängergruppen -

Renten an Versicherte

Renten an Witwen/Witwer

Renten an Waisen

Renten an sonstige
Berechtigte
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Entwicklung der Renten
Tabelle 4

Gewerbliche BG

Pos.
Nr Bezeichnung

1 2 3 4 5 6 7

Arbeits-
und

Wege-
unfälle

8 9

Berufs-
krank-
heiten

Zu-
sammen

Landwirtschaftliche  BG

Arbeits-
und

Wege-
unfälle

Berufs-
krank-
heiten

Zu-
sammen

Unfallvers.träger d. öff. Hand

Arbeits-
und

Wege-
unfälle

Berufs-
krank-
heiten

Zu-
sammen

Renten an Versicherte40
Zahl der Renten am Ende des Vorjahres . . . . . . . . .400 69.897 578.073 63.874 4.007 67.881 57.340508.176 5.084 62.424
Zugang durch erstmalige Feststellung . . . . . . . . . . .401 4.120 19.310 1.269 208 1.477 1.43815.190 275 1.713
Zugang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . .402 1.383 5.660 77 8 85 4314.277 107 538
Abgang durch Tod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 4.997 19.818 3.395 239 3.634 2.07714.821 385 2.462
Abgang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . 404 2.739 15.630 283 57 340 88412.891 86 970
Zahl d. Renten am Ende d. Geschäftsjahres . . . . . .409 67.664 567.595 61.542 3.927 65.469 56.248499.931 4.995 61.243

Renten an Witwen / Witwer41
Zahl der Renten am Ende des Vorjahres . . . . . . . . .410 36.887 85.965 6.236 836 7.072 5.16649.078 1.330 6.496
Zugang durch erstmalige Feststellung . . . . . . . . . . .411 751 1.156 117 31 148 34405 65 99
Zugang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . .412 1.519 1.979 5 1 6 66460 38 104
Abgang durch Tod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 2.059 3.816 315 50 365 2401.757 68 308
Abgang durch Wiederverheiratung . . . . . . . . . . . . . 414 8 27 2 --- 2 419 --- 4
Abgang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . 415 613 1.303 21 1 22 58690 17 75
Zahl d. Renten am Ende d. Geschäftsjahres . . . . . .419 36.477 83.954 6.020 817 6.837 4.96447.477 1.348 6.312

Renten an Waisen42
Zahl der Renten am Ende des Vorjahres . . . . . . . . .420 478 7.090 799 29 828 5476.612 23 570
Zugang durch erstmalige Feststellung . . . . . . . . . . .421 51 475 53 3 56 28424 6 34
Zugang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . .422 83 496 12 --- 12 110413 5 115
Abgang durch Erreichung der Altersgrenze . . . . . . .423 33 224 --- --- --- 37191 5 42
Abgang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . 424 127 1.062 135 4 139 107935 7 114
Zahl d. Renten am Ende d. Geschäftsjahres . . . . . .429 452 6.775 729 28 757 5416.323 22 563

Renten an sonstige Berechtigte43
Zahl der Renten am Ende des Vorjahres . . . . . . . . .430 --- 12 --- --- --- 212 1 3
Zugang durch erstmalige Feststellung . . . . . . . . . . .431 --- 1 --- --- --- ---1 --- ---
Zugang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . .432 --- 1 --- --- --- ---1 --- ---
Abgang durch Tod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433 --- --- --- --- --- ------ --- ---
Abgang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . 434 --- 1 --- --- --- ---1 --- ---
Zahl d. Renten am Ende d. Geschäftsjahres . . . . . .439 --- 13 --- --- --- 213 1 3

Renten insgesamt44

des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.593 658.337 68.291 4.772 73.063 61.755553.744 6.366 68.121
449 Zahl der Renten am Ende
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Entwicklung der Renten
noch: Tabelle 4

Feuerwehrunfallkassen

Pos.
Nr Bezeichnung

10 11 12 16

Arbeits-
und

Wege-
unfälle

17 18

Berufs-
krank-
heiten

Zu-
sammen

Versicherungsträger insgesamt

Arbeits-
und

Wege-
unfälle

Berufs-
krank-
heiten

Zu-
sammen

Renten an Versicherte40
Zahl der Renten am Ende des Vorjahres . . . . . . . . .400 1 735 630.124734 78.989 709.113
Zugang durch erstmalige Feststellung . . . . . . . . . . .401 1 17 17.91316 4.604 22.517
Zugang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . .402 --- 21 4.80621 1.498 6.304
Abgang durch Tod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 --- 22 20.31522 5.621 25.936
Abgang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . 404 1 16 14.07315 2.883 16.956
Zahl d. Renten am Ende d. Geschäftsjahres . . . . . .409 1 735 618.455734 76.587 695.042

Renten an Witwen / Witwer41
Zahl der Renten am Ende des Vorjahres . . . . . . . . .410 1 113 60.592112 39.054 99.646
Zugang durch erstmalige Feststellung . . . . . . . . . . .411 --- 1 5571 847 1.404
Zugang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . .412 1 1 531--- 1.559 2.090
Abgang durch Tod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 --- 3 2.3153 2.177 4.492
Abgang durch Wiederverheiratung . . . . . . . . . . . . . 414 --- --- 25--- 8 33
Abgang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . 415 --- --- 769--- 631 1.400
Zahl d. Renten am Ende d. Geschäftsjahres . . . . . .419 2 112 58.571110 38.644 97.215

Renten an Waisen42
Zahl der Renten am Ende des Vorjahres . . . . . . . . .420 --- 28 7.98628 530 8.516
Zugang durch erstmalige Feststellung . . . . . . . . . . .421 --- --- 505--- 60 565
Zugang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . .422 --- 11 54611 88 634
Abgang durch Erreichung der Altersgrenze . . . . . . .423 --- 4 2324 38 270
Abgang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . 424 --- 16 1.19316 138 1.331
Zahl d. Renten am Ende d. Geschäftsjahres . . . . . .429 --- 19 7.61219 502 8.114

Renten an sonstige Berechtigte43
Zahl der Renten am Ende des Vorjahres . . . . . . . . .430 --- --- 14--- 1 15
Zugang durch erstmalige Feststellung . . . . . . . . . . .431 --- --- 1--- --- 1
Zugang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . .432 --- --- 1--- --- 1
Abgang durch Tod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433 --- --- ------ --- ---
Abgang aus sonstigen Gründen . . . . . . . . . . . . . . . 434 --- --- 1--- --- 1
Zahl d. Renten am Ende d. Geschäftsjahres . . . . . .439 --- --- 15--- 1 16

Renten insgesamt44

des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 866 684.653863 115.734 800.387
449 Zahl der Renten am Ende
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Schaubild 10:

Struktur der Renten in der gesetzlichen Unfallversicherung
2020

Arbeits- und 
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noch Schaubild 10:

Schaubild 11:
Anteil der Renten aufgrund von Berufskrankheiten in 
der gesetzlichen Unfallversicherung in den Jahren ...
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Nr Krankheiten

Im Berichtsjahr entschiedene Fälle

Anzeigen
auf

Verdacht
einer BK

1

Übergangs-
leistungen

nach
§ 3 Absatz 2

BKV

Im
Geschäfts-
jahr noch 
laufende
Renten 

(aus den 
Vorjahren)

an Erkrankte

An-
erkannte

BKen
Neue BK-

renten

Berufl.Ver-
ursachung
festgestellt,
bes. vers.-
rechtl. Vor.
nicht erfüllt

BK-
Verdacht

nicht
bestätigt

2 3 4 5 6 7

Todesfälle
Berufs-

erkrankter

8

Gesamtergebnis

Tabelle 5

BK-Verdacht bestätigt

- Kurzbezeichnung -
(vgl. S. 56)

Berufskrankheiten nach Krankheitsarten

6.243 62 61 669 610 5 5.638 187
davon:

Durch chemische Einwirkungen verursachte
Krankheiten

1

Metalle und Metalloide11
45 --- --- 3 --- --- 51 ---Blei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101
20 --- --- --- --- --- 22 2Quecksilber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102

210 1 1 21 18 --- 188 12Chrom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103
21 --- --- 1 --- --- 22 ---Cadmium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104
9 --- --- 1 1 --- 9 ---Mangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105

--- --- --- --- --- --- --- ---Thallium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106
2 --- --- --- --- --- 3 ---Vanadium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107

25 --- 6 2 1 --- 29 ---Arsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108
6 --- --- --- --- --- 6 ---Phosphor (anorganisch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109

41 --- --- 6 8 --- 37 2Beryllium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110
Erstickungsgase12

20 --- --- 6 --- --- 18 ---Kohlenmonoxid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201
10 --- 3 1 --- --- 4 ---Schwefelwasserstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202

Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel
(Pestizide) und sonstige chemische Stoffe

13

2.429 --- 8 157 160 --- 2.130 32Schleimhautveränderungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301
256 --- 6 16 16 --- 284 3Halogenkohlenwasserstoffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302
52 --- 2 --- --- --- 43 5Benzol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303
10 --- --- --- --- --- 8 ---Nitro- oder Aminoverbindungen des Benzols. . . . . . 1304
3 --- --- 2 1 --- 2 ---Schwefelkohlenstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305
5 --- --- --- --- --- 5 ---Methylalkohol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306
7 --- 6 --- --- --- 12 ---Phosphor (organisch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307
7 1 --- --- --- --- 8 1Fluor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308
4 --- --- --- --- --- 3 ---Salpetersäureester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1309

25 --- --- --- --- --- 21 ---Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide. . . . . . . . . . . . . . . . . 1310
2 --- --- --- --- --- 1 ---Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide. . . . . . . . . . . . . . . . 1311

52 --- --- 5 --- --- 48 ---Zähne (Säuren). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312
--- --- --- --- --- --- --- ---Auge (Benzochinon). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313
2 --- --- --- --- --- --- ---Para-tertiär-Butylphenol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314

92 55 --- 27 15 5 95 1Isocyanate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1315
7 --- --- 1 --- --- 14 ---Dimethylformamid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316

126 --- 1 5 3 --- 140 1Organische Lösungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317

2.106 5 28 389 363 --- 1.717 122und des lymphatischen Systems durch Benzol. . . . 
1318 Erkrankungen des Blutes, des blutbildenden 

40 --- --- 2 2 --- 39 1Aerosolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1319 Larynxkarzinom durch intensive und mehrjährige 
Exposition gegenüber schwefelsäurehaltigen 

37 --- --- --- --- --- 37 ---Leukämie durch Butadien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320

572 --- --- 24 22 --- 642 5Kohlenwasserstoffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1321 Harnblasenkrebs durch polyzyklische aromatische 

24.735 562 735 8.962 772 148 16.953 18
davon:

Durch physikalische Einwirkungen
verursachte Krankheiten

2

Mechanische Einwirkungen21
572 27 2 20 --- 5 559 ---Sehnenscheiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2101

1.011 31 8 180 71 --- 865 1Meniskusschäden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2102
425 25 24 68 51 --- 367 ---Erschütterung durch Druckluftwerkzeuge. . . . . . . . . 2103
83 13 66 20 15 6 74 ---Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen. . . . . . 2104

290 5 --- 36 1 --- 298 ---Schleimbeutel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2105
51 3 3 15 5 --- 58 ---Druckschädigung der Nerven. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2106
2 --- --- --- --- --- 2 ---Wirbelfortsätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2107

4.891 399 179 359 235 136 4.514 ---Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen. . . . . . . . . . 2108
592 1 4 4 3 --- 647 ---Halswirbelsäule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2109
178 6 58 9 6 1 192 ---Lendenwirbelsäule, Ganzkörperschwingungen. . . . 2110

4 --- --- 1 --- --- 7 ---Zahnabrasionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2111
1.754 27 18 181 140 --- 1.400 ---Gonarthrose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112

758 16 3 289 24 --- 502 ---Carpaltunnel (Carpaltunnel-Syndrom). . . . . . . . . . . 
2113  Druckschädigung des Nervus medianus im 

38 3 1 13 5 --- 28 ---und Thenar-Hammer-Syndrom). . . . . . . . . . . . . . . . 

2114 Gefäßschädigung der Hand durch stoßartige 
Krafteinwirkung (Hypothenar-Hammer-Syndrom 

12 2 --- 14 9 --- 2 ---feinmotorische Tätigkeit hoher Intensität. . . . . . . . . 

2115 Fokale Dystonie als Erkrankung des zentralen 
Nervensystems bei Instrumentalmusikern durch 
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Nr Krankheiten

Im Berichtsjahr entschiedene Fälle

Anzeigen
auf

Verdacht
einer BK

1

Übergangs-
leistungen

nach
§ 3 Absatz 2

BKV

Im
Geschäfts-
jahr noch 
laufende
Renten 

(aus den 
Vorjahren)

an Erkrankte

An-
erkannte

BKen
Neue BK-

renten

Berufl.Ver-
ursachung
festgestellt,
bes. vers.-
rechtl. Vor.
nicht erfüllt

BK-
Verdacht

nicht
bestätigt

2 3 4 5 6 7

Todesfälle
Berufs-

erkrankter

8

Gesamtergebnis

noch: Tabelle 5

BK-Verdacht bestätigt

- Kurzbezeichnung -
(vgl. S. 56)

Berufskrankheiten nach Krankheitsarten

Druckluft22
--- 1 --- 1 --- --- 5 1Arbeit in Druckluft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2201

Lärm23
13.677 3 369 7.737 195 --- 7.037 ---Lärmschwerhörigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2301

Strahlen24
18 --- --- 1 --- --- 20 ---Grauer Star. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2401

379 --- --- 14 12 --- 376 16Ionisierende Strahlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402
Durch Infektionserreger oder Parasiten3

34.552 3 309 19.482 59 --- 6.047 29
davon:

verursachte Krankheiten sowie Tropen-
krankheiten

33.595 2 1 18.959 33 --- 5.578 29Infektionskrankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3101

762 --- 308 364 23 --- 378 ---Krankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3102 Von Tieren auf Menschen übertragbare

2 --- --- --- --- --- 1 ---Wurmkrankheit der Bergleute. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3103
193 1 --- 159 3 --- 90 ---Tropenkrankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3104

16.137 910 1.708 4.303 2.746 225 13.371 2.104
davon:

Erkrankungen der Atemwege und der Lungen
des Rippenfells und des Bauchfells

4

anorganische Stäube41
974 14 1 408 268 --- 781 261Silikose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4101
23 1 --- 5 5 --- 14 3Siliko-Tuberkulose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4102

3.504 --- 7 1.659 437 --- 2.224 189Asbestose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4103

5.140 --- 10 632 683 --- 4.611 568oder Eierstockkrebs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4104 Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs 

1.243 --- 16 826 827 --- 392 768Mesotheliom (Asbest). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4105
35 1 --- --- --- --- 41 2Aluminium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4106

119 --- --- 3 1 --- 105 1Lungenfibrose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4107
3 --- --- --- --- --- 2 ---Thomasmehl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4108

86 --- --- 6 7 --- 84 2Nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4109
22 --- --- 4 3 --- 15 11Kokereirohgase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4110

231 --- --- 85 74 --- 223 115Chronische obstruktive Bronchitis/Emphysem. . . . . 4111

689 --- --- 65 65 --- 848 68kristallinem Siliziumdioxid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4112 Lungenkrebs durch die Einwirkung von

517 --- --- 20 14 --- 606 11Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs, PAK. . . . . . . . . . 4113
244 --- --- 40 38 --- 292 22Lungenkrebs, Asbest und PAK. . . . . . . . . . . . . . . . . 4114
138 1 --- 7 2 --- 136 ---Siderofibrose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4115

Erkrankungen durch organische Stäube42
200 11 468 39 30 --- 175 6Exogen-allergische Alveolitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4201

4 --- --- --- --- --- 5 1Byssinose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4202
94 1 1 52 53 --- 48 21Adenokarzinome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4203

Obstruktive Atemwegserkrankungen43
1.330 644 1.020 251 101 145 1.262 18Atemwegserkrankungen (allergisch). . . . . . . . . . . . 4301
1.541 237 185 201 138 80 1.507 37Atemwegserkrankungen (toxisch). . . . . . . . . . . . . . 4302

28.291 1.122 288 6.132 993 15.478 7.680 26
davon:

Hautkrankheiten5

18.615 1.121 164 388 89 15.478 3.640 ---Hauterkrankungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5101
334 --- --- 57 25 --- 252 1Hautkrebs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5102

9.342 1 124 5.687 879 --- 3.788 25 Keratosen der Haut durch natürl. UV-Strahlung. . . 
5103  Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische

Krankheiten sonstiger Ursache6
5 --- --- --- --- --- 2 ---Augenzittern der Bergleute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6101

Berufskrankheiten in der ehem. DDR . . . . . . . . . . --- 862 --- --- --- 29--- 148

Zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonstige Krankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fälle nach § 9 Absatz 2 SGB VII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.659 3.963 39.548 5.180 15.856 49.720109.963 2.378
2 --- --- --- --- 9671.092 ---
2 36 3 14 --- ------ 15

2.663 3.999 39.551 5.194 15.856 50.687111.055 2.393

2.828 4.112 20.422 4.806 17.205 45.39984.853 2.581
3.077 86.141 21.794 4.921 18.302 42.67682.622 2.457
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Nr Krankheiten

Im Berichtsjahr entschiedene Fälle

Anzeigen
auf

Verdacht
einer BK

1

Übergangs-
leistungen

nach
§ 3 Absatz 2

BKV

Im
Geschäfts-
jahr noch 
laufende
Renten 

(aus den 
Vorjahren)

an Erkrankte

An-
erkannte

BKen
Neue BK-

renten

Berufl.Ver-
ursachung
festgestellt,
bes. vers.-
rechtl. Vor.
nicht erfüllt

BK-
Verdacht

nicht
bestätigt

2 3 4 5 6 7

Todesfälle
Berufs-

erkrankter

8

nachrichtlich: Gesamtergebnis der Berufskrankheiten der ehemaligen DDR

noch: Tabelle 5

BK-Verdacht bestätigt

Berufskrankheiten nach Krankheitsarten

- Kurzbezeichnung -
(vgl. S. 57)

--- --- 862 --- --- --- 29 14
davon:

zusammen:8

Krankheiten durch chemische EinwirkungenI.
--- --- --- --- --- --- --- ---Blei und seine anorganischen Verbindungen. . . . . . 8001
--- --- --- --- --- --- --- ---Bleiorganische Verbindungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8002
--- --- --- --- --- --- --- ---Cadmium und seine Verbindungen. . . . . . . . . . . . . 8003

--- --- --- --- --- --- --- ---verbindungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8004 Quecksilber und anorganische Quecksilber-

--- --- --- --- --- --- --- ---Organische Quecksilberverbindungen. . . . . . . . . . . 8005
--- --- --- --- --- --- --- ---Mangan und seine Verbindungen. . . . . . . . . . . . . . . 8006
--- --- 1 --- --- --- --- 1Beryllium und seine Verbindungen. . . . . . . . . . . . . . 8007
--- --- --- --- --- --- --- ---Nickel und seine Verbindungen. . . . . . . . . . . . . . . . 8008
--- --- 1 --- --- --- --- ---Chrom und seine Verbindungen. . . . . . . . . . . . . . . . 8009

--- --- --- --- --- --- --- ---wasserstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8010 Arsen und seine Verbindungen (außer Arsen-

--- --- --- --- --- --- --- ---Arsenwasserstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8011

--- --- --- --- --- --- --- ---verbindungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8012 Phosphor und anorganische Phosphor-

--- --- --- --- --- --- --- ---Organische Phosphorverbindungen. . . . . . . . . . . . . 8013
--- --- --- --- --- --- --- ---Fluor und seine anorganischen Verbindungen. . . . . 8014
--- --- 2 --- --- --- --- ---Kohlenmonoxid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8015
--- --- --- --- --- --- --- ---Schwefelwasserstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8016
--- --- --- --- --- --- --- ---Schwefelkohlenstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8017
--- --- 2 --- --- --- --- ---Benzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8018
--- --- --- --- --- --- --- ---Toluen, Xylen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8019
--- --- --- --- --- --- --- ---Styren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8020

--- --- 12 --- --- --- --- ---(außer Vinylchlorid). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8021 Aliphatische Halogenkohlenwasserstoffe

--- --- --- --- --- --- --- ---Vinylchlorid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8022
--- --- --- --- --- --- --- ---Aromatische Halogenkohlenwasserstoffe. . . . . . . . 8023
--- --- 1 --- --- --- --- ---Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen. . . . . . 8024
--- --- --- --- --- --- --- ---Methanol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8025
--- --- --- --- --- --- --- ---Dimethylformamid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8026
--- --- 3 --- --- --- --- ---Salpetersäureester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8027
--- --- --- --- --- --- --- ---Benzochinon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8028
--- --- --- --- --- --- --- ---Säuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8029

Krankheiten durch StäubeII.
--- --- 33 --- --- --- --- 8Quarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8040
--- --- 2 --- --- --- --- ---Asbest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8041
--- --- --- --- --- --- --- ---Aluminium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8042
--- --- --- --- --- --- --- ---Hartmetall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8043
--- --- --- --- --- --- --- ---Thomasschlackenmehl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8044

Krankheiten durch physikalische EinwirkungenIII.

--- --- 368 --- --- --- 25 ---Bedeutung verursacht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8050 Lärm, der Schwerhörigkeit mit sozialer

--- --- --- --- --- --- --- ---Ionisierende Strahlung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8051
--- --- --- --- --- --- --- ---Nichtionisierende Strahlung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8052
--- --- --- --- --- --- --- ---Druckluft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8053
--- --- 62 --- --- --- --- ---Teilkörpervibration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8054

Krankheiten durch Infektionserreger und 
Parasiten

IV.

--- --- 45 --- --- --- --- ---Infektionserreger und Parasiten. . . . . . . . . . . . . . . . 
8060 Von Mensch zu Mensch übertragbare

--- --- 17 --- --- --- --- ---Infektionserreger und Parasiten. . . . . . . . . . . . . . . . 
8061 Vom Tier auf den Menschen übertragbare

--- --- 1 --- --- --- --- ---Infektionserreger und Parasiten. . . . . . . . . . . . . . . . 
8062 In den Tropen aufgenommene
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nicht
bestätigt

2 3 4 5 6 7
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Berufs-

erkrankter

8

nachrichtlich: Gesamtergebnis der Berufskrankheiten der ehemaligen DDR

noch: Tabelle 5

BK-Verdacht bestätigt

Berufskrankheiten nach Krankheitsarten

- Kurzbezeichnung -
(vgl. S. 57)

Krankheiten durch fortgesetzte mechanische
Überbelastung des Bewegungsapparates

V.

--- --- 100 --- --- --- 1 ---Überbelastungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8070
(Bandscheiben, Wirbelkörperabschlußplatten,
Wirbelfortsätze, Bänder, kleine Wirbelgelenke)
durch langjährige mechanische 

Verschleißkrankheiten der Wirbelsäule

--- --- 28 --- --- --- --- ---Überbelastungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8071 Verschleißkrankheiten von Gliedmaßenge-
lenken einschl. der Zwischengelenkscheiben
durch langjährige mechanische 

--- --- 22 --- --- --- --- ---Muskelursprünge und -ansätze. . . . . . . . . . . . . . . . . 

8072 Erkrankungen der Sehnengleitgewebe, der
Sehnenscheiden, Sehnenfächer, Sehnen- und

--- --- 2 --- --- --- --- ---Druckschädigung periphärer Nerven. . . . . . . . . . . . 8073

--- --- 2 --- --- --- --- ---durch Druck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8074 Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel

--- --- --- --- --- --- --- ---Ermüdungsbrüche der Knochen. . . . . . . . . . . . . . . . 8075
Krankheiten durch nicht einheitliche 
Einwirkungen

VI.

--- --- 105 --- --- --- --- ---kalische Einwirkungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8080 Hautkrankheiten durch chemische und physi-

--- --- 12 --- --- --- 3 1chemische Stoffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8081 Irritative chronische Krankheiten der oberen
und tieferen Luftwege und Lungen durch

--- --- 34 --- --- --- --- 1Stoffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8082 Allergische Krankheiten der oberen und tieferen
Luftwege und Lungen durch pflanzliche oder
tierische Allergene oder durch chemische 

Beruflich verursachte bösartige NeubildungenVII.

--- --- --- --- --- --- --- ---bildung neigende Hautveränderungen. . . . . . . . . . . 
8090 Bösartige Neubildungen der Haut und zur Krebs-

--- --- --- --- --- --- --- ---Kanzerogene der Gruppe 800 dieser Liste. . . . . . . . 
8091 Bösartige Neubildungen durch chemische

--- --- --- --- --- --- --- 1durch ionisierende Strahlung. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8092 Bösartige Neubildungen oder ihre Vorstufen

--- --- --- --- --- --- --- ---Bösartige Neubildungen durch Asbest. . . . . . . . . . . 8093
--- --- 1 --- --- --- --- ---BK-Ziffer nicht feststellbar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8098
--- --- 6 --- --- --- --- 2Sonderentscheide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8099
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Nr Krankheiten

Im Berichtsjahr entschiedene Fälle
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1
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Berufs-
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8

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften

noch: Tabelle 5

BK-Verdacht bestätigt

- Kurzbezeichnung -
(vgl. S. 56)

Berufskrankheiten nach Krankheitsarten

5.676 62 --- 636 579 5 5.208 175
davon:

Durch chemische Einwirkungen verursachte
Krankheiten

1

Metalle und Metalloide11
41 --- --- 3 --- --- 48 ---Blei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101
14 --- --- --- --- --- 19 2Quecksilber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102

204 1 --- 20 17 --- 183 11Chrom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103
17 --- --- 1 --- --- 19 ---Cadmium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104
9 --- --- 1 1 --- 9 ---Mangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105

--- --- --- --- --- --- --- ---Thallium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106
2 --- --- --- --- --- 3 ---Vanadium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107

23 --- --- 2 1 --- 25 ---Arsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108
6 --- --- --- --- --- 6 ---Phosphor (anorganisch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109

40 --- --- 6 8 --- 36 2Beryllium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110
Erstickungsgase12

19 --- --- 6 --- --- 17 ---Kohlenmonoxid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201
6 --- --- 1 --- --- 3 ---Schwefelwasserstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202

Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel
(Pestizide) und sonstige chemische Stoffe

13

2.241 --- --- 151 154 --- 1.992 31Schleimhautveränderungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301
237 --- --- 16 16 --- 265 3Halogenkohlenwasserstoffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302
44 --- --- --- --- --- 38 4Benzol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303
8 --- --- --- --- --- 6 ---Nitro- oder Aminoverbindungen des Benzols. . . . . . 1304
3 --- --- 2 1 --- 2 ---Schwefelkohlenstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305
5 --- --- --- --- --- 5 ---Methylalkohol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306
4 --- --- --- --- --- 9 ---Phosphor (organisch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307
6 1 --- --- --- --- 8 1Fluor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308
4 --- --- --- --- --- 3 ---Salpetersäureester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1309

24 --- --- --- --- --- 20 ---Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide. . . . . . . . . . . . . . . . . 1310
1 --- --- --- --- --- 1 ---Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide. . . . . . . . . . . . . . . . 1311

51 --- --- 4 --- --- 48 ---Zähne (Säuren). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312
--- --- --- --- --- --- --- ---Auge (Benzochinon). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313
2 --- --- --- --- --- --- ---Para-tertiär-Butylphenol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314

92 55 --- 27 15 5 95 1Isocyanate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1315
7 --- --- 1 --- --- 13 ---Dimethylformamid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316

111 --- --- 5 3 --- 125 1Organische Lösungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317

1.852 5 --- 366 341 --- 1.514 113und des lymphatischen Systems durch Benzol. . . . 
1318 Erkrankungen des Blutes, des blutbildenden 

33 --- --- 1 1 --- 35 1Aerosolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1319 Larynxkarzinom durch intensive und mehrjährige 
Exposition gegenüber schwefelsäurehaltigen 

31 --- --- --- --- --- 34 ---Leukämie durch Butadien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320

539 --- --- 23 21 --- 627 5Kohlenwasserstoffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1321 Harnblasenkrebs durch polyzyklische aromatische 

22.139 514 --- 8.117 681 139 15.462 17
davon:

Durch physikalische Einwirkungen
verursachte Krankheiten

2

Mechanische Einwirkungen21
517 27 --- 20 --- 5 515 ---Sehnenscheiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2101
939 31 --- 173 70 --- 810 1Meniskusschäden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2102
391 25 --- 64 48 --- 340 ---Erschütterung durch Druckluftwerkzeuge. . . . . . . . . 2103
63 9 --- 14 9 5 54 ---Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen. . . . . . 2104

275 5 --- 35 1 --- 286 ---Schleimbeutel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2105
46 3 --- 13 4 --- 52 ---Druckschädigung der Nerven. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2106
2 --- --- --- --- --- 2 ---Wirbelfortsätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2107

4.399 359 --- 293 199 128 4.153 ---Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen. . . . . . . . . . 2108
550 1 --- 3 2 --- 611 ---Halswirbelsäule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2109
160 6 --- 6 3 1 173 ---Lendenwirbelsäule, Ganzkörperschwingungen. . . . 2110

3 --- --- 1 --- --- 6 ---Zahnabrasionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2111
1.599 27 --- 161 131 --- 1.279 ---Gonarthrose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112

669 14 --- 249 21 --- 457 ---Carpaltunnel (Carpaltunnel-Syndrom). . . . . . . . . . . 
2113  Druckschädigung des Nervus medianus im 

34 3 --- 12 5 --- 23 ---und Thenar-Hammer-Syndrom). . . . . . . . . . . . . . . . 

2114 Gefäßschädigung der Hand durch stoßartige 
Krafteinwirkung (Hypothenar-Hammer-Syndrom 

4 --- --- 3 2 --- 2 ---feinmotorische Tätigkeit hoher Intensität. . . . . . . . . 

2115 Fokale Dystonie als Erkrankung des zentralen 
Nervensystems bei Instrumentalmusikern durch 
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A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften

noch: Tabelle 5

BK-Verdacht bestätigt

- Kurzbezeichnung -
(vgl. S. 56)

Berufskrankheiten nach Krankheitsarten

Druckluft22
--- 1 --- --- --- --- 1 1Arbeit in Druckluft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2201

Lärm23
12.144 3 --- 7.058 176 --- 6.362 ---Lärmschwerhörigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2301

Strahlen24
16 --- --- 1 --- --- 19 ---Grauer Star. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2401

328 --- --- 11 10 --- 317 15Ionisierende Strahlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402
Durch Infektionserreger oder Parasiten3

22.669 1 --- 12.743 25 --- 4.108 12
davon:

verursachte Krankheiten sowie Tropen-
krankheiten

22.477 --- --- 12.646 17 --- 3.970 12Infektionskrankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3101

132 --- --- 42 6 --- 104 ---Krankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3102 Von Tieren auf Menschen übertragbare

1 --- --- --- --- --- 1 ---Wurmkrankheit der Bergleute. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3103
59 1 --- 55 2 --- 33 ---Tropenkrankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3104

14.843 863 --- 4.090 2.614 199 12.355 2.029
davon:

Erkrankungen der Atemwege und der Lungen
des Rippenfells und des Bauchfells

4

anorganische Stäube41
947 14 --- 400 263 --- 766 261Silikose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4101
21 --- --- 5 5 --- 12 3Siliko-Tuberkulose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4102

3.255 --- --- 1.604 422 --- 2.085 183Asbestose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4103

4.782 --- --- 611 663 --- 4.301 549oder Eierstockkrebs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4104 Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs 

1.137 --- --- 780 779 --- 346 725Mesotheliom (Asbest). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4105
34 1 --- --- --- --- 40 2Aluminium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4106

110 --- --- 2 1 --- 91 1Lungenfibrose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4107
2 --- --- --- --- --- 1 ---Thomasmehl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4108

80 --- --- 6 7 --- 81 2Nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4109
20 --- --- 4 3 --- 15 11Kokereirohgase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4110

228 --- --- 85 74 --- 223 115Chronische obstruktive Bronchitis/Emphysem. . . . . 4111

686 --- --- 65 65 --- 848 67kristallinem Siliziumdioxid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4112 Lungenkrebs durch die Einwirkung von

492 --- --- 19 13 --- 589 10Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs, PAK. . . . . . . . . . 4113
232 --- --- 39 37 --- 284 22Lungenkrebs, Asbest und PAK. . . . . . . . . . . . . . . . . 4114
128 1 --- 7 2 --- 131 ---Siderofibrose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4115

Erkrankungen durch organische Stäube42
118 9 --- 18 12 --- 110 4Exogen-allergische Alveolitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4201

4 --- --- --- --- --- 5 1Byssinose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4202
87 1 --- 52 53 --- 46 21Adenokarzinome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4203

Obstruktive Atemwegserkrankungen43
1.071 614 --- 208 85 127 1.016 18Atemwegserkrankungen (allergisch). . . . . . . . . . . . 4301
1.409 223 --- 185 130 72 1.365 34Atemwegserkrankungen (toxisch). . . . . . . . . . . . . . 4302

22.187 1.026 --- 3.681 828 13.572 5.969 21
davon:

Hautkrankheiten5

16.053 1.025 --- 355 85 13.572 3.079 ---Hauterkrankungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5101
245 --- --- 46 24 --- 210 1Hautkrebs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5102

5.889 1 --- 3.280 719 --- 2.680 20 Keratosen der Haut durch natürl. UV-Strahlung. . . 
5103  Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische

Krankheiten sonstiger Ursache6
3 --- --- --- --- --- 2 ---Augenzittern der Bergleute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6101

--- --- --- --- --- --- 28 13Berufskrankheiten der ehem. DDR8

Zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonstige Krankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fälle nach § 9 Absatz 2 SGB VII  . . . . . . . . . . . . . . 

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.466 --- 29.267 4.727 13.915 43.13287.517 2.267
--- --- --- --- --- 830955 ---
2 --- 3 13 --- ------ 15

2.468 --- 29.270 4.740 13.915 43.96288.472 2.282

2.643 --- 16.056 4.402 15.338 39.73372.237 2.474
2.906 76.420 17.842 4.566 16.537 37.69570.445 2.358
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Nr Krankheiten

Im Berichtsjahr entschiedene Fälle

Anzeigen
auf

Verdacht
einer BK

1

Übergangs-
leistungen

nach
§ 3 Absatz 2

BKV

Im
Geschäfts-
jahr noch 
laufende
Renten 

(aus den 
Vorjahren)

an Erkrankte

An-
erkannte

BKen
Neue BK-

renten

Berufl.Ver-
ursachung
festgestellt,
bes. vers.-
rechtl. Vor.
nicht erfüllt

BK-
Verdacht

nicht
bestätigt

2 3 4 5 6 7

Todesfälle
Berufs-

erkrankter

8

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

noch: Tabelle 5

BK-Verdacht bestätigt

- Kurzbezeichnung -
(vgl. S. 56)

Berufskrankheiten nach Krankheitsarten

187 --- 61 11 10 --- 187 3
davon:

Durch chemische Einwirkungen verursachte
Krankheiten

1

Metalle und Metalloide11
--- --- --- --- --- --- --- ---Blei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101
1 --- --- --- --- --- 1 ---Quecksilber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102
2 --- 1 --- --- --- 1 ---Chrom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103

--- --- --- --- --- --- 3 ---Cadmium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104
--- --- --- --- --- --- --- ---Mangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105
--- --- --- --- --- --- --- ---Thallium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106
--- --- --- --- --- --- --- ---Vanadium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107
1 --- 6 --- --- --- 4 ---Arsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108

--- --- --- --- --- --- --- ---Phosphor (anorganisch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109
1 --- --- --- --- --- --- ---Beryllium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110

Erstickungsgase12
--- --- --- --- --- --- --- ---Kohlenmonoxid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201
1 --- 3 --- --- --- --- ---Schwefelwasserstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202

Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel
(Pestizide) und sonstige chemische Stoffe

13

56 --- 8 2 2 --- 60 1Schleimhautveränderungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301
7 --- 6 --- --- --- 7 ---Halogenkohlenwasserstoffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302
1 --- 2 --- --- --- 1 ---Benzol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303

--- --- --- --- --- --- --- ---Nitro- oder Aminoverbindungen des Benzols. . . . . . 1304
--- --- --- --- --- --- --- ---Schwefelkohlenstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305
--- --- --- --- --- --- --- ---Methylalkohol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306
1 --- 6 --- --- --- 2 ---Phosphor (organisch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307

--- --- --- --- --- --- --- ---Fluor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308
--- --- --- --- --- --- --- ---Salpetersäureester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1309
--- --- --- --- --- --- 1 ---Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide. . . . . . . . . . . . . . . . . 1310
--- --- --- --- --- --- --- ---Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide. . . . . . . . . . . . . . . . 1311
1 --- --- 1 --- --- --- ---Zähne (Säuren). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312

--- --- --- --- --- --- --- ---Auge (Benzochinon). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313
--- --- --- --- --- --- --- ---Para-tertiär-Butylphenol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314
--- --- --- --- --- --- --- ---Isocyanate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1315
--- --- --- --- --- --- --- ---Dimethylformamid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316
6 --- 1 --- --- --- 2 ---Organische Lösungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317

98 --- 28 8 8 --- 95 2und des lymphatischen Systems durch Benzol. . . . 
1318 Erkrankungen des Blutes, des blutbildenden 

3 --- --- --- --- --- 2 ---Aerosolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1319 Larynxkarzinom durch intensive und mehrjährige 
Exposition gegenüber schwefelsäurehaltigen 

1 --- --- --- --- --- 1 ---Leukämie durch Butadien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320

7 --- --- --- --- --- 7 ---Kohlenwasserstoffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1321 Harnblasenkrebs durch polyzyklische aromatische 

936 6 735 382 23 --- 637 ---
davon:

Durch physikalische Einwirkungen
verursachte Krankheiten

2

Mechanische Einwirkungen21
18 --- 2 --- --- --- 13 ---Sehnenscheiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2101
33 --- 8 4 --- --- 36 ---Meniskusschäden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2102
23 --- 24 1 1 --- 19 ---Erschütterung durch Druckluftwerkzeuge. . . . . . . . . 2103
9 --- 66 1 --- --- 13 ---Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen. . . . . . 2104
8 --- --- --- --- --- 8 ---Schleimbeutel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2105
2 --- 3 1 1 --- 1 ---Druckschädigung der Nerven. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2106

--- --- --- --- --- --- --- ---Wirbelfortsätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2107
116 6 179 22 10 --- 120 ---Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen. . . . . . . . . . 2108
16 --- 4 --- --- --- 18 ---Halswirbelsäule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2109
10 --- 58 3 3 --- 15 ---Lendenwirbelsäule, Ganzkörperschwingungen. . . . 2110
1 --- --- --- --- --- 1 ---Zahnabrasionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2111

76 --- 18 10 4 --- 82 ---Gonarthrose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112

37 --- 3 16 --- --- 24 ---Carpaltunnel (Carpaltunnel-Syndrom). . . . . . . . . . . 
2113  Druckschädigung des Nervus medianus im 

4 --- 1 1 --- --- 3 ---und Thenar-Hammer-Syndrom). . . . . . . . . . . . . . . . 

2114 Gefäßschädigung der Hand durch stoßartige 
Krafteinwirkung (Hypothenar-Hammer-Syndrom 

--- --- --- --- --- --- --- ---feinmotorische Tätigkeit hoher Intensität. . . . . . . . . 

2115 Fokale Dystonie als Erkrankung des zentralen 
Nervensystems bei Instrumentalmusikern durch 
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1
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BKV
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Renten 
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An-
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BKen
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bes. vers.-
rechtl. Vor.
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BK-
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nicht
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2 3 4 5 6 7

Todesfälle
Berufs-

erkrankter

8

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

noch: Tabelle 5

BK-Verdacht bestätigt

- Kurzbezeichnung -
(vgl. S. 56)

Berufskrankheiten nach Krankheitsarten

Druckluft22
--- --- --- --- --- --- --- ---Arbeit in Druckluft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2201

Lärm23
581 --- 369 323 4 --- 283 ---Lärmschwerhörigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2301

Strahlen24
1 --- --- --- --- --- --- ---Grauer Star. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2401
1 --- --- --- --- --- 1 ---Ionisierende Strahlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402

Durch Infektionserreger oder Parasiten3

465 --- 309 246 13 --- 191 ---
davon:

verursachte Krankheiten sowie Tropen-
krankheiten

5 --- 1 --- --- --- 5 ---Infektionskrankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3101

460 --- 308 246 13 --- 186 ---Krankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3102 Von Tieren auf Menschen übertragbare

--- --- --- --- --- --- --- ---Wurmkrankheit der Bergleute. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3103
--- --- --- --- --- --- --- ---Tropenkrankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3104

460 28 1.708 78 33 19 455 7
davon:

Erkrankungen der Atemwege und der Lungen
des Rippenfells und des Bauchfells

4

anorganische Stäube41
10 --- 1 3 1 --- 5 ---Silikose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4101
1 --- --- --- --- --- 1 ---Siliko-Tuberkulose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4102

27 --- 7 10 --- --- 17 ---Asbestose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4103

108 --- 10 3 3 --- 126 2oder Eierstockkrebs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4104 Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs 

22 --- 16 3 3 --- 13 3Mesotheliom (Asbest). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4105
--- --- --- --- --- --- --- ---Aluminium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4106
3 --- --- --- --- --- 5 ---Lungenfibrose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4107

--- --- --- --- --- --- --- ---Thomasmehl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4108
--- --- --- --- --- --- --- ---Nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4109
--- --- --- --- --- --- --- ---Kokereirohgase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4110
--- --- --- --- --- --- --- ---Chronische obstruktive Bronchitis/Emphysem. . . . . 4111

1 --- --- --- --- --- --- ---kristallinem Siliziumdioxid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4112 Lungenkrebs durch die Einwirkung von

3 --- --- --- --- --- 5 ---Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs, PAK. . . . . . . . . . 4113
2 --- --- --- --- --- 2 ---Lungenkrebs, Asbest und PAK. . . . . . . . . . . . . . . . . 4114
2 --- --- --- --- --- 1 ---Siderofibrose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4115

Erkrankungen durch organische Stäube42
67 2 468 20 15 --- 54 2Exogen-allergische Alveolitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4201
--- --- --- --- --- --- --- ---Byssinose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4202
2 --- 1 --- --- --- 1 ---Adenokarzinome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4203

Obstruktive Atemwegserkrankungen43
155 20 1.020 31 11 15 161 ---Atemwegserkrankungen (allergisch). . . . . . . . . . . . 4301
57 6 185 8 --- 4 64 ---Atemwegserkrankungen (toxisch). . . . . . . . . . . . . . 4302

2.552 19 288 1.671 61 93 949 2
davon:

Hautkrankheiten5

315 19 164 7 2 93 261 ---Hauterkrankungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5101
6 --- --- --- --- --- 6 ---Hautkrebs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5102

2.231 --- 124 1.664 59 --- 682 2 Keratosen der Haut durch natürl. UV-Strahlung. . . 
5103  Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische

Krankheiten sonstiger Ursache6
--- --- --- --- --- --- --- ---Augenzittern der Bergleute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6101

--- --- 862 --- --- --- --- 1Berufskrankheiten der ehem. DDR8

Zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonstige Krankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fälle nach § 9 Absatz 2 SGB VII  . . . . . . . . . . . . . . 

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53 3.963 2.388 140 112 2.4194.600 13
--- --- --- --- --- 6166 ---
--- 36 --- --- --- ------ ---

53 3.999 2.388 140 112 2.4804.666 13

62 4.112 2.401 140 132 2.4584.942 26
53 4.258 2.082 109 88 2.3374.862 22

BMAS - Gesetzliche Unfallversicherung  2020 - Statistischer und finanzieller Bericht 53



Nr Krankheiten

Im Berichtsjahr entschiedene Fälle

Anzeigen
auf

Verdacht
einer BK

1

Übergangs-
leistungen

nach
§ 3 Absatz 2

BKV

Im
Geschäfts-
jahr noch 
laufende
Renten 

(aus den 
Vorjahren)

an Erkrankte

An-
erkannte

BKen
Neue BK-

renten

Berufl.Ver-
ursachung
festgestellt,
bes. vers.-
rechtl. Vor.
nicht erfüllt

BK-
Verdacht

nicht
bestätigt

2 3 4 5 6 7

Todesfälle
Berufs-

erkrankter

8

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, Feuerwehrunfallkassen und weitere Unfallversicherungsträger

noch: Tabelle 5

BK-Verdacht bestätigt

- Kurzbezeichnung -
(vgl. S. 56)

Berufskrankheiten nach Krankheitsarten

380 --- --- 22 21 --- 243 9
davon:

Durch chemische Einwirkungen verursachte
Krankheiten

1

Metalle und Metalloide11
4 --- --- --- --- --- 3 ---Blei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101
5 --- --- --- --- --- 2 ---Quecksilber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102
4 --- --- 1 1 --- 4 1Chrom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103
4 --- --- --- --- --- --- ---Cadmium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104

--- --- --- --- --- --- --- ---Mangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105
--- --- --- --- --- --- --- ---Thallium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106
--- --- --- --- --- --- --- ---Vanadium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107
1 --- --- --- --- --- --- ---Arsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108

--- --- --- --- --- --- --- ---Phosphor (anorganisch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109
--- --- --- --- --- --- 1 ---Beryllium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110

Erstickungsgase12
1 --- --- --- --- --- 1 ---Kohlenmonoxid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201
3 --- --- --- --- --- 1 ---Schwefelwasserstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202

Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel
(Pestizide) und sonstige chemische Stoffe

13

132 --- --- 4 4 --- 78 ---Schleimhautveränderungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301
12 --- --- --- --- --- 12 ---Halogenkohlenwasserstoffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302
7 --- --- --- --- --- 4 1Benzol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303
2 --- --- --- --- --- 2 ---Nitro- oder Aminoverbindungen des Benzols. . . . . . 1304

--- --- --- --- --- --- --- ---Schwefelkohlenstoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305
--- --- --- --- --- --- --- ---Methylalkohol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306
2 --- --- --- --- --- 1 ---Phosphor (organisch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307
1 --- --- --- --- --- --- ---Fluor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308

--- --- --- --- --- --- --- ---Salpetersäureester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1309
1 --- --- --- --- --- --- ---Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide. . . . . . . . . . . . . . . . . 1310
1 --- --- --- --- --- --- ---Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide. . . . . . . . . . . . . . . . 1311

--- --- --- --- --- --- --- ---Zähne (Säuren). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312
--- --- --- --- --- --- --- ---Auge (Benzochinon). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313
--- --- --- --- --- --- --- ---Para-tertiär-Butylphenol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314
--- --- --- --- --- --- --- ---Isocyanate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1315
--- --- --- --- --- --- 1 ---Dimethylformamid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316
9 --- --- --- --- --- 13 ---Organische Lösungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317

156 --- --- 15 14 --- 108 7und des lymphatischen Systems durch Benzol. . . . 
1318 Erkrankungen des Blutes, des blutbildenden 

4 --- --- 1 1 --- 2 ---Aerosolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1319 Larynxkarzinom durch intensive und mehrjährige 
Exposition gegenüber schwefelsäurehaltigen 

5 --- --- --- --- --- 2 ---Leukämie durch Butadien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320

26 --- --- 1 1 --- 8 ---Kohlenwasserstoffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1321 Harnblasenkrebs durch polyzyklische aromatische 

1.660 42 --- 463 68 9 854 1
davon:

Durch physikalische Einwirkungen
verursachte Krankheiten

2

Mechanische Einwirkungen21
37 --- --- --- --- --- 31 ---Sehnenscheiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2101
39 --- --- 3 1 --- 19 ---Meniskusschäden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2102
11 --- --- 3 2 --- 8 ---Erschütterung durch Druckluftwerkzeuge. . . . . . . . . 2103
11 4 --- 5 6 1 7 ---Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen. . . . . . 2104
7 --- --- 1 --- --- 4 ---Schleimbeutel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2105
3 --- --- 1 --- --- 5 ---Druckschädigung der Nerven. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2106

--- --- --- --- --- --- --- ---Wirbelfortsätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2107
376 34 --- 44 26 8 241 ---Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen. . . . . . . . . . 2108
26 --- --- 1 1 --- 18 ---Halswirbelsäule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2109
8 --- --- --- --- --- 4 ---Lendenwirbelsäule, Ganzkörperschwingungen. . . . 2110

--- --- --- --- --- --- --- ---Zahnabrasionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2111
79 --- --- 10 5 --- 39 ---Gonarthrose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112

52 2 --- 24 3 --- 21 ---Carpaltunnel (Carpaltunnel-Syndrom). . . . . . . . . . . 
2113  Druckschädigung des Nervus medianus im 

--- --- --- --- --- --- 2 ---und Thenar-Hammer-Syndrom). . . . . . . . . . . . . . . . 

2114 Gefäßschädigung der Hand durch stoßartige 
Krafteinwirkung (Hypothenar-Hammer-Syndrom 

8 2 --- 11 7 --- --- ---feinmotorische Tätigkeit hoher Intensität. . . . . . . . . 

2115 Fokale Dystonie als Erkrankung des zentralen 
Nervensystems bei Instrumentalmusikern durch 
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Nr Krankheiten

Im Berichtsjahr entschiedene Fälle

Anzeigen
auf

Verdacht
einer BK

1

Übergangs-
leistungen

nach
§ 3 Absatz 2

BKV

Im
Geschäfts-
jahr noch 
laufende
Renten 

(aus den 
Vorjahren)

an Erkrankte

An-
erkannte

BKen
Neue BK-

renten

Berufl.Ver-
ursachung
festgestellt,
bes. vers.-
rechtl. Vor.
nicht erfüllt

BK-
Verdacht

nicht
bestätigt

2 3 4 5 6 7

Todesfälle
Berufs-

erkrankter

8

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, Feuerwehrunfallkassen und weitere Unfallversicherungsträger

noch: Tabelle 5

BK-Verdacht bestätigt

- Kurzbezeichnung -
(vgl. S. 56)

Berufskrankheiten nach Krankheitsarten

Druckluft22
--- --- --- 1 --- --- 4 ---Arbeit in Druckluft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2201

Lärm23
952 --- --- 356 15 --- 392 ---Lärmschwerhörigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2301

Strahlen24
1 --- --- --- --- --- 1 ---Grauer Star. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2401

50 --- --- 3 2 --- 58 1Ionisierende Strahlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402
Durch Infektionserreger oder Parasiten3

11.418 2 --- 6.493 21 --- 1.748 17
davon:

verursachte Krankheiten sowie Tropen-
krankheiten

11.113 2 --- 6.313 16 --- 1.603 17Infektionskrankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3101

170 --- --- 76 4 --- 88 ---Krankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3102 Von Tieren auf Menschen übertragbare

1 --- --- --- --- --- --- ---Wurmkrankheit der Bergleute. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3103
134 --- --- 104 1 --- 57 ---Tropenkrankheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3104

834 19 --- 135 99 7 561 68
davon:

Erkrankungen der Atemwege und der Lungen
des Rippenfells und des Bauchfells

4

anorganische Stäube41
17 --- --- 5 4 --- 10 ---Silikose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4101
1 1 --- --- --- --- 1 ---Siliko-Tuberkulose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4102

222 --- --- 45 15 --- 122 6Asbestose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4103

250 --- --- 18 17 --- 184 17oder Eierstockkrebs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4104 Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs 

84 --- --- 43 45 --- 33 40Mesotheliom (Asbest). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4105
1 --- --- --- --- --- 1 ---Aluminium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4106
6 --- --- 1 --- --- 9 ---Lungenfibrose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4107
1 --- --- --- --- --- 1 ---Thomasmehl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4108
6 --- --- --- --- --- 3 ---Nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4109
2 --- --- --- --- --- --- ---Kokereirohgase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4110
3 --- --- --- --- --- --- ---Chronische obstruktive Bronchitis/Emphysem. . . . . 4111

2 --- --- --- --- --- --- 1kristallinem Siliziumdioxid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4112 Lungenkrebs durch die Einwirkung von

22 --- --- 1 1 --- 12 1Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs, PAK. . . . . . . . . . 4113
10 --- --- 1 1 --- 6 ---Lungenkrebs, Asbest und PAK. . . . . . . . . . . . . . . . . 4114
8 --- --- --- --- --- 4 ---Siderofibrose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4115

Erkrankungen durch organische Stäube42
15 --- --- 1 3 --- 11 ---Exogen-allergische Alveolitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4201
--- --- --- --- --- --- --- ---Byssinose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4202
5 --- --- --- --- --- 1 ---Adenokarzinome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4203

Obstruktive Atemwegserkrankungen43
104 10 --- 12 5 3 85 ---Atemwegserkrankungen (allergisch). . . . . . . . . . . . 4301
75 8 --- 8 8 4 78 3Atemwegserkrankungen (toxisch). . . . . . . . . . . . . . 4302

3.552 77 --- 780 104 1.813 762 3
davon:

Hautkrankheiten5

2.247 77 --- 26 2 1.813 300 ---Hauterkrankungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5101
83 --- --- 11 1 --- 36 ---Hautkrebs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5102

1.222 --- --- 743 101 --- 426 3 Keratosen der Haut durch natürl. UV-Strahlung. . . 
5103  Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische

Krankheiten sonstiger Ursache6
2 --- --- --- --- --- --- ---Augenzittern der Bergleute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6101

--- --- --- --- --- --- 1 ---Berufskrankheiten der ehem. DDR8

Zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonstige Krankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fälle nach § 9 Absatz 2 SGB VII  . . . . . . . . . . . . . . 

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

140 --- 7.893 313 1.829 4.16917.846 98
2 --- --- --- --- 7671 ---

--- --- --- 1 --- ------ ---

142 --- 7.893 314 1.829 4.24517.917 98

123 --- 1.965 264 1.735 3.2087.674 81
118 5.463 1.870 246 1.677 2.6447.315 77
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Verzeichnis 
der entschädigungspflichtigen 

Berufskrankheiten 
 

Nr. Krankheiten  Nr. Krankheiten 
     
1 
 
11 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
 
1110 
12 
1201 
1202 
13 
 
1301 
 
1302 
1303 
1304 
 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
 
 
 
1316 
1317 
 
1318 
 
1319 
1320 
1321 
 
 
2 
 
21 
2101 
 
 
 
 
2102 
 
 
2103 
 
 
2104 
 
 
 
2105 
 
2106 
2107 

Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten 
 
Metalle und Metalloide 
Erkrankungen durch Blei oder seine Verbindungen 
Erkrankungen durch Quecksilber oder seine Verbindungen 
Erkrankungen durch Chrom oder seine Verbindungen 
Erkrankungen durch Cadmium oder seine Verbindungen 
Erkrankungen durch Mangan oder seine Verbindungen 
Erkrankungen durch Thallium oder seine Verbindungen 
Erkrankungen durch Vanadium oder seine Verbindungen 
Erkrankungen durch Arsen oder seine Verbindungen 
Erkrankungen durch Phosphor oder seine anorganischen 
Verbindungen 
Erkrankungen durch Beryllium oder seine Verbindungen 

Erstickungsgase 
Erkrankungen durch Kohlenmonoxid 
Erkrankungen durch Schwefelwasserstoff 
Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestizide) und 
sonstige chemische Stoffe 
Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der 
Harnwege durch aromatische Amine 
Erkrankungen durch Halogenkohlenwasserstoffe 
Erkrankungen durch Benzol, seine Homologe oder durch Styrol 
Erkrankungen durch Nitro- oder Aminoverbindungen des Benzols 
oder seiner Homologe oder ihrer Abkömmlinge 
Erkrankungen durch Schwefelkohlenstoff 
Erkrankungen durch Methylalkohol (Methanol) 
Erkrankungen durch organische Phosphorverbindungen 
Erkrankungen durch Fluor oder seine Verbindungen 
Erkrankungen durch Salpetersäureester 
Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide 
Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide 
Erkrankungen der Zähne durch Säuren 
Hornhautschädigungen des Auges durch Benzochinon 
Erkrankungen durch para-tertiär-Butylphenol 
Erkrankungen durch Isocyanate, die zur Unterlassung aller 
Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die 
Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit 
ursächlich waren oder sein können 
Erkrankungen der Leber durch Dimethylformamid 
Polyneuropathie oder Enzephalopathie durch organische 
Lösungsmittel oder deren Gemische 
Erkrankungen des Blutes, des blutbildenden und des 
lymphatischen Systems durch Benzol 
Kehlkopfkrebs durch Schwefelsäuredämpfe 
Leukämie durch Butadien 
Harnblasenkrebs durch polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe 
 
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten 
 
Mechanische Einwirkungen 
Erkrankungen der Sehnenscheiden oder des Sehnengleitgewebes 
sowie der Sehnen- oder Muskelansätze, die zur Unterlassung aller 
Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die 
Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit 
ursächlich waren oder sein können 
Meniskusschäden nach mehrjährigen andauernden oder häufig 
wiederkehrenden, die Kniegelenke überdurchschnittlich 
belastenden Tätigkeiten 
Erkrankungen durch Erschütterung bei Arbeit mit 
Druckluftwerkzeugen oder gleichartig wirkenden Werkzeugen oder 
Maschinen 
Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen an den Händen, die 
zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die 
Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der 
Krankheit ursächlich waren oder sein können 
Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel durch ständigen 
Druck 
Druckschädigungen der Nerven 
Abrißbrüche der Wirbelfortsätze 

 
2108 
 
 
 
 
 
2109 
 
 
 
 
2110 
 
 
 
 
 
2111 
 
2112 
 
 
 
2113 
2114 
2115 
 
22 
2201 
 
23 
2301 
 
24 
2401 
2402 
 
3 
 
 
3101 
 
 
 
3102 
3103 
 
3104 
 
4 
 
 
41 
4101 
4102 
 
4103 
 
4104 
 
 
 
 
 
 
4105 
 
4106 
 
4107 

Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch 
langjähriges Heben oder Tragen schwerer Lasten oder durch 
langjährige Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung, die zur 
Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die 
Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der 
Krankheit ursächlich waren oder sein können 
Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Halswirbelsäule durch 
langjähriges Tragen schwerer Lasten auf der Schulter, die zur 
Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die 
Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der 
Krankheit ursächlich waren oder sein können 
Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch 
langjährige, vorwiegend vertikale Einwirkung von 
Ganzkörperschwingungen im Sitzen, die zur Unterlassung aller 
Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die 
Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit 
ursächlich waren oder sein können 
Erhöhte Zahnabrasionen durch mehrjährige quarzstaubbelastende 
Tätigkeit 
Gonarthrose durch eine Tätigkeit im Knien oder vergleichbare 
Kniebelastung mit einer kumulativen Einwirkungsdauer während 
des Arbeitslebens von mindestens 13 000 Stunden und einer 
Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt einer Stunde pro Schicht 
Carpaltunnel-Syndrom  
Hypothenar-Hammer-Syndrom und Thenar-Hammer-Syndrom 
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern 
 
Druckluft 
Erkrankungen durch Arbeit in Druckluft 
 
Lärm 
Lärmschwerhörigkeit 
 
Strahlen 
Grauer Star durch Wärmestrahlung 
Erkrankungen durch ionisierende Strahlen 
 
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte 
Krankheiten sowie Tropenkrankheiten 
 
Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, 
in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch 
eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße 
besonders ausgesetzt war 
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten 
Wurmkrankheiten der Bergleute, verursacht durch Ankylostoma 
duodenale oder Strongyloides stercoralis 
Tropenkrankheiten, Fleckfieber 
 
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des 
Rippenfells und Bauchfells und der Eierstöcke 
 
Erkrankungen durch anorganische Stäube 
Quarzstaublungenerkrankung (Silikose) 
Quarzstaublungenerkrankung in Verbindung mit aktiver 
Lungentuberkulose (Siliko-Tuberkulose) 
Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) oder durch Asbeststaub 
verursachte Erkrankungen der Pleura 
Lungenkrebs, Kehlkopfkrebs oder Eierstockkrebs durch Asbest 
 - in Verbindung mit Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) 
 - in Verbindung mit durch Asbeststaub verursachter Erkrankung 

der Pleura oder 
 - bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen 

Asbestfaserstaub-Dosis am Arbeitsplatz von mindestens 
25 Faserjahren (25 x 106 ((Fasern/m3) x Jahre)) 

Durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells, des 
Bauchfells oder des Perikards 
Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch 
Aluminium oder seine Verbindungen 
Erkrankungen an Lungenfibrose durch Metallstäube bei der 
Herstellung oder Verarbeitung von Hartmetallen 
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Nr. Krankheiten  Nr. Krankheiten 
 
4108 
 
4109 
 
4110 
 
4111 
 
 
 
4112 
 
 
4113 
 
 
 
4114 
 
 
 
 
4115 
 
 
42 
4201 
4202 
 
4203 

 
Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch 
Thomasmehl (Thomasphosphat) 
Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch 
Nickel oder seine Verbindungen 
Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch 
Kokereirohgase 
Chronische obstruktive Bronchitis oder Emphysem von Bergleuten 
unter Tage im Steinkohlebergbau bei Nachweis der Einwirkung 
einer kumulativen Dosis von in der Regel 100 Feinstaubjahren 
((mg/m3) x Jahre) 
Lungenkrebs durch die Einwirkung von kristallinem Siliziumdioxid 
bei nachgewiesener Quarzstaublungenerkrankung (Silikose oder 
Siliko-Tuberkulose) 
Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs durch polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe bei Nachweis der Einwirkung einer 
kumulativen Dosis von mindestens 100 Benzo[a]pyren-Jahren 
[(µg/m3) x Jahre] 
Lungenkrebs durch das Zusammenwirken von Asbestfaserstaub 
und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen bei 
Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis, die einer 
Verursachungswahrscheinlichkeit von mindestens 50 Prozent nach 
der Anlage 2 entspricht 
Lungenfibrose durch extreme und langjährige Einwirkung von 
Schweißrauchen und Schweißgasen - (Siderofibrose) 
 
Erkrankungen durch organische Stäube 
Exogen-allergische Alveolitis 
Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch 
Rohbaumwoll-, Rohflachs- oder Rohhanfstaub (Byssinose) 
Adenokarzinome der Nasenhaupt- und Nasennebenhöhlen durch 
Stäube von Eichen- oder Buchenholz 
 
 

 
 
43 
4301 
 
 
 
 
4302 
 
 
 
 
 
5 
 
5101 
 
 
 
5102 
 
5103 
 
6 
 
6101 

 

 
Obstruktive Atemwegserkrankungen 
Durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive 
Atemwegserkrankungen (einschließlich Rhinopathie), die zur 
Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die 
Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der 
Krankheit ursächlich waren oder sein können 
Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte 
obstruktive Atemwegserkrankungen, die zur Unterlassung aller 
Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die 
Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit 
ursächlich waren oder sein können 
 
Hautkrankheiten 
 
Schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die zur 
Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die 
Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der 
Krankheit ursächlich waren oder sein können 
Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen 
durch Ruß, Rohparaffin, Teer, Anthrazen, Pech oder ähnliche Stoffe 
Weißer Hautkrebs durch natürliche UV-Strahlung 
 
Krankheiten sonstiger Ursache 
 
Augenzittern der Bergleute 
 
Zu den Nummern 1101 bis 1110, 1201 und 1202,  
1303 bis 1309 und 1315: 
Ausgenommen sind Hauterkrankungen. Diese gelten als 
Krankheiten im Sinne dieser Anlage nur insoweit, als sie 
Erscheinungen einer Allgemeinerkrankung sind, die durch 
Aufnahme der schädigenden Stoffe in den Körper verursacht 
werden, oder gemäß Nummer 5101 zu entschädigen sind. 
 

Berufskrankheitenliste der ehemaligen DDR 
 

I. 
 
8001 
8002 
8003 
8004 
8005 
8006 
8007 
8008 
8009 
8010 
8011 
8012 
8013 
8014 
8015 
8016 
8017 
8018 
8019 
8020 
8021 
8022 
8023 
8024 
8025 
8026 
8027 
8028 
8029 
 
II. 
 
8040 
8041 
8042 
8043 
8044 
 
III. 
 
8050 
8051 

Krankheiten durch chemische Einwirkung 
 
Blei und seine anorganischen Verbindungen 
Bleiorganische Verbindungen 
Cadmium und seine Verbindungen 
Quecksilber und anorganische Quecksilberverbindungen 
Organische Quecksilberverbindungen 
Mangan und seine Verbindungen 
Beryllium und seine Verbindungen 
Nickel und seine Verbindungen 
Chromium und seine Verbindungen 
Arsen und seine Verbindungen (außer Arsenwasserstoff) 
Arsenwasserstoff 
Phosphor und anorganische Phosphorverbindungen 
Organische Phosphorverbindungen 
Fluor und seine anorganischen Verbindungen 
Kohlenmonoxid 
Schwefelwasserstoff 
Schwefelkohlenstoff 
Benzen 
Toluen, Xylen 
Styren 
Aliphatische Halogenkohlenwasserstoffe (außer Vinylchlorid) 
Vinylchlorid 
Aromatische Halogenkohlenwasserstoffe 
Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen 
Methanol 
Dimentylformamid 
Salpetersäureester 
Benzochinon 
Säuren 
 
Krankheiten durch Stäube 
 
Quarz 
Asbest 
Aluminium 
Hartmetall 
Thomasschlackenmehl 
 
Krankheiten durch physikalische Einwirkungen 
 
Lärm, der Schwerhörigkeit mit sozialer Bedeutung verursacht 
Ionisierende Strahlung 

 8052 
8053 
8054 
 
IV. 
 
8060 
 
8061 
 
8062 
 
V. 
 
 
8070 
 
 
8071 
8072 
 
8073 
 
8074 
8075 
 
VI. 
 
8080 
8081 
 
8082 
 
 
 
VII. 
 
8090 
 
8091 
 
8092 
 
8093 

Nicht ionisierende Strahlung 
Druckluft 
Teilkörpervibration 
 
Krankheiten durch Infektionserreger und Parasiten 
 
Von Mensch zu Mensch übertragbare Infektionserreger und 
Parasiten 
Vom Tier auf den Menschen übertragbare Infektionserreger und 
Parasiten 
In den Tropen aufgenommene Infektionserreger und Partasiten 
 
Krankheiten durch fortgesetzte mechanische Überlastung 
des Bewegungsapparates 
 
Verschleißkrankheiten der Wirbelsäule (Bandscheiben, 
Wirbelkörperabschlußplatten, Wirbelfortsätze, Bänder, keine 
Wirbelgelenke) durch langjährige mechanische Überbelastungen 
Verschleißkrankheiten von Gliedmaßengelenken einschließlich der 
Zwischengelenkscheiben durch langjährige mechanische 
Überlastung 
Erkrankungen der Sehnengleitgewebe, der Sehnenscheiden, 
Sehnenfächer, Sehnen- und Muskelsprünge und -ansätze 
Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel durch Druck 
Ermüdungsbrüche der Knochen 
 
Krankheiten durch nicht einheitliche Einwirkungen 
 
Hautkrankheiten durch chemische und physikalische Einwirkungen 
Irritative chronische Krankheiten der oberen und tieferen  
Luftwege und Lungen durch chemische Stoffe 
Allergische Krankheiten der oberen und tieferen Luftwege und 
Lungen durch pflanzliche oder tierische Allergene oder durch 
chemische Stoffe 
 
Beruflich verursachte bösartige Neubildungen 
 
Bösartige Neubildungen der Haut und zur Krebsbildung neigende 
Hautveränderungen 
Bösartige Neubildungen durch chemische Kanzerogene der 
Gruppe I dieser Liste 
Bösartige Neubildungen oder ihre Vorstufe durch ionisierende 
Strahlung 
Bösartige Neubildungen durch Asbest 



Schaubild 12:

Schleimhaut-
veränderungen

2%

Lendenwirbel-
säule, Heben und 

Tragen
4%

Lärmschwerhörig-
keit
12%

Infektionskrank-
heiten
31%

Silikose
1%

Asbestose
3%

Lungenkrebs/Kehl-
kopfkrebs

5%

allergische 
Atemwegser-
krankungen

1%

sonstige 
Krankheiten

23%

Angezeigte Berufskrankheiten in der gesetzlichen Unfallversicherung 

2020

Hauterkrankungen
17%

Meniskusschäden
1%

 58 BMAS - Gesetzliche Unfallversicherung 2020 - Statistischer und finanzieller Bericht



BMAS - Gesetzliche Unfallversicherung 2020 - Statistischer und finanzieller Bericht 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Rechnungsergebnisse 
 

Allgemeine Unfallversicherung 
 

— 2020 — 
 



     

     000

1

Barbestand der 
Betriebsmittel

002

2

Giroguthaben der 
Betriebsmittel

009

3

Sonstige Bestände 
an Zahlungsmitteln 
der Betriebsmittel

00

4

Zusammen
(Sp. 1-3)

010

5

Umlageforderung 
(ohne 011 bis

013)

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel Forderungen der 
Betriebsmittel

Vermögensrechnung - Konten -
Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 55.677.535 39.897 55.728.575 847.176.57311.143
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 19.762.514 29.144 19.800.860 1.333.984.1639.203
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 25.694.310 --- 25.696.775 2.162.991.3552.465
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 36.146.715 4.978 36.167.290 602.627.38415.597
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 141.404.035 35.824 141.439.959 1.889.232.379100
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 33.522.905 --- 33.522.905 1.310.855.820---
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 134.195.870 --- 134.195.870 1.961.846.641---

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

26.050.375 37.072 26.102.530 881.942.02815.083
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 34.069.225 6.243 34.075.467 1.111.324.422---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

53.591
64.266
64.301

506.523.484
351.826.024
307.550.334

153.158
205.527
213.832

506.730.232
352.095.817
307.828.467

12.101.980.765
12.322.425.925
11.364.239.144

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

7.178
2.662
1.700

56.848.717
20.243.074
15.897.663

46.600
68.320
41.332

56.902.495
20.314.056
15.940.695

998.000.000
959.000.000
918.000.000

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1)

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 224.057 7 224.425 ---362
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 658.467 --- 659.045 ---578
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 268.484 --- 268.484 ------
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 37.232.861 --- 37.232.960 6.02099
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 2.987.486 --- 2.987.543 ---57
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 2.763.103 5.042 2.770.395 374.0822.251
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 347.645 --- 347.731 ---86
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.001.385 48 2.002.697 ---1.263
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 20.403.038 488 20.403.827 2.478301
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 11.747.958 --- 11.748.131 21.969173
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 8.530.765 15.059 8.546.394 18.383571
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 522.022 174 523.123 ---927
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.932.451 425 1.935.365 4.6572.489
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29.942.109 --- 29.942.109 ------
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.714.172 --- 1.715.273 ---1.101
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 9.011.567 679 9.013.645 ---1.399
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 3.665.586 14.205 3.679.792 ------
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 3.803.862 --- 3.803.862 ------
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 6.247.524 3.972 6.252.134 ---639
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 14.629.259 2.379 14.632.232 106.595.148595

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

12.890
16.493
16.621

158.633.801
136.088.052
144.338.251

42.477
21.609
41.016

158.689.167
136.126.153
144.395.888

107.022.736
103.479.566
102.551.708

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 2.422.045 10 2.422.055 ------
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 3.011.489 --- 3.011.489 ------
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 3.386.329 --- 3.386.415 ---86
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 842.497 --- 842.579 ---82

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

169
276
344

9.662.359
9.405.357
7.802.437

10
39
8

9.662.538
9.405.672
7.802.789

---
---
---

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

13.059
16.768
16.966

168.296.160
145.493.409
152.140.688

42.487
21.648
41.023

168.351.705
145.531.825
152.198.677

107.022.736
103.479.566
102.551.708

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

73.827
83.695
82.967

731.668.361
517.562.507
475.588.685

242.245
295.495
296.187

731.984.433
517.941.698
475.967.840

13.207.003.501
13.384.905.491
12.384.790.852

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49

BMAS - Gesetzliche Unfallversicherung  2020 - Statistischer und finanzieller Bericht60

1) Davon Bundesmittel 177 Mio. Euro 



        

        011

6

Umlageforderung 
Ausgleichslast

013

7

Sonstige 
Umlage-

forderungen

014

8

Forderungen aus der 
Lastenverteilung 

gegen andere 
Unfallversicherungs-

träger

015

9

Forderungen 
Bundesmittel

016-019

10

Sonstige 
Forderungen

01

11

Zusammen
(Sp. 5-10)

(unkonsolidierter
Betrag)

023

12

Termin- und 
Spareinlagen der 

Betriebsmittel

024

13

Wertpapiere 
(ohne Fonds) 

der Betriebsmittel

Lfd.
Nr

noch: Forderungen der Betriebsmittel Geldanlagen und Wertpapiere 
der Betriebsmittel

Klasse 0 - Aktiva -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
--- --- 1395.683.709 --- 12.802.145 1.255.662.427 40.000.000 ---
--- --- 2--- --- 18.005.688 1.351.989.851 211.134.890 ---
--- 515.631 380.978.610 --- 13.286.388 2.257.771.985 397.300.000 ---
--- 25.757.605 427.214.713 --- 11.410.726 667.010.427 256.500.206 ---
--- 40.165.479 5309.291.838 --- 67.487.404 2.306.177.100 707.241.024 ---
--- --- 6--- --- 10.218.591 1.321.074.411 577.036.077 ---
--- --- 7--- --- 14.465.167 1.976.311.808 412.000.000 ---

--- --- 8--- -62.533 17.498.129 899.377.624 335.804.280 ---
--- 7.442 9--- --- 11.429.775 1.122.761.639 752.101.736 ---

---
---
---

66.446.157
73.970.145
94.680.398

10
11
12

813.168.869
810.745.037
778.505.782

-62.533
---

4.454

176.604.014
141.789.640
98.379.285

13.158.137.272
13.348.930.747
12.335.809.063

3.689.118.213
3.694.683.595
3.924.851.467

---
6.020.400

20.820.300

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
---
---
---

2.260.649
1.881.752
2.013.938

13
14
15

---
---
---

---
---
---

22.360.214
23.379.844
24.649.634

1.022.620.863
984.261.597
944.663.571

161.020.097
222.059.360
247.659.355

---
---
---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- --- 16--- 5.112 387.528 392.640 6.101.791 ---
--- --- 17--- --- 2.501.764 2.501.764 16.855.490 13.000.000
--- --- 18--- --- 172.163 172.163 9.960.294 ---
--- --- 19--- --- 4.634.490 4.640.510 --- ---
--- --- 20--- --- 483.943 483.943 3.200.188 ---
--- --- 21--- --- 4.119.439 4.493.521 17.482.349 ---
--- --- 22--- --- 201.288 201.288 5.731.022 ---
--- --- 23--- --- 599.842 599.842 18.303.024 ---
--- --- 24--- --- 1.652.372 1.654.849 9.001.040 ---
--- --- 25--- --- 3.632.213 3.654.181 6.500.000 ---
--- --- 26--- --- 14.356.825 14.375.208 92.605.658 ---
--- --- 27--- --- --- --- 46.500.000 ---
--- --- 28--- --- 646.975 651.631 32.509.986 ---
--- --- 29--- --- 2.588.484 2.588.484 9.000.000 ---
--- --- 30--- --- 2.550.804 2.550.804 17.100.000 ---
--- --- 31--- --- 438.244 438.244 7.158.796 ---
--- --- 32--- --- 4.063.428 4.063.428 79.048.345 ---
--- --- 33--- --- 739.880 739.880 7.500.000 ---
--- 2.562.361 34--- --- 398.429 2.960.789 36.500.000 3.500.000
--- --- 35--- 308.966 8.284.341 115.188.454 17.462.130 10.696.800

---
---
---

2.562.361
2.314.974
2.258.321

36
37
38

---
---
---

314.078
1.243.651

264.707

52.452.449
45.712.961
41.020.616

162.351.623
152.751.152
146.095.351

438.520.113
368.079.357
354.731.391

27.196.800
27.673.050
36.183.379

D. Feuerwehrunfallkassen
--- --- 39--- --- 21.156 21.156 2.360.000 ---
--- --- 40--- 3.749 87.490 91.239 1.993.318 ---
--- --- 41--- --- 195.743 195.743 200.002 ---
--- --- 42--- --- 156.443 156.443 2.139.459 780.000

---
---
---

---
---
---

43
44
45

---
---
---

3.749
4.019
3.622

460.832
461.286
439.614

464.581
465.305
443.236

6.692.779
4.826.046
5.876.563

780.000
700.000

---

---
---
---

2.562.361
2.314.974
2.258.321

46
47
48

---
---
---

317.827
1.247.670

268.329

52.913.281
46.174.247
41.460.230

162.816.204
153.216.458
146.538.587

445.212.892
372.905.403
360.607.954

27.976.800
28.373.050
36.183.379

---
---
---

71.269.167
78.166.872
98.952.656

49
50
51

813.168.869
810.745.037
778.505.782

255.294
1.247.670

272.783

251.877.508
211.343.732
164.489.148

14.343.574.340
14.486.408.801
13.427.011.221

4.295.351.201
4.289.648.357
4.533.118.776

27.976.800
34.393.450
57.003.679

Sämtliche Versicherungsträger
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     027

14

Wertpapierfonds 
der Betriebsmittel

02

15

Zusammen
(Sp. 12-14)

040

16

Rechnungs-
abgrenzung

041

17

Verrechnungs-
position der

Betriebsmittel

049

18

Übrige Aktiva
Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Sonstige Aktivanoch: Geldanlagen und Wertpapiere 
der Betriebsmittel

Vermögensrechnung - Konten-
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 40.000.000 44.261.005 18.130.448 ------
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 211.134.890 32.273.760 --- 27.494---
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 750.273.243 71.262.241 --- 3.325.000352.973.243
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 282.381.263 15.768.607 --- ---25.881.056
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 707.241.024 68.272.255 15.105.324 12.820---
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 577.036.077 28.020.987 4.779.340 ------
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 412.000.000 28.369.360 --- 1.833.474---

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

355.760.267 21.278.194 --- 128.30419.955.987
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 752.101.736 10.308.117 --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

398.810.287
433.663.459
492.511.552

4.087.928.500
4.134.367.453
4.438.183.319

319.814.527
328.622.050
326.162.949

38.015.112
31.731.465

137.682.974

5.327.092
2.882.564
1.886.188

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

---
---
---

161.020.097
222.059.360
247.659.355

38.080.856
34.925.390
34.577.315

---
---
---

15.303
30.621
39.873

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6.101.791 86.886 --- ------
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 29.855.490 680.019 214.595 ------
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 9.960.294 579.795 --- ------
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 --- 1.714.262 -3.486.230 ------
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 3.200.188 387.874 --- ------
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 17.482.349 1.827.847 --- ------
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.731.022 93.042 --- ------
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23.945.191 1.297.984 --- ---5.642.167
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 9.001.040 923.899 --- ------
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 6.500.000 1.836.634 --- ------
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 94.689.924 7.848.569 --- ---2.084.266
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 46.500.000 2.106.191 --- 15.215---
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 32.509.986 920.007 --- 7.000.030---
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 9.000.000 1.664.710 --- 191---
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 17.100.000 2.035.084 --- ------
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 7.158.796 639.958 --- ------
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 79.048.345 3.986.041 --- 1.008.214---
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 7.500.000 1.800.600 --- ------
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 61.728.236 5.761.695 129.810 ---21.728.236
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 28.158.930 12.345.452 1.296.595 ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

29.454.668
29.347.486
29.228.076

495.171.581
425.099.893
420.142.847

48.536.547
46.397.735
46.287.031

-1.845.230
-2.021.325
-6.090.843

8.023.649
779.097
845.616

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 2.360.000 46.900 --- ------
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 1.993.318 149.730 --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 200.002 31.282 --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.919.459 68.977 -140 ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

---
---
---

7.472.779
5.526.046
5.876.563

296.889
289.905
481.329

-140
-196.948

2.297

---
---
---

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

29.454.668
29.347.486
29.228.076

502.644.360
430.625.939
426.019.410

48.833.437
46.687.640
46.768.360

-1.845.370
-2.218.273
-6.088.546

8.023.649
779.097
845.616

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

428.264.955
463.010.944
521.739.628

4.751.592.957
4.787.052.752
5.111.862.083

406.728.820
410.235.080
407.508.624

36.169.742
29.513.192

131.594.428

13.366.045
3.692.283
2.771.677

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        04

19

Zusammen
(Sp. 16-18)

051

20

Verrechnungs-
position der
 Rücklage

052

21

Giroguthaben 
der Rücklage

053

22

Termin- und 
Spareinlagen der

 Rücklage

054

23

Wertpapiere 
(ohne Fonds) 
der Rücklage

057

24

Wertpapierfonds 
der Rücklage

059

26

Sonstige Bestände
 und Forderungen

 der Rücklage

05

27

Zusammen
(Sp. 20-26)

Lfd.
Nr

noch:
Sonstige Aktiva Rücklage

Klasse 0 - Aktiva -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
62.391.452 17.530.000 129.421.311 23.000.000 --- 100.117.651 --- 170.068.963
32.301.254 --- 25.787.565 70.022.550 190.385.193 202.197.204 --- 468.392.512
74.587.241 --- 317.139 --- --- 446.379.319 --- 446.396.459
15.768.607 --- 413.498 --- --- 157.451.101 592.748 158.057.347
83.390.400 --- 52.331 --- --- 396.520.753 --- 396.523.084
32.800.327 166.496 6998.304 284.857.500 --- --- --- 286.022.299
30.202.834 --- 733.938 240.898.000 63.702.450 94.081.218 --- 398.715.606

21.406.498 --- 81.293.213 84.150.972 9.520.885 77.842.331 --- 172.807.401
10.308.117 53.000.000 9263.642 179.983.700 157.755.220 --- --- 391.002.562

363.156.731
363.236.079
465.732.111

70.696.496
---

60.206.574

10
11
12

37.830.941
20.305.403
28.146.660

882.912.722
971.886.467
919.085.357

421.363.748
394.874.123
422.847.749

1.474.589.577
1.667.034.152
1.677.008.664

592.748
1.250.720

419.115

2.887.986.233
3.055.350.865
3.107.714.118

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
38.096.160
34.956.011
34.617.188

---
---
---

13
14
15

---
---
---

14.552.756
9.506.908
4.691.392

---
---
---

---
---
---

---
---
---

14.552.756
9.506.908
4.691.392

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
86.886 --- 16657 718.904 --- --- --- 719.561

894.614 --- 17277.897 2.000.000 3.350.000 --- 5.695 5.633.593
579.795 --- 18--- --- --- --- --- ---

-1.771.968 --- 19--- --- --- --- --- ---
387.874 --- 20--- --- --- --- --- ---

1.827.847 --- 21--- --- --- --- --- ---
93.042 --- 22103.095 1.600.000 --- --- --- 1.703.095

1.297.984 --- 2376.073 4.100.000 --- 7.753.202 --- 11.929.275
923.899 --- 24--- --- --- --- --- ---

1.836.634 --- 25--- --- --- --- --- ---
7.848.569 --- 26--- --- --- --- --- ---
2.121.405 --- 27--- --- --- --- --- ---
7.920.037 --- 28--- --- --- --- --- ---
1.664.901 --- 29--- --- --- --- --- ---
2.035.084 --- 30234.200 12.020.000 2.040.000 --- 14.813 14.309.013

639.958 --- 31--- --- --- --- --- ---
4.994.255 --- 3243.491 2.250.000 --- --- --- 2.293.491
1.800.600 --- 33--- --- --- --- --- ---
5.891.505 --- 34236.526 28.000.000 1.296.996 --- --- 29.533.522

13.642.047 2.781 352.101.598 8.881.859 2.242.000 --- --- 13.228.238

54.714.967
45.155.507
41.041.804

2.781
256

9.000

36
37
38

3.073.537
3.786.663
1.646.380

59.570.762
53.782.297
65.680.353

8.928.996
13.349.816
19.275.844

7.753.202
7.753.202
7.753.202

20.508
62.576

111.289

79.349.788
78.734.809
94.476.068

D. Feuerwehrunfallkassen
46.900 --- 39--- --- --- --- --- ---

149.730 --- 401.501.589 --- --- --- 26 1.501.615
31.282 --- 41--- --- --- --- --- ---
68.837 --- 42--- 295.459 950.850 --- --- 1.246.309

296.749
92.958

483.626

---
200.000

---

43
44
45

1.501.589
1.491.399
1.491.384

295.459
283.946
396.730

950.850
750.850
825.850

---
---
---

26
39
54

2.747.924
2.726.234
2.714.018

55.011.716
45.248.465
41.525.431

2.781
200.256

9.000

46
47
48

4.575.126
5.278.062
3.137.765

59.866.222
54.066.242
66.077.083

9.879.846
14.100.666
20.101.694

7.753.202
7.753.202
7.753.202

20.534
62.615

111.344

82.097.712
81.461.044
97.190.087

456.264.606
443.440.555
541.874.729

70.699.277
200.256

60.215.574

49
50
51

42.406.067
25.583.465
31.284.424

957.331.700
1.035.459.617

989.853.832

431.243.594
408.974.789
442.949.443

1.482.342.780
1.674.787.355
1.684.761.866

613.283
1.313.335

530.459

2.984.636.700
3.146.318.817
3.209.595.597

Sämtliche Versicherungsträger
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     061

28

Verrechnungs-
position des 

Verwaltungsver-
mögens

062

29

Giroguthaben des
Verwaltungs-
vermögens

063

30

Termin- und 
Spareinlagen des

 Verwaltungs-
vermögens

064

31

Wertpapiere des 
Verwaltungs-
vermögens

067

32

Wertpapierfonds des 
Verwaltungs-
vermögens

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Liquide Mittel und Forderungen des Verwaltungsvermögens
(ohne Mittel aus Alters- und Versor-

gungsrückstellungen Kontengruppe 08)

Vermögensrechnung - Konten-
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 8.158.882 37.000.000 --- ---8.685.901
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 20.902.605 1 107.582.904 ---18.221.717
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1.099.532 59.900.000 --- 182.049.8651.162.950
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 804.439 39.201.481 --- ---12.991.161
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 24.370.344 185.101.000 --- ---4.880.469
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 3.434.929 23.000.000 --- ---12.446.500
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 7.224.360 105.010.050 12.880.340 ------

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

6.333.693 6.501.133 4.368.864 ------
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 3.115.157 128.881.713 37.340.555 ---31.420.879

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

89.809.576
148.405.760
127.179.703

75.443.941
25.415.955
69.598.962

584.595.378
680.244.576
701.372.240

162.172.663
118.170.152
86.463.789

182.049.865
643.961.311
511.867.150

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 669 330.677 --- ------
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 2.407.037 3.476.128 --- ---41.405
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 28.573 --- --- ------
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 --- --- --- ---3.208.828
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 246.932 --- --- ------
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 1.800.493 4.100.306 --- ---328.800
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18.055 195.000 --- ------
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 363.298 8.600.000 --- 133.378---
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 --- 1.460.559 --- ------
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 1.217.017 --- --- ------
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.302.793 27.220.610 --- ------
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 --- --- --- ------
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 649.656 469.804 --- ---147.824
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 746.408 7.990 --- ------
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 272.643 3.834.471 --- ------
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 1.089.045 --- --- ------
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 3.784.078 2.225.000 --- ------
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 3.685 --- --- ------
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 603.813 8.250.000 --- ---503.427
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 112.783 709.000 --- ---3.202.000

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

7.432.284
9.156.686

11.217.381

14.646.978
12.346.141
11.547.834

60.879.546
46.118.343
42.723.425

---
---
---

133.378
139.072
169.187

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- 61.408 --- ---17.061
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 121.013 --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 33.352 --- --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

17.061
---
---

154.365
183.216
141.138

61.408
111.408
139.438

---
---
---

---
---
---

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

7.449.345
9.156.686

11.217.381

14.801.343
12.529.356
11.688.972

60.940.955
46.229.752
42.862.863

---
---
---

133.378
139.072
169.187

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

97.258.921
157.562.445
138.397.084

90.245.284
37.945.312
81.287.934

645.536.333
726.474.328
744.235.104

162.172.663
118.170.152
86.463.789

182.183.243
644.100.383
512.036.336

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        069

33

Sonstige liquide 
Bestände und 

Forderungen des 
Verwaltungs-
vermögens

06

34

Zusammen
(Sp. 28-33)

070

35

Grundpfandrechte

071

36

Darlehen

072

37

Beteiligungen

073

38

Gegenstände der 
beweglichen

 Einrichtung für die
 Verwaltung

074

39

Gegenstände der 
beweglichen

 Einrichtung für die
 Eigenbetriebe

075

40

Grundstücke, 
Gebäude und

 technische Anlagen
 für die Verwaltung

Lfd.
Nr

Bestände des 
Verwaltungsvermögensnoch: Liquide Mittel und Forderungen des 

Verwaltungsvermögens

Klasse 0 - Aktiva -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
126.162 53.970.944 12.764.835 15.829.589 9.973.594 10.215.783 --- 97.310.654
754.195 147.461.422 217.348.592 478.499 12.342.351 21.305.494 56.201 132.597.721

3.665.985 247.878.331 334.298.032 661.669 3.900 20.535.879 --- 187.417.366
57.398 53.054.479 48.040.302 1.792.535 46.000 3.627.664 --- 84.543.166

6.652.726 221.004.539 57.691.007 21.445.977 85.106.152 10.908.397 --- 225.186.694
--- 38.881.429 61.030.127 7.273.849 2.906.083 10.520.132 --- 83.701.968

6.721.638 131.836.388 711.618.766 1.203.828 7.163.147 9.141.535 --- 145.925.984

1.105.922 18.309.611 86.327.724 277.314 464.764 11.444.952 --- 86.785.841
849.411 201.607.715 9160.169 10.114.290 2.262.717 14.083.838 --- 155.741.170

19.933.435
21.937.949
3.653.974

1.114.004.859
1.638.135.702
1.500.135.818

10
11
12

89.279.554
88.876.598
96.485.562

59.077.549
63.710.018
71.803.563

120.268.708
120.169.915
98.841.799

111.783.674
114.533.450
114.514.731

56.201
66.290
33.959

1.199.210.564
1.261.686.934
1.249.020.943

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
1.035.951
1.035.951
1.035.951

1.035.951
1.035.951
1.035.951

13
14
15

94.562
126.813
154.106

10.772
12.641
30.582

---
---
---

8.171.288
8.276.440
8.934.497

43.981
41.726
43.815

196.031.042
194.870.646
195.223.248

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
116.036 447.382 1620.725 --- --- 197.639 --- 1.181.079

--- 5.924.570 17--- --- --- 303.616 --- 1.840.207
--- 28.573 1824.917 --- --- --- --- ---

83.293 3.292.121 19--- --- --- 464.100 --- 14.043.527
--- 246.932 20--- 186.377 --- 58.302 --- ---

1.128.848 7.358.448 2166.229 19.384 1.000 1.418.395 --- 6.872.925
64.688 277.743 2212.607 --- 1.000 155.300 --- 288.257

102 9.096.779 23--- 1.195.858 1.000 390.547 --- 4.393.633
19.165 1.479.724 24--- 92.978 --- 238.732 --- 4.551.096

180.574 1.397.592 25246.879 --- --- 675.419 --- 30.712
8.654 28.532.057 26534.427 88.708 --- 1.441.721 --- 5.302.000

--- --- 272.412.220 10.978 1.722.611 4.869.861 --- 19.835.184
--- 1.267.284 28319.049 --- 1.000 166.768 --- 2.624.498

325 754.723 29457.488 --- --- 129.112 --- 7.376.778
2.067 4.109.181 30690.288 --- --- 299.048 --- 6.358.976

--- 1.089.045 31306.263 --- --- 54.955 --- 1.346.378
557 6.009.635 32236.143 --- --- 952.491 --- 18.652.829
133 3.818 3342.152 --- --- --- --- ---
397 9.357.637 34953.538 --- --- 1.026.852 --- 15.176.883

--- 4.023.783 35--- 1.951.372 --- 2.311.593 --- 3.551.453

1.604.841
2.932.553

383.121

84.697.027
70.692.795
66.040.948

36
37
38

6.322.924
5.551.239
9.308.873

3.545.655
3.411.905
3.652.947

1.726.611
1.726.611
1.522.094

15.154.453
14.700.693
13.907.910

---
---
---

113.426.415
122.014.868
121.057.130

D. Feuerwehrunfallkassen
9.742 88.211 397.683 --- 1.000 158.744 --- ---

--- 121.013 40--- --- 115.139 19.987 --- ---
--- --- 41--- --- --- --- --- ---
24 33.376 42--- 44.752 --- 21.301 --- ---

9.766
10.935
13.440

242.601
305.559
294.016

43
44
45

7.683
404
404

44.752
37.954
58.630

116.139
116.139
116.139

200.032
159.454
148.988

---
---
---

---
---
---

1.614.607
2.943.488

396.560

84.939.628
70.998.354
66.334.963

46
47
48

6.330.607
5.551.644
9.309.278

3.590.407
3.449.859
3.711.576

1.842.750
1.842.750
1.638.233

15.354.485
14.860.147
14.056.898

---
---
---

113.426.415
122.014.868
121.057.130

22.583.994
25.917.388
5.086.486

1.199.980.438
1.710.170.008
1.567.506.733

49
50
51

95.704.722
94.555.055

105.948.945

62.678.728
67.172.518
75.545.721

122.111.458
122.012.665
100.480.032

135.309.447
137.670.037
137.506.126

100.182
108.016
77.774

1.508.668.021
1.578.572.448
1.565.301.321

Sämtliche Versicherungsträger
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     076

41

Grundstücke, 
Gebäude und

 technische Anlagen
für die Eigenbetriebe

077

42

Sonstige 
Grundstücke, 

Gebäude und techni-
sche Anlagen

078

43

Darlehen und 
Beteiligungen an 
Gemeinschafts-
einrichtungen

079

44

Sonstige Bestände 
des Verwaltungs-

vermögens 
(ohne 08)

07

45

Zusammen
(Sp. 35-44)

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: Bestände des Verwaltungsvermögens

Vermögensrechnung - Konten-
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 7.157.819 176.599.056 2.010.896 339.335.95017.473.725
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 2.675.889 114.745.506 28.035.666 329.585.920---
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3.095.629 239.794.825 36.296.699 522.103.999---
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 --- 49.687.657 --- 147.737.325---
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 50.614.453 233.882.444 95.516 634.930.639---
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 --- 94.089.732 --- 199.521.891---
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4.165.699 124.541.670 45.014.096 348.774.724---

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

1.129.612 42.292.264 --- 148.722.471---
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 115.181 23.742.411 --- 206.219.776---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

17.473.725
17.431.012
17.959.040

68.954.283
87.741.226
92.568.066

1.099.375.564
1.143.686.656
1.204.195.006

111.452.873
373.430.277
329.695.433

2.876.932.694
3.271.332.377
3.275.118.100

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

---
---
---

19.409
19.531
19.653

51.129
61.355
71.581

---
---
---

204.422.184
203.409.152
204.477.482

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- 29.840 107.708 1.536.990---
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- 133.568 327.044 2.604.436---
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- --- --- 24.917---
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 --- 40.420 --- 14.548.047---
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- 13.452 31.586 289.717---
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- --- --- 8.377.933---
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- --- --- 457.165---
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.198.869 560.488 210.782 7.951.177---
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 --- --- --- 4.882.806---
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 --- --- 249.577 1.202.587---
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 --- --- 753.954 8.120.809---
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 --- --- --- 28.850.854---
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- --- --- 3.111.316---
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 --- 432.403 349.387 8.745.168---
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 --- --- --- 7.348.312---
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 --- --- --- 1.707.595---
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 19.375 561.664 495.119 20.917.621---
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 --- --- 2.567 44.719---
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 1.374.438 177.568 42.237 18.751.517---
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 --- 317.317 813.528 8.945.262---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

---
---
---

2.592.683
2.658.950
2.725.217

2.266.720
2.373.004
2.867.212

3.383.487
6.796.985
6.553.951

148.418.948
159.234.255
161.595.334

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- --- 16.892 184.320---
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- 59.612 7.045 201.783---
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- --- --- 66.052---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

---
---
---

---
---
---

59.612
50.643
51.262

23.937
52.389
48.055

452.155
416.982
423.478

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

---
---
---

2.592.683
2.658.950
2.725.217

2.326.332
2.423.647
2.918.474

3.407.424
6.849.374
6.602.006

148.871.102
159.651.238
162.018.812

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

17.473.725
17.431.012
17.959.040

71.566.374
90.419.707
95.312.935

1.101.753.026
1.146.171.658
1.207.185.061

114.860.297
380.279.650
336.297.439

3.230.225.980
3.634.392.766
3.641.614.394

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        083

46

Mittel aus
Altersrückstellungen 

gemäß § 172c Absatz 
1 SGB VII

084

47

 
Mittel der 

Versorgungs-
rücklage

085

48

Mittel aus 
Altersrückstellungen 
gemäß § 12 Absatz 1 

SVRV

08

49

Zusammen
(Sp. 46-48)

090

50

Rechnungsabgren-
zung für die bedingt 
rückzahlbaren Zu-

schüsse an die 
Unfallkliniken der 

Unfallversicherungs-
träger

0

51

(Sp. 4, 11, 15,
19, 27, 34, 45,

49, 50)

100

53

Betriebsmittel

101

54

Verrechnungs-
position der

 Betriebsmittel

Lfd.
Nr

Aktiva insgesamt
(unkonsolidierter 

Betrag)
BetriebsmittelMittel für Altersrückstellungen

Vermögensrechnung -
Kontenklasse 1 - Passiva

Klasse 0 - Aktiva -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
148.864.174 --- 16.670.190 155.534.364 --- 2.132.692.675 370.325.009 26.218.134
616.936.919 --- 2--- 616.936.919 21.141.341 3.198.744.970 1.496.033.407 22.320.920
743.675.618 --- 3--- 743.675.618 27.731.327 5.096.114.977 1.237.719.921 264.088
140.991.599 --- 422.358.777 163.350.376 --- 1.523.527.114 320.120.238 13.199.019
713.316.504 --- 5--- 713.316.504 --- 5.204.023.249 1.398.299.165 62.789.394
424.947.394 --- 6--- 424.947.394 --- 2.913.806.733 1.807.758.543 13.539.965
302.676.941 --- 7--- 302.676.941 23.129.649 3.757.843.821 2.065.697.263 ---

330.851.633 2.415.429 8--- 333.267.062 --- 1.975.753.465 621.188.118 ---
370.877.614 --- 9--- 370.877.614 --- 3.088.954.627 1.074.649.789 104.820.879

3.793.138.396
3.451.430.961
3.210.768.289

2.415.429
2.984.481
2.660.893

10
11
12

29.028.967
29.796.537
31.320.921

3.824.582.792
3.484.211.980
3.244.750.104

72.002.316
255.796.282
230.013.707

28.891.461.630
29.903.457.301
28.905.284.807

10.391.791.455
10.380.659.244
10.099.512.755

243.152.399
289.340.790
399.219.871

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
189.785.534
165.057.480
141.753.056

1.426.418
1.274.850
1.122.182

13
14
15

32.418.072
15.529.226
8.133.535

223.630.024
181.861.556
151.008.773

---
---
---

1.722.280.528
1.657.404.590
1.604.094.407

---
---
---

---
---
---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- --- 16--- --- 50.465 9.560.138 6.615.937 ---
--- --- 17--- --- 161.252 48.234.763 33.750.550 41.405
--- --- 18--- --- --- 11.034.225 7.478.275 ---

14.007.191 1.287.109 19628.747 15.923.047 --- 73.864.717 39.050.625 ---
669.745 --- 20--- 669.745 44.182 8.310.122 6.723.138 ---

--- 996.810 21--- 996.810 --- 43.307.302 24.373.199 873.314
--- --- 22--- --- --- 8.811.087 6.260.272 ---
--- --- 23--- --- --- 56.822.944 27.336.198 ---
--- --- 24--- --- 29.215 38.375.359 31.787.242 ---

4.232.295 --- 25--- 4.232.295 237.348 30.808.768 21.484.744 ---
--- 2.560.232 2614.898.965 17.459.197 954.346 180.526.504 115.568.125 ---

22.412.149 --- 27--- 22.412.149 --- 100.407.532 48.815.428 ---
--- --- 28--- --- --- 47.395.619 42.306.997 147.654
--- --- 29--- --- --- 52.695.386 42.125.089 ---
--- 980.880 3015.075.480 16.056.361 --- 65.224.029 22.955.432 ---
--- --- 31--- --- --- 20.047.284 17.215.349 ---
--- --- 32--- --- 596.283 121.602.850 90.969.768 ---
--- --- 33--- --- 2.265 13.895.143 12.549.561 ---

67.192.189 1.341.432 34--- 68.533.621 7.227 203.016.189 68.835.192 503.427
--- 10.315.686 3533.369.766 43.685.452 389.748 241.894.146 27.305.888 3.204.781

108.513.570
106.984.525
104.503.975

17.482.150
15.333.478
13.029.332

36
37
38

63.972.958
62.170.458
39.073.726

189.968.677
184.488.462
156.607.033

2.472.329
6.198.504
4.779.819

1.375.834.108
1.258.481.531
1.235.175.093

693.507.007
591.616.547
577.582.880

4.770.580
6.016.484

18.119.997

D. Feuerwehrunfallkassen
--- --- 39--- --- 21.245 5.143.887 4.831.992 ---

559.730 --- 40--- 559.730 --- 7.629.917 5.197.736 ---
--- --- 41--- --- --- 3.813.442 3.790.454 ---
--- --- 42--- --- --- 5.333.055 3.844.513 ---

559.730
552.769
516.499

---
---
---

43
44
45

---
---
---

559.730
552.769
516.499

21.245
55.542
41.269

21.920.301
19.547.067
18.595.494

17.664.695
15.176.329
14.387.268

---
---
---

109.073.300
107.537.294
105.020.474

17.482.150
15.333.478
13.029.332

46
47
48

63.972.958
62.170.458
39.073.726

190.528.408
185.041.230
157.123.532

2.493.574
6.254.046
4.821.088

1.397.754.409
1.278.028.598
1.253.770.587

711.171.702
606.792.876
591.970.148

4.770.580
6.016.484

18.119.997

4.091.997.229
3.724.025.735
3.457.541.819

21.323.997
19.592.809
16.812.407

49
50
51

125.419.997
107.496.222
78.528.182

4.238.741.223
3.851.114.766
3.552.882.408

74.495.890
262.050.328
234.834.795

32.011.496.567
32.838.890.490
31.763.149.800

11.102.963.157
10.987.452.119
10.691.482.902

247.922.979
295.357.275
417.339.868

Sämtliche Versicherungsträger
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     102

55

Mittel der Umlage

103

56

Netto Betriebsmittel

10

57

Zusammen
(Sp. 53-56)

110

58

Beitragsvorschüsse 
und Sicherheits-

leistungen

111

59

Verpflichtungen aus 
Lastenverteilung

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: Betriebsmittel Kurzfristige Verbindlichkeiten, Kredite und 
Darlehen

Vermögensrechnung - Konten-
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 --- 396.543.143 833.016.580 ------
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 --- 1.518.354.327 9.411.092 82.120.990---
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 --- 1.237.984.009 1.865.225.709 ------
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 --- 333.319.257 644.927.055 ------
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 --- 1.461.088.559 1.677.579.613 ------
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 --- 1.821.298.508 5.869.319 137.095.131---
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 --- 2.065.697.263 16.372.120 455.547.854---

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

--- 621.188.118 635.803.678 30.697.151---
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 --- 1.179.470.668 630.488.574 107.707.744---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

---
---
---

---
---
---

10.634.943.854
10.670.000.034
10.498.732.626

6.318.693.739
6.297.837.252
6.127.592.026

813.168.869
810.745.037
778.505.782

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

1.000.260.649
960.881.752
920.013.938

209.129.231
245.984.036
269.220.403

1.209.389.880
1.206.865.788
1.189.234.340

37.099.191
33.411.455
30.776.490

---
---
---

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- 6.615.937 --- ------
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- 33.791.955 --- ------
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- 7.478.275 --- ------
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 --- 39.050.625 --- ------
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- 6.723.138 --- ------
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- 25.246.513 --- ------
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- 6.260.272 --- ------
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 --- 27.336.198 --- ------
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 --- 31.787.242 --- ------
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 --- 21.484.744 --- ------
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 --- 115.568.125 426 ------
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 --- 48.815.428 --- ------
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- 42.454.651 --- ------
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 --- 42.125.089 --- ------
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 --- 22.955.432 --- ------
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 --- 17.215.349 --- ------
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 --- 90.969.768 --- ------
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 --- 12.549.561 --- ------
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 --- 69.338.619 --- ------
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 --- 30.510.669 100.136.400 ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

---
---
---

---
---
---

698.277.588
597.633.031
595.702.877

100.136.826
97.552.543
98.421.621

---
---
---

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- 4.831.992 --- ------
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- 5.197.736 --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- 3.790.454 --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- 3.844.513 --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

---
---
---

---
---
---

17.664.695
15.176.329
14.387.268

---
---
---

---
---
---

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

---
---
---

---
---
---

715.942.283
612.809.360
610.090.145

100.136.826
97.552.543
98.421.621

---
---
---

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

1.000.260.649
960.881.752
920.013.938

209.129.231
245.984.036
269.220.403

12.560.276.016
12.489.675.182
12.298.057.111

6.455.929.756
6.428.801.250
6.256.790.137

813.168.869
810.745.037
778.505.782

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        114

60

Sozialver-
sicherungsbeiträge

 und Steuern

118

61

Rechnungsab-
grenzung der
Betriebsmittel

119

62

Sonstige  
Verbindlichkeiten

11

63

Zusammen
(Sp. 58-62)

150

65

Rücklage

151

66

Verrechnungs-
position der
 Rücklage

158

67

Rechnungsab-
grenzung der

 Rücklage

159

68

Sonstige 
Verbindlichkeiten

 der Rücklage

Lfd.
Nr

Rücklagenoch: Kurzfristige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen

Klasse 1 - Passiva -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
1.954.980 18.305 1182.249.447 1.017.239.311 170.068.963 --- --- ---
1.700.823 13.155 23.626.470 96.872.529 468.392.512 --- --- ---
3.580.041 --- 31.539.485 1.870.345.235 446.396.459 --- --- ---
1.381.587 --- 421.699.688 668.008.330 158.057.347 --- --- ---
4.160.309 487.279 594.932.722 1.777.159.923 396.523.084 --- --- ---

--- 15.761 6155.001 143.135.211 286.022.299 --- --- ---
-43.177 --- 715.136.453 487.013.249 398.715.606 --- --- ---

1.356.637 -91.401 813.692.737 681.458.801 172.807.401 --- --- ---
2.230.684 2.956.303 9-3.607.014 739.776.291 391.002.562 --- --- ---

16.321.883
15.962.673
13.014.490

3.399.403
1.944.392
1.827.083

10
11
12

329.424.988
402.155.167
127.893.918

7.481.008.882
7.528.644.522
7.048.833.298

2.887.986.233
3.055.303.507
3.046.680.139

---
83

11.033.979

---
47.275

---

---
---

50.000.000

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
1.904.966
1.995.723
1.678.393

7.820.389
7.687.211
7.488.056

13
14
15

10.204.371
11.630.845
13.703.530

57.028.918
54.725.235
53.646.469

14.552.756
9.506.908
4.691.392

---
---
---

---
---
---

---
---
---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- 4.864 16184.940 189.804 719.561 --- --- ---
--- --- 17118.957 118.957 5.633.593 --- --- ---
--- --- 183.502.461 3.502.461 --- --- --- ---

197.830 650.000 19203.047 1.050.877 --- --- --- ---
--- 334.485 201.924 336.409 --- --- --- ---

226.310 --- 211.101.289 1.327.599 --- --- --- ---
19.041 --- 2293.772 112.813 1.703.095 --- --- ---
99.198 115.814 23294.504 509.515 11.929.275 --- --- ---

133.706 4.806 2457.862 196.374 --- --- --- ---
--- --- 252.254.201 2.254.201 --- --- --- ---
--- 1.190 269.890.354 9.891.970 --- --- --- ---

329.100 --- 27--- 329.100 --- --- --- ---
52.513 --- 28509.856 562.369 --- --- --- ---

109.693 --- 29960.712 1.070.406 --- --- --- ---
--- 419.722 3026.008 445.729 14.309.013 --- --- ---

32.559 2.736 31--- 35.295 --- --- --- ---
152.484 457.897 32205.670 816.051 2.293.491 --- --- ---

--- 4.783 331.289.998 1.294.781 --- --- --- ---
71.575 1.225.277 346.197.195 7.494.046 29.533.522 --- --- ---

--- 20.735.844 3520.238.750 141.110.995 13.228.238 --- --- ---

1.424.009
1.421.086
1.225.052

23.957.416
22.708.091
24.862.632

36
37
38

47.131.500
39.817.955
31.463.709

172.649.751
161.499.675
155.973.014

79.349.788
78.734.809
91.932.846

---
---

2.543.223

---
---
---

---
---
---

D. Feuerwehrunfallkassen
--- --- 3918.119 18.119 --- --- --- ---
--- --- 4048.040 48.040 1.501.615 --- --- ---
--- --- 4122.988 22.988 --- --- --- ---
--- --- 42142.804 142.804 1.246.309 --- --- ---

---
---
---

---
---
---

43
44
45

231.952
313.652
218.946

231.952
313.652
218.946

2.747.924
2.726.234
2.714.018

---
---
---

---
---
---

---
---
---

1.424.009
1.421.086
1.225.052

23.957.416
22.708.091
24.862.632

46
47
48

47.363.452
40.131.606
31.682.655

172.881.703
161.813.327
156.191.960

82.097.712
81.461.044
94.646.864

---
---

2.543.223

---
---
---

---
---
---

19.650.858
19.379.482
15.917.935

35.177.208
32.339.695
34.177.770

49
50
51

386.992.811
453.917.619
173.280.103

7.710.919.503
7.745.183.084
7.258.671.727

2.984.636.700
3.146.271.459
3.146.018.396

---
83

13.577.202

---
47.275

---

---
---

50.000.000

Sämtliche Versicherungsträger
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     15

69

Zusammen
(Sp. 65-68)

160

70

Verwaltungs-
vermögen

161

71

Verrechnungs-
position des 

Verwaltungsver-
mögens

166

72

Rückstellungen zur 
Finanzierung 
zukünftiger 

Verbindlichkeiten 
oder Investitionen

167

73

Rückstellungen zur 
Finanzierung 

rechtlicher Ver-
pflichtungen oder 
Ermächtigungen

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: Rücklage Verwaltungsvermögen

Vermögensrechnung - Konten-
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 374.998.136 18.118.748 --- ---170.068.963
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 498.188.683 --- --- ---468.392.512
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 797.499.592 --- --- ---446.396.459
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 200.791.304 --- --- ---158.057.347
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 845.155.500 8.045.577 2.379.214 ---396.523.084
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 233.618.985 4.779.340 --- ---286.022.299
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 409.880.209 --- 93.512.894 ---398.715.606

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

166.728.588 --- --- ---172.807.401
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 277.384.750 --- 129.837.590 ---391.002.562

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

2.887.986.233
3.055.350.865
3.107.714.118

3.804.245.747
4.282.551.564
4.196.743.705

30.943.665
631.459.119
556.276.680

225.729.698
214.092.180
244.949.790

---
150.000
150.000

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

14.552.756
9.506.908
4.691.392

205.458.135
204.345.103
205.413.433

---
---
---

12.220.816
100.000
100.000

---
---
---

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.034.837 --- --- ---719.561
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 6.500.456 22.274 2.165.457 ---5.633.593
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 53.490 --- --- ------
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 11.208.299 --- --- ------
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 580.831 --- --- ------
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 15.213.588 22.792 --- ------
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 734.907 --- --- ---1.703.095
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 16.047.956 --- 1.000.000 ---11.929.275
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 6.291.650 --- --- 100.000---
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 2.182.214 --- --- 395.815---
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 36.486.214 --- 1.120.610 ------
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 28.850.854 --- --- ------
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.378.600 --- --- ------
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 9.499.892 --- --- ------
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11.450.098 --- --- ---14.309.013
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 2.796.640 --- --- ------
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 27.522.465 --- --- ---2.293.491
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 50.802 --- --- ------
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 27.555.994 119.237 --- ---29.533.522
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 12.062.197 1.296.595 --- ---13.228.238

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

79.349.788
78.734.809
94.476.068

221.501.984
222.002.825
220.146.123

1.460.899
2.321.186
1.578.022

4.286.068
4.250.833
2.255.696

495.815
495.815
495.815

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 293.776 --- --- ------
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 322.796 --- --- ---1.501.615
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 99.429 --- --- ---1.246.309

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

2.747.924
2.726.234
2.714.018

716.000
778.179
758.842

---
---
---

---
---
---

---
---
---

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

82.097.712
81.461.044
97.190.087

222.217.984
222.781.004
220.904.965

1.460.899
2.321.186
1.578.022

4.286.068
4.250.833
2.255.696

495.815
495.815
495.815

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

2.984.636.700
3.146.318.817
3.209.595.597

4.231.921.866
4.709.677.672
4.623.062.103

32.404.564
633.780.305
557.854.702

242.236.581
218.443.013
247.305.485

495.815
645.815
645.815

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        168

74

Rechnungsab-
grenzung des 

Verwaltungsver-
mögens

16

75

Zusammen
(Sp. 70-74)

170

76

Passive 
Grundpfandrechte

173

77

Sicherheits-
einbehalte

175

78

Kredite und Darlehen

179

79

Sonstige 
Verbindlichkeiten
 des Verwaltungs-

vermögens

17

80

Zusammen
(Sp. 76-79)

183

81

Altersrückstellungen 
gemäß § 172c

Absatz 1 SGB VII

Lfd.
Nr

Verpflichtungen des Verwaltungsvermögens Rückstellungen für 
Altersversorgungnoch: Verwaltungsvermögen

Klasse 1 - Passiva -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
--- 393.116.884 1--- 75.050 --- 114.960 190.010 148.864.174
--- 498.188.683 2--- --- --- --- --- 616.936.919
--- 797.499.592 3--- 23.498 --- 190.565 214.064 743.675.618
--- 200.791.304 4--- --- --- 500 500 140.991.599
--- 855.580.291 5--- 25.600 --- 329.287 354.887 713.316.504
--- 238.398.325 6--- 4.995 --- --- 4.995 424.947.394
--- 503.393.103 7--- 137.120 --- 210.538 347.658 302.676.941

291.367 167.019.955 8--- 12.127 --- --- 12.127 330.851.633
605.151 407.827.491 9--- --- --- --- --- 370.877.614

896.519
768.773
30.300

4.061.815.628
5.129.021.637
4.998.150.474

10
11
12

---
---
---

278.391
373.111
511.963

---
---
---

845.850
35.869.612
6.605.188

1.124.242
36.242.724
7.117.151

3.793.138.396
3.451.430.961
3.210.768.289

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
---
---
---

217.678.951
204.445.103
205.513.433

13
14
15

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

189.785.534
165.057.480
141.753.056

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- 2.034.837 16--- --- --- --- --- ---
--- 8.688.187 17--- --- --- 2.071 2.071 ---
--- 53.490 18--- --- --- --- --- ---
--- 11.208.299 19--- --- 6.631.869 --- 6.631.869 14.007.191
--- 580.831 20--- --- --- --- --- 669.745
--- 15.236.380 21--- --- --- 500.000 500.000 ---
--- 734.907 22--- --- --- --- --- ---
--- 17.047.956 23--- --- --- --- --- ---
--- 6.391.650 24--- --- --- 94 94 ---
--- 2.578.030 25--- --- --- 259.497 259.497 4.232.295
--- 37.606.824 26--- --- --- 389 389 ---
--- 28.850.854 27--- --- --- --- --- 22.412.149
--- 4.378.600 28--- --- --- --- --- ---
--- 9.499.892 29--- --- --- --- --- ---
--- 11.450.098 30--- 7.395 --- --- 7.395 ---
--- 2.796.640 31--- --- --- --- --- ---
--- 27.522.465 32--- --- --- 1.074 1.074 ---
--- 50.802 33--- --- --- --- --- ---
--- 27.675.231 34--- --- --- 441.150 441.150 67.192.189
--- 13.358.793 35--- --- --- --- --- ---

---
---
---

227.744.766
229.070.660
224.475.656

36
37
38

---
---
---

7.395
7.396
7.396

6.631.869
6.533.092
7.451.710

1.204.274
514.408
481.339

7.843.538
7.054.895
7.940.444

108.513.570
106.984.525
104.503.975

D. Feuerwehrunfallkassen
--- 293.776 39--- --- --- --- --- ---
--- 322.796 40--- --- --- --- --- 559.730
--- --- 41--- --- --- --- --- ---
--- 99.429 42--- --- --- --- --- ---

---
---
---

716.000
778.179
758.842

43
44
45

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
-96
-79

---
-96
-79

559.730
552.769
516.499

---
---
---

228.460.766
229.848.839
225.234.498

46
47
48

---
---
---

7.395
7.396
7.396

6.631.869
6.533.092
7.451.710

1.204.274
514.312
481.260

7.843.538
7.054.799
7.940.365

109.073.300
107.537.294
105.020.474

896.519
768.773
30.300

4.507.955.345
5.563.315.579
5.428.898.406

49
50
51

---
---
---

285.786
380.507
519.358

6.631.869
6.533.092
7.451.710

2.050.125
36.383.924
7.086.447

8.967.780
43.297.523
15.057.516

4.091.997.229
3.724.025.735
3.457.541.819

Sämtliche Versicherungsträger
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     184

82

Versorgungs-
rücklage

185

83

Altersrückstellungen 
gemäß § 12 

Absatz 1 SVRV

18

84

Zusammen
(Sp. 81-83)

1

85

(Sp. 57,63,69
75,80,84)

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: Rückstellungen für Altersversorgung
Passiva insgesamt
(unkonsolidierter 

Betrag)

noch: Vermögensrechnung - Konten-Klasse 1 - Passiva -
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 6.670.190 155.534.364 2.132.692.675---
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 --- 616.936.919 3.198.744.970---
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 --- 743.675.618 5.096.114.977---
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 22.358.777 163.350.376 1.523.527.114---
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 --- 713.316.504 5.204.023.249---
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 --- 424.947.394 2.913.806.733---
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 --- 302.676.941 3.757.843.821---

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

--- 333.267.062 1.975.753.4652.415.429
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 --- 370.877.614 3.088.954.627---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

2.415.429
2.984.481
2.660.893

29.028.967
29.796.537
31.320.921

3.824.582.792
3.484.211.980
3.244.750.104

28.891.461.630
29.903.471.761
28.905.297.771

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

1.426.418
1.274.850
1.122.182

32.418.072
15.529.226
8.133.535

223.630.024
181.861.556
151.008.773

1.722.280.528
1.657.404.590
1.604.094.407

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- --- 9.560.138---
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- --- 48.234.763---
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- --- 11.034.225---
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 628.747 15.923.047 73.864.7171.287.109
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- 669.745 8.310.122---
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- 996.810 43.307.302996.810
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- --- 8.811.087---
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 --- --- 56.822.944---
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 --- --- 38.375.359---
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 --- 4.232.295 30.808.768---
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 14.898.965 17.459.197 180.526.5042.560.232
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 --- 22.412.149 100.407.532---
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- --- 47.395.619---
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 --- --- 52.695.386---
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 15.075.480 16.056.361 65.224.029980.880
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 --- --- 20.047.284---
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 --- --- 121.602.850---
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 --- --- 13.895.143---
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 --- 68.533.621 203.016.1891.341.432
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 33.369.766 43.685.452 241.894.14610.315.686

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

17.482.150
15.333.478
13.029.332

63.972.958
62.170.458
39.073.726

189.968.677
184.488.462
156.607.033

1.375.834.108
1.258.481.531
1.235.175.093

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- --- 5.143.887---
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- 559.730 7.629.917---
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- 3.813.442---
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- --- 5.333.055---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

---
---
---

---
---
---

559.730
552.769
516.499

21.920.301
19.547.067
18.595.494

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

17.482.150
15.333.478
13.029.332

63.972.958
62.170.458
39.073.726

190.528.408
185.041.230
157.123.532

1.397.754.409
1.278.028.598
1.253.770.586

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

21.323.997
19.592.809
16.812.407

125.419.997
107.496.222
78.528.182

4.238.741.223
3.851.114.766
3.552.882.408

32.011.496.567
32.838.904.950
31.763.162.765

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        200

86

Umlagebeiträge 
(ohne

 Privathaushalte)

201

87

Umlagebeiträge
von den Privat-

haushalten

20

88

Zusammen
(Sp. 86+87)

210

89

Auf Nachtrags-
veranlagungen
eingegangene

Beiträge

211

90

Eingänge auf in 
Ausfall gestellte

 Beiträge

212

91

Beitrags-
abfindungen

213

92

Beiträge für
Eigenbau-
arbeiten

214

93

Einnahmen von der
 Bundesagentur für 
Arbeit und von den

alliierten Streitkräften

Lfd.
Nr

Umlagebeiträge der Gemeindeunfallver-
sicherungsverbände und der Unfallkassen Sonstige Beitragseingänge

Erträge/Einnahmen - Konten-Klasse 2 - Beiträge und Gebühren

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
--- --- 1--- 11.850.231 -96.779 10.479.491 --- ---
--- --- 2--- 25.225.366 6.532.056 3.505.697 --- ---
--- --- 3--- 12.764.808 5.059.350 8.596.842 --- ---
--- --- 4--- 10.806.206 2.332.928 9.894.251 --- ---
--- --- 5--- 21.937.594 4.931.972 15.331.672 20.874.953 ---
--- --- 6--- 26.282.871 3.666.807 7.265.728 --- ---
--- --- 7--- 26.797.419 153.191.758 7.024.391 --- ---

--- --- 8--- 12.232.972 2.461.187 13.310.921 --- ---
--- --- 9--- 23.825.237 65.202 7.947.538 --- ---

---
---
---

---
---
---

10
11
12

---
---
---

171.722.705
191.254.879
142.154.687

178.144.481
96.838.100

101.700.856

83.356.532
76.760.848
72.833.471

20.874.953
21.158.196
20.070.272

---
---
---

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
---
---
---

---
---
---

13
14
15

---
---
---

3.915.471
3.874.862
3.017.261

350.849
2.474.800
2.909.777

445.941
339.531
153.599

---
---
---

---
---
---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
18.318.536 410.868 1618.729.404 13.988 --- --- --- ---
38.870.874 110.209 1738.981.083 --- --- --- --- ---
33.182.853 --- 1833.182.853 --- --- --- --- ---
85.737.591 1.189.751 1986.927.342 -7.979 --- --- --- ---
16.943.151 249.703 2017.192.854 --- --- --- --- ---
79.260.185 2.126.844 2181.387.028 76.300 --- --- --- ---
10.723.046 263.839 2210.986.885 --- --- --- --- ---
50.864.884 111.406 2350.976.290 29.647 --- --- --- ---
60.999.250 108.845 2461.108.095 181.230 81.679 --- --- ---
77.300.033 607.642 2577.907.675 7.065 --- --- --- ---

313.095.499 5.026.774 26318.122.273 961.723 --- --- --- ---
119.561.673 1.408.575 27120.970.248 990 --- --- --- ---
47.289.120 64.395 2847.353.515 3.176 6 --- --- ---
94.286.905 376.560 2994.663.465 8.674 --- --- --- ---
70.266.057 1.217.523 3071.483.580 -4.954 --- --- --- ---
20.076.190 292.444 3120.368.633 672.153 --- --- --- ---

209.386.110 2.206.440 32211.592.551 76.848 --- --- --- ---
61.078.389 --- 3361.078.389 5.418 --- --- --- ---

180.619.065 3.911.680 34184.530.745 132.650 69 20.592 --- ---
106.304.067 --- 35106.304.067 132 22 --- --- 23.572.566

1.694.163.477
1.641.215.547
1.587.341.922

19.683.496
20.084.817
20.069.112

36
37
38

1.713.846.973
1.661.300.364
1.607.411.034

2.157.062
433.487

1.333.599

81.777
82.557
81.145

20.592
17.856
17.398

---
---
---

23.572.566
22.770.377
24.308.142

D. Feuerwehrunfallkassen
10.318.285 --- 3910.318.285 --- --- --- --- ---
9.071.965 --- 409.071.965 --- --- --- --- ---
3.025.729 --- 413.025.729 --- --- --- --- ---
4.708.962 --- 424.708.962 --- --- --- --- ---

27.124.941
26.541.068
25.040.045

---
---
---

43
44
45

27.124.941
26.541.068
25.040.045

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

1.721.288.418
1.667.756.615
1.612.381.967

19.683.496
20.084.817
20.069.112

46
47
48

1.740.971.914
1.687.841.433
1.632.451.079

2.157.062
433.487

1.333.599

81.777
82.557
81.145

20.592
17.856
17.398

---
---
---

23.572.566
22.770.377
24.308.142

1.721.288.418
1.667.756.615
1.612.381.967

19.683.496
20.084.817
20.069.112

49
50
51

1.740.971.914
1.687.841.433
1.632.451.079

177.795.238
195.563.228
146.505.547

178.577.106
99.395.457

104.691.778

83.823.065
77.118.235
73.004.468

20.874.953
21.158.196
20.070.272

23.572.566
22.770.377
24.308.142

Sämtliche Versicherungsträger
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     215

94

Beitrags-
zuschläge

218

95

Mehr-
ausschreibungen

219

96

Übrige
Beitragseingänge

21

97

Zusammen
(Sp. 89-96)

220

98

Säumniszuschläge
Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Säumniszuschläge, 
Stundungszinsennoch: Sonstige Beitragseingänge

noch: Erträge/Einnahmen
Konten-Klasse 2- Beiträge und Gebühren

noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 218.082 --- 63.268.072 2.103.78240.817.047
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 1.629.603 --- 36.892.722 1.735.177---
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 5.153.175 --- 65.227.912 2.194.81733.653.736
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 1.583.682 --- 26.815.233 2.257.7902.198.166
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 --- 26.212 111.091.119 4.771.75247.988.717
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 4.089.907 --- 62.622.343 2.920.88921.317.030
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 10.171.171 --- 199.141.578 509.5121.956.840

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

296.437 124.113 33.569.344 2.361.0015.143.714
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 2.635.780 887.521 38.015.052 1.912.2342.653.775

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

155.729.023
123.593.856
91.103.048

25.777.836
36.302.443
22.966.516

1.037.845
1.479.423
1.014.950

636.643.375
547.387.744
451.843.801

20.766.954
24.449.365
23.635.781

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

---
---
---

2.351.533
1.465.232
1.349.345

17.587.905
18.062.101
15.948.945

24.651.700
26.216.527
23.378.926

1.508.611
2.047.956
2.372.057

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- --- 13.988 848---
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- --- --- ------
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- --- --- ------
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 --- --- -7.979 39.894---
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- --- --- 3.482---
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- --- 76.300 710---
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- --- --- ------
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 --- --- 29.647 17.541---
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 --- --- 262.909 12.233---
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 --- --- 7.065 12.062---
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 --- --- 7.397.180 120.4526.435.457
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 --- --- 990 ------
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- 49.000 52.182 1.142---
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 --- --- 8.674 35.186---
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 --- --- -4.954 2.877---
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 --- --- 672.153 36---
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 --- --- 76.848 -3.954---
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 --- --- 5.418 ------
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 --- --- 153.311 3.187---
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 14.506 14.515.169 38.102.395 26.040---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

6.435.457
6.236.332
6.380.661

14.506
---
---

14.564.168
13.872.155
12.659.636

46.846.127
43.412.764
44.780.582

271.734
161.353
175.647

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- --- --- 3.711---
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- --- --- 1.389---
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- --- 1.301---
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- --- --- 241---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

6.642
4.365
9.437

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

6.435.457
6.236.332
6.380.661

14.506
---
---

14.564.168
13.872.155
12.659.636

46.846.127
43.412.764
44.780.582

278.375
165.717
185.083

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

162.164.480
129.830.187
97.483.709

28.143.875
37.767.675
24.315.862

33.189.919
33.413.679
29.623.531

708.141.202
617.017.035
520.003.309

22.553.941
26.663.037
26.192.921

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        221

99

Stundungszinsen

22

100

Zusammen
(Sp. 98+99)

2

101

(Sp. 88, 97,100)

300

102

Erträge aus 
Vermögensanlagen

 der Rücklage

309

103

Sonstige
Erträge

30

104

Zusammen
(Sp.102+103)

310

105

Erträge aus 
Vermögensanlagen
 des Verwaltungs-

vermögens 
(ohne 313 bis 315)

313

106

Erträge aus
 Mitteln der 

Altersrückstellungen 
gemäß § 172c

Absatz 1 SGB VII

Lfd.
Nr

Beiträge und
Gebühren
insgesamt

Umlageunwirksame Erträge der Rücklage
Umlageunwirksame 
Erträge des Verwal-

tungsvermögens
noch: Säumniszuschläge, Stundungszinsen

Erträge/Einnahmen - 
Konten-Klasse 3 -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
782 2.104.564 165.372.636 368.368 --- 368.368 9.278.132 1.104.670

28.506 1.763.684 238.656.405 3.275.215 --- 3.275.215 11.466.101 683.403
2.920 2.197.737 367.425.649 12.912 --- 12.912 48.135.193 33.163

12.085 2.269.874 429.085.107 592.748 --- 592.748 5.140.758 600.589
13.368 4.785.120 5115.876.239 -28.412 --- -28.412 22.152.829 131.961
91.703 3.012.593 665.634.935 762.235 --- 762.235 7.715.934 613.657
11.762 521.274 7199.662.853 1.341.269 --- 1.341.269 7.975.646 -7.793

206.576 2.567.577 836.136.921 2.371.414 --- 2.371.414 6.624.299 4.565.928
134.152 2.046.386 940.061.438 1.753.459 --- 1.753.459 9.989.655 4.142.350

501.853
637.812
688.074

21.268.807
25.087.176
24.323.855

10
11
12

657.912.183
572.474.920
476.167.656

10.449.207
15.936.266
39.392.992

---
115

---

10.449.207
15.936.381
39.392.992

128.478.547
98.450.476
99.656.979

11.867.929
23.934.095
11.708.318

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
4.691
7.339

10.112

1.513.302
2.055.295
2.382.168

13
14
15

26.165.002
28.271.822
25.761.095

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- 848 1618.744.240 -884 --- -884 115.255 ---
--- --- 1738.981.083 --- --- --- --- ---
--- --- 1833.182.853 --- --- --- -5 ---
--- 39.894 1986.959.257 --- --- --- 219.506 122.966
--- 3.482 2017.196.336 --- --- --- 18.502 77
--- 710 2181.464.038 --- --- --- 772.230 ---
--- --- 2210.986.885 2.964 --- 2.964 64.688 ---
--- 17.541 2351.023.478 65.975 --- 65.975 549.846 ---
--- 12.233 2461.383.237 --- --- --- 182.182 ---
--- 12.062 2577.926.802 --- --- --- 183.436 15.130
--- 120.452 26325.639.905 --- --- --- 5.454.375 ---
--- --- 27120.971.238 --- --- --- 1.732.435 675.701
--- 1.142 2847.406.838 --- --- --- 156.864 ---
--- 35.186 2994.707.325 --- --- --- 120.305 ---
--- 2.877 3071.481.502 186.801 --- 186.801 444.993 ---
--- 36 3121.040.823 --- --- --- 68.073 ---
--- -3.954 32211.665.445 7.940 --- 7.940 991.658 ---
--- --- 3361.083.807 --- --- --- 133 ---
--- 3.187 34184.687.243 225.802 --- 225.802 790.421 948.949
--- 26.040 35144.432.502 113.286 --- 113.286 1.457.229 ---

---
---
---

271.734
161.353
175.647

36
37
38

1.760.964.834
1.704.874.481
1.652.367.262

601.884
783.318
698.264

---
---
---

601.884
783.318
698.264

13.322.125
8.915.003
9.147.286

1.762.825
1.989.005
1.196.839

D. Feuerwehrunfallkassen
--- 3.711 3910.321.996 --- --- --- 42.022 ---
--- 1.389 409.073.354 --- --- --- 11.267 ---
--- 1.301 413.027.030 --- --- --- --- ---
--- 241 424.709.203 12.003 --- 12.003 8.003 ---

---
---
---

6.642
4.365
9.437

43
44
45

27.131.582
26.545.433
25.049.482

12.003
12.635
12.583

---
---
---

12.003
12.635
12.583

61.292
56.628
30.410

---
---
---

---
---
---

278.375
165.717
185.083

46
47
48

1.788.096.416
1.731.419.914
1.677.416.744

613.888
795.953
710.848

---
---
---

613.888
795.953
710.848

13.383.417
8.971.631
9.177.696

1.762.825
1.989.005
1.196.839

506.544
645.151
698.186

23.060.485
27.308.189
26.891.107

49
50
51

2.472.173.601
2.332.166.656
2.179.345.495

11.063.095
16.732.219
40.103.839

---
115

---

11.063.095
16.732.334
40.103.839

141.861.964
107.422.107
108.834.676

13.630.754
25.923.100
12.905.157

Sämtliche Versicherungsträger
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     314

107

Erträge aus Mitteln
 der Versorgungs-

rücklage

315

108

Erträge aus
Mitteln der

Altersrückstellungen 
gemäß § 12 

Absatz 1 SVRV

316

109

Zuschreibungen von 
Gebäuden und 

technischen Anlagen 
des Verwaltungs-

vermögens

317

110

Zuschreibungen auf
 bewegliche 
Einrichtung

318

111

Zuschreibungen von 
Beteiligungen und 
Grundpfandrechten
 des Verwaltungs-

vermögens

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: Umlageunwirksame Erträge des 
Verwaltungsvermögens

noch: Erträge/Einnahmen - Konten-Klasse 3 -
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 107.326 --- --- ------
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 --- --- --- ------
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 --- --- --- ------
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 142.924 --- --- ------
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 --- --- --- ------
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 --- --- --- ------
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 --- --- --- ------

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

--- --- --- ------
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 --- --- --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

---
---
---

250.250
310.773

1.315.645

---
---
---

---
320
130

---
1.465.571
9.442.960

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- --- --- ------
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- --- --- ------
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- --- --- ------
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.976 --- --- ---10.347
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- --- --- ------
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- --- --- ---10.421
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- --- --- ------
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 --- --- --- ------
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 --- --- --- ------
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 --- --- --- ------
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 263.431 --- --- ---17.138
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 --- --- --- ------
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- --- --- ------
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 --- --- --- ------
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 196.433 --- --- ------
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 --- --- --- ------
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 --- --- --- ------
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 --- --- --- ------
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 --- --- --- ---12.392
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 56.743 --- --- ---339.386

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

389.685
941.113
139.954

518.583
21.797.452

816.154

---
---
---

---
---
---

---
---
---

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- --- --- ------
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- --- --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

389.685
941.113
139.954

518.583
21.797.452

816.154

---
---
---

---
---
---

---
---
---

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

389.685
941.113
139.954

768.833
22.108.224
2.131.800

---
---
---

---
320
130

---
1.465.571
9.442.960

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        319

112

Sonstige Erträge 
des Verwaltungs-

vermögens

31

113

Zusammen
(Sp. 105-112)

320

114

Erträge aus 
Vermögensanlagen
 der Betriebsmittel

329

115

Sonstige Erträge aus 
Betriebsmitteln

32

116

Zusammen
(Sp. 114-115)

330

117

Zinsen aus 
Betriebsmitteln

331

118

Zinsen aus Mitteln 
der Rücklage

332

119

Zinsen und
sonstige Erträge
 aus Mitteln der

Altersrückstellungen 
gemäß § 172c

 Absatz 1 SGB VII

Lfd.
Nr

Umlagewirksame Vermögenserträge aus den Betriebsmitteln Vermögenserträgenoch: Umlageunwirksame Erträge 
des Verwaltungsvermögens

Vermögenserträge und sonstige Einnahmen

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
--- 10.490.129 1-450.481 713.732 263.250 --- --- ---
--- 12.149.504 2-183.999 29.986 -154.013 --- --- ---

4.045 48.172.401 324.615 236.952 261.568 --- --- ---
--- 5.884.271 4-794.765 --- -794.765 --- --- ---
--- 22.284.791 5-3.061.168 4.178.158 1.116.990 --- --- ---
--- 8.329.590 6665.954 977.366 1.643.320 --- --- ---
--- 7.967.853 7-1.365.472 82.256 -1.283.216 --- --- ---

4.760 11.194.987 81.216.403 439.143 1.655.546 --- --- ---
3.395 14.135.399 9-1.308.089 --- -1.308.089 --- --- ---

12.199
2.339.743

922.810

140.608.925
126.500.977
123.046.843

10
11
12

-5.257.002
-3.139.675

105.321

6.657.593
6.044.244
4.519.834

1.400.591
2.904.569
4.625.155

---
---
---

---
---
---

---
---
---

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
---
---
---

---
---
---

13
14
15

---
---
---

---
---
---

---
---
---

-392.618
-179.348
-309.271

11.777
11.753

---

189.624
89.757

100.613

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- 115.255 16-5.127 --- -5.127 --- --- ---
--- --- 1735.881 --- 35.881 --- --- ---
--- -5 182.244 --- 2.244 --- --- ---
--- 354.794 19-138.863 --- -138.863 --- --- ---
--- 18.579 20373 --- 373 --- --- ---
--- 782.651 214.010 --- 4.010 --- --- ---
--- 64.688 22287 --- 287 --- --- ---

350 550.196 2362.039 23.498 85.537 --- --- ---
--- 182.182 24640 --- 640 --- --- ---
--- 198.567 25-73.881 --- -73.881 --- --- ---

14.764 5.749.708 26-92.692 --- -92.692 --- --- ---
--- 2.408.136 2733.621 --- 33.621 --- --- ---
--- 156.864 28-151.999 --- -151.999 --- --- ---
--- 120.305 29-141.943 120 -141.824 --- --- ---
--- 641.426 30-67.076 --- -67.076 --- --- ---

10.297 78.370 31-38.284 7 -38.277 --- --- ---
--- 991.658 3234.207 3.272 37.479 --- --- ---
--- 133 3362.891 --- 62.891 --- --- ---

109 1.751.871 34237.514 180.186 417.700 --- --- ---
--- 1.853.359 35259.337 --- 259.337 --- --- ---

25.520
424.639
111.223

16.018.737
34.067.212
11.411.457

36
37
38

23.180
723.395
938.619

207.083
203.643
193.194

230.264
927.038

1.131.814

---
---
---

---
---
---

---
---
---

D. Feuerwehrunfallkassen
--- 42.022 39-5.337 --- -5.337 --- --- ---
--- 11.267 403.098 --- 3.098 --- --- ---
--- --- 412 --- 2 --- --- ---
--- 8.003 42730 --- 730 --- --- ---

---
---
---

61.292
56.628
30.410

43
44
45

-1.507
3.268
3.298

---
---
---

-1.507
3.268
3.298

---
---
---

---
---
---

---
---
---

25.520
424.639
111.223

16.080.029
34.123.840
11.441.867

46
47
48

21.673
726.663
941.917

207.083
203.643
193.194

228.756
930.306

1.135.112

---
---
---

---
---
---

---
---
---

37.719
2.764.382
1.034.032

156.688.954
160.624.818
134.488.709

49
50
51

-5.235.329
-2.413.012
1.047.238

6.864.676
6.247.887
4.713.028

1.629.347
3.834.875
5.760.267

-392.618
-179.348
-309.271

11.777
11.753

---

189.624
89.757

100.613

Sämtliche Versicherungsträger
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     333

120

Zinsen aus Mitteln 
der Versorgungs-

rücklage

334

121

Zinsen aus Mitteln 
des Verwaltungs-

vermögens
(ohne 332 u. 333)

335

122

Sonstige Erträge aus 
Betriebsmitteln

336

123

Sonstige Erträge aus 
Mitteln der 
Rücklage

337

124

Zinsen und
sonstige Erträge
aus Mitteln der

Altersrückstellungen 
gemäß § 12

Absatz 1 SVRV

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: Vermögenserträge

noch: Erträge/Einnahmen - Konten-Klasse 3 -
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 --- --- --- ------
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 --- --- --- ------
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 --- --- --- ------
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 --- --- --- ------
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 --- --- --- ------
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 --- --- --- ------
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 --- --- --- ------

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

--- --- --- ------
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 --- --- --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

94.510
19.512
11.902

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- --- --- ------
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- --- --- ------
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- --- --- ------
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 --- --- --- ------
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- --- --- ------
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- --- --- ------
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- --- --- ------
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 --- --- --- ------
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 --- --- --- ------
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 --- --- --- ------
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 --- --- --- ------
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 --- --- --- ------
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- --- --- ------
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 --- --- --- ------
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 --- --- --- ------
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 --- --- --- ------
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 --- --- --- ------
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 --- --- --- ------
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 --- --- --- ------
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 --- --- --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- --- --- ------
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- --- --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

94.510
19.512
11.902

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        338

125

Sonstige Erträge
 aus Mitteln der 

Versorgungs-
rücklage

339

126

Sonstige Erträge
 aus Mitteln des 

Verwaltungs-
vermögens 

 (ohne 337 u. 338)

33

127

Zusammen
(Sp. 117-126)

340

128

Gewinne der Aktiva 
aus 

Betriebsmitteln

341

129

Gewinne der Aktiva 
aus Mitteln

der Rücklage

342

130

Gewinne der Aktiva 
aus Mitteln der 

Altersrückstellungen 
gemäß § 172c

Absatz 1 SGB VII

343

131

Gewinne der Aktiva 
aus Mitteln der
 Versorgungs-

rücklage

344

132

Gewinne der 
Aktiva

 aus Mitteln des
 Verwaltungs-
vermögens 

(ohne 342 u. 343)

Lfd.
Nr

noch: Vermögenserträge Gewinne der Aktiva

Vermögenserträge und sonstige Einnahmen

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
--- --- 1--- --- --- --- --- ---
--- --- 2--- --- --- --- --- ---
--- --- 3--- --- --- --- --- ---
--- --- 4--- --- --- --- --- ---
--- --- 5--- --- --- --- --- ---
--- --- 6--- --- --- --- --- ---
--- --- 7--- --- --- --- --- ---

--- --- 8--- --- --- --- --- ---
--- --- 9--- --- --- --- --- ---

---
---
---

---
---
---

10
11
12

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
---
---
---

135
85
---

13
14
15

-96.572
-58.241

-196.757

98.674
130.901
128.479

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- --- 16--- --- --- --- --- ---
--- --- 17--- --- --- --- --- ---
--- --- 18--- --- --- --- --- ---
--- --- 19--- --- --- --- --- ---
--- --- 20--- --- --- --- --- ---
--- --- 21--- --- --- --- --- ---
--- --- 22--- --- --- --- --- ---
--- --- 23--- --- --- --- --- ---
--- --- 24--- --- --- --- --- ---
--- --- 25--- --- --- --- --- ---
--- --- 26--- --- --- --- --- ---
--- --- 27--- --- --- --- --- ---
--- --- 28--- --- --- --- --- ---
--- --- 29--- --- --- --- --- ---
--- --- 30--- --- --- --- --- ---
--- --- 31--- --- --- --- --- ---
--- --- 32--- --- --- --- --- ---
--- --- 33--- --- --- --- --- ---
--- --- 34--- --- --- --- --- ---
--- --- 35--- --- --- --- --- ---

---
---
---

---
---
---

36
37
38

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

D. Feuerwehrunfallkassen
--- --- 39--- --- --- --- --- ---
--- --- 40--- --- --- --- --- ---
--- --- 41--- --- --- --- --- ---
--- --- 42--- --- --- --- --- ---

---
---
---

---
---
---

43
44
45

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

46
47
48

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

135
85
---

49
50
51

-96.572
-58.241

-196.757

98.674
130.901
128.479

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

Sämtliche Versicherungsträger
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     347

133

Gewinne der
Aktiva

aus Mitteln der
Altersrückstellungen 

gemäß § 12 
Absatz 1 SVRV

34

134

Zusammen
(Sp. 128-133)

350

135

Einnahmen aus 
Ersatzansprüchen
nach § 116 SGB X

351

136

Einnahmen aus 
Ersatzansprüchen
nach §§ 110 und

 111 SGB VII

359

137

Einnahmen aus
 sonstigen

Ersatzansprüchen

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Einnahmen aus Ersatzansprüchennoch: Gewinne der Aktiva

noch: Erträge/Einnahmen - Konten-Klasse 3 -
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 --- 19.409.383 1.642.323 50---
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 --- 45.641.763 1.334.998 22.228---
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 --- 59.226.546 1.816.776 ------
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 --- 27.549.094 1.078.774 5.969---
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 --- 44.347.053 17.505.518 ------
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 --- 47.608.163 68.165 ------
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 --- 66.418.195 1.461.974 53.855---

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

--- 42.809.620 482.127 ------
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 --- 39.243.347 23.782 ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

---
---
---

---
---
---

392.253.165
370.693.914
363.453.478

25.414.436
34.382.730
36.216.050

82.102
132.350
92.671

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

---
---
---

98.674
130.901
128.479

10.716.602
11.294.269
11.274.123

2.395.211
2.489.580
2.503.178

-698
---

6.634

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- 1.045.917 20.280 ------
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- 1.507.702 -7.479 266.514---
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- 2.015.328 16.149 ------
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 --- 3.437.066 51.743 ------
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- 548.128 1.010 ------
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- 5.133.083 84.582 ------
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- 581.796 4.176 ------
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 --- 3.566.272 35.300 ------
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 --- 3.169.669 191.549 ------
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 --- 3.131.737 --- ------
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 --- 17.355.797 343.484 ------
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 --- 5.241.626 9.375 ------
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- 1.010.727 6.167 ------
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 --- 5.594.429 70.700 ------
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 --- 3.085.548 81.123 ------
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 --- 1.110.700 138.920 ------
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 --- 10.895.861 99.809 ------
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 --- 3.740.472 --- ------
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 --- 7.644.645 18.286 ------
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 --- 7.494.144 3.369 ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

---
---
---

---
---
---

87.310.644
83.741.948
88.389.214

1.168.543
1.164.935
1.261.262

266.514
256.894
324.504

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- 72.647 --- ------
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- 254.209 --- 8.654---
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- 61.067 --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- 217.615 --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

---
---
---

---
---
---

605.538
433.345
292.803

---
---
---

8.654
8.332

20.776

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

---
---
---

---
---
---

87.916.182
84.175.293
88.682.017

1.168.543
1.164.935
1.261.262

275.168
265.226
345.280

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

---
---
---

98.674
130.901
128.479

490.885.949
466.163.476
463.409.618

28.978.190
38.037.244
39.980.489

356.573
397.575
444.584

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        35

138

Zusammen
(Sp. 135-137)

360

139

Geldbußen nach 
§ 209 Absatz 1 

Nrn. 1 bis 3 
SGB VII

361

140

Sonstige Geldbußen

365

141

Zwangsgelder

36

142

Zusammen
(Sp. 139-141)

370

143

Entnahmen 
aus den 

Betriebsmitteln

371

144

Entnahme
aus der

Rücklage

372

145

Entnahme aus dem 
Verwaltungs-

vermögen

Lfd.
Nr

noch: 
Einnahmen aus 

Ersatzansprüchen
Entnahmen aus den VermögenGeldbußen 

und Zwangsgelder

Vermögenserträge und sonstige Einnahmen

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
21.051.756 --- 13.122 --- 3.122 --- --- 17.530.000
46.998.989 41.700 2400 --- 42.100 --- --- 18.404.964
61.043.322 32.109 3200 --- 32.309 144.669.815 199.138.347 9.545.000
28.633.837 4.500 43.478 --- 7.978 50.550.000 --- ---
61.852.571 1.561.449 5258.818 --- 1.820.267 --- --- ---
47.676.328 43.868 6125 --- 43.993 --- --- ---
67.934.025 9.596 7415 --- 10.011 --- 50.000.000 ---

43.291.747 70.214 8310.080 --- 380.294 5.000.000 --- ---
39.267.129 --- 9--- 56.645 56.645 --- --- ---

417.749.703
405.208.994
399.762.198

1.763.436
1.816.199
1.634.293

10
11
12

576.638
1.833.955
2.310.736

56.645
112.924
97.588

2.396.719
3.763.079
4.042.617

200.219.815
87.630.616

410.555.747

249.138.347
---

61.033.978

45.479.964
4.766.372
4.610.708

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
13.111.115
13.783.848
13.783.935

-28.670
175.347
139.097

13
14
15

708
327
469

---
---
---

-27.962
175.674
139.566

781.420
727.344

1.001.245

---
---
---

---
---
---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
1.066.197 --- 16--- --- --- --- --- ---
1.766.737 --- 17--- --- --- 436.082 --- ---
2.031.477 --- 18--- --- --- --- --- ---
3.488.809 --- 19--- --- --- 401.286 --- 287.291

549.138 --- 20--- --- --- --- --- ---
5.217.665 --- 21--- --- --- --- --- ---

585.972 --- 22--- --- --- --- --- ---
3.601.572 --- 23--- --- --- 2.000.000 --- ---
3.361.218 --- 24--- --- --- --- --- ---
3.131.737 --- 25--- --- --- --- --- ---

17.699.281 --- 26--- --- --- --- --- 345.061
5.251.001 --- 27--- --- --- --- --- ---
1.016.894 --- 28--- --- --- --- --- ---
5.665.128 --- 29--- --- --- 1.126.507 --- ---
3.166.670 --- 30--- --- --- --- 750.000 ---
1.249.621 --- 31--- --- --- 1.521.490 --- ---

10.995.670 --- 32--- --- --- 4.089.214 1.300.000 ---
3.740.472 --- 33--- --- --- 2.177.169 --- ---
7.662.931 --- 34--- --- --- 1.078.468 --- 82.683
7.497.513 --- 35--- --- --- 8.321.846 --- ---

88.745.701
85.163.777
89.974.980

---
---
---

36
37
38

---
---
---

---
---
---

---
---
---

21.152.061
35.606.305
28.869.758

2.050.000
885.000

3.978.419

715.035
1.069.734
2.189.043

D. Feuerwehrunfallkassen
72.647 --- 39--- --- --- --- --- ---

262.863 --- 40--- --- --- --- --- ---
61.067 --- 41--- --- --- 500.000 --- ---

217.615 --- 42--- --- --- --- --- ---

614.192
441.677
313.578

---
90
---

43
44
45

---
---
---

---
---
---

---
90
---

500.000
231.163
585.347

---
---
---

---
---
---

89.359.893
85.605.454
90.288.558

---
90
---

46
47
48

---
---
---

---
---
---

---
90
---

21.652.061
35.837.469
29.455.104

2.050.000
885.000

3.978.419

715.035
1.069.734
2.189.043

520.220.711
504.598.296
503.834.692

1.734.766
1.991.636
1.773.390

49
50
51

577.346
1.834.282
2.311.205

56.645
112.924
97.588

2.368.756
3.938.843
4.182.183

222.653.296
124.195.429
441.012.097

251.188.347
885.000

65.012.397

46.195.000
5.836.106
6.799.752

Sämtliche Versicherungsträger
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     373

146

Entnahme aus
Mitteln aus 

Altersrückstellungen 
gemäß § 172c 

Absatz 1 SGB VII

374

147

Entnahme aus der 
Versorgungs-

rücklage

375

148

Entnahme aus
Mitteln der 

Altersrückstellungen
gemäß § 12 

Absatz 1 SVRV

37

149

Zusammen
(Sp. 143-148)

380

150

Zahlungen des 
Bundes

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Einnahmen aus 
öffentlichen Mittelnnoch: Entnahmen aus den  Vermögen

noch: Erträge/Einnahmen - Konten-Klasse 3 -
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 --- 250.979 17.780.979 ------
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 --- --- 18.404.964 ------
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 --- --- 353.353.161 ------
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 --- --- 50.550.000 ------
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 --- --- --- ------
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 --- --- --- ------
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 --- --- 50.000.000 ------

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

--- --- 5.000.000 1.670.996---
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 --- --- --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

---
---
---

---
---
---

250.979
873.469

3.336.655

495.089.104
93.270.457

479.537.088

1.670.996
1.636.468
1.596.037

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

---
---
---

---
---
---

---
---
---

781.420
727.344

1.001.245

---
---
---

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- --- --- ------
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- --- 436.082 ------
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- --- --- ------
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 --- 20.000 708.577 ------
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- --- --- 18.641---
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- --- --- ------
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- --- --- ------
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 --- --- 2.000.000 ------
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 --- --- --- ------
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 --- --- --- ------
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 --- 419.139 764.200 48.763---
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 --- --- --- 664.930---
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- --- --- 142.051---
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 --- --- 1.126.507 ------
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 --- --- 750.000 479.142---
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 --- --- 1.521.490 126.972---
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 --- --- 5.389.214 607.419---
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 --- --- 2.177.169 27.732---
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 120.000 --- 4.229.863 18.9182.948.712
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 --- --- 8.321.846 105.156.807---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

2.948.712
2.911.190
2.583.971

120.000
120.000
120.000

439.139
409.418
371.370

27.424.947
41.001.648
38.112.561

107.291.374
112.322.329
109.642.223

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- --- --- ------
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- --- 23.914 ---23.914
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- 500.000 ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- --- --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

23.914
23.423
23.064

---
---
---

---
---
---

523.914
254.586
608.410

---
---
---

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

2.972.626
2.934.613
2.607.035

120.000
120.000
120.000

439.139
409.418
371.370

27.948.862
41.256.234
38.720.971

107.291.374
112.322.329
109.642.223

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

2.972.626
2.934.613
2.607.035

120.000
120.000
120.000

690.117
1.282.887
3.708.024

523.819.386
135.254.035
519.259.305

108.962.370
113.958.797
111.238.261

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        381

151

Beitragszuschüsse 
an die Berufs-

genossenschaft 
Transport- und 

Verkehrswirtschaft

385

152

Einnahmen aus 
dem Sozialfonds

 der EG

389

153

Sonstige 
Einnahmen aus

 öffentlichen Mitteln

38

154

Zusammen
(Sp. 150-153)

390

155

Einnahmen aus
der gemeinsam

getragenen
Last

393

156

Verzugs-
zinsen

398

157

Rechnungsmäßiger 
Überschuss der
 Eigenbetriebe

399

158

Sonstige Einnahmen
Lfd.
Nr

Sonstige Einnahmennoch: Einnahmen aus 
öffentlichen Mitteln

Vermögenserträge und sonstige Einnahmen

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
--- --- 1--- --- 395.683.709 --- 337.086 248.822
--- --- 2--- --- --- --- 31.765 420.140
--- --- 3--- --- 80.978.610 --- --- 39.824
--- --- 4--- --- 27.214.713 --- --- 4.499.009
--- --- 5--- --- 309.291.838 138.425 --- 2.296.961
--- --- 6--- --- --- 956 --- 270.201
--- --- 7--- --- --- 67.894 2.011.298 504.704

375.860 --- 871.926 2.118.782 --- 8.469 --- 159.380
--- --- 9--- --- --- --- --- 2.243.531

375.860
493.699
487.564

---
---
---

10
11
12

71.926
90.946
97.503

2.118.782
2.221.114
2.181.104

813.168.869
810.745.037
778.505.782

215.745
56.025

178.447

2.380.149
930.354

4.396.853

10.682.573
12.936.897
13.305.060

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
---
---
---

---
---
---

13
14
15

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

66.561
2.901.135

121.144

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- --- 16--- --- --- 21.096 --- ---
--- --- 17--- --- --- 16.360 --- ---
--- --- 18--- --- --- --- --- 20.791
--- --- 19219.035 219.035 --- 5.532 --- 913.266
--- --- 20--- 18.641 --- 308 --- ---
--- --- 21--- --- --- --- --- 90.693
--- --- 22--- --- --- --- --- 144
--- --- 23--- --- --- 9.088 --- 4.524
--- --- 24--- --- --- 7.914 --- 22.527
--- --- 25--- --- --- --- --- ---
--- --- 26--- 48.763 --- 748 --- 272.436
--- --- 27--- 664.930 --- 8.108 --- ---
--- --- 28--- 142.051 --- --- --- 57.857
--- --- 29--- --- --- --- --- 1.495
--- --- 30--- 479.142 --- -1.059 --- ---
--- --- 31--- 126.972 --- 14 --- ---
--- --- 323.777.151 4.384.570 --- 37.213 --- 19.154
--- --- 33--- 27.732 --- --- --- 967.555
--- --- 34--- 18.918 --- --- --- 866.144
--- --- 3524.580.876 129.737.683 --- -1.667 --- 840.287

---
---
---

---
---
---

36
37
38

28.577.063
29.187.629
27.661.750

135.868.436
141.509.958
137.303.974

---
---
---

103.655
208.332
173.130

---
---
---

4.076.872
3.821.958
3.166.149

D. Feuerwehrunfallkassen
--- --- 39--- --- --- --- --- 130.855
--- --- 40--- --- --- --- --- 154.344
--- --- 41--- --- --- --- --- ---
--- --- 42--- --- --- --- --- ---

---
---
---

---
---
---

43
44
45

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
53

---
---
---

285.199
235.437
259.975

---
---
---

---
---
---

46
47
48

28.577.063
29.187.629
27.661.750

135.868.436
141.509.958
137.303.974

---
---
---

103.655
208.332
173.184

---
---
---

4.362.071
4.057.394
3.426.123

375.860
493.699
487.564

---
---
---

49
50
51

28.648.989
29.278.575
27.759.253

137.987.219
143.731.072
139.485.078

813.168.869
810.745.037
778.505.782

319.400
264.356
351.631

2.380.149
930.354

4.396.853

15.111.205
19.895.426
16.852.328

Sämtliche Versicherungsträger
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     39

159

Zusammen
(Sp. 155-158)

3

160

Vermögenserträge 
und sonstige
Einnahmen
insgesamt

(Sp. 103,113,116,
127,134,138,142,

149,154,159)

400

161

Ambulante
Heilbehandlung

410

162

Persönliches Budget
 nach § 29 SGB IX

450

163

Zahnersatz

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: sonstige 
Einnahmen

noch: Erträge/Einnahmen - Konten-Klasse 3 -
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 446.227.221 85.053.093 --- 403.895396.269.617
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 81.168.665 120.622.829 --- 489.266451.905
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 543.894.108 252.245.888 --- 1.636.82881.018.435
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 116.587.790 81.991.817 --- 668.22631.713.722
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 398.773.431 225.943.433 --- 1.179.272311.727.225
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 58.726.624 160.742.454 --- 912.581271.158
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 128.553.837 196.944.758 --- 1.500.3402.583.896

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

66.180.619 106.917.572 --- 520.793167.849
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 56.148.074 160.047.592 --- 756.5292.243.531

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

826.447.336
824.668.313
796.386.142

1.896.260.368
1.474.473.883
1.848.974.140

1.390.509.438
1.387.501.225
1.287.095.543

---
---
---

8.067.729
8.759.290
8.428.039

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

66.561
2.901.135

121.144

13.933.237
17.660.660
14.977.612

129.974.628
126.137.201
117.629.497

1.939.589
1.917.339
1.937.657

1.081.493
1.281.459
1.371.479

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.196.536 1.451.952 --- 6.26121.096
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 2.255.059 2.524.734 --- 9.87016.360
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.054.508 2.877.960 --- 14.52420.791
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.551.152 6.492.111 --- 38.242918.798
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 587.040 1.796.317 --- 9.505308
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 6.095.018 6.002.503 --- 59.29090.693
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 654.055 570.636 --- 8.232144
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6.316.892 3.929.018 --- 7.71913.612
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 3.574.481 4.382.791 --- 37.37230.441
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 3.256.422 8.349.535 --- 36.536---
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 24.442.445 21.922.036 --- 122.018273.184
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 8.365.796 9.410.869 --- 78.1338.108
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.221.667 2.725.077 --- 35.21757.857
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.771.611 8.892.458 --- 71.5371.495
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5.155.904 6.211.171 --- 52.952-1.059
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 2.938.190 1.731.619 --- 15.22114
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 21.862.898 20.099.306 --- 194.20156.367
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 6.975.952 5.693.867 --- 38.463967.555
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 15.173.229 19.082.812 --- 157.452866.144
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 148.621.643 27.677.371 --- 165.096838.620

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

4.180.528
4.030.289
3.339.279

273.070.498
307.483.240
281.972.328

161.824.143
160.694.866
147.660.477

---
---
---

1.157.842
1.094.083
1.001.837

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 240.187 913.216 --- 7.357130.855
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 455.486 609.920 --- 36.055154.344
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 561.069 334.279 --- 6.030---
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 238.351 374.436 --- 347---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

285.199
235.437
260.028

1.495.093
1.004.320
1.228.308

2.231.851
2.697.044
2.596.456

---
---
---

49.787
48.920
34.028

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

4.465.727
4.265.726
3.599.307

274.565.591
308.487.561
283.200.636

164.055.994
163.391.909
150.256.933

---
---
---

1.207.629
1.143.003
1.035.865

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

830.979.624
831.835.173
800.106.594

2.184.759.196
1.800.622.104
2.147.152.388

1.684.540.060
1.677.030.335
1.554.981.973

1.939.589
1.917.339
1.937.657

10.356.851
11.183.752
10.835.383

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        460

164

Stationäre
Behandlung

465

165

Häusliche 
Krankenpflege

46

166

Zusammen
(Sp. 164+165)

470

167

Verletzten-
geld

475

168

Besondere
Unterstützung

47

169

Zusammen
(Sp. 167+168)

480

170

Gewährung
der Pflege
(ohne 481)

481

171

Pflegegeld
Lfd.
Nr

Stationäre Behandlung und
häusliche Krankenpflege

Verletztengeld und 
besondere Unterstützung

Sonstige Heilbehandlungskosten, 
ergänzende Leistungen zur Heilbehandlung, 

Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft und Pflege

Aufwendungen/Ausgaben - Konten-Klasse 4/5 - Leistungen -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
57.717.550 735.926 158.453.476 34.042.594 76.158 34.118.752 13.471.913 14.824.984
88.111.231 1.292.122 289.403.353 62.575.761 69.616 62.645.377 19.909.479 10.778.077

159.509.171 2.519.416 3162.028.586 125.825.831 408.416 126.234.248 31.850.546 22.230.308
59.111.869 442.319 459.554.188 43.646.855 53.343 43.700.199 12.226.636 6.215.760

183.519.109 1.002.629 5184.521.738 134.232.633 886.653 135.119.286 36.674.121 25.165.561
109.464.588 466.455 6109.931.042 86.911.538 55.507 86.967.046 22.226.840 11.819.444
189.190.942 1.676.305 7190.867.246 112.529.364 83.177 112.612.541 28.479.755 10.821.272

86.067.560 4.309.080 890.376.639 70.532.795 85.946 70.618.741 12.693.407 8.874.877
94.196.318 294.997 994.491.315 81.535.088 28.378 81.563.466 16.337.566 5.925.781

1.026.888.337
1.032.753.695

972.396.554

12.739.248
11.898.806
11.632.184

10
11
12

1.039.627.585
1.044.652.501

984.028.738

751.832.460
741.452.856
686.678.595

1.747.195
1.814.530
1.575.572

753.579.656
743.267.387
688.254.167

193.870.263
179.322.574
169.362.085

116.656.065
111.162.612
106.042.201

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
132.929.587
130.031.956
123.707.143

2.561.764
2.371.691
3.472.371

13
14
15

135.491.351
132.403.647
127.179.514

48.210.846
45.230.811
41.459.747

44.050
38.154
41.491

48.254.896
45.268.965
41.501.238

18.475.079
18.197.700
15.347.038

14.359.296
13.923.109
13.856.229

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
412.813 --- 16412.813 518.221 3.977 522.198 135.580 53.781

2.067.424 7.261 172.074.684 1.276.291 --- 1.276.291 855.408 229.827
1.902.352 18.725 181.921.076 1.644.979 -122 1.644.857 656.779 120.915
5.299.290 3.128 195.302.417 3.713.725 --- 3.713.725 958.924 200.238

447.864 16.283 20464.147 852.681 316 852.997 4.411 30.339
4.506.369 27.300 214.533.669 3.802.934 --- 3.802.934 1.034.446 338.453

269.411 711 22270.122 319.845 --- 319.845 33.370 22.775
2.891.232 40.660 232.931.893 1.849.085 --- 1.849.085 705.499 230.702
2.398.460 17.643 242.416.103 2.226.921 10.004 2.236.925 826.353 189.167
3.776.815 251.116 254.027.932 4.282.894 --- 4.282.894 258.393 997.262

14.524.073 91.590 2614.615.663 11.633.447 2.816 11.636.262 2.262.883 1.759.407
5.736.707 167.282 275.903.989 5.716.592 593 5.717.185 549.449 423.932
1.536.526 4.412 281.540.938 1.287.622 7.876 1.295.497 1.011.491 184.811
4.080.026 33.816 294.113.842 3.577.814 847 3.578.661 1.190.103 476.274
3.800.073 19.665 303.819.738 3.145.910 --- 3.145.910 628.947 451.367

815.781 9.122 31824.904 942.403 --- 942.403 41.000 86.290
11.413.460 125.932 3211.539.392 10.349.042 54.415 10.403.457 2.148.591 1.384.433
3.872.757 1.529 333.874.286 2.861.266 --- 2.861.266 1.159.993 422.939

11.085.589 4.434 3411.090.024 9.946.053 --- 9.946.053 2.447.935 1.054.337
14.035.283 309.467 3514.344.751 10.817.679 6.447 10.824.126 4.206.332 3.204.721

94.872.304
94.449.114
93.040.161

1.150.078
943.694
744.617

36
37
38

96.022.382
95.392.808
93.784.777

80.765.405
77.209.618
70.398.377

87.167
66.858
76.946

80.852.572
77.276.476
70.475.323

21.115.886
19.647.666
17.804.471

11.861.969
11.361.151
11.087.420

D. Feuerwehrunfallkassen
879.775 --- 39879.775 546.871 --- 546.871 14.574 50.076
289.852 50 40289.902 517.361 1.786 519.147 169 46.367
129.660 --- 41129.660 192.214 530 192.743 --- 19.447
345.526 --- 42345.526 263.018 --- 263.018 73 27.858

1.644.813
2.000.540
1.872.168

50
433

3.946

43
44
45

1.644.864
2.000.973
1.876.114

1.519.463
1.456.064
1.700.458

2.316
1.968
3.595

1.521.779
1.458.032
1.704.053

14.817
67.428
92.999

143.748
186.632
134.765

96.517.118
96.449.654
94.912.328

1.150.128
944.127
748.563

46
47
48

97.667.245
97.393.781
95.660.891

82.284.868
78.665.682
72.098.835

89.484
68.826
80.541

82.374.351
78.734.508
72.179.376

21.130.703
19.715.094
17.897.470

12.005.717
11.547.783
11.222.186

1.256.335.042
1.259.235.305
1.191.016.026

16.451.139
15.214.624
15.853.118

49
50
51

1.272.786.181
1.274.449.929
1.206.869.143

882.328.174
865.349.350
800.237.177

1.880.729
1.921.510
1.697.604

884.208.903
867.270.860
801.934.781

233.476.045
217.235.368
202.606.593

143.021.077
136.633.503
131.120.615

Sämtliche Versicherungsträger
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     482

172

Entschädigung
für Kleider- und

Wäscheverschleiß

483

173

Übrige 
Heilbehandlungs-

kosten

484

174

Sozialversiche-
rungsbeiträge

bei Verletztengeld

485

175

Transport- und
Reisekosten

bei Heilbehandlung
und Pflege

486

176

Haushaltshilfe und 
Kinderbetreuungs-

kosten bei
Heilbehandlung

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: Sonstige Heilbehandlungskosten, ergänzende 
Leistungen zur Heilbehandlung, Leistungen zur Teilhabe 

am Leben in der Gemeinschaft und Pflege

noch: Aufwendungen/Ausgaben - Konten-
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 32.165 13.488.393 12.141.621 119.4441.789.133
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 --- 22.701.200 19.211.180 541.2921.455.143
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 612.926 47.080.875 37.764.258 360.2583.221.636
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 11.444 14.241.904 17.081.716 385.3281.002.253
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 311.717 48.521.127 34.481.118 451.0533.570.670
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 184.493 32.319.481 30.684.646 549.3431.656.465
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 --- 38.119.001 34.422.569 567.2961.725.372

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

16.230 24.547.580 22.002.948 405.9261.666.865
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 16.346 27.918.452 22.959.638 1.881.9791.006.965

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

17.094.502
16.414.209
15.758.508

1.185.320
1.176.535
1.025.436

268.938.012
260.827.276
240.237.862

230.749.693
233.147.183
216.273.350

5.261.919
5.384.231
5.082.791

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

2.317.928
2.249.654
2.171.965

128.115
109.728
108.488

16.565.518
14.929.887
13.639.537

21.324.888
19.666.021
18.401.219

1.139.531
1.302.049
1.190.205

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 337 229.792 213.065 12.78111.609
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- 505.121 429.745 27437.206
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- 684.151 428.431 52.49021.384
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 --- 1.596.343 1.071.220 46.97539.828
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- 363.349 164.531 9.6244.752
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- 1.511.067 1.212.479 126.04137.438
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- 131.954 94.759 1.4674.702
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 361 736.125 733.970 2.57550.049
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 --- 841.182 663.987 7.00950.075
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 252 1.859.804 435.425 19.73358.491
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 --- 4.770.486 2.884.340 225.277203.506
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 944 2.186.782 1.505.788 30.97950.007
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- 514.680 317.088 43935.045
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 --- 1.386.032 1.028.932 2.93678.140
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 --- 1.315.237 1.003.626 34.61937.548
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 --- 389.255 214.029 18.9309.210
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 7.497 4.309.966 2.545.830 212.957109.506
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 --- 1.145.386 805.102 36.85449.227
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 --- 4.017.395 2.248.427 122.845134.208
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 --- 4.204.208 3.471.069 203.832892.162

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

1.914.093
1.898.455
1.854.525

9.391
23.127
30.533

32.698.313
30.325.042
27.724.373

21.471.845
21.243.796
19.418.274

1.168.636
1.240.194
1.163.383

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- 193.952 263.388 16.6018.959
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- 210.118 184.155 ---3.328
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- 74.158 107.837 601.518
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- 93.966 153.753 ---4.354

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

18.158
20.731
16.965

---
---
---

572.194
535.043
500.913

709.134
785.445
823.353

16.661
18.771
31.798

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

1.932.252
1.919.186
1.871.490

9.391
23.127
30.533

33.270.507
30.860.085
28.225.286

22.180.979
22.029.240
20.241.627

1.185.297
1.258.965
1.195.181

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

21.344.681
20.583.048
19.801.962

1.322.827
1.309.389
1.164.457

318.774.038
306.617.248
282.102.684

274.255.559
274.842.444
254.916.196

7.586.748
7.945.245
7.468.177

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        487

177

Betriebshilfe
bei 

Heilbehandlung

488

178

Leistungen zur
Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft

489

179

Verletztengeld 
wegen Unfall des 

Kindes

48

180

Zusammen
(Sp. 170-179)

490

181

Sachleistungen
bei Leistungen zur 

Teilhabe am 
Arbeitsleben

491

182

Übergangsgeld
bei Leistungen zur 

Teilhabe am 
Arbeitsleben

492

183

Sonstige
Barleistungen

bei Leistungen zur
 Teilhabe am 
Arbeitsleben

494

184

Sozialversiche-
rungsbeiträge bei
Übergangsgeld

Lfd.
Nr

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
noch: Sonstige Heilbehandlungskosten, 

ergänzende Leistungen zur Heilbehandlung, Leistungen zur 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Pflege

 Klasse 4/5 - Leistungen -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
--- 3.565.639 1--- 59.433.292 2.566.555 859.864 7.556 491.672
--- 5.459.200 2109 80.055.681 5.850.357 2.487.792 30.357 1.473.593
--- 5.165.501 3--- 148.286.308 13.370.234 6.875.189 33.810 4.138.993
--- 1.456.455 4130 52.621.626 6.598.277 4.861.599 37.268 2.926.498
--- 6.790.547 5--- 155.965.915 13.852.852 7.482.486 70.302 4.095.261
--- 4.341.505 6--- 103.782.217 8.055.934 3.331.615 21.585 2.037.145
--- 10.813.762 7264 124.949.289 8.484.443 4.564.733 -38.189 2.416.171

--- 2.655.465 8-509 72.862.788 3.644.610 1.102.108 25.515 735.102
--- 5.042.356 9104 81.089.187 7.293.343 4.196.098 39.361 2.503.182

---
---
---

45.290.430
47.297.613
43.305.878

10
11
12

98
6.102
4.942

879.046.302
854.738.334
797.093.053

69.716.605
72.359.020
74.207.769

35.761.482
35.365.443
37.148.625

227.566
264.451
407.623

20.817.617
19.793.745
20.415.111

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
26.041.419
25.132.476
23.855.366

4.705.097
4.891.424
4.611.714

13
14
15

14.596
3.515
3.927

105.071.465
100.405.563
93.185.686

3.342.872
4.085.350
4.854.115

804.638
958.651

1.222.412

420
745

1.406

521.470
637.926
778.571

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- 25.884 16176 683.005 20.084 204 --- ---
--- 110.560 172.128 2.170.268 49.511 27.100 --- 9.811
--- 53.222 18150 2.017.522 8.563 3.255 --- 1.683
--- 284.427 191.316 4.199.271 96.174 62.832 3.307 41.804
--- 8.385 20353 585.743 33.471 39.104 --- 19.746
--- 124.309 211.935 4.386.167 148.509 15.828 --- 11.025
--- 8.150 22--- 297.175 184 4.937 --- ---
--- 248.693 23381 2.708.356 54.795 4.919 --- 1.765
--- 85.570 2412.612 2.675.955 15.241 27.925 572 12.689
--- 179.991 254.612 3.813.963 115.832 68.394 848 30.129
--- 669.772 265.146 12.780.818 579.843 234.676 956 130.158
--- 338.651 27429 5.086.960 108.978 49.627 --- 34.439
--- 65.933 285.327 2.134.816 56.286 15.611 --- -3.493
--- 341.287 291.113 4.504.818 115.301 49.056 --- 14.518
--- 194.036 30383 3.665.763 27.707 27.949 --- 14.050
--- 140.287 31--- 899.001 1.461 --- --- ---
--- 429.003 329.128 11.156.909 666.388 375.340 15.897 225.114
--- 119.356 331.968 3.740.826 108.617 48.320 --- 35.005
--- 169.593 346.176 10.200.917 413.346 158.314 --- 92.850
--- 887.577 35126 17.070.026 565.546 270.740 118 125.776

---
---
---

4.484.685
4.628.422
4.138.619

36
37
38

53.461
53.908
58.964

94.778.280
90.421.761
83.280.562

3.185.837
3.030.789
3.231.005

1.484.132
1.213.566
1.124.768

21.698
13.539
12.648

797.068
597.097
553.549

D. Feuerwehrunfallkassen
--- 19.816 39--- 567.365 51.835 19.907 --- 12.772
--- 3.475 40502 448.115 26.700 14.195 --- 12.649
--- 2.758 41477 206.255 14.359 --- 1.162 7.906
--- 2.101 42407 282.512 4.388 6.694 --- 3.128

---
---
---

28.150
48.096
59.746

43
44
45

1.385
6.616
1.102

1.504.247
1.668.761
1.661.640

97.282
179.553
146.469

40.796
69.113
65.504

1.162
541
261

36.455
43.347
35.354

---
---
---

4.512.835
4.676.518
4.198.365

46
47
48

54.846
60.524
60.065

96.282.527
92.090.522
84.942.202

3.283.119
3.210.342
3.377.475

1.524.929
1.282.679
1.190.272

22.860
14.081
12.909

833.523
640.444
588.902

26.041.419
25.132.476
23.855.366

54.508.361
56.865.555
52.115.957

49
50
51

69.540
70.141
68.934

1.080.400.295
1.047.234.418

975.220.942

76.342.596
79.654.711
82.439.358

38.091.049
37.606.773
39.561.309

250.846
279.277
421.938

22.172.611
21.072.115
21.782.585

Sämtliche Versicherungsträger
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185

Reisekosten
bei Leistungen zur 

Teilhabe am
 Arbeitsleben

496

186

Haushaltshilfe
bei Leistungen zur 

Teilhabe am
 Arbeitsleben

497

187

Betriebshilfe
bei Leistungen zur 

Teilhabe am
Arbeitsleben

498

188

Sonstige
ergänzende

Leistungen bei 
Leistungen zur 
Teilhabe am 
Arbeitsleben

499

189

Übergangs-
leistung

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

noch: Aufwendungen/Ausgaben - Konten-
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 25.839 --- 295.160 744.693120.888
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 27.427 --- 302.563 976.324311.154
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 12.111 --- 1.405.048 2.514.374799.220
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 39.302 --- 210.277 2.314.279598.679
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 11.569 --- 1.008.517 1.333.822688.395
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 12.706 --- 157.237 677.609397.520
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 9.281 --- 544.717 338.087555.671

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

8.865 --- 183.723 65.956178.941
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 19.005 --- 249.793 1.883.761404.655

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

4.055.122
5.033.401
5.702.014

166.106
178.047
486.224

---
---
---

4.357.036
3.961.416
3.734.327

10.848.905
11.085.324
11.912.935

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

232.410
309.428
333.769

---
---
---

25.600
20.222
12.373

893.122
713.131
292.059

263.605
270.108
271.877

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- --- --- ------
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- --- 14.391 ---19
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- --- --- 289226
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 --- --- --- 6.0384.298
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- --- 375 ---2.027
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- --- 5.782 40.6401.902
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- --- 385 2.930107
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 --- --- 2.574 7.0994.862
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 --- --- 1.674 8.0521.892
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 --- --- --- 73.156822
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.328 --- 55.417 104.26717.127
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 --- --- 10.598 13.4823.407
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- --- 23.607 5.9754.062
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 --- --- 57.311 79.20917.263
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5.290 --- 3.226 23.9363.037
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 --- --- 2.981 2.082750
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 7.942 --- 77.161 240.22429.163
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 --- --- 25.973 70.6788.409
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 3.840 --- 75.979 184.21422.140
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 1.109 --- 111.357 24348.919

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

170.432
167.383
133.136

20.508
22.270
15.040

---
---
---

468.792
410.441
356.684

862.515
601.638
536.150

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 3.120 --- --- ---1.908
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- --- 2.881 ---2.881
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- 12.359 ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- --- 4.879 ---296

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

5.085
9.743
9.234

3.120
3.108
2.340

---
---
---

20.119
22.481
30.102

---
---
---

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

175.517
177.126
142.370

23.628
25.378
17.380

---
---
---

488.910
432.922
386.786

862.515
601.638
536.150

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

4.463.048
5.519.954
6.178.153

189.735
203.425
503.604

25.600
20.222
12.373

5.739.067
5.107.469
4.413.172

11.975.026
11.957.069
12.720.962

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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190

Zusammen
(Sp. 181-189)

500

191

Renten an
Versicherte

501

192

Witwen- und
 Witwerrenten

nach § 65 Absatz 2 
Nr. 2 SGB VII

502

193

Witwen- und
 Witwerrenten

nach § 65 Absatz 2 
Nr. 3 SGB VII

503

194

Renten im
Sterbevierteljahr

 nach § 65 Absatz 2 
Nr. 1 SGB VII

504

195

 Waisen-
renten

505

196

Elternrenten
nach § 69 SGB VII

50

197

Zusammen
(Sp. 191-196)

Lfd.
Nr

noch: Leistungen 
zur Teilhabe am 

Arbeitsleben

 
Renten an Versicherte und Hinterbliebene

 Klasse 4/5 - Leistungen -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
5.112.229 444.703.407 1378.470 273.069.173 3.446.144 4.329.970 8.772 725.935.937

11.459.567 403.742.889 2183.628 153.228.777 1.638.456 6.326.227 --- 565.119.976
29.148.978 862.164.907 3362.615 339.282.534 4.819.304 12.892.098 62.942 1.219.584.399
17.586.179 193.708.424 442.628 37.950.865 96.998 2.687.228 10.783 234.496.927
28.543.205 770.741.431 5602.306 234.343.646 2.493.918 10.002.352 25.944 1.018.209.597
14.691.350 350.097.037 6287.170 89.346.492 725.911 5.636.408 5.713 446.098.731
16.874.914 396.697.286 7139.157 93.764.099 1.008.513 8.097.991 25.878 499.732.926

5.944.819 242.728.510 831.281 82.938.358 532.956 6.719.503 5.157 332.955.765
16.589.198 210.555.095 992.756 22.393.896 269.783 2.844.179 --- 236.155.708

145.950.440
148.040.846
154.014.628

3.875.138.986
3.799.401.266
3.740.939.889

10
11
12

2.120.012
2.856.987
3.194.080

1.326.317.840
1.307.352.204
1.287.364.808

15.031.984
14.102.452
14.089.892

59.535.955
60.732.116
63.060.251

145.189
112.538
142.523

5.278.289.965
5.184.557.563
5.108.791.443

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
6.084.136
6.995.559
7.766.583

252.803.270
250.965.407
249.731.465

13
14
15

121.459
33.417
48.509

49.637.147
49.946.847
50.040.937

479.305
565.814
468.650

3.683.125
3.470.400
3.484.420

---
---
---

306.724.306
304.981.885
303.773.981

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
20.288 2.219.369 1632.779 377.193 --- 43.490 --- 2.672.831

100.831 7.664.301 17--- 1.406.917 9.397 94.562 --- 9.175.177
14.017 6.602.993 18--- 1.880.162 20.108 212.979 --- 8.716.242

214.454 10.223.854 194.272 2.818.728 29.334 83.004 --- 13.159.192
94.723 2.880.111 20--- 964.218 17.802 35.512 --- 3.897.643

223.686 10.985.804 2116.307 2.621.033 15.202 265.214 8.376 13.911.936
8.544 915.874 22--- 267.610 --- 77.243 --- 1.260.727

76.014 12.305.853 2322.402 2.097.555 19.893 106.483 --- 14.552.186
68.044 10.286.012 244.533 1.679.333 14.023 84.812 --- 12.068.714

289.180 14.639.472 25382.973 1.672.331 4.566 138.276 --- 16.837.618
1.124.772 47.743.535 26686 9.467.246 99.580 1.022.203 --- 58.333.250

220.531 17.595.866 27--- 4.341.801 68.229 311.838 --- 22.317.734
102.049 9.403.056 28--- 1.929.862 --- 130.086 --- 11.463.005
332.659 21.308.404 295.374 3.223.982 41.535 237.490 --- 24.816.785
105.195 12.017.558 30--- 2.893.613 25.139 201.430 --- 15.137.740

7.274 4.365.883 31--- 823.774 5.195 31.120 --- 5.225.973
1.637.230 36.123.203 32--- 8.145.356 89.868 1.165.235 --- 45.523.662

297.001 13.156.945 3310.187 3.222.551 14.586 486.629 --- 16.890.898
950.683 34.871.557 3435.119 7.090.228 31.194 492.552 --- 42.520.651

1.123.807 134.069.591 35371.657 37.208.960 247.270 597.885 4.052 172.499.416

7.010.982
6.056.723
5.962.980

409.379.240
398.602.102
391.625.781

36
37
38

886.291
517.323
519.708

94.132.454
92.615.655
91.859.361

752.921
692.612
788.986

5.818.044
5.885.904
5.766.130

12.428
16.469
16.835

510.981.379
498.330.065
490.576.801

D. Feuerwehrunfallkassen
89.542 2.017.563 39--- 826.049 4.162 55.197 --- 2.902.971
59.306 1.739.665 40--- 602.586 --- 62.630 --- 2.404.881
35.786 469.276 41--- 99.010 --- 19.987 --- 588.273
19.385 616.959 42--- 136.146 3.996 27.189 --- 784.290

204.020
327.886
289.264

4.843.463
4.798.225
4.519.588

43
44
45

---
---
---

1.663.791
1.665.147
1.636.043

8.159
7.000

27.469

165.002
196.669
218.706

---
---
---

6.680.415
6.667.040
6.401.807

7.215.002
6.384.610
6.252.244

414.222.703
403.400.327
396.145.370

46
47
48

886.291
517.323
519.708

95.796.245
94.280.802
93.495.404

761.080
699.612
816.455

5.983.046
6.082.572
5.984.836

12.428
16.469
16.835

517.661.793
504.997.106
496.978.608

159.249.578
161.421.015
168.033.454

4.542.164.958
4.453.767.000
4.386.816.723

49
50
51

3.127.762
3.407.727
3.762.297

1.471.751.231
1.451.579.853
1.430.901.149

16.272.369
15.367.878
15.374.998

69.202.127
70.285.088
72.529.507

157.617
129.007
159.359

6.102.676.064
5.994.536.554
5.909.544.032

Sämtliche Versicherungsträger
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     510

198

Einmalige
Witwen- u. Witwer-

beihilfen

511

199

Laufende
Witwen- u. Witwer-

beihilfen

512

200

Waisen-
beihilfen

51

201

Zusammen
(Sp. 198-200)

520

202

Abfindungen
an  Versicherte

(ohne 521)

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Abfindungen an 
Versicherte

und Hinterbliebene
Beihilfen an Hinterbliebene nach § 71 SGB VII

noch: Aufwendungen/Ausgaben - Konten-
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 323.328 --- 4.076.822 2.290.6973.753.495
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 126.609 --- 1.355.202 3.309.0771.228.593
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 385.798 --- 4.302.638 7.150.1543.916.840
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 45.530 --- 706.449 1.359.409660.919
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 414.246 --- 3.522.492 7.454.0373.108.246
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 144.389 --- 1.220.864 2.244.7871.076.475
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 84.920 18 1.070.329 44.353.221985.391

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

136.028 564 1.008.014 3.450.106871.422
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 28.585 --- 258.988 2.096.471230.403

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

15.831.785
15.875.515
14.995.273

1.689.432
1.754.392
1.824.393

582
---

46.688

17.521.799
17.629.907
16.866.353

73.707.959
75.860.991
64.842.742

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

1.700.280
1.509.623
1.577.437

59.004
72.332
65.200

---
---
---

1.759.283
1.581.955
1.642.637

883.892
1.182.302
1.090.997

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- --- --- ------
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- --- 51.588 ---51.588
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.255 --- 31.242 70.48126.987
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.162 --- 9.988 ---6.826
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- --- --- ------
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- --- 9.872 ---9.872
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- --- --- ------
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 --- --- 42.593 ---42.593
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 6.058 --- 27.633 148.86121.576
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 --- --- 16.598 29.64316.598
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.721 --- 205.896 734.577203.174
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12.278 --- 44.846 56.26632.569
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- --- 23.314 38.05723.314
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.000 --- 27.207 303.07824.207
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 10.385 --- 77.013 303.19166.629
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 3.621 --- 23.271 129.32819.650
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 6.802 --- 152.376 356.098145.574
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 4.710 --- 97.916 152.86993.207
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 17.642 --- 61.017 45.62643.374
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 191.428 --- 747.670 747.222556.242

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

1.383.978
1.222.517
1.255.531

266.063
263.093
260.659

---
---

9.695

1.650.040
1.485.610
1.525.886

3.115.296
2.587.894
1.970.947

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 2.870 --- 50.408 ---47.538
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- --- --- 75.112---
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- --- --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

47.538
18.735

---

2.870
5.000

---

---
---
---

50.408
23.735

---

75.112
16.724

---

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

1.431.516
1.241.253
1.255.531

268.933
268.093
260.659

---
---

9.695

1.700.449
1.509.346
1.525.886

3.190.408
2.604.618
1.970.947

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

18.963.581
18.626.391
17.828.242

2.017.368
2.094.816
2.150.252

582
---

56.383

20.981.531
20.721.207
20.034.876

77.782.259
79.647.911
67.904.686

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        521

203

Gesamt-
vergütungen

 nach § 75 SGB VII

525

204

Abfindungen an
Witwen / Witwer

52

205

Zusammen
(Sp. 202-204)

530

206

Unterbringung
in Alters- und 
Pflegeheimen

560

207

Verletztengeld und 
Übergangsgeld

561

208

Renten

562

209

Sterbegeld

565

210

Leistungen für 
Nothelfer nach 
§ 13 SGB VII

Lfd.
Nr

noch: Abfindungen an Versicherte
und Hinterbliebene Mehrleistungen und Aufwendungsersatz

 Klasse 4/5 - Leistungen -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
743.055 94.363 13.128.114 --- --- --- --- ---

1.120.789 29.204 24.459.070 --- --- --- --- ---
4.311.739 81.038 311.542.931 --- --- --- --- ---

551.206 32.688 41.943.303 --- --- --- --- ---
1.652.740 124.343 59.231.120 --- --- --- --- ---
1.582.234 50.425 63.877.446 --- --- --- --- 775
3.820.486 36.934 748.210.641 --- 12.020 29.024 --- ---

551.390 46.672 84.048.168 4.732 --- --- --- ---
644.339 56.421 92.797.231 --- --- 17.010 --- ---

14.977.977
14.025.446
12.131.429

552.087
765.545
617.081

10
11
12

89.238.023
90.651.982
77.591.252

4.732
6.167
3.636

12.020
10.233

2.958

46.034
351.564
53.471

---
---
---

775
---
---

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
152.312
195.589
135.816

3.363
39.294
50.392

13
14
15

1.039.568
1.417.185
1.277.204

---
---
---

1.657
---

3.444

---
---
---

---
---
---

---
---
---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- --- 16--- --- 8.572 115.584 --- ---

11.873 10.832 1722.705 --- --- 20.910 --- ---
10.952 --- 1881.433 --- 1.371 37.121 --- ---

--- --- 19--- --- --- 127.371 --- 60
9.060 --- 209.060 --- 4.800 49.279 5.100 ---

26.554 --- 2126.554 --- 280 194.602 --- 844
--- --- 22--- --- 9.880 47.856 --- ---

21.445 --- 2321.445 --- 18.975 234.913 --- 687
13.401 --- 24162.262 --- 43.740 168.242 --- 359
3.065 --- 2532.708 --- 21.497 217.457 --- 6.794

190.279 --- 26924.856 --- 668.921 3.101.160 21.300 5.882
60.695 --- 27116.961 --- 251.619 950.888 88.960 11.654
21.589 --- 2859.646 --- 6.145 105.496 --- 5.577
35.799 --- 29338.877 --- 29.337 130.250 --- 2.394
25.851 --- 30329.042 --- 272.713 600.676 --- 471
7.829 --- 31137.158 --- 58.749 293.174 --- ---

265.286 --- 32621.383 --- 135.802 949.740 --- 8.193
27.339 --- 33180.208 --- 278.488 769.492 --- 13.914
75.108 10.115 34130.850 --- 874.750 2.715.332 --- 2.202
99.917 38.324 35885.463 --- 115.683 334.757 94 ---

906.042
675.157
754.660

59.272
58.895
58.398

36
37
38

4.080.610
3.321.946
2.784.005

---
---
---

2.801.323
2.882.998
2.494.054

11.164.301
11.051.507
10.412.733

115.454
168.740
122.897

59.032
55.204
53.289

D. Feuerwehrunfallkassen
--- --- 39--- --- 290.848 1.099.370 5.460 ---
--- --- 4075.112 --- 264.776 986.390 --- ---
--- --- 41--- --- 230.850 251.231 --- ---
--- --- 42--- --- 205.581 388.756 5.412 ---

---
6.781
7.741

---
---
---

43
44
45

75.112
23.505
7.741

---
---
---

992.055
1.131.264
1.214.489

2.725.748
2.719.474
2.521.445

10.872
---

27.815

---
300

---

906.042
681.938
762.402

59.272
58.895
58.398

46
47
48

4.155.722
3.345.451
2.791.746

---
---
---

3.793.379
4.014.262
3.708.543

13.890.049
13.770.982
12.934.178

126.326
168.740
150.712

59.032
55.504
53.289

16.036.332
14.902.973
13.029.646

614.722
863.734
725.870

49
50
51

94.433.313
95.414.618
81.660.202

4.732
6.167
3.636

3.807.055
4.024.495
3.714.946

13.936.083
14.122.546
12.987.650

126.326
168.740
150.712

59.807
55.504
53.289

Sämtliche Versicherungsträger
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     56

211

Zusammen
(Sp. 207-210)

570

212

Sterbegeld

571

213

Überführungs-
kosten

57

214

Zusammen
(Sp. 212+213)

589

215

Leistungen im 
Rahmen von 
Unfalluntersu-

chungenLfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: Mehrleistungen 
und 

Aufwendungsersatz

Sterbegeld und
Überführungskosten

noch: Aufwendungen/Ausgaben - Konten-
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 3.448.413 50.551 3.498.963 7.949.852---
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 1.575.674 46.223 1.621.896 7.092.256---
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 4.507.881 104.442 4.612.324 10.912.703---
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 386.858 19.587 406.445 3.998.796---
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.254.458 62.902 3.317.360 13.624.257---
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 940.727 28.091 968.818 6.749.175775
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1.663.755 48.029 1.711.784 6.473.37141.044

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

729.823 37.236 767.059 4.064.184---
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 408.994 17.167 426.161 11.150.29417.010

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

58.829
361.797
56.429

16.916.583
16.976.516
16.764.387

414.227
404.611
429.756

17.330.810
17.381.127
17.194.143

72.014.886
72.305.879
71.841.371

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

1.657
---

3.444

1.215.803
1.255.690
1.220.606

81.442
46.362
40.527

1.297.246
1.302.052
1.261.133

4.267.033
4.452.693
3.651.550

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.340 --- 5.340 24.093124.156
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 19.860 220 20.080 88.63520.910
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 21.480 --- 21.480 140.76038.492
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 16.260 --- 16.260 231.612127.431
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 10.920 --- 10.920 57.93659.179
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 26.940 --- 26.940 253.752195.727
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- --- --- 23.27757.736
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 15.480 315 15.795 147.422254.575
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 15.240 603 15.843 153.735212.342
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 36.900 --- 36.900 233.753245.748
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 99.865 1.077 100.942 1.029.4533.797.264
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 65.280 1.339 66.619 166.0641.303.121
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- --- --- 151.354117.219
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 39.120 451 39.571 554.228161.981
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5.340 6.240 11.580 296.858873.859
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 10.920 400 11.320 62.211351.923
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 85.680 1.935 87.615 302.9411.093.734
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 37.620 847 38.467 633.9301.061.894
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 75.360 2.170 77.530 1.623.9783.592.285
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 310.348 17.483 327.831 885.238450.534

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

14.140.111
14.158.449
13.082.973

897.953
827.057
852.225

33.080
19.359
34.954

931.033
846.416
887.179

7.061.230
6.773.925
6.100.210

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 5.460 728 6.188 27.4571.395.679
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- --- --- 30.6891.251.166
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- --- 14.537482.082
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.920 --- 4.920 14.541599.749

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

3.728.675
3.851.038
3.763.749

10.380
---

29.520

728
---

3.277

11.108
---

32.797

87.224
106.138
107.937

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

17.868.786
18.009.487
16.846.723

908.333
827.057
881.745

33.808
19.359
38.231

942.141
846.416
919.976

7.148.454
6.880.064
6.208.147

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

17.929.271
18.371.285
16.906.596

19.040.720
19.059.262
18.866.739

529.477
470.332
508.514

19.570.197
19.529.594
19.375.252

83.430.373
83.638.636
81.701.067

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        590

216

Kosten für die
Herstellung von

Unfallverhütungs-
vorschriften
(§§ 15 u. 16 

SGB VII)

591

217

Personal- und 
Sachkosten der

 Prävention
(ohne 594 u. 596)

592

218

Kosten der
Aus- und

 Fortbildung 
(§ 23 SGB VII)

593

219

Zahlungen an
Verbände für
Prävention

594

220

Kosten der
arbeitsmedi-

zinischen
Dienste

596

221

Kosten der
sicherheits-
technischen 

Dienste

597

222

Sonstige
Kosten  der
Prävention

598

223

Kosten der
Ersten Hilfe

(§ 23 Absatz 2 
SGB VII)

Lfd.
Nr

Prävention

 Klasse 4/5 - Leistungen -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
--- 71.550.329 111.222.996 10.494.133 --- --- 11.460.656 2.335.681

512.864 76.965.439 214.970.346 12.309.122 --- --- 3.419.344 7.230.210
16.125 128.903.032 335.222.708 17.909.086 --- --- 7.573.143 6.655.228
19.527 49.310.462 44.050.829 9.636.264 11.439.309 14.453.535 18.198.167 1.759.677
69.016 106.320.176 57.848.297 18.051.638 26.141.744 12.339.205 56.667.145 4.768.485

131.171 53.304.191 64.730.495 11.462.671 --- --- 1.572.622 6.842.691
220.417 66.133.936 714.799.393 17.720.496 --- --- 7.519.751 6.634.028

68.439 29.715.623 8932.019 7.393.594 --- --- 3.303.976 1.436.171
2.861 57.538.672 95.540.657 15.209.500 --- --- 21.916.027 5.403.380

1.040.420
1.123.932
1.246.971

639.741.860
641.211.810
609.942.838

10
11
12

99.317.740
128.961.944
129.689.897

120.186.505
117.851.269
113.436.491

37.581.054
45.590.907
47.205.088

26.792.740
28.164.228
29.241.166

131.630.832
132.366.063
113.697.426

43.065.549
54.506.993
52.101.759

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
---
---
---

62.194.272
59.801.633
59.124.483

13
14
15

1.603.269
1.799.218
2.046.137

245.366
297.150
221.593

---
---
---

2.260.649
1.881.752
2.013.938

1.229.211
1.701.570
1.616.925

746.116
953.342
880.345

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
213 993.705 1633.625 240.518 786 --- --- 141.509

--- 1.314.608 1768.007 336.605 --- --- 97.435 264.602
203 1.198.680 1881.702 365.623 --- --- 51.545 455.162

79.347 5.597.129 19329.925 884.509 --- --- 43.057 740.502
--- 1.093.745 2012.151 237.790 --- --- 7.943 136.753

23.406 3.104.954 21211.424 893.523 --- --- 105.965 712.756
332 975.964 2252.955 206.963 --- --- 58.427 104.232

14.613 1.592.159 23127.217 438.905 --- --- 195.192 572.753
--- 2.359.333 24151.895 498.901 12.405 --- 718.532 608.304

3.341 2.926.351 25179.814 619.361 --- --- 233.416 904.325
1.136 15.157.518 26621.211 3.347.729 --- --- 2.309.810 1.556.583

31.389 7.510.541 27299.825 1.323.988 --- --- 676.129 490.444
43.334 1.701.936 2861.090 408.928 --- --- 282.729 531.182
2.415 3.057.999 29134.190 757.400 22.621 --- 226.637 896.812

--- 5.580.447 30141.380 796.762 --- --- 352.512 452.837
843 1.555.720 31112.735 278.009 --- --- 227.003 95.785

--- 7.968.352 32547.473 1.973.052 --- --- 746.254 776.155
24.018 2.119.915 33115.998 606.630 --- --- 157.395 458.326
71.291 6.245.692 34302.623 1.766.447 --- --- 1.013.037 820.697

--- 12.311.954 35843.078 1.974.559 --- --- 625.686 1.071.792

295.882
464.448
428.911

84.366.702
81.220.188
76.046.297

36
37
38

4.428.319
9.124.584
8.560.715

17.956.199
17.855.274
16.970.247

35.812
30.130
27.901

---
---
---

8.128.704
8.510.536
9.264.275

11.791.514
14.798.758
12.587.707

D. Feuerwehrunfallkassen
--- 680.588 391.054 143.044 294 --- 93.097 ---

17.047 905.558 4063.581 138.544 --- --- 174.495 50.575
--- 85.956 4114.941 106.863 294 --- 99.089 67.520
--- 498.163 4256.787 113.268 --- --- 9.632 ---

17.047
21.346
12.912

2.170.265
2.152.871
2.054.253

43
44
45

136.363
207.478
201.328

501.720
477.905
456.673

587
602
581

---
---
---

376.312
315.174
289.964

118.095
134.482
88.929

312.929
485.794
441.823

86.536.967
83.373.059
78.100.550

46
47
48

4.564.682
9.332.062
8.762.043

18.457.919
18.333.179
17.426.919

36.399
30.732
28.482

---
---
---

8.505.017
8.825.710
9.554.239

11.909.609
14.933.239
12.676.636

1.353.349
1.609.726
1.688.794

788.473.099
784.386.502
747.167.871

49
50
51

105.485.690
140.093.224
140.498.077

138.889.789
136.481.597
131.085.003

37.617.453
45.621.639
47.233.569

29.053.389
30.045.980
31.255.103

141.365.059
142.893.344
124.868.590

55.721.274
70.393.574
65.658.739

Sämtliche Versicherungsträger
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     59

224

Zusammen
(Sp. 216-223)

4/5

225

(Sp. 161, 162, 163,
       166, 169, 180,
       190, 197, 201,
       205, 206, 211,
        214, 215, 224)

600

226

Aufwendungen aus 
Vermögensanlagen

 der Rücklage

609

227

Sonstige 
Aufwendungen der

 Rücklage

60

228

Zusammen
(Sp. 226+227)

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: Prävention Leistungen
insgesamt

 
Umlageunwirksame Aufwendungen 

der Rücklage

noch: Aufwendungen/Ausgaben 
- Kontenklasse 4/5  - Leistungen -

noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 1.094.228.221 15 --- 15107.063.795
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 1.059.731.799 82.080 --- 82.080115.407.325
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2.166.815.151 30 --- 30196.279.322
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 606.541.925 745 --- 745108.867.770
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.011.383.379 17.816 --- 17.816232.205.706
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 1.013.986.340 --- --- ---78.043.841
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1.314.017.205 347.473 --- 347.473113.028.022

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

732.939.097 464 --- 46442.849.822
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 790.953.777 227.628 --- 227.628105.611.097

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

1.099.356.700
1.149.777.147
1.096.561.635

10.790.596.894
10.719.631.152
10.307.820.431

676.251
4.365.512
6.469.685

---
191
244

676.251
4.365.703
6.469.929

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

68.278.883
66.434.665
65.903.421

811.265.534
794.580.168
768.085.025

---
---
---

---
---
---

---
---
---

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7.333.295 121 --- 1211.410.356
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 19.617.031 --- --- ---2.081.257
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 19.672.520 --- --- ---2.152.915
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 41.179.170 --- --- ---7.674.468
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 9.326.553 --- --- ---1.488.382
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 38.485.058 --- --- ---5.052.028
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4.215.169 83 --- 831.398.874
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 29.476.941 336 --- 3362.940.839
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 28.807.088 --- --- ---4.349.370
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 43.069.975 --- --- ---4.866.609
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 149.587.217 --- --- ---22.993.988
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 60.765.328 --- --- ---10.332.316
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 22.677.330 --- --- ---3.029.200
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 52.530.696 --- --- ---5.098.074
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 41.050.759 260 --- 2607.323.937
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 12.502.372 --- --- ---2.270.095
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 114.823.494 123 --- 12312.011.286
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 38.891.305 --- --- ---3.482.282
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 109.654.038 264 --- 26410.219.788
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 263.828.397 24.000 --- 24.00016.827.069

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

127.003.132
132.003.917
123.886.052

1.107.493.735
1.087.857.047
1.041.009.063

25.186
2.131
3.255

---
13.913.998

---

25.186
13.916.129

3.255

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 8.304.907 --- --- ---918.077
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 7.074.094 --- --- ---1.349.800
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 2.364.307 --- --- ---374.663
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.366.572 490 --- 490677.850

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

3.320.390
3.309.858
3.104.640

21.109.879
22.182.931
21.580.226

490
419
419

---
---
---

490
419
419

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

130.323.521
135.313.775
126.990.692

1.128.603.615
1.110.039.978
1.062.589.289

25.676
2.550
3.674

---
13.913.998

---

25.676
13.916.548

3.674

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

1.297.959.104
1.351.525.587
1.289.455.748

12.730.466.042
12.624.251.298
12.138.494.744

701.927
4.368.062
6.473.359

---
13.914.189

244

701.927
18.282.251
6.473.603

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        610

229

Aufwendungen aus 
Vermögensanlagen 

des Verwaltungs-
vermögens (ohne  

613 bis 615)

612

230

Auflösung der
 bedingt 

rückzahlbaren 
Zuschüsse

613

231

Aufwendungen der 
Altersrückstellungen

gemäß § 172c
 Absatz 1 SGB VII

614

232

Aufwendungen der 
Versorgungs-

rücklage

615

233

Aufwendungen der
Altersrückstellungen

gemäß § 12 
Absatz 1 SVRV

616

234

Abschreibungen von 
Gebäuden und
 technischen
 Anlagen des
 Verwaltungs-

vermögens

617

235

Abschreibungen auf
 bewegliche

 Einrichtungen

618

236

Abschreibungen von 
Beteiligungen und 

Grundpfandrechten 
des Verwaltungs-

vermögens

Lfd.
Nr

Umlageunwirksame Aufwendungen 
des Verwaltungsvermögens

Aufwendungen/Ausgaben
- Kontenklasse 6 - Vermögensaufwendungen und sonstige Ausgaben -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
71.538 21.333.726 1270 --- 256.842 5.383.731 3.301.594 9.354.565

136.978 5.285.335 2105.195 --- --- 2.513.063 7.785.005 5.036.781
135.665 27.731.327 332 --- --- 8.776.520 5.877.275 13.538.903

1.401 15.494.538 417.611 --- --- 3.610.035 1.204.682 3.049.450
1.314.164 45.897.684 55.053 --- --- 11.213.494 3.192.020 12.598.667

--- 26.535.850 684.724 --- --- 2.803.426 4.532.984 5.395.153
1.665 5.782.412 7--- --- --- 3.173.161 4.064.598 ---

2.925 20.942.584 8753 --- --- 2.850.002 3.280.054 2.815.813
403.895 16.655.668 9781.856 --- --- 3.490.606 6.002.331 1.728.310

2.068.230
1.172.693
7.120.525

185.659.123
860.805

7.907.783

10
11
12

995.494
1.180.196
1.314.667

---
---
---

256.842
207.449
548.030

43.814.038
44.493.250
44.620.899

39.240.542
43.793.883
40.542.149

53.517.643
53.821.010
91.959.304

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
---
---
---

---
---
---

13
14
15

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
145 12.616 16--- --- --- 25.876 70.885 1.922

--- --- 17--- --- --- --- --- ---
2 139.790 18--- --- --- --- --- ---

72.598 357.285 192.415 --- 125 53.271 186.008 2.883
99 11.024 20--- --- --- --- 12.474 961
4 380.216 21--- --- --- 164.600 603.316 ---

86 42.595 22--- --- --- 9.300 55.333 ---
200 240.894 23--- --- --- 271.337 190.096 40.000

1.931 199.026 24--- --- --- 83.644 96.664 ---
112 52.630 25--- --- --- 1.992 178.410 ---
398 318.115 26--- --- 219 386.750 683.421 ---

--- --- 27--- --- --- 550.849 1.122.683 ---
--- 172.855 28--- --- --- 87.975 59.679 4.643

180 389.707 29--- --- --- 89.000 19.393 30.000
260 212.193 30--- --- 611 297.995 124.174 ---
113 15.559 31--- --- --- 49.094 16.837 ---
129 150.000 32--- --- --- 415.695 568.107 40.069

--- 243.626 33--- --- --- --- --- ---
2 661.301 34175.914 50 --- 388.696 316.621 12.676

523 129.918 35--- --- 26 185.284 1.107.101 ---

76.782
152.503
88.382

3.729.350
26.224

175.067

36
37
38

178.330
93.681
74.394

50
51

99.069

981
770
653

3.061.358
3.122.937
3.103.355

5.411.203
5.384.482
5.379.054

133.153
133.058
140.249

D. Feuerwehrunfallkassen
--- 5.311 39--- --- --- --- 42.262 ---
--- 19.134 40--- --- --- --- 11.267 ---
--- --- 41--- --- --- --- --- ---

521 9.852 42--- --- --- --- 6.678 ---

521
54
16

34.297
---

273

43
44
45

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

60.207
55.376
29.061

---
---
---

77.302
152.557
88.398

3.763.647
26.224

175.341

46
47
48

178.330
93.681
74.394

50
51

99.069

981
770
653

3.061.358
3.122.937
3.103.355

5.471.409
5.439.858
5.408.115

133.153
133.058
140.249

2.145.533
1.325.250
7.208.923

189.422.771
887.029

8.083.123

49
50
51

1.173.823
1.273.877
1.389.060

50
51

99.069

257.822
208.219
548.682

46.875.397
47.616.187
47.724.254

44.711.952
49.233.741
45.950.264

53.650.796
53.954.067
92.099.553

Sämtliche Versicherungsträger
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     619

237

Sonstige 
Aufwendungen des 

Verwaltungs-
vermögens

61

238

Zusammen
(Sp. 229-237)

621

239

Zuschreibungen zur 
Rücklage

622

240

Zuschreibungen zu 
Altersrückstellungen 

gemäß § 172c
 Absatz 1 SGB VII

623

241

Zuschreibungen zur 
Versorgungs-

rücklage

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Zuschreibungen und sonstige Aufwendungen
noch: 

Umlageunwirksame Aufwendungen 
des Verwaltungsvermögens

noch: Aufwendungen/Ausgaben - Kontenklasse 6
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 68.161.497 --- --- ---28.459.231
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 27.871.273 --- --- ---7.008.917
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 92.362.291 --- --- ---36.302.569
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 43.971.376 --- --- ---20.593.659
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 140.208.397 --- --- ---65.987.315
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 80.467.110 --- --- ---41.114.973
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 26.807.762 --- --- ---13.785.925

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

59.963.820 --- --- ---30.071.689
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 55.229.892 --- --- ---26.167.227

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

269.491.505
8.943.673

66.034.519

595.043.418
154.472.959
260.047.876

---
---
---

---
---
---

---
---
---

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

---
---
---

---
---
---

11.777
11.753

---

189.624
89.757

100.613

---
---
---

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 141.450 --- --- ---30.006
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- --- --- ------
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 253.328 --- --- ---113.536
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 951.283 --- --- ---276.698
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 32.455 --- --- ---7.896
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 1.453.910 --- --- ---305.775
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 143.282 --- --- ---35.968
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 920.686 --- --- ---178.160
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 754.675 --- --- ---373.411
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 302.308 --- --- ---69.164
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.640.221 --- --- ---251.318
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.673.531 --- --- ------
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 469.754 --- --- ---144.603
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 828.672 --- --- ---300.392
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 940.340 --- --- ---305.107
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 136.422 --- --- ---54.818
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 1.300.676 --- --- ---126.675
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 444.465 --- --- ---200.839
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 2.058.686 --- --- ---503.426
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 1.694.029 --- --- ---271.177

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

3.548.968
14.644
22.259

16.140.174
8.928.349
9.082.482

---
---
---

---
---
---

---
---
---

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 51.796 --- --- ---4.223
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 46.379 --- --- ---15.979
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 25.295 --- --- ---8.244

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

28.446
---
---

123.471
55.430
29.350

---
---
---

---
---
---

---
---
---

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

3.577.414
14.644
22.259

16.263.645
8.983.779
9.111.832

---
---
---

---
---
---

---
---
---

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

273.068.919
8.958.316

66.056.779

611.307.063
163.456.738
269.159.708

11.777
11.753

---

189.624
89.757

100.613

---
---
---

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49

BMAS - Gesetzliche Unfallversicherung  2020 - Statistischer und finanzieller Bericht98



        

        624

242

Zuschreibungen zu 
zweckgebundenen 

Rückstellungen 
(ohne 622 u. 623)

627

243

Zuschreibungen zu 
Altersrückstellungen 

gemäß § 12 
Absatz 1 SVRV

629

244

Sonstige
Aufwendungen

62

245

Zusammen
(Sp. 239-244)

630

246

Aufwendungen aus 
Vermögensanlagen 

der Betriebsmittel

639

247

Sonstige 
Vermögensauf-
wendungen der
 Betriebsmittel

63

248

Zusammen
(Sp. 246+247)

640

249

Beitrags-
ausfälle

Lfd.
Nr

Umlagewirksame Vermögensaufwendungen Beitragsausfällenoch: Zuschreibungen und sonstige Aufwendungen

- Vermögensaufwendungen und sonstige Ausgaben -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
--- --- 1--- --- 9.613 799.592 809.205 9.818.457
--- --- 2--- --- 51.909 --- 51.909 31.938.254
--- --- 3--- --- 5.850 2.650.041 2.655.890 27.007.690
--- --- 4--- --- 31.717 --- 31.717 16.604.096
--- --- 5--- --- 487.047 1.483.076 1.970.123 34.283.232
--- --- 6--- --- --- --- --- 53.286.465
--- --- 7--- --- 87.127 23.041 110.168 204.786.361

--- --- 8--- --- 64.368 10.538 74.906 25.774.991
--- --- 9--- --- 51.674 7.351 59.025 19.489.622

---
---
---

---
---
---

10
11
12

---
---
---

---
---
---

789.305
2.983.183

604.870

4.973.638
2.431.146
2.562.020

5.762.943
5.414.329
3.166.890

422.989.168
301.977.943
263.387.350

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
---
---
---

94.510
19.512
11.902

13
14
15

3.700
4.375
4.544

299.611
125.396
117.058

---
---
---

---
---
---

---
---
---

19.436.496
16.805.438
14.255.178

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- --- 16--- --- 4.347 --- 4.347 ---
--- --- 17--- --- --- --- --- ---
--- --- 18--- --- 726 --- 726 ---
--- --- 19--- --- 1.160 --- 1.160 ---
--- --- 20--- --- --- --- --- ---
--- --- 21--- --- 1.881 --- 1.881 29.041
--- --- 22--- --- 2.282 --- 2.282 ---
--- --- 23--- --- 6.831 51.302 58.133 18.920
--- --- 24--- --- 96.985 32 97.017 5.941
--- --- 25--- --- --- 155 155 11.339
--- --- 26--- --- 33.716 --- 33.716 810.443
--- --- 27--- --- --- --- --- ---
--- --- 28--- --- 72 --- 72 1.416
--- --- 29--- --- 537 --- 537 6.038
--- --- 30--- --- 7.811 --- 7.811 ---
--- --- 31--- --- 3.325 --- 3.325 ---
--- --- 32--- --- 94.126 --- 94.126 ---
--- --- 33--- --- 3.807 --- 3.807 ---
--- --- 34--- --- 19.986 --- 19.986 ---
--- --- 35--- --- 204.462 --- 204.462 300

---
---
---

---
---
---

36
37
38

---
---
---

---
---
---

482.053
274.918
307.649

51.489
18.601
10.520

533.542
293.519
318.169

883.438
2.628.176

216.083

D. Feuerwehrunfallkassen
--- --- 39--- --- 225 --- 225 ---
--- --- 40--- --- 6.907 --- 6.907 ---
--- --- 41--- --- 21.039 --- 21.039 ---
--- --- 42--- --- 5.528 --- 5.528 ---

---
---
---

---
---
---

43
44
45

---
---
---

---
---
---

33.698
25.223
20.023

---
---
---

33.698
25.223
20.023

---
---
---

---
---
---

---
---
---

46
47
48

---
---
---

---
---
---

515.751
300.141
327.673

51.489
18.601
10.520

567.240
318.742
338.192

883.438
2.628.176

216.083

---
---
---

94.510
19.512
11.902

49
50
51

3.700
4.375
4.544

299.611
125.396
117.058

1.305.056
3.283.324

932.543

5.025.127
2.449.747
2.572.539

6.330.183
5.733.071
3.505.083

443.309.102
321.411.557
277.858.611

Sämtliche Versicherungsträger
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     641

250

Minder-
ausschreibungen

64

251

Zusammen
(Sp. 249+250)

650

252

Beitrags-
nachlässe

660

253

Verluste der 
Aktiva/Passiva aus 

Betriebsmitteln

661

254

Verluste der 
Aktiva/Passiva aus 
Mitteln der Rücklage

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: Beitragsausfälle Verluste durch Wertminderung der Aktiva 
und Wertsteigerung der Passiva

noch: Aufwendungen/Ausgaben - Kontenklasse 6
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 10.339.581 36.305.277 --- ---521.123
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 33.714.013 111.544.236 --- ---1.775.759
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 27.007.690 118.454.392 --- ------
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 18.249.238 30.139.192 --- ---1.645.142
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 35.076.953 --- --- ---793.721
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 53.286.465 57.926.392 --- ------
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 204.786.361 --- --- ------

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

25.774.991 30.174.051 --- ------
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 19.489.622 303.779 --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

4.735.745
6.599.501
3.503.335

427.724.913
308.577.444
266.890.685

384.847.320
359.066.762
281.986.608

---
---
---

---
---
---

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

---
---
---

19.436.496
16.805.438
14.255.178

11.384.914
11.069.697
10.984.719

---
148.152

4.978.360

---
---
---

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- --- --- ------
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- --- --- ------
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- --- --- ------
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 --- --- --- ------
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- --- --- ------
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 29.041 --- --- ------
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- --- --- ------
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 18.920 --- --- ------
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 5.941 --- --- ------
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 11.339 --- --- ------
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 810.443 --- --- ------
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 --- --- --- ------
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.416 --- --- ------
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.038 --- --- ------
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 --- --- --- ------
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 --- --- --- ------
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 --- --- --- ------
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 --- --- --- ------
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 --- --- --- ------
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 956 926.532 --- ---656

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

656
---
---

884.094
2.628.176

216.083

926.532
915.104

1.029.701

---
---
---

---
---
---

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- --- --- ------
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- --- ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- --- --- ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

---
---
---

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

656
---
---

884.094
2.628.176

216.083

926.532
915.104

1.029.701

---
---
---

---
---
---

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

4.736.401
6.599.501
3.503.335

448.045.503
328.011.058
281.361.946

397.158.766
371.051.562
294.001.028

---
148.152

4.978.360

---
---
---

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        662

255

Verluste der
Aktiva/Passiva aus 

Mitteln der 
Altersrückstellungen 

gemäß § 172c
Absatz 1 SGB VII

663

256

Verluste der 
Aktiva/Passiva aus

 Mitteln der 
Versorgungs-

rücklage

664

257

Verluste der 
Aktiva/Passiva aus 

Mitteln des 
Verwaltungs-
vermögens 

(ohne  662 u. 663)

667

258

Verluste der 
Aktiva/Passiva aus 

Mitteln der 
Altersrückstellungen 
gemäß § 12 Absatz 1 

SVRV

66

259

Zusammen
(Sp. 253-258)

670

260

Zuführungen
zu den

Betriebsmitteln

671

261

Zuführung zum 
Rücklagevermögen

672

262

Zuführung zum 
Verwaltungs-

vermögen

Lfd.
Nr

noch: Verluste durch Wertminderung der Aktiva 
und Wertsteigerung der Passiva Zuführungen zu den Vermögen

- Vermögensaufwendungen und sonstige Ausgaben -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
--- --- 1--- --- --- 36.000.000 17.530.000 ---
--- --- 2--- --- --- 16.300.000 --- ---
--- --- 3--- --- --- 759.559 --- ---
--- --- 4--- --- --- --- --- ---
--- --- 5--- --- --- 12.759.126 --- ---
--- --- 6--- --- --- 27.374.044 --- ---
--- --- 7--- --- --- 70.994.674 --- 13.000.000

--- --- 8--- --- --- 38.036.576 1.518.116 962.000
--- --- 9--- --- --- 9.377.543 53.000.000 30.000.000

---
---
---

---
---
---

10
11
12

---
---
---

---
---
---

---
---
---

211.601.523
375.969.297
267.178.899

72.048.116
1.478.087

61.299.918

43.962.000
128.418.019
112.553.669

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
---
---
---

---
---
---

13
14
15

---
---

312

---
---
---

---
148.152

4.978.673

16.539.359
17.290.462
28.595.739

5.034.071
4.803.763
4.691.392

---
---
---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- --- 16--- --- --- 3.095.097 --- ---
--- --- 17--- --- --- 3.489.249 --- ---
--- --- 18--- --- --- 451.487 --- ---
--- --- 19--- --- --- 2.060.116 --- 1.062.559
--- --- 20--- --- --- 1.500.019 --- ---
--- --- 21--- --- --- 2.752.237 --- ---
--- --- 22--- --- --- 1.718.926 80.500 ---
--- --- 23--- --- --- 4.016.323 2.000.000 ---
--- --- 24--- --- --- 8.104.015 --- 200.000
--- --- 25--- --- --- 3.832.005 --- ---
--- --- 26--- --- --- 17.573.035 --- 378.585
--- --- 27--- --- --- 10.277.233 --- ---
--- --- 28--- --- --- 6.842.401 --- ---
--- --- 29--- --- --- 7.897.617 --- 600.000
--- --- 30--- --- --- 1.247.859 --- ---
--- --- 31--- --- --- 2.583.337 --- ---
--- --- 32--- --- --- 25.953.339 --- ---
--- --- 33--- --- --- 3.781.856 --- 27.000
--- --- 34--- --- --- 15.533.330 --- 82.683
--- --- 35--- --- --- --- --- 197.899

---
---
---

---
---
---

36
37
38

---
---
---

---
---
---

---
---
---

122.709.482
48.170.712
73.122.881

2.080.500
800.000

---

2.548.726
6.325.185
9.552.536

D. Feuerwehrunfallkassen
--- --- 39--- --- --- 513.658 --- ---
--- --- 40--- --- --- 1.074.921 10.176 ---
--- --- 41--- --- --- 720.144 --- ---
--- --- 42--- --- --- 508.664 --- ---

---
---
---

---
---
---

43
44
45

---
---
---

---
---
---

---
---
---

2.817.386
970.190
867.465

10.176
---
---

---
18.137
19.117

---
---
---

---
---
---

46
47
48

---
---
---

---
---
---

---
---
---

125.526.867
49.140.902
73.990.346

2.090.676
800.000

---

2.548.726
6.343.322
9.571.653

---
---
---

---
---
---

49
50
51

---
---

312

---
---
---

---
148.152

4.978.673

353.667.750
442.400.660
369.764.984

79.172.863
7.081.851

65.991.311

46.510.726
134.761.341
122.125.322

Sämtliche Versicherungsträger
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     673

263

Zuführung zu
Altersrückstellungen

gemäß § 172c
Absatz 1 SGB VII

674

264

Zuführung zur 
Versorgungs-

rücklage

675

265

Zuführung zu
Mitteln aus 

Altersrückstellungen
gemäß § 12 

Absatz 1 SVRV

67

266

Zusammen
(Sp. 260-265)

690

267

Ausgaben für
die gemeinsam
getragene Last

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Sonstige 
Aufwendungen

noch: Zuführungen zu den Vermögen

noch: Aufwendungen/Ausgaben - Kontenklasse 6
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 --- --- 70.479.500 ---16.949.500
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 --- --- 38.000.000 82.120.99021.700.000
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 --- --- 199.897.906 ---199.138.347
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 --- --- 31.092 ---31.092
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 --- --- 63.609.126 ---50.850.000
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 --- --- 28.301.014 137.095.131926.969
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 --- --- 83.994.674 455.547.854---

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

210.048 --- 56.245.224 30.697.15115.518.483
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 --- --- 112.777.543 107.707.74420.400.000

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

325.514.392
211.522.979
199.207.629

210.048
323.588
349.993

---
---
---

653.336.078
717.711.970
640.590.109

813.168.869
810.745.037
778.505.782

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

24.538.430
23.214.668
22.901.059

151.568
152.667
143.887

---
---
---

63.057.765
60.990.786
56.332.078

---
---
---

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- --- 3.095.097 ------
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 --- --- 3.489.249 ------
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- --- 451.487 ------
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 --- --- 3.804.675 ---682.000
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- --- 1.650.019 ---150.000
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 42.579 --- 2.794.816 ------
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- --- 1.799.426 ------
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 --- --- 6.016.323 ------
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 --- --- 8.304.015 ------
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 --- --- 3.997.179 ---165.174
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 146.000 820.000 18.917.620 ------
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 --- --- 10.277.233 ------
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- --- 6.842.401 ------
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 --- --- 8.497.617 ------
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 55.000 --- 1.302.859 ------
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 --- --- 2.583.337 ------
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 --- --- 25.953.339 ------
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 --- --- 3.808.856 ------
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 --- --- 17.846.013 ---2.230.000
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 1.269.288 868.000 2.335.186 ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

3.227.174
3.335.386

20.930.651

1.512.867
1.556.146
1.342.353

1.688.000
8.372.709

500.000

133.766.749
68.560.138

105.448.422

---
---
---

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- --- 513.658 ------
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- --- 1.115.965 ---30.868
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 --- --- 720.144 ------
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- --- 508.664 ------

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

30.868
59.248
69.044

---
---
---

---
---
---

2.858.430
1.047.574

955.625

---
---
---

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

3.258.042
3.394.634

20.999.695

1.512.867
1.556.146
1.342.353

1.688.000
8.372.709

500.000

136.625.179
69.607.712

106.404.047

---
---
---

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

353.310.864
238.132.280
243.108.383

1.874.483
2.032.402
1.836.233

1.688.000
8.372.709

500.000

853.019.022
848.310.469
803.326.233

813.168.869
810.745.037
778.505.782

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        692

268

Säumnis-
zuschläge nach
§ 24 Absatz 1 

SGB IV

693

269

Zinsen nach
§ 44 SGB I und
§ 27 Absatz 1 

SGB IV

697

268

Zuschüsse zur 
Investitions-
finanzierung 
gemeinsamer 

Aufgaben

698

270

Rechnungsmäßiges 
Defizit der 

Eigenbetriebe

699

271

Sonstige
 Aufwendungen

69

272

Zusammen
(Sp. 267-271)

6

273

Vermögensauf-
wendungen und 

sonstige Ausgaben 
insgesamt

(Sp. 228, 238, 245, 
248, 251, 252,
 259, 266, 272)

Lfd.
Nr

noch: Zuschüsse und sonstige Aufwendungen

- Vermögensaufwendungen und sonstige Ausgaben

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
549 501.155 15.718.530 --- 3.577.394 9.797.629 195.892.703

7.426 645.395 26.699.176 7.177 1.883.377 91.363.541 302.627.051
8.765 1.220.719 313.683.114 --- 3.316.329 18.228.927 458.607.125
1.708 212.085 44.997.346 --- 7.227.065 12.438.204 104.861.565
5.776 901.890 513.760.674 --- 2.300.617 16.968.956 257.851.371
5.502 345.447 68.581.269 --- 2.143.969 148.171.318 368.152.299

31.110 820.968 712.883.036 --- 3.627.965 472.910.932 788.957.371

1.940 353.649 87.281.632 --- 1.490.560 39.824.932 212.058.386
10.221 498.512 97.976.261 --- 1.686.859 117.879.597 305.967.087

72.996
84.152
56.005

5.499.821
4.759.454
5.405.692

10
11
12

81.581.038
---
---

7.177
14.008
47.384

27.254.135
6.928.045

17.781.586

927.584.036
822.530.696
801.796.449

2.994.974.959
2.372.139.864
2.260.948.546

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
1.230
3.213
1.597

444.993
357.214
254.781

13
14
15

4.745.432
---
---

---
---
---

2.799
---

90.594

5.194.454
360.427
346.972

99.373.239
89.499.895
87.014.677

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- --- 1632.974 --- 190.811 223.785 3.464.799
--- 17.586 17--- --- 335.162 352.748 3.841.997
8 46.218 1867.820 --- 321.397 435.443 1.140.984

83 41.877 19--- 112.547 886.304 1.040.812 5.797.930
--- 650 2020.895 --- 126.522 148.067 1.830.540
--- 92.096 21199.986 --- 874.528 1.166.610 5.446.259
--- 3.235 2226.999 --- 98.463 128.697 2.073.770
39 30.286 23115.716 --- 38.046 184.087 7.198.485

306 89.350 24114.495 --- 516.941 721.092 9.882.741
1.758 49.935 25161.767 --- 736.925 950.385 5.261.366

--- 530.320 26643.645 --- 3.072.089 4.246.054 25.648.055
--- 764 27199.251 --- 1.071.523 1.271.538 13.222.303
2 18.393 2891.233 --- 101.640 211.269 7.524.912

--- 45.670 29190.076 --- 852.763 1.088.509 10.421.374
--- 86.086 30150.015 --- 636.630 872.731 3.124.001

383 20.506 31--- --- 156.219 177.108 2.900.192
31 261.162 32399.694 --- 1.922.343 2.583.230 29.931.494
--- 110.202 33134.294 --- 573.407 817.902 5.075.030

2.483 166.443 34378.338 --- 3.542.144 4.089.409 24.014.358
738 149.580 35255.947 --- 177.216 583.481 5.768.646

5.831
1.842

903

1.760.360
1.860.302
1.622.609

36
37
38

3.183.145
---
---

112.547
---
---

16.231.075
1.680.566
1.460.147

21.292.958
3.542.710
3.083.660

173.569.235
98.784.125

119.181.772

D. Feuerwehrunfallkassen
--- 9.243 3911.931 --- 233.375 254.549 820.228
--- 153 40--- --- 45.090 45.243 1.214.494

226 4.682 415.607 --- 21.246 31.762 772.944
272 400 42--- --- 28.644 29.316 569.292

499
---
---

14.478
30.061
5.939

43
44
45

17.538
---
---

---
---
---

328.355
289.657

---

360.870
319.717

5.939

3.376.959
1.448.363
1.011.357

6.330
1.842

903

1.774.838
1.890.363
1.628.548

46
47
48

3.200.683
---
---

112.547
---
---

16.559.430
1.970.223
1.460.147

21.653.828
3.862.427
3.089.599

176.946.193
100.232.488
120.193.128

80.555
89.207
58.506

7.719.652
7.007.031
7.289.021

49
50
51

89.527.154
---
---

119.724
14.008
47.384

43.816.363
8.898.267

19.332.328

954.432.318
826.753.551
805.233.020

3.271.294.391
2.561.872.247
2.468.156.351

Sämtliche Versicherungsträger
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     700

274

Dienstbezüge
der Beamten und 
DO-Angestellten

701

275

Entgelte der 
Tarifbeschäftigten 

und der außertariflich 
Beschäftigten

703

276

Übrige Entgelte

704

277

Nachver-
sicherungs-

beiträge

705

278

Sozialversicherungs- 
und sonstige 

Vers.beiträge für 
Beschäftigte

(ohne betriebliche 
Altersversorgung)

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Gehälter und Versicherungsbeiträge

Kontenklasse 7 -
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 27.301.444 2.097 1.797 5.118.01626.349.583
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 25.965.007 337.337 56.989 5.345.40423.198.679
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 50.545.957 92.089 11.045 10.298.93548.629.800
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 29.480.673 52.115 6.486 6.104.18817.031.668
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 72.276.195 118.425 45.279 14.756.97457.855.068
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 28.250.868 509.318 64.246 5.661.43235.311.622
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 60.964.011 320.404 64.774 12.212.74141.074.074

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

19.895.731 197.215 14.303 3.971.07921.603.343
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 37.650.743 959.229 28.963 7.688.38837.509.621

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

308.563.458
299.963.578
289.364.165

352.330.631
346.472.057
336.818.687

2.588.230
3.249.332
3.964.429

293.884
141.510
124.406

71.157.157
70.775.691
67.382.160

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

35.988.516
35.323.692
34.550.470

32.322.853
31.587.638
30.629.854

16.066
16.432

3.816

36.766
87.493

8.857

7.882.503
7.721.844
7.232.884

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 688.456 --- --- 141.174399.828
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 2.789.071 --- --- 543.964293.383
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.445.647 --- --- 297.550605.804
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.856.214 11.666 --- 800.8982.385.235
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 1.076.546 --- --- 212.13793.672
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 3.740.960 --- --- 769.9811.567.664
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 375.032 3.329 --- 78.665402.363
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.581.352 --- 8.241 316.1701.575.132
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 5.022.632 4.730 --- 980.432342.746
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 5.734.555 4.899 --- 1.168.459399.662
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 19.518.925 33.991 --- 3.891.8275.250.795
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6.428.706 18.078 --- 1.223.2473.161.932
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.647.296 --- --- 709.34622.457
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.348.247 236 --- 1.027.444261.332
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.123.486 --- --- 437.2732.261.265
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 841.517 --- --- 176.389635.779
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 5.766.449 5.225 --- 1.191.7425.482.436
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 1.573.195 --- 7.483 318.6231.643.505
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 4.669.643 --- 22.212 945.7554.992.640
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 7.720.834 888.670 --- 1.750.5414.313.423

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

36.091.053
34.814.137
33.942.805

83.948.762
83.514.867
81.008.491

970.823
1.225.904
1.504.783

37.936
94.184
59.255

16.981.618
17.097.018
16.355.344

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 539.844 --- --- 109.102185.039
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 682.705 --- --- 125.428---
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 180.540 170 --- 35.24212.320
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 419.946 --- --- 81.084124.096

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

321.455
298.366
222.393

1.823.035
1.807.204
1.779.272

170
2.811
3.070

---
---
---

350.856
347.212
337.867

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

36.412.508
35.112.503
34.165.198

85.771.797
85.322.071
82.787.763

970.993
1.228.716
1.507.852

37.936
94.184
59.255

17.332.474
17.444.231
16.693.211

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

380.964.482
370.399.773
358.079.833

470.425.281
463.381.766
450.236.304

3.575.288
4.494.479
5.476.097

368.585
323.187
192.519

96.372.134
95.941.766
91.308.255

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        706

279

Zahlungen zur
 betrieblichen 

Altersversorgung/
Beamtenversorgung 

einschließlich der
 Steuerpauschale

70

280

Zusammen
(Sp. 274-279)

710

281

Ruhegehälter,
Witwen- und 
Waisengelder

sowie Beihilfen für
 Versorgungs-

empfänger

711

282

Entnahmen aus 
Mitteln aus

Altersrückstellungen 
gemäß § 12

Absatz 1 SVRV

712

283

Entnahmen aus der 
Versorgungs-

rücklage
(bis 2013)

713

284

Beihilfen für 
Beschäftigte

714

285

Unterstützungen 
für Beschäftigte

und Versorgungs-
empfänger

715

286

Fürsorgeleistungen 
für Beschäftigte 

und Versorgungs-
empfänger

Lfd.
Nr

Versorgungsbezüge, Beihilfen, Unterstützungen, 
Fürsorgeleistungen und sonstige persönliche Verwaltungskostennoch: Gehälter und Versicherungsbeiträge

- Verwaltungskosten, Verfahrenskosten  -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
-1.593.835 60.366.772 122.505.358 --- --- 1.644.615 --- 8.689
-1.326.643 56.230.059 213.164.600 --- --- 1.043.239 --- ---
-3.204.128 112.781.954 327.673.276 --- --- 2.302.232 --- 8.571
-1.988.470 54.663.601 49.583.295 --- --- 843.793 --- 97.698
-4.973.007 150.024.949 530.479.699 --- --- 2.956.065 --- 7.537
-1.792.644 71.590.132 611.647.085 --- --- 1.488.781 --- 29.951
-3.832.968 118.468.973 714.418.993 --- --- 2.407.104 --- 27.835

--- 45.681.671 812.385.850 --- --- 1.111.973 --- 6.130
-2.404.814 86.241.759 94.796.082 --- --- 1.713.757 --- 31.987

-21.116.511
-21.848.348
-20.774.436

756.049.870
742.450.515
718.428.283

10
11
12

146.654.238
137.218.957
131.598.916

---
---
---

---
---
---

15.511.559
15.906.641
14.733.165

---
---
---

218.398
342.096
307.684

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
-2.361.026
-2.362.483
-2.325.755

78.607.730
77.099.582
74.751.636

13
14
15

29.372.815
30.100.347
28.749.562

---
-8.153.046

-19.525.492

---
---
---

1.941.742
2.139.492
2.061.229

---
---
---

53.081
58.633
26.503

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
-44.639 1.274.096 16320.304 --- --- 20.385 --- ---

-279.865 3.906.283 1726.059 --- --- 6.112 --- ---
-95.059 2.444.061 18488.689 --- --- --- 28.406 66

-1.103.009 8.157.023 19829.723 --- --- 35.075 --- ---
-68.713 1.451.068 2081.959 --- --- 5.986 --- ---

-245.989 6.324.594 211.264.599 --- --- --- 73.508 170
-213.594 1.072.983 22--- --- --- 54.650 --- ---
-841.079 4.321.973 23--- --- --- 78.095 --- ---
-666.020 7.016.560 24--- --- --- 13.871 --- ---
-390.128 7.697.703 25290.094 --- --- 7.834 --- 1.646

-4.302.234 32.997.771 261.012.464 --- --- 349.182 --- 6.724
-502.539 11.334.503 271.035.276 --- --- 221.486 --- 628
-218.666 4.597.765 2849.187 --- --- 3.617 --- ---
-380.601 7.017.860 29--- --- --- 7.350 --- ---
-716.988 5.539.012 30141.699 --- --- 113.114 --- ---
-470.593 2.124.278 3179.140 --- --- 32.894 --- ---

-3.622.584 16.068.436 32509.484 --- --- 315.461 --- ---
-123.036 3.665.843 33832.113 --- --- 97.792 --- 313
-365.203 10.995.452 342.396.222 --- --- 290.272 --- 929
-613.784 15.287.253 351.101.402 --- --- 309.168 --- 50.092

-15.264.326
-15.531.954
-15.853.164

153.294.517
152.278.064
148.723.842

36
37
38

10.458.414
10.068.405
8.784.756

---
---
---

---
---
---

1.962.345
2.408.358
2.029.906

101.914
396
130

60.569
56.071
42.748

D. Feuerwehrunfallkassen
-23.932 857.917 3996.171 --- --- --- --- 3.014

--- 808.134 4023.914 --- --- --- --- ---
-23.940 252.212 41--- --- --- 431 --- ---
-71.457 696.583 42--- --- --- 4.778 --- ---

-119.329
-102.252

-77.563

2.614.845
2.557.846
2.420.164

43
44
45

120.085
112.919
106.491

---
---
---

---
---
---

5.208
5.484
2.278

---
---
---

3.014
3.358
1.210

-15.383.655
-15.634.206
-15.930.727

155.909.362
154.835.910
151.144.007

46
47
48

10.578.500
10.181.324
8.891.247

---
---
---

---
---
---

1.967.553
2.413.842
2.032.183

101.914
396
130

63.582
59.430
43.957

-38.861.192
-39.845.037
-39.030.918

990.566.962
974.386.006
944.323.925

49
50
51

186.605.553
177.500.628
169.239.725

---
-8.153.046

-19.525.492

---
---
---

19.420.854
20.459.975
18.826.578

101.914
396
130

335.062
460.159
378.145

Sämtliche Versicherungsträger
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     716

287

Zahlungen aus 
Rückstellungen für 
Zusatzversorgung 

Arbeitnehmer
(bis 2013)

717

288

Trennungsgeld,
Umzugskostenver-
gütung und Fahr-
kostenzuschüsse

719

289

Sonstige
persönliche

Verwaltungskosten

71

290

Zusammen
(Sp. 281-289)

720

291

Geschäfts-
bedarf

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Allgemeine 
Sachkosten

der Verwaltung

noch: Versorgungsbezüge, Beihilfen, Unterstützungen, 
Fürsorgeleistungen und sonstige persönliche Verwaltungskosten

Kontenklasse 7 -
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 79.360 192.889 24.430.912 189.648---
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 2.763 123.580 14.334.183 364.923---
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 15.516 120.846 30.120.440 364.392---
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 6.227 46.349 10.577.362 182.990---
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 26.717 56.374 33.526.393 753.626---
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 34.403 184.960 13.385.181 144.187---
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 86.418 480.268 17.420.617 220.162---

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

21.918 169.672 13.695.544 213.309---
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 28.552 183.972 6.754.350 388.113---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

---
---
---

301.873
360.230
501.110

1.558.910
2.071.641
2.216.679

164.244.980
155.899.566
149.357.554

2.821.350
3.280.861
3.393.131

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

---
---
---

14.983
29.677
26.688

62.604
88.302
93.033

31.445.225
24.263.404
11.431.524

41.711
61.214
69.850

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 --- 3.114 343.803 7.758---
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 403 47.584 80.157 8.578---
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 --- 9.034 526.195 5.206---
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 --- 28.082 892.881 47.321---
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 --- 820 88.764 5.244---
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 --- 23.378 1.361.655 13.473---
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- 3.137 57.787 4.738---
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 --- 2.431 80.526 20.093---
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 902 11.987 26.761 12.792---
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 --- 16.607 316.181 57.201---
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 --- 95.410 1.463.780 145.099---
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 126.557 48.355 1.432.302 116.727---
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- 9.748 62.552 7.535---
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.918 12.264 22.531 12.033---
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 --- 8.612 263.425 20.127---
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 --- 4.017 116.051 4.705---
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 1.045 40.969 866.959 39.633---
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 5.280 7.930 943.428 22.182---
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 15.673 23.537 2.726.633 65.843---
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 727 109.833 1.571.222 83.655---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

---
---
---

153.505
167.502
183.826

506.849
617.503
543.714

13.243.596
13.318.236
11.585.081

699.944
729.814
829.175

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 --- 904 100.088 3.018---
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 --- 205 24.120 3.731---
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 32 409 873 460---
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 --- 1.093 5.871 1.503---

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

---
---
---

32
88
87

2.611
1.944
1.048

130.951
123.793
111.114

8.712
7.544
8.472

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

---
---
---

153.537
167.590
183.914

509.461
619.447
544.763

13.374.547
13.442.029
11.696.194

708.656
737.358
837.647

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

---
---
---

470.394
557.497
711.712

2.130.976
2.779.390
2.854.475

209.064.752
193.604.999
172.485.273

3.571.718
4.079.433
4.300.628

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        721

292

Bücher,
Zeitschriften 

u.ä.

722

293

Kommunikations-
aufwand

723

294

Berufliche
Bildung des
Personals

724

295

Reisekosten-
erstattungen und 
-aufwendungen

725

296

Außergewöhnlicher
Aufwand aus
dienstlicher

Veranlassung
(Repräsentation)

726

297

Aufklärungs-
maßnahmen

727

298

Dienst- und
Schutzkleidung

729

299

Sonstige
Sachkosten der

Verwaltung
(ohne 73)

Lfd.
Nr

noch: Allgemeine Sachkosten der Verwaltung

- Verwaltungskosten, Verfahrenskosten  -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
221.600 944.830 11.119.954 536.919 1.392 --- 4.683 493.602
273.050 1.868.819 21.254.106 470.490 --- --- 89.676 364.568
486.351 3.683.063 32.325.690 764.502 --- 45.039 84.907 366.050
189.956 1.984.233 4161.505 284.745 1.204 --- 407 298.453
659.941 3.498.162 52.196.560 1.664.847 --- 186.234 14.131 -131.400
129.443 2.296.032 6261.354 624.158 2.227 93.847 53.607 617.579
487.860 3.826.705 74.218.648 525.696 1.348 172.479 41.218 1.252.919

175.370 1.702.793 8289.756 379.624 2.403 86.129 25.545 348.214
505.645 3.147.999 9883.645 601.729 --- 213.443 71.835 326.538

3.129.217
3.421.752
3.417.808

22.952.636
22.703.011
22.982.461

10
11
12

12.711.218
14.970.719
14.591.045

5.852.709
15.472.937
15.082.880

8.575
17.994
15.046

797.171
950.848

1.068.963

386.008
101.822
75.059

3.936.523
4.672.054
5.218.310

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
152.428
148.422
126.761

2.100.806
2.175.486
2.683.668

13
14
15

619.859
721.001
707.011

200.913
614.142
568.193

---
99
25

143.654
309.885
275.503

5.804
2.178

520

165.026
147.982
135.291

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
14.745 23.717 164.400 14.170 123 4.781 --- 26.300
31.065 192.222 1740.301 31.003 101 9.182 69 172.289
15.161 40.548 1814.196 6.594 21 6.310 --- 17.719
61.599 72.188 1954.546 59.810 4.039 92.705 2.588 56.410
7.667 36.302 202.606 5.716 121 3.561 --- 22.569

39.233 104.929 2136.735 17.064 54 16.329 --- 19.609
8.499 9.481 221.998 9.435 --- 407 --- 4.200

39.981 109.360 2333.891 10.643 133 9.137 943 6.856
39.034 152.119 2427.701 35.324 285 8.767 3.856 54.247
69.797 143.124 251.237 24.298 247 36.082 7.923 215.022

158.651 927.173 2658.764 83.541 3.605 170.233 11.530 150.957
64.287 381.972 27220.823 61.912 215 69.246 906 451.267
16.817 88.852 2813.691 4.320 73 42.809 1.547 23.376
31.805 129.179 297.145 18.350 412 33.037 --- 61.996
34.690 119.796 3065.601 22.859 385 9.582 976 37.934
14.804 32.646 313.252 10.747 277 3.550 2.644 9.314
81.791 498.941 3283.477 104.784 1.136 115.368 4.223 243.109
24.067 108.694 3339.401 29.608 157 10.425 453 44.374
71.437 322.631 34116.951 87.883 466 36.072 1.343 129.304
81.466 460.272 3575.008 163.913 1.615 56.752 9.465 41.088

906.595
870.708
903.357

3.954.145
3.792.624
3.418.683

36
37
38

901.725
1.350.303
1.479.877

801.973
1.656.612
1.680.577

13.464
19.470
21.625

734.335
789.812
829.317

48.466
8.128
9.705

1.787.940
1.976.432
1.743.685

D. Feuerwehrunfallkassen
19.555 13.977 391.432 -1.774 -2.343 --- --- 8.581
3.785 20.949 402.650 14.426 206 9.435 107 9.736
1.403 5.468 41996 1.270 10 6.075 139 4.118
4.490 19.239 421.145 3.892 --- 1.005 --- 3.673

29.233
17.469
18.252

59.633
60.721
62.511

43
44
45

6.222
10.780
13.310

17.814
46.693
37.168

-2.127
1.640

971

16.516
15.432
14.915

246
59

105

26.107
25.278
24.819

935.828
888.177
921.608

4.013.778
3.853.345
3.481.194

46
47
48

907.947
1.361.083
1.493.188

819.786
1.703.305
1.717.745

11.337
21.111
22.596

750.851
805.244
844.232

48.712
8.187
9.810

1.814.047
2.001.710
1.768.504

4.217.472
4.458.351
4.466.177

29.067.220
28.731.842
29.147.323

49
50
51

14.239.024
17.052.803
16.791.243

6.873.409
17.790.384
17.368.818

19.912
39.204
37.667

1.691.676
2.065.977
2.188.698

440.524
112.187
85.390

5.915.596
6.821.746
7.122.105

Sämtliche Versicherungsträger
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     72

300

Zusammen
(Sp. 291-299)

730

301

Bewirtschaftung 
der Grundstücke, 

Gebäude und 
technischen Anlagen

731

302

Unterhaltung der 
Grundstücke, 

Gebäude und der 
technischen Anlagen

732

303

Abschreibungen auf 
Gebäude und 

technische Anlagen

733

304

Mieten, Leasing 
und Pachten  für

Grundstücke, 
Gebäude und 

technische Anlagen

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: Allgemeine 
Sachkosten der 

Verwaltung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, 
technischen Anlagen und der beweglichen Einrichtung

Kontenklasse 7 -
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 2.964.571 1.270.966 2.339.889 1.327.9673.512.628
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 3.179.601 1.606.570 1.557.692 880.5804.685.632
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2.670.499 2.083.044 2.946.344 4.893.3378.119.994
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 1.174.885 885.061 2.217.055 ---3.103.492
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5.642.351 2.654.326 6.248.105 1.579.5838.842.101
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.152.742 1.222.270 2.339.402 477.8064.222.434
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4.567.707 1.161.466 2.028.232 13.976.36810.747.035

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

1.380.006 -566.834 2.063.963 364.9233.223.143
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 3.862.780 3.300.131 2.703.234 2.706.3506.138.949

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

52.595.408
65.591.998
65.844.702

27.595.142
28.665.566
27.267.462

13.617.000
12.106.523
13.411.248

24.443.916
24.177.594
24.178.095

26.206.916
22.896.408
23.026.766

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

3.430.200
4.180.410
4.566.823

2.025.897
2.205.264
2.064.448

-3.381.618
-3.017.890
-5.124.460

4.100.009
4.047.086
4.099.039

965.823
897.874

1.189.354

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 38.022 25.717 22.414 ---95.994
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 131.608 24.448 39.790 90.909484.809
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 68.498 15.342 35.680 15.555105.756
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 208.188 71.058 53.271 171.650451.205
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 62.774 2.201 --- 127.13683.785
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 177.256 39.702 92.331 ---247.427
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33.472 1.041 5.568 14.35638.758
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 95.355 73.044 158.931 12.618231.037
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 119.414 95.374 68.873 ---334.125
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 254.275 49.092 1.741 527.166554.930
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.041.795 241.270 282.328 1.719.2021.709.555
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 471.180 376.021 413.137 ---1.367.355
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 75.482 63.239 76.286 2.385199.020
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 160.053 871.237 72.766 ---293.958
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 121.599 84.343 168.367 5.815311.950
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 26.215 34.999 31.970 ---81.940
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 362.880 617.615 319.907 ---1.172.462
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 105.343 120.457 10.691 23.161279.359
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 312.685 -16.053 285.657 68.748831.929
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 432.008 101.337 163.050 894.208973.235

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

9.848.587
11.193.904
10.916.001

4.298.102
4.191.324
3.865.931

2.891.485
3.191.559
2.697.792

2.302.758
2.341.861
2.497.349

3.672.910
3.427.938
2.642.798

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 30.277 164 --- 57.93142.447
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 35.775 765 --- 58.25865.024
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 4.292 3.428 2.476 ---19.938
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 12.092 3.060 --- 16.83034.947

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

162.356
185.616
180.524

82.436
74.569
74.047

7.416
3.096
3.208

2.476
2.615
2.721

133.019
137.181
121.416

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

10.010.943
11.379.520
11.096.524

4.380.538
4.265.893
3.939.978

2.898.901
3.194.655
2.701.000

2.305.233
2.344.476
2.500.070

3.805.929
3.565.119
2.764.214

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

66.036.551
81.151.927
81.508.049

34.001.576
35.136.724
33.271.888

13.134.284
12.283.288
10.987.788

30.849.159
30.569.156
30.777.204

30.978.668
27.359.402
26.980.335

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        734

305

Kosten der 
Gegenstände der 

beweglichen 
Einrichtung

735

306

Abschreibungen von 
Gegenständen der 

beweglichen 
Einrichtung

736

307

Mieten und 
Leasingraten für 
Gegenstände der 

beweglichen 
Einrichtung

737

308

Betrieb von 
Kraftfahrzeugen

738

309

Abschreibungen von 
Kraftfahrzeugen

739

310

Miete und Leasing 
von Kraftfahrzeugen

73

311

Zusammen
(Sp. 301-310)

740

312

Aufwendungen
für die Wahl
der Organe

Lfd.
Nr

noch: Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, 
Gebäude, technischen Anlagen und der beweglichen 

Einrichtung

Aufwendungen für die 
Selbstverwaltung

 - Verwaltungskosten, Verfahrenskosten  -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
604.148 1.192.962 1119.311 243.524 340.942 4.439 10.408.718 ---

2.605.324 4.069.768 2490.424 171.246 244.365 --- 14.805.570 ---
3.082.087 1.417.647 34.370.425 481.497 1.162.760 --- 23.107.640 ---

855.702 313.792 4711.613 134.835 217.770 --- 6.510.714 ---
20.918.033 814.856 52.692.241 714.120 852.339 --- 42.115.954 ---

438.427 3.269.448 64.247.230 282.720 32.182 225.046 14.687.274 ---
5.098.501 2.703.757 7120.280 154.625 211.276 --- 30.022.213 ---

2.653.758 2.144.182 8290.239 104.616 117.274 4.217 8.556.345 ---
6.326.567 3.910.275 91.134.006 445.557 362.399 --- 24.751.300 53

42.582.548
38.166.882
42.256.879

19.836.686
22.038.997
20.392.777

10
11
12

14.175.770
14.541.970
12.814.686

2.732.742
3.352.552
3.233.300

3.541.307
3.383.267
2.966.060

233.701
226.210
225.170

174.965.728
169.555.971
169.772.444

53
2.809

17.596

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
3.961.672
3.748.448
4.229.022

1.773.566
1.840.215
1.670.306

13
14
15

664.049
719.722
666.289

72.212
93.115

108.131

54.710
70.817
69.022

1.145
1.369
1.725

10.237.466
10.606.021
8.972.876

878
1.765

29.974

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
10.675 62.526 1612.216 1.119 --- 1.062 173.751 ---

1.037.943 105.796 1722.140 10.426 --- 16.482 1.479.542 ---
10.915 130.589 1887.576 447 --- 1.726 366.330 ---

1.991.343 106.747 192.236 8.235 --- 20.731 2.633.459 ---
16.362 8.557 206.726 1.899 --- 4.711 230.364 ---
28.245 337.931 21226.625 1.158 --- 4.466 907.714 ---
11.552 32.454 222.396 427 --- --- 101.266 ---

474.063 131.798 2381.145 9.449 --- 9.166 1.045.569 ---
113.106 78.810 2454.646 13.266 --- 8.510 551.999 ---
148.299 149.435 2518.126 2.846 --- 3.308 1.154.288 ---
198.610 539.903 26385.765 58.351 --- 99.159 4.566.382 ---
713.339 692.415 27913.997 25.786 --- 24.890 3.630.764 ---
317.095 39.998 28--- 7.641 --- 10.608 592.733 ---

1.677.751 15.708 2969.826 18.223 --- 22.847 2.908.411 ---
1.636.838 73.170 3047.775 7.562 --- 11.602 2.157.072 ---

34.569 12.977 316.088 --- --- 13.467 160.285 ---
71.711 458.342 3232.286 8.513 2.393 197.406 2.071.052 ---

680.267 56.931 3327.217 10.376 --- 14.624 1.049.068 ---
2.019.205 168.985 3480.788 30.799 --- 43.407 2.994.222 ---

692.786 744.829 35116.176 33.398 33.032 --- 3.210.824 ---

11.884.674
9.078.647
8.241.990

3.947.901
3.968.776
3.983.855

36
37
38

2.193.751
1.692.017
1.310.045

249.920
327.813
326.372

35.424
39.419
46.912

508.169
490.322
433.815

31.985.094
28.749.677
26.046.860

---
36

4.954

D. Feuerwehrunfallkassen
4.550 30.344 394.056 -998 --- 2.999 129.323 ---
1.787 6.201 405.350 8.575 --- 6.589 123.300 ---
4.066 2.833 411.964 477 --- 306 19.842 ---
9.195 4.207 424.617 --- --- --- 49.999 ---

19.597
19.690
15.230

43.585
39.274
41.427

43
44
45

15.986
11.950
11.963

8.054
11.600
9.902

---
---
---

9.894
11.938
11.260

322.463
311.913
291.174

---
---

342

11.904.271
9.098.337
8.257.221

3.991.485
4.008.050
4.025.283

46
47
48

2.209.738
1.703.967
1.322.008

257.974
339.413
336.274

35.424
39.419
46.912

518.063
502.260
445.075

32.307.556
29.061.590
26.338.034

---
36

5.296

58.448.491
51.013.667
54.743.122

25.601.737
27.887.263
26.088.366

49
50
51

17.049.557
16.965.658
14.802.983

3.062.928
3.785.081
3.677.705

3.631.442
3.493.504
3.081.994

752.909
729.840
671.970

217.510.751
209.223.583
205.083.355

932
4.610

52.866

Sämtliche Versicherungsträger
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     741

313

Aufwendungen
für ehrenamtliche

Organe

74

314

Zusammen
(Sp. 312+313)

750

315

Beiträge und
sonstige

Vergütungen an
Verbände (ohne

Prävention)

751

316

Beiträge an
Vereine

752

317

Vergütungen an
andere Sozial-
versicherungs-

träger

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

Vergütungen an andere für 
Verwaltungsarbeiten 

(ohne Prävention)
noch: Aufwendungen für die Selbstverwaltung

 - Kontenklasse 7 -
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 205.004 3.227.938 29.464 1.362.398205.004
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 300.299 3.725.315 --- 4.040.886300.299
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 94.240 5.322.315 1.860 5.164.43594.240
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 116.203 3.989.221 1.793 4.026.595116.203
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 287.433 5.924.714 46.924 5.479.297287.433
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 97.293 4.798.239 7.164 6.431.09397.293
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 231.918 3.960.490 19.926 8.406.064231.918

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

195.208 3.106.640 9.098 4.217.489195.208
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 277.475 6.226.094 17.405 5.103.930277.422

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

1.805.020
3.498.508
4.102.199

1.805.073
3.501.316
4.119.795

40.280.966
38.177.005
36.793.434

133.634
123.698
120.034

44.232.187
44.524.280
42.231.856

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

159.189
194.071
212.057

160.067
195.836
242.031

791.618
676.825
433.387

9.790
9.788
8.446

1.864.193
1.753.335
1.690.407

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 19.607 91.617 35 44.15919.607
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 28.609 131.428 --- 254.28128.609
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 27.149 143.648 --- 140.04627.149
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 58.553 344.267 60 302.16758.553
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 15.448 96.372 2.058 51.49215.448
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 36.949 347.714 --- 265.24036.949
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16.071 100 80.856 36.20716.071
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24.049 173.567 --- 343.94624.049
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 32.763 195.760 --- 383.12432.763
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 20.682 248.891 10.377 395.05820.682
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 47.681 1.298.225 30.906 851.77447.681
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 94.230 340.716 --- 364.71194.230
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 23.000 156.352 236 364.70523.000
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 17.208 297.442 308 738.16617.208
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 19.244 311.618 779 203.26819.244
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 8.618 114.385 --- 79.5758.618
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 25.662 769.162 5.566 628.76525.662
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 32.663 226.183 --- 207.69532.663
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 59.975 658.419 --- 602.25759.975
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 69.894 766.107 770 488.77269.894

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

678.056
849.677
860.107

678.056
849.713
865.061

6.711.972
6.403.709
6.128.129

131.950
53.747
39.075

6.745.408
6.892.909
5.942.999

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 14.186 55.166 5.744 20.54314.186
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 13.378 53.818 190 19.53013.378
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 25.037 61.380 --- 7.92625.037
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 7.949 43.060 271 12.9847.949

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

60.550
67.304
63.399

60.550
67.304
63.740

213.423
174.897
166.468

6.205
6.030
5.959

60.983
63.401
64.383

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

738.606
916.981
923.505

738.606
917.017
928.802

6.925.394
6.578.605
6.294.598

138.155
59.777
45.035

6.806.391
6.956.310
6.007.382

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

2.702.815
4.609.559
5.237.761

2.703.747
4.614.169
5.290.627

47.997.978
45.432.435
43.521.419

281.580
193.263
173.515

52.902.771
53.233.924
49.929.646

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        753

318

Prüfungs- und
Beratungskosten

 - ohne 754 -

754

319

Prüfungs- und 
Beratungskosten

 nach § 94 Absatz 3
SGB IV

759

320

Sonstige
Vergütungen an
andere für Ver-

waltungsarbeiten

75

321

Zusammen
(Sp. 315-320)

760

322

Kosten der
Vorverfahren

761

323

Kosten der
Sozialgerichts-

verfahren

762

324

Kosten der 
sonstigen

Gerichtsverfahren

763

325

Außergerichtliche 
Kosten und 

Erstattungen im 
Rahmen des 

Beitragseinzugs

Lfd.
Nr

Kosten der Rechtsverfolgung
noch: Vergütungen an andere 

für Verwaltungsarbeiten
(ohne Prävention)

 - Verwaltungskosten, Verfahrenskosten  -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
703.981 --- 120.842.454 26.166.235 59.186 181.348 183.404 29.113

1.724.551 --- 22.491.102 11.981.854 151.719 305.634 431.696 183.702
--- --- 36.439.287 16.927.896 124.141 612.777 604.369 149.601

61.992 --- 416.393.687 24.473.288 52.964 180.602 147.560 33.576
62.121 --- 543.210.072 54.723.128 200.723 666.463 1.074.718 1.025.776
37.400 --- 67.958.919 19.232.816 295.679 307.430 77.755 277.590

8.279.720 --- 75.300.877 25.967.076 146.273 507.470 215.734 264.736

53.582 --- 85.043.763 12.430.572 136.616 298.248 416.746 332.050
801.005 --- 912.257.368 24.405.802 460.774 225.445 225.410 301.364

11.724.352
8.548.578
8.301.195

---
---
---

10
11
12

119.937.528
123.781.428
108.221.715

216.308.667
215.154.989
195.668.235

1.628.074
1.759.488
1.854.729

3.285.419
3.407.767
3.474.003

3.377.390
2.746.776
3.180.719

2.597.508
2.717.972
3.191.796

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
7.238

30.042
23.824

91.318
63.295
54.148

13
14
15

2.630.255
2.554.794
2.547.999

5.394.412
5.088.079
4.758.212

222.154
259.419
204.034

351.384
380.348
278.649

21.597
36.524
15.512

-436.198
310.462
193.652

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
786 --- 16147.494 284.091 358 2.211 4.901 224

398.436 --- 1724.661 808.807 1.990 2.666 16.566 1.755
--- --- 1850.945 334.640 9.156 5.274 5.565 ---

65.598 --- 1979.101 791.193 24.693 8.339 19.678 49
--- --- 20371.069 520.990 1.155 4.184 993 ---
--- --- 21119.948 732.902 15.733 14.465 28.065 1.654
--- --- 22205.315 322.478 328 2.750 1.243 7.360
--- --- 2318.267 535.781 29.989 8.838 -5.849 -2.189

5.887 --- 241.659.089 2.243.860 9.394 14.845 17.155 96
568 --- 2526.174 681.067 3.568 13.216 4.257 12.494

717.594 --- 267.429.753 10.328.252 30.484 49.195 35.112 5.676
185.022 --- 27420.208 1.310.657 57.919 20.882 9.303 228

--- --- 2818.159 539.452 12.536 27.061 7.346 773
244 --- 299.771 1.045.931 35.838 27.491 34.668 181

9.744 --- 3020.096 545.505 5.991 26.693 33.834 3.302
--- --- 31422.997 616.957 1.055 4.617 18 -159
--- --- 322.975.438 4.378.930 12.183 11.163 4.844 3.905

25.013 --- 3336.481 495.372 7.034 14.374 18.291 1.116
75.765 --- 34108.286 1.444.728 21.585 41.152 19.876 4.592

211.451 --- 35307.602 1.774.702 12.757 111.291 22.313 63.604

1.696.108
1.238.998

638.438

---
---
---

36
37
38

14.450.855
9.830.099
6.232.739

29.736.293
24.419.462
18.981.380

293.747
315.709
288.534

410.707
487.958
412.705

278.180
218.415
328.427

104.661
92.857
84.787

D. Feuerwehrunfallkassen
814 --- 39213.995 296.261 4.877 1.267 8 ---
492 --- 40158.977 233.007 --- 2.268 5.601 ---
212 --- 4159.646 129.163 12 1.380 553 ---

--- --- 42159.480 215.795 2.484 3.426 --- ---

1.517
2.263

711

---
---
---

43
44
45

592.097
388.575
327.280

874.225
635.165
564.802

7.373
8.399

16.411

8.341
6.979
7.390

6.162
3.075

14.517

---
---
---

1.697.625
1.241.261

639.149

---
---
---

46
47
48

15.042.952
10.218.674
6.560.019

30.610.518
25.054.626
19.546.182

301.119
324.108
304.945

419.047
494.937
420.095

284.342
221.489
342.944

104.661
92.857
84.787

13.429.215
9.819.881
8.964.168

91.318
63.295
54.148

49
50
51

137.610.735
136.554.897
117.329.733

252.313.597
245.297.694
219.972.629

2.151.347
2.343.015
2.363.708

4.055.850
4.283.053
4.172.747

3.683.329
3.004.789
3.539.176

2.265.971
3.121.291
3.470.236

Sämtliche Versicherungsträger
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     76

326

Zusammen
(Sp. 322-325)

770

327

Gebühren und 
Kosten der 

Unfalluntersuchun-
gen und der 

Feststellung der 
Entschädigungen

780

328

Vergütungen
an die Deutsche 

Post AG

781

329

Vergütungen an 
andere Stellen

78

330

Zusammen
(Sp. 328+329)

Lfd.
Nr

Versicherungsträger

noch: Kosten der 
Rechtsverfolgung

Vergütungen für die 
Auszahlung von Renten

 - Kontenklasse 7 -
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 55.692 1.919 357.591 359.510453.051
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 380.782 187.887 --- 187.8871.072.750
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 525.312 413.110 --- 413.1101.490.888
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 268.929 7.282 13.925 21.207414.701
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 65.264 21.122 208.589 229.7112.967.680
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 97.263 183.179 --- 183.179958.455
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 753.779 189.045 --- 189.0451.134.214

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

535.033 158.790 --- 158.7901.183.660
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 278.194 128.354 --- 128.3541.212.992

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

10.888.391
10.632.003
11.701.247

2.960.248
3.230.717
2.906.945

1.290.688
1.353.057
1.346.444

580.105
605.030
224.683

1.870.793
1.958.087
1.571.127

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

158.936
986.753
691.848

276.329
303.960
227.361

9.749
10.127
10.631

---
---
---

9.749
10.127
10.631

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.444 1.460 --- 1.4607.695
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 1.295 171 --- 17122.977
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.240 3.447 46 3.49319.996
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6.451 --- --- ---52.760
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 576 --- --- ---6.332
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 5.149 7.135 114 7.24959.916
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 --- 651 --- 65111.681
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 --- 5.949 29 5.97730.789
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 3.011 --- 3.744 3.74441.490
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 1.213 3.444 --- 3.44433.536
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.985 1.132 7.046 8.178120.467
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12.914 15.631 --- 15.63188.331
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 --- 6.334 --- 6.33447.716
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 --- 1.209 --- 1.20998.179
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.123 349 --- 34969.819
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 1.082 93 --- 935.530
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 2.113 760 --- 76032.095
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 1.704 5.300 --- 5.30040.815
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 4.530 13.000 --- 13.00087.206
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 17.450 93.944 --- 93.944209.965

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

1.087.295
1.114.939
1.114.454

67.279
101.224
92.703

160.007
165.699
172.050

10.979
10.410

7.625

170.985
176.109
179.675

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 450 --- --- ---6.151
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 534 --- --- ---7.869
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 931 --- 908 9081.945
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 415 --- --- ---5.910

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

21.876
18.452
38.317

2.330
4.068
2.313

---
---
---

908
888
836

908
888
836

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

1.109.170
1.133.392
1.152.771

69.608
105.291
95.016

160.007
165.699
172.050

11.886
11.298

8.461

171.893
176.997
180.511

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

12.156.497
12.752.148
13.545.867

3.306.185
3.639.968
3.229.322

1.460.444
1.528.882
1.529.125

591.991
616.328
233.144

2.052.435
2.145.210
1.762.269

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        790

331

Vergütungen an
andere für den
Beitragseinzug

7

332

Verwaltungs-
kosten und 

Verfahrenskosten
insgesamt

(Sp. 280, 290, 300,
 311, 314, 321, 326,

327, 330,331)

Lfd.
Nr

 - Verwaltungskosten, Verfahrenskosten  -

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
--- 125.958.522 1
--- 103.979.017 2
--- 193.581.474 3
--- 100.149.498 4
--- 292.782.612 5
--- 124.454.024 6
--- 204.934.868 7

--- 85.659.967 8
--- 150.189.175 9

---
---
---

1.381.689.157
1.367.975.162
1.319.370.332

10
11
12

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
---
---
---

129.720.115
122.734.171
105.652.942

13
14
15

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
14.587 2.216.526 16

--- 6.812.650 17
--- 3.830.859 18
--- 13.043.524 19

7.536 2.404.864 20
79.166 9.762.720 21
11.565 1.633.241 22
9.220 6.284.921 23

19.133 10.273.446 24
7.602 10.470.645 25

257.429 51.502.480 26
69.626 19.356.314 27
8.683 6.077.255 28

17.542 11.422.830 29
65.656 8.974.154 30

--- 3.114.833 31
130.582 24.749.052 32
11.807 6.525.358 33

222.288 19.379.962 34
--- 23.208.486 35

932.422
964.985
940.105

241.044.123
233.166.311
219.445.163

36
37
38

D. Feuerwehrunfallkassen
--- 1.446.823 39
--- 1.275.365 40
--- 450.848 41
--- 1.017.468 42

---
---
---

4.190.503
3.905.045
3.672.984

43
44
45

932.422
964.985
940.105

245.234.626
237.071.357
223.118.147

46
47
48

932.422
964.985
940.105

1.756.643.898
1.727.780.689
1.648.141.421

49
50
51

Sämtliche Versicherungsträger
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     2/3

339

Summe der
Erträge insgesamt

(Sp. 101+160)

4/5/6/7

340

Summe der
Aufwendungen

insgesamt
(Sp. 225+
273+334)

341

Umlagesoll

342

Überschuss der 
Erträge bzw. der
Aufwendungen

670 - 370

343

Zuführungen zu den
bzw.

Entnahmen aus den
BetriebsmittelnLfd.

Nr
Versicherungsträger

Ermittlung des Überschusses
noch: Tabelle 6

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
BG Rohstoffe und chemische Industrie. . . . . . . . . . . . . 1 1.416.079.445 847.176.573 -4.604.494 36.000.000511.599.857
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse. . . . . . . 2 1.466.337.867 1.333.984.163 7.066.402 16.300.000119.825.070
BG Holz und Metall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2.819.003.750 2.163.506.986 -197.632.262 -143.910.255611.319.757
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe. . . . . . . . . . . . . .4 811.552.988 628.384.989 -88.014.010 -50.550.000145.672.897
BG der Bauwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.562.017.362 1.929.397.858 -54.360.708 12.759.126514.649.670
BG Handel und Warendistribution. . . . . . . . . . . . . . . . .6 1.506.592.663 1.310.855.820 -43.074.270 27.374.044124.361.559
Verwaltungs-BG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 2.307.909.444 1.961.846.641 16.148.560 70.994.674328.216.690

Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8

1.030.657.450 881.942.028 4.847.341 33.036.576102.317.540
BG Verkehrswirtschaft, Post-Logistik

BG für Gesundheitsdienst u. Wohlfahrtspflege. . . . . . . 9 1.247.110.039 1.111.331.864 73.208.880 9.377.54396.209.512

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
12

2.554.172.551
2.046.948.804
2.325.141.796

15.167.261.009
14.459.746.178
13.888.139.308

12.168.426.922
12.396.396.070
11.458.919.542

-286.414.561
608.040.209
56.975.050

11.381.709
288.338.681

-143.376.848

10 Summe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14
15

40.098.239
45.932.482
40.738.707

1.040.358.888
1.006.814.234

960.752.644

1.000.260.649
960.881.752
920.013.938

62.276.345
60.263.442
55.330.833

15.757.939
16.563.118
27.594.494

13 Summe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
GUVV Oldenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 13.014.620 -6.953.356 3.067.897 3.095.09719.940.776
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. . . . . . . . . . . . .17 30.271.678 -10.964.464 3.053.168 3.053.16841.236.142
Landesunfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . . . 18 24.644.363 -10.846.331 198.155 451.48735.237.361
Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 60.020.623 -33.086.275 2.499.609 1.658.83092.510.409
Unfallkasse Bremen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 13.561.956 -4.235.295 1.636.143 1.500.01917.783.376
GUVV Hannover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 53.694.037 -34.536.279 2.123.557 2.752.23787.559.057
Braunschweigischer GUV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 7.922.180 -3.794.472 1.723.713 1.718.92611.640.939
Unfallkasse Sachsen-Anhalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 42.960.347 -14.684.873 3.711.473 2.016.32357.340.370
Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 48.963.275 -16.566.936 7.731.522 8.104.01564.957.718
Unfallkasse Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 58.801.986 -22.484.980 3.893.437 3.832.00581.183.224
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 226.737.752 -119.235.110 22.262.908 17.573.035350.082.350
Unfallkasse Hessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 93.343.945 -35.258.485 11.011.838 10.277.233129.337.034
Unfallkasse Thüringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 36.279.497 -12.661.898 6.529.511 6.842.40148.628.505
Unfallkasse Sachsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 74.374.900 -27.812.404 6.662.742 6.771.110101.478.936
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 53.148.915 -23.600.863 440.488 1.247.85976.637.406
Unfallkasse Saarland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 18.517.398 -5.519.666 1.003.796 1.061.84723.979.012
Unfallkasse Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 169.504.041 -64.325.503 20.262.924 21.864.125233.528.343
Bayerische Landesunfallkasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 50.491.693 -18.012.398 1.187.355 1.604.68768.059.759
Kommunale Unfallversicherung Bayern. . . . . . . . . . . . .34 153.048.358 -46.893.391 13.534.873 14.454.862199.860.472
Unfallkasse Bund und Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 292.805.529 --- -5.738.044 -8.321.846293.054.145

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37
38

2.034.035.332
2.012.357.721
1.934.339.590

1.522.107.093
1.419.807.483
1.379.635.998

-511.472.978
-580.544.186
-551.679.608

106.797.062
39.564.542
70.359.844

101.557.421
12.564.407
44.253.123

36 Summe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Feuerwehrunfallkassen
Feuerw.-Unfallkasse Niedersachsen. . . . . . . . . . . . . . .39 10.571.957 --- 503.883 513.65810.562.183
Hanseatische Feuerw.-Unfallkasse Nord. . . . . . . . . . . .40 9.563.953 --- 1.056.938 1.074.9219.528.840
Feuerw.-Unfallkasse Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . .41 3.588.099 --- 220.144 220.1443.588.099
Feuerw.-Unfallkasse Mitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.953.332 --- 502.886 508.6644.947.554

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44
45

28.626.676
27.549.753
26.277.790

28.677.341
27.536.339
26.264.566

---
---
---

2.283.850
806.403
360.439

2.317.386
739.027
282.118

43 Summe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47
48

2.062.662.007
2.039.907.474
1.960.617.380

1.550.784.434
1.447.343.822
1.405.900.563

-511.472.978
-580.544.186
-551.679.608

109.080.913
40.370.945
70.720.284

103.874.806
13.303.433
44.535.241

Summe C bis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vergleichszahlen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleichszahlen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50
51

4.656.932.797
4.132.788.760
4.326.497.883

17.758.404.331
16.913.904.234
16.254.792.516

12.657.214.594
12.776.733.636
11.827.253.871

-115.057.304
708.674.596
183.026.166

131.014.454
318.205.232
-71.247.112

Sämtliche Versicherungsträger
Sämtliche Versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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        (671-675)-(371-375)

344

Zuführungen zur
bzw.

Entnahmen aus der
Rücklage

30 - 60

345

Erträge des
Rücklage-
vermögens Lfd.

Nr

 der Erträge

A. Gewerbliche Berufsgenossenschaften
16.698.521 368.353 1
3.295.036 3.193.135 2

-9.545.000 12.882 3
31.092 592.003 4

50.850.000 -46.228 5
926.969 762.235 6

-37.000.000 993.796 7

18.208.647 2.370.951 8
103.400.000 1.525.830 9

146.865.266
336.102.833
304.429.868

9.772.956
11.570.678
32.923.063

10
11
12

B. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
29.724.069
28.171.098
27.736.338

---
---
---

13
14
15

---

C. Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
--- -1.005 16
--- --- 17
--- --- 18

1.437.268 --- 19
150.000 --- 20
42.579 --- 21
80.500 2.881 22

2.000.000 65.639 23
200.000 --- 24
165.174 --- 25
580.385 --- 26

--- --- 27
--- --- 28

600.000 --- 29
-695.000 186.542 30

--- --- 31
-1.300.000 7.817 32

27.000 --- 33
-838.712 225.538 34

2.335.186 89.286 35

4.784.381
14.994.083
23.082.737

576.698
-13.132.811

695.009

36
37
38

D. Feuerwehrunfallkassen
--- --- 39

17.130 --- 40
--- --- 41
--- 11.514 42

17.130
53.962
65.097

11.514
12.216
12.164

43
44
45

4.801.511
15.048.045
23.147.834

588.212
-13.120.595

707.174

46
47
48

181.390.846
379.321.976
355.314.041

10.361.168
-1.549.918
33.630.236

49
50
51

---
Sämtliche Versicherungsträger
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Kontenklasse/
-Gruppe/

-Art

Aufwendungen

(Ausgaben)

1

Versicherungs-
träger der

öffentlichen
Hand

Feuerwehr-
unfall-
kassen

2 3 4 5 6

Gesamtübersicht über die Aufwendungen (Ausgaben) 

Versicherungs-
träger

insgesamt

Weitere Ver-
sicherungs-

träger

Land-
wirtschaftliche

Berufs-
genossen-

schaft

Gewerbliche
Berufs-

genossen-
schaften

€ € € € € €

Tabelle 7

Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vermögensaufwendungen
und sonstige Ausgaben
(ohne Kontengr. 60 und 61) . . . . . . . 

Verwaltungskosten
Verfahrenskosten . . . . . . . . . . . . . . . 

Umlagewirksame Aufwendungen

Umlageunwirksame Aufwendungen 
für die Rücklage. . . . . . . . . . . . . . . . 

Umlageunwirksame Aufwendungen

Sonstige umlageunwirksame 
Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

nachrichtlich:

10.790.596.894 811.265.534 1.107.493.735 21.109.879 ---4/5

2.399.255.290 99.373.239 157.403.874 3.252.998 ---

6

1.381.689.157 129.720.115 241.044.123 4.190.503 ---
7

676.251 --- 25.186 490 ---
60

595.043.418 --- 16.140.174 123.471 ---
61

12.730.466.042

2.659.285.401

1.756.643.898

Aufwendungen d --- --- 511.472.978 --- ---

Aufwendungen insgesamt . . . . . . . 14.513.924.931 994.095.459 1.388.340.344 25.818.911 ---

Zuführungen zu den 
Betriebsmitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . -211.601.523 -16.539.359 -122.709.482 -2.817.386 ---

670

Zuführungen zum 
Rücklagevermögen . . . . . . . . . . . . . -72.048.116 -5.034.071 -2.080.500 -10.176 ---

671

Zuführungen zum 
Verwaltungsvermögen . . . . . . . . . . . -43.962.000 --- -2.548.726 --- ---

672

Zuführungen zu 
Altersrückstellungen . . . . . . . . . . . . . -325.514.392 -24.538.430 -3.227.174 -30.868 ---

673

Zuführungen zur 
Versorgungsrücklage . . . . . . . . . . . . -210.048 -151.568 -1.512.867 --- ---

674

Zuführungen zur Zusatz-
versorgung der Arbeitnehmer . . . . --- --- -1.688.000 --- ---

675

abzgl. Zuführungen zu Vermögen

-1.688.000

-1.874.483

-353.310.864

-46.510.726

-79.172.863

-353.667.750

16.922.179.645

511.472.978

611.307.063

701.927

17.758.404.331 15.167.261.009 1.040.358.888 1.522.107.093 28.677.341 ---Zwischensumme. . . . . . . . . . . . . . . 

Aufwendungen der Schüler-UV. . . . .
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Kontenklasse/
-Gruppe/

-Art

Erträge

(Einnahmen)

7

Versicherungs-
träger der

öffentlichen
Hand

Feuerwehr-
unfall-
kassen

8 9 10 11 12

Gesamtübersicht über die Erträge (Einnahmen)

Versicherungs-
träger

insgesamt
Weitere Ver-
sicherungs-

träger

Land-
wirtschafliche

Berufs-
genossen-

schaft

Gewerbliche
Berufs-

genossen-
schaften

€ € € € € €

noch: Tabelle 7

Beiträge und Gebühren . . . . . . . . . . .

Umlagewirksame Erträge

+ Umlagesoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= Beitragsaufkommen . . . . . . . . . . .

Umlageunwirksame Erträge
aus der Rücklage . . . . . . . . . . . . . . . 

Umlageunwirksame Erträge

Umlageunwirksame Erträge
aus Verwaltungsvermögen . . . . . . . . 

abzgl. Entnahmen aus Vermögen

Vermögenserträge und
sonstige Einnahmen
(ohne Kontengr. 30 u. 31) . . . . . . . . 

657.912.183 26.165.002 1.760.964.834 27.131.582 ---2

12.168.426.922 1.000.260.649 -511.472.978 --- ---

12.826.339.105 1.026.425.651 1.249.491.856 27.131.582 ---

10.449.207 --- 601.884 12.003 ---
30

140.608.925 --- 16.018.737 61.292 ---
31

14.227.510.369 1.039.577.468 1.495.137.407 28.102.761 ---

1.745.202.235 13.933.237 256.449.876 1.421.798 ---

3

2.472.173.601

12.657.214.594

15.129.388.195

11.063.095

156.688.954

16.790.328.005

2.017.007.146

Zwischensumme  . . . . . . . . . . . . . . 14.722.599.473 1.040.358.888 1.522.562.354 28.626.676 ---17.314.147.391

Entnahmen aus den 
Betriebsmitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . -200.219.815 -781.420 -21.152.061 -500.000 ---

370
-222.653.296

Entnahmen aus 
Rücklagevermögen . . . . . . . . . . . . . -249.138.347 --- -2.050.000 --- ---

371

Entnahmen aus
Verwaltungsvermögen . . . . . . . . . . . -45.479.964 --- -715.035 --- ---

372

Entnahmen aus 
Altersrückstellungen . . . . . . . . . . . . . --- --- -2.948.712 -23.914 ---

373

Entnahmen aus
Versorgungsrücklage . . . . . . . . . . . . --- --- -120.000 --- ---

374

Entnahmen aus Zusatz-
versorgung der Arbeitnehmer . . . . . -250.979 --- -439.139 --- ---

375
-690.117

-120.000

-2.972.626

-46.195.000

-251.188.347

Erträge insgesamt . . . . . . . . . . . . . .

nachrichtlich:
Umlagesoll der Schüler-UV . . . . . . . --- --- 511.472.978 --- ---511.472.978
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Schaubild 15:

Von den Verwaltungs- und Verfahrenskosten im Jahre 2020 
in der gesetzlichen Unfallversicherung in Höhe von 

1,8 Mrd. € entfallen auf ... 
- in Prozent -

Gewerbliche 
Berufsgenossenschaften 

78,7 %

Feuerwehrunfall-
kassen
0,2 %

Unfallversicherungs-
träger der 

öffentlichen Hand
13,7 %

Landwirtschaftliche
Berufsgenossen-

schaft
7,4 %
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Unfallversicherung für Schüler und Studenten sowie Kinder in Kindergärten
Versicherte, Unfälle, Berufskrankheiten und Renten sowie Aufwendungen

Pos. - Nr. Versicherte
Pos. des Unfälle, Berufskrankheiten, Renten Insgesamt
Konten- Aufwendungen
rahmens

Versicherte Schüler, Studenten und Kinder

 Versicherte Schüler, Studenten und Kinder 17.682.281   

Unfälle, Berufskrankheiten, Renten

1 Meldepflichtige Fälle 763.048   
davon:

11 Unfälle in Schulen, Hochschulen und Kindergärten 691.284   
12 Wegeunfälle 71.764   

2 Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit 102   

3 Neue Unfallrenten insgesamt 859   
davon:

31 Unfälle in Schulen, Hochschulen und Kindergärten 609   
32 Wegeunfälle 250   

4 Neue Berufskrankheitsrenten 2   

5 Tödliche Unfälle 27   
davon:

51 Unfälle in Schulen, Hochschulen und Kindergärten 3   
52 Wegeunfälle 24   

6 Renten am Jahresende 19.245   
davon:

61 an Verletzte und Erkrankte 19.145   
62 an Witwen und Witwern 62   
63 an Waisen 37   
64 an Verwandte aufsteigender Linie 1   

Aufwendungen in 1 000 EUR

40-48 Heilbehandlung 361.215   
davon:

40 Ambulante Heilbehandlung 156.872   
45 Zahnersatz 5.340   
46 Stationäre Behandlung 100.555   
470-472 Verletztengeld 5.669   
475 Besondere Unterstützung 267   
48 Sonstige Heilbehandlungskosten und ergänzende Leistungen 92.513   

49 Berufshilfe
49 Sachleistungen, Barleistungen, Darlehen 12.129   

50-58 Renten, Beihilfen, Abfindungen 137.599   
davon:

50 Renten an Verletzte und Hinterbliebene 132.220   
51 Beihilfen an Hinterbliebene 40   
52 Abfindungen an Verletzte und Hinterbliebene 2.882   
53 Unterbringung in Alters- und Pflegeheimen 27   
56 Mehrleistungen und Aufwendungsersatz 0   
57 Sterbegeld 226   
58 Leistungen im Rahmen von Unfalluntersuchungen 2.203   

59 Prävention -   

69 Sonstige Aufwendungen -   

77-79 Verfahrenskosten 530   
davon:

75 Vergütungen an andere für Verwaltungskosten
76 Rechtsverfolgung 461   
77 Unfalluntersuchung und Feststellung der Entschädigungen 9   
78 Vergütung für Auszahlung der Renten 43   
79 Vergütung für Beitragseinzug 16   

4-7 Aufwendungen insgesamt 511.473   
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Anlage 2 

Zuständigkeiten/Landkreise/Städte Zustand, Anzahl der Teilbauwerke Brücken
BAB A 14 BAB A13 BAB A17 BAB A38 BAB A4 BAB A72
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NL Ost/AS Dresden
Landkreis Bautzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 66 91 4 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0
Chemnitz, kreisfreie Stadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 25 0 0 0 31 6 9 21 0 0 0 36
Dresden, kreisfreie Stadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 21 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 1 12 34 6 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0
Erzgebirgskreis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 33 0 0 0 46
Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 26 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig, kreisfreie Stadt 7 15 30 5 1 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landkreis Leipzig 8 7 12 2 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 1 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 22 17 12 0 0 0 51
Landkreis Meißen 1 4 4 4 0 0 13 10 20 21 3 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 4 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Landkreis Mittelsachsen 5 4 18 2 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 49 7 1 0 89 2 3 13 0 0 0 18
Landkreis Nordsachsen 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 12 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Landkreis Zwickau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 46 0 0 0 66 6 14 14 1 0 0 35
Gesamtergebnis NL Ost AS Sachsen 21 30 66 13 2 0 132 10 20 21 3 0 0 54 26 28 33 0 0 0 87 0 12 28 1 0 0 41 23 150 286 22 1 0 482 42 50 93 1 0 0 186 982

NL Nordbayern/AS Bayreuth
Vogtlandkreis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 80 6 0 0 110 110

Gesamtergebnis Freistaat Sachsen 21 30 66 13 2 0 132 10 20 21 3 0 0 54 26 28 33 0 0 0 87 0 12 28 1 0 0 41 23 150 286 22 1 0 482 43 73 173 7 0 0 296 1092

Seite 1 von 1



Anlage 3

Bezeichnung Jahr IBN

Gesamtkosten 
(abgeschlossene 
Projekte)

Gesamtkosten 
(zukünftige Projekte - 
geschätzt)

Schienenerneuerung eines Abschnitts zwischen Grafing und Aßling (1200 m) 2007 317.127 €
Gleiserneuerung Bf Ostermünchen Gl. 1702 (675 m) 2011 587.762 €
Gleiserneuerung Bf Grafing Gl. 3 (964 m) 2011 757.003 €
Gleiserneuerung Grafing Gl. 5 (W2-W59) (1027 m) 2011 662.293 €
Erneuerung von sechs Weichen (W1-3, W11-13) inkl. 2 Weichenheizungsstationen, 
Verlängerung der Gleise Gl. 1702 Gl. 1703 um 2165m und Erneuerung der Oberleitung im 
Bf Ostermünchen 2012 13.116.537 €
Gleiserneuerung zwischen Ostermünchen und Aßling (3442 m) 2012 4.308.768 €
Gleiserneuerung Bf Grafing Gl. 6 (W5-51) (763 m) 2012 619.339 €
Erneuerung der Eisenbahnüberführung Tuntenhausen 2012 2.755.808 €
Gleiserneuerung Bf Grafing Gl. 11 S-Bahn (284 m) 2014 241.000 €
Erneuerung Weichenheizungsstation 2 Bf Grafing 2015 363.000 €
Erneuerung Weichenheizungsstationen 1/2 und Oberleitungserneuerung Bf Aßling 2016 4.247.106 €
Erneuerung von sechs Weichen (W1-3, W11-13) im Bf Aßling 2016 2.071.877 €
Neubau Weichendiagnosesystem Bf Grafing 2017 46.674 €
Gleiserneuerung Bf Grafing Gl. 1, 2 und 4 sowie Weichenverbindung 46-56 (2592 m) 2019 2.349.169 €
Schienenerneuerung mehrerer Abschnitte zwischen Grafing und Aßling (8500m) 2020 2.868.431 €
Teilerneuerung der Eisenbahnüberführung über Faulbach >2022 3.200.000 €
Teilerneuerung der Eisenbahnüberführung über Moosach >2022 2.800.000 €
Erneuerung Durchlass bei Aßling >2022 600.000 €
Erneuerung der Heißläuferortungsanlage Aßling >2022 600.000 €
Summe der Investitionen für abgeschlossene bzw. zukünftige Projekte: 0 € 7.200.000 €
ScanmedKorridor Ausstattung mit digitaler Stellwerkstechnik (komplette 5510) >2030 15.000.000 €

1 von 1



Anlage 2 

Zuständigkeiten/Landkreise/Städte Zustand, Anzahl der Teilbauwerke Brücken
BAB A 14 BAB A13 BAB A17 BAB A38 BAB A4 BAB A72
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NL Ost/AS Dresden
Landkreis Bautzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 66 91 4 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0
Chemnitz, kreisfreie Stadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 25 0 0 0 31 6 9 21 0 0 0 36
Dresden, kreisfreie Stadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 21 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 1 12 34 6 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0
Erzgebirgskreis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 33 0 0 0 46
Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 26 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig, kreisfreie Stadt 7 15 30 5 1 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landkreis Leipzig 8 7 12 2 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 1 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 22 17 12 0 0 0 51
Landkreis Meißen 1 4 4 4 0 0 13 10 20 21 3 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 4 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Landkreis Mittelsachsen 5 4 18 2 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 49 7 1 0 89 2 3 13 0 0 0 18
Landkreis Nordsachsen 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 12 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Landkreis Zwickau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 46 0 0 0 66 6 14 14 1 0 0 35
Gesamtergebnis NL Ost AS Sachsen 21 30 66 13 2 0 132 10 20 21 3 0 0 54 26 28 33 0 0 0 87 0 12 28 1 0 0 41 23 150 286 22 1 0 482 42 50 93 1 0 0 186 982

NL Nordbayern/AS Bayreuth
Vogtlandkreis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 80 6 0 0 110 110

Gesamtergebnis Freistaat Sachsen 21 30 66 13 2 0 132 10 20 21 3 0 0 54 26 28 33 0 0 0 87 0 12 28 1 0 0 41 23 150 286 22 1 0 482 43 73 173 7 0 0 296 1092
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Anlage 3

Bezeichnung Jahr IBN

Gesamtkosten 
(abgeschlossene 
Projekte)

Gesamtkosten 
(zukünftige Projekte - 
geschätzt)

Schienenerneuerung eines Abschnitts zwischen Grafing und Aßling (1200 m) 2007 317.127 €
Gleiserneuerung Bf Ostermünchen Gl. 1702 (675 m) 2011 587.762 €
Gleiserneuerung Bf Grafing Gl. 3 (964 m) 2011 757.003 €
Gleiserneuerung Grafing Gl. 5 (W2-W59) (1027 m) 2011 662.293 €
Erneuerung von sechs Weichen (W1-3, W11-13) inkl. 2 Weichenheizungsstationen, 
Verlängerung der Gleise Gl. 1702 Gl. 1703 um 2165m und Erneuerung der Oberleitung im 
Bf Ostermünchen 2012 13.116.537 €
Gleiserneuerung zwischen Ostermünchen und Aßling (3442 m) 2012 4.308.768 €
Gleiserneuerung Bf Grafing Gl. 6 (W5-51) (763 m) 2012 619.339 €
Erneuerung der Eisenbahnüberführung Tuntenhausen 2012 2.755.808 €
Gleiserneuerung Bf Grafing Gl. 11 S-Bahn (284 m) 2014 241.000 €
Erneuerung Weichenheizungsstation 2 Bf Grafing 2015 363.000 €
Erneuerung Weichenheizungsstationen 1/2 und Oberleitungserneuerung Bf Aßling 2016 4.247.106 €
Erneuerung von sechs Weichen (W1-3, W11-13) im Bf Aßling 2016 2.071.877 €
Neubau Weichendiagnosesystem Bf Grafing 2017 46.674 €
Gleiserneuerung Bf Grafing Gl. 1, 2 und 4 sowie Weichenverbindung 46-56 (2592 m) 2019 2.349.169 €
Schienenerneuerung mehrerer Abschnitte zwischen Grafing und Aßling (8500m) 2020 2.868.431 €
Teilerneuerung der Eisenbahnüberführung über Faulbach >2022 3.200.000 €
Teilerneuerung der Eisenbahnüberführung über Moosach >2022 2.800.000 €
Erneuerung Durchlass bei Aßling >2022 600.000 €
Erneuerung der Heißläuferortungsanlage Aßling >2022 600.000 €
Summe der Investitionen für abgeschlossene bzw. zukünftige Projekte: 0 € 7.200.000 €
ScanmedKorridor Ausstattung mit digitaler Stellwerkstechnik (komplette 5510) >2030 15.000.000 €
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